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1 Vorbemerkungen 

1 .1 Ziele u nd In halte der P l a n u n g  

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

I n  der Landeshau ptstadt Magdeburg sol l der Bebauungsplan N r. 425- 1 "K i rschweg / Herman n-Hesse
Straße" aufgeste l l t  werden . Das Plangebiet befi ndet sich im Stadtte i l  Neu-Reform im Süden von Mag
deburg ,  südöstl ich der Querung B 71 / Ki rschweg bzw. des Kreuzu ngsbereichs Ki rschweg / Hermann
Hesse-Straße".  Der Geltungsbereich umfasst e ine Fläche von ca . 4 ,64 ha .  

An lass fü r d ie  Aufste l l ung des h ier  vorgelegten Bebauu ngsplanes is t  der entsprechende Antrag der  
GWG Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Gartenstadt-Kolon ie Reform e .G a ls  Grundstücksei
gentümer, die den h ier befi nd l ichen Garagenkomplex m ittel- b is langfristig zu Woh nbauland entwi
cke ln  wi l l .  H ier sol len attraktive Wohngru ndstücke fü r d ie Bebauung mit  E i nzel- und Doppe lhäusern 
sowie Hausgru ppen und Reihenhäusern angeboten werden . Entlang des Kirschwegs ist die Entwick
l ung von gem ischten Bauflächen vorgesehen , i n  denen sowoh l  d ie  Wohnnutzung a ls auch n icht stö
rendes Gewerbe zu lässig sein sol len . Durch d ie versch iedenen Bauweisen und Grundstücksgrößen 
sol l  der Nachfrage nach stadtnahem Wohnraum i n  attraktiver Lage fü r u ntersch ied l iche Ansprüche 
und Preissegmente entsprochen werden . 

D ie Ersch l ießung ist du rch d ie  vorhandene u mgebende I nfrastruktu r gesichert .  Auch d ie Anb indung an 
das öffentl iche Nahverkehrsnetz ist du rch Bus l in ien bereits gegeben .  

M it der Aufste l l ung des  Bebauungsplanes N r. 425- 1 "K i rschweg / Herman n-Hesse-Straße" sol l e in  
Beitrag zur Sicherste l l ung  des ste igenden Bedarfs an attraktivem Wohnraum in  der Landeshauptstadt 
Magdeburg gele istet werden .  Gle ichzeit ig ist d ie  Herste l l ung der städtebau l ichen Ordnung i . S . d .  § 1 
Abs . 3 BauGB an d ieser Ste l le  aufgrund des sehr d ifferenzierten bau l ichen U mfelds geboten .  

1 .2 Erforderl i c h keit der Bau leitpla n u n g  

Aufgabe d e r  Bau leitplanung ist e s ,  d i e  bau l iche u n d  sonstige N utzung d e r  Grundstücke in  d e r  Ge
meinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches vorzubereiten und zu le iten (§ 1 Abs . 1 BauGB) .  Bau
le itp läne sind der F lächennutzungsplan (vorbereitender Bau leitp lan)  und der Bebauungsplan (verb ind
l icher Bau leitp lan)  (§ 1 Abs . 2 BauGB) .  

D ie Bau leitp läne sol len e ine nachhalt ige städtebau l iche Entwickl ung und  e ine dem Woh l  der Al lge
meinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewäh rleisten und dazu beitragen ,  eine men
schenwürd ige U mwelt zu s ichern und d ie  natü rl ichen Lebensgrund lagen zu schützen und zu entwi
ckeln .  Der Bebauungsplan enthält die rechtsverb ind l ichen Festsetzungen fü r die städtebau l iche Ord
nung (§ 8 Abs . 1 Satz 1 BauGB).  Bei der Aufste l l ung der Bau le itp läne s ind d ie  öffent l ichen und priva
ten Belange gegeneinander und unterei nander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs . 7 BauGB) .  Bau le itp läne 
s ind von der Gemeinde i n  e igener Verantwortung aufzuste l len  (§ 2 Abs . 1 BauGB) ,  sobald und soweit 
es fü r die städtebau l iche Entwickl ung und Ordnung erforderl ich ist (§ 1 Abs . 3 BauGB) .  

Den Geltungsbereich betreffend l iegt ke in  qua l ifiz ierter rechtskräft iger Bebauungsplan vor. D ie bau
p lanungsrechtl iche Beurte i l ung könnte im innerstädtischen Bereich gemäß § 34 BauGB erfo lgen . Das 
P langebiet wird derzeit fast vol l ständ ig a ls Garagenkomplex genutzt. Der Grundstückseigentümer 
strebt e ine davon abweichende baul iche N utzu ng an. Da das Plangebiet aber von Bauflächen mit  un
tersch ied l icher Art und untersch ied l ichem Maß der bau l ichen N utzu ng und damit sehr d ifferenziertem 
Erschein ungsbi ld umgeben ist, ist du rch e ine Baule i tp lanung zu sichern , dass sich die geplanten An
lagen i n  das baul iche U mfeld ei nfügen .  I nsofern ist d ie Aufste l l ung e ines qua l ifiz ierten Bebauungspla
nes zur Herste l l ung und Entwickl ung der städtebau l ichen Ordnung geboten .  

I m  Bau leitplanverfahren werden d ie von der  P lanung berüh rten privaten und öffent l ichen Belange i n  
Bezug auf  d ie geplante Bebauung und N utzung geprüft und das verträg l iche Nebeneinander ver
sch iedener bau l icher N utzu ngen mit  u ntersch iedl ichen Ansprüchen gesichert .  So werden n icht beab
sichtigte städtebau l iche Entwickl ungen vermieden und d ie erforder l iche städtebau l iche Ordnung im 
Geltungsbereich hergeste l lt .  Der Bebauu ngsplan b i ldet die Grund lage fü r weitere baurechtl iche Ent
sche idungen . 
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1 .3 Recht l iche Gru n d lagen u nd ü bergeord n ete P l a n u ngen 

Rau mordnung und Landesentwickl u ng 

Ausfüh ru ngen zur Berücksichtigung der Vorgaben der Raumordnung ,  Landes- und Reg iona lp lanung 
s ind im  Kap .  3 . 1 ers ichtl ich . 

Rechtl iche Grund lagen der Baule itplanung 

- das Baugesetzbuch i n  der Fassung der Bekanntmachung vom 23 .09 .2004 (BGB 1 . 1 S .24 1 4) ,  i n  der 
zu letzt geänderten geltenden Fassung . 
- d ie  Baunutzungsverordnung - Verordnung über bau l iche N utzung von Grundstücken ,  i n  der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23 .  Januar  1 990 (BG B I .  I S .  1 32) ,  i n  der zu letzt geänderten 
geltenden Fassung .  
- d ie  P lanzeichenverordnung - Verordnung über d ie  Ausarbeitung von Bau leitp länen und d ie 
Darste l l ung des Plan i nhaltes i n  der Fassung vom 1 8 . Dezember 1 990 (BGBI .  1 99 1  I S .  58) ,  i n  der 
zu letzt geänderten geltenden Fassung 
sowie weitere Fachgesetzte und Verordnungen 

Gem . § 245c BauGB wird d ieser Bebauungsplan entsprechend dem vor dem 1 3 .05 .20 1 7 geltenden 
Baugesetztbuch zuende geführt .  
Fachgesetze und Verordnungen 

Fachgesetze und sonstige P lanungsvorgaben werden in den jewei l igen Kapite ln  d ieser Begrün
dung  bzw. im  U mweltbericht, Kap .  5 . 1  aufgefüh rt .  

1 .4 P l a n g ru n d lagen u n d  Ausarbeitu n g  der P l a n u n g  

Planzeichnung 

Der Bebauu ngsplan wurde auf der Gru ndlage e i nes amtl ichen Lageplans erste l lt .  Der P lan muss ge
mäß § 1 P lanZV sowoh l  die Topografie und die oberird ischen N utzu ngen e insch l ieß l ich der bau l ichen 
Anlagen sowie das Kataster enthalten .  

D ieser amtl iche Lageplan wurde vom Vermessu ngsbüro D ip l . - I ng .  (FH )  D ietwa ld Hartmann (ÖBVI ) ,  
Agnetenstraße 10  i n  39 1 06 Magdeburg u nter Verwendung der topografischen Stadtkarte der Landes
hau ptstadt Magdeburg ,  der ALK-Daten des LVermGeo und eigener Ergänzungsmessu ngen erstel l t .  

Der Bebauungsplan enthält 

den Tei l  A: P lanzeichnung ,  Maßstab 1 : 1 .000 mit  der P lan legende, 
den Tei l  B :  Textl iche Festsetzungen mit  H i nweisen ,  
d ie  Verfahrensvermerke , sowie 
d ie  Ü bersichtskarte zur Lage des Plangebietes , Maßstab 1 : 1 0 .000.  

Vervielfältigungserlaubn is  

Gemäß § 1 3  Abs . 5 und § 10 Abs .  3 LVermGeo LSA dürfen Auszüge aus dem Liegenschaftskataster 
und aus den Nachweisen der Landesvermessung nur  mit Erlaubn is des Landesamtes fü r Vermessung 
und Geoinformation des Landes Sachsen - Anhalt vervielfält igt und verbreitet werden . 

I m  Rahmen des Geoleistungspaketes fü r kommunale Gebietskörperschaften (Geo-KGk) ,  das zwi
schen dem LVermGeo und der Stadt Magdeburg vere inbart wurde ,  ist d ie  Vervielfä l t igungserlaubn is  
m it der Er laubn isnummer A 1 8 / 1 - 1 0 1 59 / 09 erte i lt .  
E in  entsprechender Vermerk wurde auf dem Plan angebracht. 
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1 .5 Aufstel l u ngsverfa h re n  

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

Die Aufste l l ung des Bebauu ngsplanes ist e in  mehrstufiger, gesetz l ich vorgeschriebener P lanungspro
zess aus p lanerischer Arbeit, pol it ischer Diskussion und  Entscheidung ,  Bete i l i gung versch iedener Be
hörden und anderer Träger öffent l icher Belange sowie der Öffentl ichkeit .  Die Landeshau ptstadt Mag
deburg übt i h re P lanungshoheit  und Entscheidungsgewalt  a ls Träger des Bau leitp lanverfahrens aus .  

Aufste l l ungsbeschluss und Wah l  des Verfahrens 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat am 30 .04 .2009 den Aufste l l ungsbesch luss fü r d ie 
E in le itung des Verfahrens zur Aufste l l ung des Bebauu ngsplans Nr. 425 "K irschweg I Hermann-Hesse
Straße" gefasst. 

Das Bau leitp lanverfahren wird gemäß den Vorschriften der §§ 3, 4 und 4a BauGB d urchgeführt (sog . 
zweistufiges Regelverfahren) .  

Zwar l iegt d ie  zu lässige Grundfläche zwischen 20 .000 m2 und 70.000 m2 ,  sodass nach § 1 3  a Abs . 2 
N r. 2 BauGB (Bebauungsplan der I nnenentwickl ung )  d ie  Anwendbarkeit des besch leun igten Verfah
rens u nter der Voraussetzungen , dass eine Vorprüfung des E inzelfa l l s  du rchgefüh rt wird und zu dem 
Ergebnis kommt, dass der Vol lzug des Bebauu ngsplans voraussichtl ich n icht zu erhebl ichen U mwelt
auswi rkungen führt, geprüft werden könnte . 
Der Stadtrat hat jedoch bestim mt, dass der Bebauungsplan i m  Regelverfahren m it U mweltprüfu ng 
aufgeste l l t  werden sol l ,  wei l  im  P langebiet versch iedene U mweltbe lange bekanntermaßen berüh rt s ind 
(z. B .  I m missionsschutz,  Altlasten ,  Gehölz- und Artenschutz) .  

Zum Bebauungsplan wird demnach a ls  Tei l  der Begründung e in  U mweltbericht nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches vorgelegt, der d ie Ergebn isse weiterer umweltrelevanter U nterlagen und Gut
achten berücksichtigt. 

Frü hzeitige Bete i l igu ng der Öffentl ichkeit, Behörden und sonstigen Trägern öffentl icher Belange 

Gem . § 3 Abs. 1 BauGB ist d ie  Öffentl ichkeit mögl ichst frühzeitig über d ie  a l lgemeinen Ziele und Zwe
cke der P lanung ,  s ich wesentl ich u nterscheidende Lösu ngen , d ie  fü r d ie  Neugestaltung oder Entwick
l ung e ines Gebietes i n  Betracht kommen,  und d ie  vorrausichtl ichen Auswirkungen der P lanung öffent
l ich zu unterrichten ;  i h r  ist Gelegenheit  zur Äu ßerung und Erörterung zu geben .  Das ist i n  Form e iner 
Bü rgerversammlung  am 27 .08 .20 1 3 erfolgt .  D ie von den anwesenden Bürgern vorgetragenen Anre
gungen und H inweise wurden im Rahmen der Veransta ltung aufgenommen und d iskutiert und nach
folgend i n  der Entwurfsbearbeitung berücksichtigt. 

Gem . § 4 Abs . 1 BauGB sind weiterh i n  die Behörden und sonstigen Träger öffentl icher Belange,  deren 
Aufgabenbereich du rch d ie P lanung berührt werden kan n ,  frü hzeitig zu u nterrichten u nd zur Äu ßerung 
auch im  H inb l ick auf den erforder l ichen U mfang und Deta i l l ierungsgrad der U mweltprüfung aufzufor
dern . Das ist mit  Schre iben vom 07 .08 .20 1 3 erfolgt .  D ie im Ergebnis d ieses Verfahrensschrittes abge
gebenen Ste l l ung nahmen wurden geprüft und bei der Erarbeitung des Entwurfs des Bebauungsplanes 
mit  der U mweltprüfu ng berücks ichtigt . D ie wesentl ichen ,  bereits vorl iegenden umweltbezogenen Stel
l ung nahmen werden dann gemäß § 3 Abs . 2 Satz 1 BauGB m it dem Entwurf ausgelegt. 

Bete i l igu ng der Öffentl ichkeit, Behörden und sonstigen Trägern öffent l icher Belange 

Nachdem der Entwurf des Bebauungsplans ausgearbeitet war, wurde d ieser du rch Besch l uss des 
Stadtrates am 08. 1 2 .20 1 6 geb i l l igt und zur öffent l ichen Auslegung bestim mt.  

Der Entwurf des Bebauu ngsplans mit  Begründung ,  U mweltbericht, Fachgutachten und den wesent l i 
chen ,  bereits vorl iegenden u mweltbezogenen Ste l l ungnahmen wurde gemäß § 3 Abs . 2 BauGB fü r 
d ie  Dauer e ines Monats (20 .0 1 . b is 20 .02 .20 1 7) öffent l ich ausgelegt. I m  Zuge dessen g i ng e ine Stel
l u ngnahme aus der Öffent l ichkeit mit  H i nweisen und Anregu ngen ein ,  d ie  bereits berücksichtigt waren . 

I m  S inne der Transparenz der P lanung fü r d ie Öffentl ichkeit und der Klarste I l ung  von Pressem itte i l un
gen hat  d ie  Stadt zusätzl ich und außerha lb  der Bete i l i gung gem . § 3 Abs . 2 BauGB e ine I nformations
veransta ltu ng am 30 .03 .20 1 7 angeboten ,  i n  der d ie  P lanung nochmals erörtert und Gelegenheit zum 
Ste l len von Fragen gegeben wu rde .  Die Veransta ltung war rege besucht, es kon nten d ie  wesentl ichen 
Fragen zur Zufriedenheit  der Bürger erörtert werden .  
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Auch d ie  Behörden und sonstigen Träger öffent l icher Belange,  deren Aufgabenbereich du rch d ie  Pla
nung berü hrt werden kan n ,  wu rden gem . § 4 Abs . 2 BauGB mit den genannten Entwurfs-U nterlagen 
mit  Schre iben vom 1 9 . 0 1 .20 1 7 erneut zur Abgabe e iner Stel l ungnahme aufgefordert und über d ie  öf
fent l iche Auslegung unterrichtet. 

Nach Auswertung der e ingegangenen Ste l l ungnahmen wurden ger ingfügige Anpassungen vorge
nommen und ausgewäh lte Fachämter der Stadt Magdeburg nochmals um Stel l ungnahme gebeten .  
E i ne  noch mal ige Bete i l i gung gem . § 4a Abs . 3 Satz 1 BauGB erfolgte n icht. 

Abwägu ng, Festste l l ungsbesch l uss und I n kraftsetzung 

Nach sachgerechter Abwägung der H inweise und Anregungen aus den e ingegangenen Ste l l u ngnah
men wurden d ie  Satzu ngsunterlagen erarbeitet und dem Stadtrat zur Besch lussfassung vorgelegt. 

In der fo lgenden Tabel le ist der Verfahrensablauf bis zum derzeitigen Verfahrensstand dargeste l lt :  

Verfahrensschritte Durchführung 

Aufste l l ungsbesch luss 30.04.2009 

Bekanntmachung Aufste l lungsbesch luss (§ 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB) 22.05.2009 

Frühzeit ige Betei l igung der Öffent l ichkeit (§ 3 Abs . 1 BauGB) Bürgerversammlung am 
27.08.2013 

Frühzeit ige Betei l igung der Behörden und sonstiger Träger öffentl icher Belange mit Schreiben vom 
(§ 4 Abs. 1 BauGB) 07.08.2013 

Bi l l i gung des Entwurfs und Besch luss zur öffentl ichen Auslegung 08.12.2016 

Bekanntmachung öffentl iche Auslegung 13.01.2017 

Öffentl iche Auslegung (Entwurf) (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB) 20.01.2017 bis 20.02.2017 

Bete i l igung der Behörden und sonstigen Träger öffentl icher Belange mit Schreiben vom 

(§ 4 Abs . 2 BauGB) 19.01.2017 

Bete i l igung der betroffener Behörden und  sonstigen Träger öffentl icher Belange mit Schreiben vom 

(§ 4 Abs . 2 und 4a BauGB) 04.04.2017 

Abwägung ,  Abwägungsbesch luss (§ 3 Abs . 2 Satz 4 und § 4 Abs . 3 BauGB) 

Satzungsbesch luss (§ 10 Abs . 1 BauGB) 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

2 Planungsvorgaben und städtebauliche Situation 

2.1 Vorgaben der Rau m o rd n u ng u n d  Landesplan u ng 

Baule i tp lanu ngen s ind gemäß § 1 Abs . 4 BauGB an d ie Zie le [Z] der Raumordnung anzupassen ,  wäh
rend d ie Grundsätze und sonstigen Erfordern isse der Raumordnung  [G] a ls  Abwägungstatbestände 
dem Berücksichtigungsgebot nach § 1 Abs.  7 BauGB u nterl iegen .  
Folgende U nterlagen s ind a ls Vorgaben und Zie lste l l ungen der Raumordnung ,  Landes- und Reg ional
p lanung i n  der vorl iegenden Planung zu berücksichtigen : 

Landesentwicklu ngsplan 

Es gelten d ie  Zie lste l l ungen des Landesentwicklu ngsplanes fü r das Land Sachsen - Anhalt 20 1 0  (LEP 
LSA 20 1 0) vom 1 1 .03 .20 1 1 (GVB I .  LSA N r. 6/20 1 1 ,  S .  1 6 1 ) . Die Zielstel l u ngen des Landsentwick
l u ngsplanes werden fü r d ie  P lanu ngsreg ion Magdeburg raumordnerisch i n  e i nem Reg ionalen Entwick
l ungsplan gem . § 7 LPIG präzis iert .  Der Reg ionale Entwickl u ngsplan berücksichtigt d ie  Ziele des 
ü bergeordneten Landesentwickl u ngsp lanes und ste l lt fü r die vorl iegende P lanung den g rößten Kon
kretis ieru ngsgrad der Raumordnung und Landesp lanung dar.  

Nachfolgend werden die fü r d ie  Aufste l l ung  des Bebauungsplans N r. 425- 1 "K irschweg / Hermann
Hesse-Straße" i n  der Landeshauptstadt Magdeburg re levanten Zie le und Vorgaben aufgeführt ,  d ie  im  
Reg ionalen Entwickl u ngsplan festgelegt s ind .  

Reg ionalplanung 

Der  Bebauungsplan gehört zum Plangebiet der Reg ionalen P lanungsgemeinschaft Magdeburg ,  d ie  
gemäß Landesplanu ngsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt d ie  Be lange der Regiona lp lanung vertritt. 
Anzuwenden ist der Reg ionale Entwickl ungsplan fü r d ie  P lanu ngsreg ion Magdeburg (REP MD)  2006 . 

I m  zentralörtl ichen System ist d ie  Landeshauptstadt Magdeburg als Oberzentrum mit  dem zugehöri
gem Verd ichtu ngsraum sowie dem länd l ichen Raum mit den dar in enthaltenen Mittel- und Gru ndzent
ren e ingestuft (LEP-LSA Z 36,  Punkt 3 .2 . 1 0  N r. 3 und  REP M D  5 .2 . 1 5  Z) .  

"Oberzentren s ind als Standorte hochwert iger spezia l is ierter E in richtungen i m  wi rtschaftl ichen ,  kultu
re l len ,  sozia len , wissenschaftl ichen und pol it ischen Bereich mit  überreg ionaler und zum Tei l  landes
weiter Bedeutu ng zu sichern und zu entwicke l n .  M it i h ren Agglomerationsvorte i len so l len s ie s ich auf 
die Entwickl ung der gesamten Tei l räume nachhaltig auswi rken .  Sie sol len darüber h i naus als Ver
knüpfu ngspun kte zwischen g roßräumigen und reg ionalen Verkehrssystemen wirken . "  (LEP-LSA Punkt 
3 .2 .2  und REP M D ,  5 .2 .5  Z) 

D ie E inhaltung folgender re levanter Ziele und Grundsätze der Rau mordnung  wurde im  Vorfeld geprüft: 
räum l iche Konzentration und Ausrichtung der S ied l ungstätigkeit auf ein System le istungsfäh iger 
Zentra ler Orte ; Vorrang der Wiedernutzung brachgefa l lener Sied lungsflächen vor der I nanspruch
nahme von Freiflächen (LEP-LSA Punkt 2 . 2 ;  REP M D ,  4.2 G) 
Dem Wohnbedarf der Bevö lkerung ist Rechnung zu tragen ; Gewährle istu ng der E igenentwicklung 
der Gemeinden be i  der Wohnraumversorgung ;  Berücksichtigung des ausgelösten Wohnbedarfs 
und der fun kt ional s innvo l le  Zuordnung der Gebiete bei der Festlegung von Gebieten ,  i n  denen Ar
beitsp lätze geschaffen werden sol len (LEP-LSA Punkt 2 . 1 1 ;  REP M D ,  4 . 1 1  G)  
Der  Wohnbedarf, welcher du rch d ie  N utzung der ausgewiesenen Standorte fü r I ndustrie- und Ge
werbeflächen ausgelöst wird ,  sol l  in den nächst gelegenen Zentra len Orten der P lanungsreg ion 
Magdeburg real is iert werden . (REP MD, 5 .5 . 1 .3 G)  
Be i  der weiteren S ied lungsentwickl ung  haben d ie städtebau l iche I n nenentwickl ung ,  Wohnungsmo
dernis ierung ,  städtebau l iche Erneuerung und Verbesseru ng des Wohnu mfeldes Vorrang vor der 
Neuausweisung von Flächen im  Au ßenbereich . (LEP-LSA Punkt 2 . 1 1 ;  REP MD, 4 . 1 1 G)  
Vermeidung der Zersied lung  der Landschaft; Konzentration der Wohnbautätigkeit auf  d ie  Zentra len 
Orte / auf S ied l u ngsschwerpunkte an Haltepunkten des öffent l ichen Personennahverkehrs (LEP
LSA Punkt 3 . 1 .2 ,  geändert du rch Gesetz vom 1 5 .08 .2005) (REP M D ,  5 . 1 .2  Z) 

D ie Ausweisung attraktiver Woh nbauflächen i n  der Landeshauptstadt Magdebu rg in  infrastruktu re l l  
günstiger Lage und i n  räum l ichem Bezug zu g roßfläch igen Gebietsausweisungen fü r I ndustrie und 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

Gewerbe ist daher n icht zu letzt auch aussch laggebend fü r d ie  Stab i l is ierung der Entwickl ung der E in
wohnerzah len . Durch d ie  Baurechtschaffu ng i n  vol l  ersch lossener I nnenbereichslage wird d ie  I nan
spruchnahme von Außenbereichsflächen vermieden und e ine bedarfsgerechte u nd angemessene 
Nachnutzung verfügbarer I nnenbereichsflächen ,  auch im  S inne des § 1 a  Abs. 2 BauGB,  gesichert .  
D ie I nha lte des Bebauu ngsplanes gehen fo lg l ich mit  den Vorgaben der Raumordnung  und der Lan
desplanung konform .  Es ist derzeit n icht erkennbar, dass d ie vorl iegende Planung den Vorgaben der 
Rau mordnung und der Landesp lanung entgegenstehen würde .  

Landesplanerische Ste l lungnahme 

Gemäß § 1 6  Abs .  2 Landesp lanungsgesetz ob lag zum Zeitpunkt der frühzeit igen Betei l i gung gem.  § 4 
Abs . 1 BauGB dem Referat Rau mordnung und Landesentwickl ung beim Landesverwaltungsamtes 
Sachsen- Anhalt (Referat 309) als obere Landesp lanungsbehörde d ie  Abgabe e iner  landesplaneri
schen Ste l l ungnahme fü r raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen . 

D ie obere Landesp lanungsbehörde ste l lte mit Schreiben vom 06 .09 .20 1 3 nach Prüfu ng der im Rah
men der Bete i l i gung gem. § 4 Abs . 1 BauGB vorgelegten U nterlagen fest, dass der Bebauungsplan 
N r. 425- 1 "Ki rschweg / Hermann-Hesse-Straße" i n  der Stadt Magdeburg aufg rund seiner räum l ichen 
Ausdeh nung sowie den Auswirkungen auf d ie  Erfordern isse der Raumordnung rau mbedeutsam im 
S inne von raumbeanspruchend und -beeinfl ussend ist. D ie P lanung ist mit  den Erfordernissen der  
Rau mordnung vere inbar . 1 
Entsprechend posit ion iert s ich auch d ie  zuständ ige Reg ionale P lanungsgemeinschaft .2 

Gemäß § 1 6  Abs . 2 Landesplanu ngsgesetz ob l iegt nun  seit Ju l i  20 1 5  dem M in isteri u m  fü r Landesent
wicklung  und Verkeh r  Sachsen - Anhalts a ls obere Landesplanu ngsbehörde d ie  Abgabe der landes
p lanerischen Ste l l ungnahme fü r rau mbedeutsame Planu ngen und Maßnahmen.  Die Landesplaneri
sche Ste l l ungnahme wird im Zuge der Betei l i gung gem.  § 4 Abs. 2 BauGB erneut e i ngeholt .  

2.2 Sonstige städtebau l iche P l a n u ngen 

Das Bau leitp lanverfahren ist zweistufig aufgebaut (§  1 Abs . 2 BauGB) .  Das Baugesetzbuch u nter
scheidet zwischen dem Flächennutzungsplan (vorbereitender Bau leitp lan)  und Bebauungsplan (ver
b ind l icher Baule itp lan) .  Bebauungspläne s ind aus dem Flächennutzungsplan zu entwicke ln 
(§ 8 Abs . 2 BauGB) .  

2.2 . 1  Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) 

Die Landeshauptstadt Magdebu rg verfügt über e inen wi rksamen F lächennutzu ngsplan (Stand :  
1 0 . Änderung ,  Ju l i  20 1 2) .  D ieser weist fü r den Geltu ngsbereich des  Bebauungsplans N r. 425- 1 
"K i rschweg / Herman n-Hesse-Straße" fü r den überwiegenden Tei l  im Norden gem ischte Bauflächen 
und nur fü r einen geringen süd l ichen Tei l  Woh nbauflächen aus .  
D ie B 7 1  mit i h ren Auf- / Abfahrten sowie der Ki rschweg s ind als Hau ptnetzstraße dargeste l l t .  

Der F lächennutzungsplan wird entsprechend den P lanungszie len des Bebauungsplans geändert .  

2.2 .2  Verbindliche Bauleitplanung 

Für  das Plangebiet selbst l iegt kein  qua l ifiz ierter Bebauungsplan vor. 

Der Geltu ngsbereich l iegt a l lerd i ngs vol l ständ ig i nnerha lb  des Umgriffs des ei nfachen Bebauu ngs
plans N r. 444- 1 "Neu-Reform" ,  der Rege lu ngen zur Zu lässigkeit des E inzelhandels auf der Grund lage 
des "Magdeburger Märktekonzepts" trifft. 
Die Festsetzungen sind im vorl iegenden Bebauungsplan zu berücksichtigen . (sh .  Kap .  4 .2 .3 )  

1 Stellungnahme Landesverwaltungsamt, Ref. 309 - obere Landesplanungsbehörde vom 06.09.2013 zum Vorentwurf. 
2 Stellungnahme Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg vom 04. 09.2013 zum Vorentwurf. 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

2.3 Vorgaben von Fach p l a n u ngen u nd sonstige P l a n u ngen 

2 .3 . 1  Städtebauliche Planungen 

Gemäß § 1 Abs . 6 N r. 1 1  BauGB s ind d ie  Ergebn isse e iner von der Gemeinde beschlossenen sonsti
gen städtebaul ichen P lanung bei der Aufste l l ung  der Bau leitp läne zu berücksichtigen . 

D ie E in haltung der Vorgaben des "Magdeburger Märktekonzepts" im  P langebiet s ind bereits du rch d ie  
Festsetzungen des ei nfachen Bebauu ngsplans Nr. 444- 1 gesichert (sh .  Kap .  3 .2 .2 ) .  

2.3 .2 Landschaftsplan und sonstige umweltrelevante Pläne 

Die Darste l l ungen von Landschaftsp länen und sonstigen Plänen , insbesondere des Wasser- ,  Abfa l l 
und I m missionsschutzrechts s ind gem . § 1 Abs .  6 N r. 7g BauGB i n  der Abwägung zu berücksicht igen .  

Landschaftsplan 

Der Landschaftsp lan der Stadt Magdeburg aus dem Jahr 1 998 wurde fü r d ie  Erarbeitung des U mwelt
berichts herangezogen .  
Zur Zeit wird der  Landschaftsplan überarbeitet, e i ne  aktue l le  Fassung ist derzeit noch n icht verfügbar. 

Lärmaktionsplan 

Für  d ie  Stadt Magdeburg l iegt e in  Lärmaktionsplan3 vor .  Dar in  werden fü r das Plangebiet ke ine Maß
nahmen festgeschrieben .  

Weitere Fachp lanungen und sonstige Planungen ,  d ie fü r d ie  Aufste l l ung  des  Bebauu ngsplans relevant 
sein können ,  sind derzeit n icht bekannt .  

2.4 Sch utzausweisungen u n d  Bau besch rä n k u n gen 

2 .4 .1  Schutzgebiete und Schutzausweisungen 

Schutzausweisungen gem. Natu rschutzgesetz 

I nnerhalb  der öffent l ichen Grünflächen östl ich der Herman n-Hesse-Straße befi ndet s ich e ine zwei rei
h ige Baumal lee,  d ie  gem . § 21 NatSchG LSA geschützt ist. (GA0 1 5 1  Ki rschweg I H . -Hesse-Straße)4 

Weitere Schutzausweisungen gemäß BNatSchG I NatSchG LSA s ind n icht betroffen .  

Gehölzschutz 

I m  P langebiet befinden sich Gehölze, d ie der Baumschutzsatzung der Stadt Magdeburg5 u nterl iegen .  

Schutzausweisungen gem. Wassergesetz 

Der Geltungsbereich des Bebauu ngsplanes befi ndet s ich n icht in e inem Tri nkwasserschutzgebiet 
Betroffenheiten du rch ausgewiesene Ü berschwemmungs-I Hochwassersch utzgebiete l iegen n icht vor. 
Im Geltungsbereich und unmitte lbar angrenzend befi nden sich ke ine Oberflächengewässer. 

Schutzausweisungen gern. Waldgesetz 

Flächen ,  d ie  dem Waldgesetz des Landes Sachsen-Anhalt u nterl iegen ,  s ind n icht betroffen .  

Schutzausweisungen gern. Denkmalschutzgesetz 

Archäologische Denkmale im Plangebiet s ind derzeit n icht bekannt .  
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine Bau- oder Kulturden kmale .  

3 ECO Akustik Ingenieurbüro für Schallschutz, Lärmaktionsplan Landeshauptstadt Magdeburg, Stand 2009 
4 

Stellungnahme Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg vom 27.02.2017 zum Entwurf. 
5 Satzung zum Schutz des Baumbestandes, der Großsträucher und Klettergehölze als geschützter Landschaftsbestandteil in 

der Landeshauptstadt Magdeburg - Baumschutzsatzung - 2009. 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

2.4.2 Bau- und Nutzungsbeschränkungen 

Verkehr  

Straßenverkehr  

Der Geltu ngsbereich des Bebauungsplanes l iegt innerorts , daher s ind Anbauverbote und Anbau be
schränku ngen gem . § 24 StrG LSA n icht zu berücksichtigen .  

Sch ienenverkehr  

Der  Geltungsbereich befi ndet s ich  n icht i n  der Nähe von Bahn- oder  Straßenbahntrassen .  

F l ugverkehr 

Bau- oder Nutzu ngsbeschränku ngen aufgrund von F lugverkehr s ind n icht bekannt .  

Richtfu nkstrecken 

Über das Plangebiet füh rt eine Telekommun ikationsl i n ie (Richtfun kverb indungen)  der E-Plus Mobi l 
fun k  GmbH . Ent lang d ieser Richtfu nkverb indungen zuzüg l ich e i nes Schutzstre ifens von beidseit ig 5 m 
dü rfen Gebäude und bau l iche Anlagen e ine Höhe von 42 m ü ber Gelände n icht überschreiten .6 

D ie sich überlagernden Richtfun kverb indu ngen wurden als e ine Richtfu nktrasse anhand der überge
benen Daten i n  den Plan nachrichtl ich übernom men und der Fre iha ltebereich e insch l ieß l ich Schutz
stre ifen mit  e inem Leitungsrecht gekennzeichnet. 

Im betroffenen Bereich sind WA- und M I -Flächen mit  einer maximal  I I I -geschossigen Bauweise fest
gesetzt . Damit ist ausgesch lossen ,  dass e ine Bauhöhe von 42 m ü ber Gelände überschritten würde .  
E inschränku ngen fü r d ie  geplante Bebauung ergeben s ich fo lg l ich n icht. 

Weitere zu berücksichtigende Richtfunkstrecken sind derzeit n icht bekannt .  

Bergbau I Geologie 

Aus Sicht des Bergbaus und der Geolog ie bestehen keine Bau- oder Nutzungsbeschränku ngen . 7 

6 Stellungnahme E-Plus Mobilfunk GmbH vom 14.03. 2017 zum Entwurf. 
7 Stellungnahme Landesamt f. Geologie und Bergwesen vom 05.09.2013 zum Vorentwurf. 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

3 Plangebiet 

3.1 Lage,  Größe u nd räu m l icher Geltu ngsbereich 

Das Plangebiet befi ndet s ich im  Stadtte i l  Reform im  Süden  von Magdeburg ,  östl ich der  Abfahrt 
"K i rschweg" von der B 7 1 . 

Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt: 
im Norden durch den Ki rschweg bzw. die nörd l iche Grenze des F l u rstücks 3045 / 1 
im Osten du rch d ie  Ostgrenze des F lu rstücks 3045 / 1 
im Süden du rch d ie süd l iche Grenze des F lu rstücks 3045/1 und d ie  süd l iche Straßenbegrenzung 
der PIanstraßen C und E mit  Nebenan lagen 
im Westen von der Ostgrenze des Straßenfl u rstücks N r. 3037 / 3  der Herman n-Hesse-Straße 

Al le genannten F l u rstücke l iegen in der F lu r  364 der Gemarkung Magdeburg .  
D i e  Gesamtfläche des Geltungsbereiches beträgt ca . 4 , 68 ha .  

3.2 Bestand u n d  N utzu ngen 

Der  Geltungsbereich wird fast vo l lständ ig von  e i nem Garagenkomplex e ingenommen . D ie  Garagen 
sind überwiegend verm ietet und i n  Nutzu ng .  D ie Fahrgassen und Freiflächen zwischen den Garagen
gebäuden sind benutzbar, jedoch i n  einem sanierungswürd igen Zustand . 
D ie auf dem F lu rstück 3047 befind l ichen Gebäude werden von e inem Malerbetrieb genutzt. 

Im südöstl ichen Tei l  des F l u rstücks 3045 / 1 befinden sich Gärten sowie private Gehölzflächen ,  d ie  
du rch N utzungsoffen lassung und Sukzession entstanden s ind .  

Weitere öffentl iche Grünflächen befi nden s ich  straßen beg leitend zur Hermann-Hesse-Straße auf  den 
städtischen F lu rstücken 3043 und 3044 . H ier  wurden Straßen bäume und Stauchgruppen gepflanzt 
bzw. haben sich sukzessiv entwickelt . 

3.3 Gru n dstücks- u n d  Eigentu msverhältn isse 

Die i nnerha lb  des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befind l ichen F l u rstücke s ind i n  der Plan
zeichnung ers ichtl ich . Al le F lu rstücke befinden sich i n  der Gemarkung Magdeburg ,  F l u r  364 . 

I m  Plangebiet l iegen derzeit fo lgende Gru ndstücks- und Eigentumsverhältn isse vor: 

F lurstück Fläche i n  m2 E igentümer aktuel le N utzung 

3043 1.100 Stadt Magdeburg Grünfläche 

3044 1.544 Stadt Magdeburg Grünfläche 

3045/1 41.220 GWG Reform GmbH Garagenkomplex 

3047 1.569 privat Gewerbe 

3048 (ante i l ig )  8.921 Stadt Magdeburg Gemeinbedarfsfläche 
(Ante i l  997 m2) 

3051 (ante i l ig )  1.244 Stadt Magdeburg Straßenverkehrsfläche 
(Ante i l  470 m2) 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

3.4 Baug ru n dverhältn isse 

3 .4 .1  Geologie 

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

Nach Angaben des Landesamtes fü r Geologie und Bergewesen ist im  Geltungsbereich u nter e iner ge
ri ngmächtigen M utterbodenschicht bzw. anthropogenen Aufschüttu ngen ca . 1 b is 2 m mächtiger Löß
lehm verbreitet. Daru nter folgt Gesch iebemerge l ,  der zwischen 3 und 6 m Sch ichtmächtigkeit erre icht 
und lokal Sandein lageru ngen führt. In Tiefen von > 5 Meter u nter Gelände folgt tert iärer Feinsand 
(sog . Grünsand) .  

Nach d iesen zu erwartenden geologisch-hydrogeologischen Verhältn issen b ietet der U ntergrund we
gen ger inger Wasserdu rchlässigkeit e inerseits fü r e ine Regenwasserversickerung u ng ünstige Bed in
gungen sowie andererseits bei Starkregen d ie Gefahr  von Staunässe . 

Vom tieferen U ntergrund ausgehende,  geolog isch bed ingte Beeinträchtigungen der Geländeoberflä
che s ind im Plangebiet n icht bekannt . 8 

3.4.2 Baugrund 

Baugrundu ntersuchungen s ind vorhabenskonkret vom Bauherren du rchzufüh ren .  Entsprechende 
H inweise des Baugrundgutachters (Tragfäh igkeit ,  Frostempfind l ichkeit und Vers ickerungsfäh igkeit des 
Bodens ,  gründungstechn ische Empfeh lungen ,  Bodenaustausch , Entsorgungsh inwe ise, Vorgaben zur 
Baugru bensicherung und Wasserhaltu ng sowie Entwässeru ngsmaßnahmen) s ind i m  Rahmen der Ob
jektp lanung zu berücksichtigen . 

Auf der P lanungsebene des Bebauungsplanes s ind d ie  Ergebn isse von Baugrunduntersuchungen 
wichtig fü r Empfeh lungen zur Gründung von Bauwerken und den Ersch l ießu ngsnachweis im  H inb l ick 
auf Aussagen zur Regenwasserversickeru ng am Standort und als Grund lage fü r die spätere Konkreti
s ieru ng in Vorbereitung der Baumaßnahmen . Weiterh i n  kön nen aus den Aussagen e iner Baugrundun
tersuchung wichtige I nformationen fü r d ie Bestandserfassung und -bewertung fü r das Schutzgut Bo
den abgele itet werden .  

Für  den Geltu ngsbereich des Bebauungsplanes wurde i n  der Zwischenzeit , auch aufgrund der zu prü
fenden H inweise der Bürger und der Behörden , ein Baugrundgutachten9 erste l lt .  I nsgesamt fi nden 
sich im Gebiet aussch l ieß l ich stark anthropogen überprägte Böden . 

I m  überwiegend bebauten Plangebiet wurden im U nterg rund der verd ichteten und versiegelten Flä
chen Auffü l lmateria l ien versch iedener Art (Schotter, b ind ige ,  meist humose M ischböden ,  Bauschutt, 
Asche, Sand) und Stärke (b is 2 , 8  m Tiefe unter GOK) erkundet .  
Im Rahmen e iner M ischprobe wurden H i nweise auf Bodenkontaminationen festgestel l t ,  nähere Aus
füh ru ngen dazu s ind in Kap .  5 .2 .7  entha lten bzw. im genannten Baugrundgutachten nachzulesen .  

U nterha lb  der Auffü l l u ngen wurden Schwarzerde- und Lößbodensch ichten i n  Tiefen von 1 ,2 m b i s  zu 
4 m u nter GOK erkundet .  D iese werden von stark sandigen Tonen (Gesch iebemerge l )  u nterlagert, d ie 
vie lfach von Sch ichtenwasser füh renden Sandbändern du rchzogen s ind .  Auch Kies- und  Ste insohlen 
s ind an der Lößbasis anzutreffen .  

I m  Baugrundgutachten werden weiterh i n  Gründungsempfeh lungen und H inweise zum Straßenbau 
sowie zum Verlegen von Leitungen gegeben .  

8 Stellungnahme Landesamt f. Geologie und Bergwesen vom 05.09.2013 zum Vorentwurf. 
9 Baugrund und Umweltgesellschaft mbH: Baugrundgutachten Erschließung und Bebauung Wohngebiet Kirschweg / Hermann

Hesse-Straße (B-Plangebiet Nr. 425-1) Magdeburg, 27.07.2015. 
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3.4.3 Aussagen zum Grundwasser 

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

Aussagen zur Vers ickerungsfäh igkeit des Bodens und zum Gru ndwasserstand s ind Grund lage für d ie  
E inschätzung der Versickeru ngsfäh igkeit von N iederschlagswasser im  Plangebiet bzw. fü r d ie  Vorbe
messung bzw. Festlegung von Flächen bzw. Anlagen zur N iedersch lagsentwässeru ng .  

Das  o .g .  Baugrundgutachten trifft auch dazu entsprechende Aussagen . .  Durch den Wechsel wasser
führender (Sand ,  Auffü l l ungen)  und stauender Sch ichten (Löß, Ton )  tritt verbreitet und  abhängig von 
der N iedersch lagssituation Schichtenwasser auf. 

E in  oberflächennaher Grundwasserle iter wurde bis zur  Endteufe n icht angetroffen .  

Der  Hauptgrundwasserleiter wird im  Landschaftsplan der  Landeshau ptstadt Magdeburg i n  d iesem Be
re ich mit > 5 bis 1 0  m u nter GOK angegeben .  

3.4.3 Versickerung von Niederschlagswasser 

Grundsätzl ich g i l t nach § 55 Wasserhaushaltgesetz der Vorrang ,  anfa l lendes N iedersch lagswasser i n  
geeigneten Fäl len auf  den  Grundstücken zu vers ickern . D ie  Entsorgungspfl icht erg i bt sich aus § 79 b 
Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt .  

Dafü r muss der Boden u nterha lb  mög l icher Versickeru ngsanlagen genügend wasserdu rchlässig sein 
und der M i ndestabstand zum m ittleren höchsten Gru ndwasserstand gem. DWA A 1 38 e ingehalten 
werden . Darüber h i naus dü rfen sich im hydrau l ischen E influssbereich von Versickeru ngsanlagen kei
ne Veru nrein igungen wie z .B .  Altlasten befinden ,  sodass und keine Schadstoffe i n  das Grundwasser 
gelangen können .  

D ie Vers ickerungsfäh igkeit des  U ntergrundes i n  den geplanten Baubereichen wurde ebenfa l ls  im  Rah
men der Baugrunduntersuchung bestimmt und bewertet. 

Nach den Rege ln  der DWA - A 1 38 wird der Standort vom Baugru ndgutachter fü r e ine schad lose Re
genwasservers ickeru ng als n icht geeignet e ingeschätzt, da d ie  anstehenden Löß- und Gesch iebe
mergelsch ichten nu r  u nzureichende Durchlässigkeiten aufweisen .  

Es wird empfoh len , anfa l lendes Regenwasser zu sammeln und ggf. über  Rückhaltungen gedrosselt 
aus dem Gebiet abzuführen .  1 0 

Aussagen zur Art und Weise der N iedersch lagswasserentsorgung im  Plangebiet s ind im  Kap .  5 .2 .2  
enthalten .  

10 Baugrund und Umweltgesellschaft mbH: Baugrundgutachten Erschließung und Bebauung Wohngebiet Kirschweg / Her
mann-Hesse-Straße (B-Plangebiet Nr. 425-1) Magdeburg, 27.07.2015. 
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Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

4 Städtebauliche Situation und Bebauungskonzept 

4.1 Städteba u l iche S ituatio n  

Das Plangebiet ist von Bauflächen ,  i nnerstädtischen Grü nflächen und Verkehrsan lagen u mgeben .  

D ie Herman n-Hesse-Straße i m  Westen und der  Ki rschweg im Norden s i nd  wichtige und  vie l  befahre
ne Ersch l ießungsstraßen im Stadtte i l  Reform . Ü ber den Ki rschweg erfolgt die Auf- und Abfahrt zur 
B 7 1 , d ie  etwa 1 60 m westl ich des Kreuzungsbereichs Ki rschweg / H .-Hesse-Straße verläuft .  Über 
beide Straßen ist  derzeit d ie Zufahrt zum Plangebiet mögl ich. 

Nörd l ich des Kirschwegs befinden sich ein Garagenkomplex und n icht störendes Gewerbe , weiter 
nörd l ich sch l ießen Kle ingärten an .  Nordöstl ich des Plangebiets beg i nnt beidseit ig des Kirschwegs d ie  
s ich  nach Osten fortsetzende B lockrandbebauung . 

Das Stadtb i ld  prägen vor a l lem d ie  süd l ich des Geltungsbereichs am Quittenweg und  d ie  westl ich des 
Geltungsbereichs ent lang der Hermann-Hesse-Straße errichteten Geschosswohnungsbauten der 
1 970er Jahre mi t  b is zu 1 0  Geschossen .  Südwestl ich des Kreuzungsbereichs Ki rschweg / Hermann
Hesse-Straße wurde e ine Tankste l le  errichtet. 

Ent lang der gesamten Hermann-Hesse-Straße verläuft im östl ichen Straßenseitenbereich ein bis zu 
1 6  m breiter Grü nzug ,  der s ich nach Süden fortsetzt. Er  trägt wesent l ich zur Gesta l tung des Straßen
raums,  zur Absch i rmung und damit  zur S icherung einer hohen Wohnqua l ität im Gebiet bei .  

I m  Osten sch l ießen sich d ie i n  d e n  1 920er Jahren errichteten d reigeschossigen Reihenhaussied l un
gen an .  I n  dem Gebäude südwestl ich des Geltu ngsbereichs s ind e ine Kindertagesstätte und e in  Ju
gendcl ub  u ntergebracht. 

4.2 Beba u u ngskonzept 

Die GWG Reform beabsichtigt d ie  mitte lfristige Entwick lung ei nes i n  sich gesch lossenen Wohngebiets 
in infrastruktu rel l  günstiger Lage .  Ziel ist d ie  Baurechtschaffung fü r Woh nbauflächen ,  d ie  mit e inem 
M indestmaß an Festsetzungen zum Maß der bau l ichen Nutzung Grund lage e iner flexib len Vermark
tung ist. So können der jewei ls  aktue l len Nachfrage entsprechend Gru ndstücksgrößen , Wohnungs
größen und Hausformen vari iert werden . Wäh rend im  östl ichen Bereich das Prinz ip der Reihenhaus
bebauung des angrenzenden L i l ienwegs aufgenommen wird ,  sol len m ittig und west l ich offene Bau
formen zugelassen werden .  In den a l lgemeinen Woh ngebieten sol len neben dem Wohnen auch un
tergeordnet andere woh nverträgl iche N utzu ngen mög l ich sein .  

Abgegrenzt du rch d i e  PIanstraße A / B wird im Norden des Geltungsbereichs auf den unm itte lbar a n  
den Ki rschweg angrenzenden Flächen mit  der Festsetzung ei nes M ischgebiets d i e  Ansied l ung von 
n icht störendem Gewerbe und Wohnnutzung zugelassen .  Damit soll die Straßenrandbebauung des 
Ki rschwegs angemessen komplettiert und g leichzeitig eine visue l le  und schal ltechn ische Absch irmung 
zwischen den Wohngebieten und dem Ki rschweg als Hau ptersch l ießungsstraße erre icht werden. 

Zur S icherung der städtebau l ichen E inb indung des Gebiets i n  das bebaute U mfeld werden gestaffe lte 
Festsetzungen zur Art (Wohngebiet, M ischgebiet) und zum Maß der bau l ichen N utzung (Grundflä
chenzah len , Geschossigkeiten )  und zur Bauweise (offen / gesch lossen )  getroffen ,  d ie  in den nachfo l
genden Kapite ln  näher erläutert werden . 

D ie Hauptersch l ießung des Gebiets erfolgt über d ie  Hermann-Hesse-Straße sowoh l  du rch d i rekten 
Ansch luss im Bereich der derzeit vorhandenen Zufahrt zum Garagenkomplex als auch über den an 
d ie  Herman n-Hesse-Straße angebundenen Qu ittenweg . Au ßerha lb des Bushaltebereichs ist fü r e in
zelne N utzu ngen auch d ie d i rekte Anb indung über Grundstückszufahrten an den Kirschweg mög l ich . 
I n  An lehnung an d ie  verkehrl ichen Regelungen der Straßen süd l ich des Plangebiets ist fü r den Gel
tungsbereich d ie  Anordnung einer Tempo-30-Zone vorgesehen ,  um d ie Gebietsberuh igung zu sichern 
und d ie  Straßen fü r u nzulässigen Durchfahrtsverkehr  u nattraktiv zu machen . M it der  Plan ung der Er
sch l ießungsstraßen sol len auch d ie Anb indung der Kindertagesstätte "Qu ittenfrüchtchen" verbessert 
und d ie  Parkplatzsituation entschärft werden .  
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Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

Die öffentl ichen Grü nflächen mit  i h rem Gehölzbestand ent lang der Herman n-Hesse-Straße werden a ls 
so lche mit  i n  den Geltungsbereich aufgenommen , u m  den städtebaul ichen Kontext im  Plangebiet zwi
schen den geplanten Bauflächen ,  e ingefasst von den geplanten privaten und vorhandenen öffent l i 
chen Grünflächen , darzuste l len .  

4.3 Art der bau l ichen N utzu n g  

4 . 3 . 1  Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

I m  Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden d ie  a l lgemeinen Wohngebiete WA 1 ,  WA 2 und 
WA 3 festgesetzt. Al lgemeine Wohngebiete d ienen gem.  § 4 Abs. 1 BauNVO vorwiegend dem Woh
nen. Darüber h i naus sind weitere u ntergeordnete N utzu ngen mög l ich , die das Wohnen n icht stören. 

In a l lgemeinen Wohngebieten kön nen neben Wohngebäuden auch der Versorgung des Gebietes d ie
nende Schank- und Speisewirtschaften sowie n icht störende Handwerksbetriebe § 4 Abs . 2 N r. 2 
Bau NVO und Anlagen fü r k irch l iche,  ku ltu re l le ,  sozia le ,  gesundheitl iche und sportl iche Zwecke a l lge
mein zugelassen werden. 

Läden ,  d ie  nach § 4 Abs . 2 N r. 2 i n  a l lgemeinen Wohngebieten ebenfa l ls  a l lgemein zu lässig s ind ,  wer
den im  WA 1 gem . § 1 Abs . 9 i .V. m .  § 1 Abs . 5 Bau NVO nu r  ausnahmsweise zugelassen und u nter 
Anwendung des § 9 Abs . 2a BauGB auf e ine Verkaufsfläche von 1 00 m2 (sog . "Magdeburger Laden")  
beschränkt. 
I n  den a l lgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 sol len Läden n icht zu lässig sein.  
Weitere Ausfüh ru ngen dazu s ind i m  Kapitel 4 .3 .3  enthalten .  

D ie ausnahmsweise zu lässigen Nutzu ngen gem.  § 4 Absatz 3 Bau NVO: 
N r. 4. Gartenbau betriebe 
N r. 5 .  Tankste l len 

werden i'v'm . § 1 Abs . 5 bzw. § 1 Abs .  6 N r. 1 Bau NVO n icht Bestandte i l  des Bebauungsplanes,  da 
sie n icht der städtebau l ichen Zie lste l l ung entsprechen bzw. darüber h inaus immissionsträchtige Nut
zungen du rch d ie  Erzeugung von Ziel- und Quel lverkehren darste l len . Daher ist deren N ichtzu lassung 
i nnerha l b  d ieser a l lgemeinen Woh ngebiete geboten. 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes , sonst ige n icht störende Gewerbebetriebe sowie An lagen fü r 
Verwaltungen gem.  § 4 Abs. 3 N r. 1 , 2 und 3 Bau NVO s ind ausnahmsweise zulässig . 

4.3.2 Mischgebiete (§ 6 BauNVO) 

I m  Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird e in  M ischgebiet M I  1 festgesetzt . M ischgebiete d ienen 
gem . § 6 Abs.  1 Bau NVO dem Wohnen und der U nterbringung von Gewerbebetriebe,  d ie das Woh
nen n icht wesentl ich stören .  Entsprechende textl iche Festsetzungen wurden wie folgt getroffen :  

D ie a l lgemein zu lässigen N utzu ngen gem. § 4 Absatz 2 Bau NVO: 
Gartenbaubetriebe 
Tankste l len 
Vergnügungsstätten i . S . d .  § 4a Absatz 3 N r. 2 Bau NVO 

und die ausnahmsweise zu lässigen Nutzu ngen gem . § 6 Absatz 3 Bau NVO: 
Vergnügungsstätten i . S . d .  § 4a Absatz 3 N r. 2 Bau NVO 

werden i'v'm . § 1 Abs . 5 bzw. § 1 Abs. 6 N r. 1 Bau NVO n icht Bestandte i l  des Bebauungsplanes,  da 
sie n icht den städtebau l ichen Zielste l l ungen entsprechen .  

Südwestl ich des  Kreuzungsbereichs Ki rschweg I Hermann-Hesse-Straße befindet sich bereits e ine  
Tankste l le ,  sodass h ie r  ke i n  weiterer Bedarf e iner  solchen imm issionsträchtigen Ziel- und Quel lver
kehre erzeugenden Nutzung besteht. 
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Entwickl u ngsziel fü r das an den Ki rschweg und d ie Hermann-Hesse-Straße angrenzende M ischgebiet 
ist Errichtung von Gebäuden , die dem Charakter der vorhandenen Straßenrandbebauung und damit  
dem Stadtb i ld  entsprechen .  Dazu wird e ine entsprechende Bebauungsd ichte angestrebt, d ie  fü r d ie 
dah inter l iegende Wohnbebauung auch a ls Scha l lh i ndern is wi rksam ist. Gartenbaubetriebe benötigen 
i . d . R . g roße Freiflächen ,  die n icht m it Gebäuden bebaut werden . Damit können die städtebaul ichen 
Zielste l l ungen i n  der nur ca . 1 ,2 ha g roßen M ischgebietsfläche n icht erreicht werden . 

4.3 .3 Versorgungs- und Einzelhandelseinrichtungen 

Der Geltungsbereich l iegt vol lständ ig i nnerha lb des Umgriffs des e i nfachen Bebauungsplans N r. 444- 1 
"Neu-Reform",  der Regelungen zur Zu läss igkeit des E inzel handels auf der Grundlage des "Magdebur
ger Märktekonzepts" trifft. 

Den Geltu ngsbereich des hier vorgelegten Bebauungsplans N r. 425- 1 "K irschweg / Hermann-Hesse
Straße" betreffen dabei fo lgende Festsetzungen (P lante i l  B, § 4 und § 5) :  

E i nzel handelse in richtu ngen mit  zentrenre levanten Sortimenten gem . § 9 (2a)  BauGB s ind ausge
sch lossen ;  d ie zentrenrelevanten Sort imente werden im  § 5 e inzeln  aufgeführt 
ausnahmsweise s ind Nachbarschaftsläden b is zu e iner Größe von max. 400 m2 Verkaufsfläche fü r 
d ie  Gebietsversorgung i n  den Sort imenten Nahrungs- und Genussmitte l ,  Apothekerwaren ,  Droge
riewaren ,  B lumen ,  Papier- und Schreibwaren zu lässig 

Die Nahversorgung i n  Neu-Reform wird du rch das zu festigende Versorgungszentru m Apo l lostraße / 
Otto-Baer-Straße sicher geste l l t .  

D ie o . g .  Festsetzungen s ind im  Zuge der Aufste l l ung des vorl iegenden Bebauu ngsplans zu berück
s ichtigen .  Daher werden d iese a ls Festsetzungen i n  den Bebauu ngsplan N r. 425- 1 "K i rschweg / Her
mann-Hesse-Straße" übernommen . Mi t  I n krafttreten des Bebauungsplans Nr. 425- 1 wird fü r dessen 
Geltungsbereich der ei nfache Bebauu ngsplan N r. 444-1 aufgehoben . 

Festsetzungen zu m E inzelhandel  werden wir  fo lgt getroffen :  

Für  den  gesamten Geltungsbereich werden E inzelhandelse inrichtungen m i t  zentrenrelevanten Sorti
menten ,  die im  E inzelnen aufgefü hrt werden , gem . § 9 (2a) BauGB ausgesch lossen .  

D ie ausnah msweise Zu lässigkeit k le infläch iger E i nzelhandelsbetriebe im  Geltungsbereich wird d iffe
renziert .  Während in den M ischgebietsflächen d ie  o . g .  Nachbarschafts läden mit  max. 400 m2 Ver
kaufsfläche fü r d ie o .g .  Sortimente ausnahmsweise zugelassen werden können ,  sol l im  WA 1 nu r  der 
so genannte "Magdeburger Laden" mit  max. 1 00 m2 Verkaufsfläche ausnahmsweise zu lässig sein .  M it 
d iesen Beschränkungen wird e ine s innvol le Ergänzung der verbrauchernahen Versorgung ermög l icht, 
ohne das nahe Versorgungszentrum Apo l lostraße / Otto-Baer-Straße zu gefährden .  

D ie typischerweise i n  Wohn- und Mischgebieten städtebau l ich i ntegrierten kle i nflächigen E inzel han
delse inrichtungen "Nachbarschaftsladen" und "Magdeburger Laden" ste l len d ie  k lassische Funktions
u nterlagerung im  Erdgeschoss von Wohn- u nd/oder Geschäftshäusern dar .  Wäh rend der "Nachbar
schaftsladen" sich städtebau l ich i n  den Charakter e ines M ischgebiets ent lang e iner Hau ptstraße opti
mal e i nfügt, sol l  der "Magdebu rger Laden" im WA 1 insbesondere im H i n bl ick auf die I ntegration klei
ner Läden i n  mehrgeschossigen Wohnhäusern , z .B .  fü r altengerechtes Wohnen ,  ku rze Wege s ichern 
und das Dienst le istungsangebot kom plettieren .  

E in  städtebaul iches Erfordernis fü r d ie  ausnahmsweise Zu lässigkeit von E inze lhandelsein richtu ngen 
i n  den WA 2 und 3 besteht dagegen n icht. D ie Versorgung wird du rch das O.g .  Versorgungszentrum 
und d ie ggf. im  M I  1 und WA 1 ausnahmsweise zu lässigen Läden ausreichend gesichert .  

Ausnahmsweise zu lässige N utzu ngen u nterl iegen dem Ausnahmetatbestand . Es besteht ke in  
Rechtsanspruch auf  d ie  Zulassung .  Vie lmehr bedarf es e iner vorhabensbezogenen Ermessensent
scheidung im konkreten E inzelfa l l .  Wichtiges Entscheidungskriteri um ist dabei d ie  Auswirku ng auf d ie  
von der Stadt angestrebte Versorgungsstruktur .  Ggf. kann  e in  Aussch luss von der  Zulässigkeit im 
konkreten E inzelfa l l  notwend ig sein ,  i nsbesondere be i  der Aufsummierung mehrerer E i nzel handelsbe
triebe an e inem Ort (E inzel handelsagglomeration ) .  E ine Steuerungsmög l ichkeit fü r den E inzel handel  
sol l  damit  beibehalten werden . 
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M it der Festlegung des Maßes der bau l ichen N utzung sol l  i nnerha l b  des Geltungsbereiches des Be
bauungsplanes e ine angemessene E inpassung und Abstufu ng der bau l ichen Anlagen erzielt werden . 
Auf Grund lage des § 9 Abs . 1 BauGB i .v . m .  §§ 1 6  ff. Bau NVO werden Festsetzungen fü r d ie Gru nd
flächenzah l  und d ie  Geschoss igkeit getroffen .  

4.4. 1 Grundflächenzahl 

Für  d ie  Bauflächen wird jewei ls  das Höchstmaß der Grundflächenzah l  gem . § 1 7  Abs . 1 Bau NVO 
festgesetzt . Wohngebietsflächen erhalten die Gru ndflächenzah l  0 ,4 ,  M ischgebietsflächen die Grund
flächenzah l  0 ,6  a ls Höchstmaß.  Dad urch n immt d ie  zu lässige Bebauungsdichte i m  Plangebiet von 
Nord nach Süd zu den u mgebenden Wohnnutzungen h i n  ab .  

Das entspricht im  Bereich der um l iegenden bestehenden bau l ichen N utzungen der Bestandssituation 
und stel l t  auch den erforder l ichen und angemessenen Rahmen fü r die geplante Bebauung dar. 

4.4.2 Zahl der Vollgeschosse und Höhe baulicher Anlagen 

Die Geschossigkeit bestim mt sich nach § 20 Bau NVO i .v. m .  § 2 Abs. 6 BauO LSA. Für  Wohn- und 
M ischgebiete ist d ie  Festsetzung von Geschossigkeiten anste l le  von Höhenfestsetzungen ausrei
chend ,  um e ine angemessene und verträgl iche E ing l iederu ng der Bebauung im  P langebiet i n  das Um
fe ld zu sichern . Das ist aufgrund der Nachbarschaft von Wohnnutzungen und Kle ingärten sowie der 
Sicherung ei nes harmonischen Stadtb i ldes und Wohnumfeldes geboten .  

D ie  i n  den Bauflächen des Bebauungsplans N r. 425- 1 zu lässigen Geschossigkeiten werden a l s  M in 
dest- und Höchstmaß im P lante i l  A festgesetzt . Für  das  M I  1 ,  das  WA 2 und das  WA 3 s i nd  zwei- b is 
d reigeschossige Gebäude zu lässig. Das entspricht dem Höhenreg ime der Straßenrandbebauung des 
Ki rschwegs und der östl ich angrenzenden Reihenhaussie ldung. 

Im WA 1 sol len mindestens d rei- b is höchstens viergeschossige Gebäude zu lässig sein .  VoI lgeschos
se s ind nach der Defi n it ion des § 2 Abs . BauO LSA " . . .  Geschosse, deren Deckenoberfläche im M ittel 
mehr a ls 1 ,60 m über d ie  Geländeoberfläche h i nausragt und d ie  über mindestens zwei Dritte l i h rer 
Grundfläche eine l ichte Höhe von mindestens 2 ,30 m haben . . . . " . 
E in  gegenüber den Au ßenwänden des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss , wäre nu r  dann 
e in  Vol lgeschoss , wenn  es d ie  o .g .  Höhe über mehr a ls  2/3 der Gru ndfläche des daru nter l iegenden 
Geschosses hat. Beträgt d ie Grundfläche mit  der o . g .  Höhe wen iger als 2/3 der Gru ndfläche des dar
u nter l iegenden Geschosses, spricht man von e inem so genannten Staffe lgeschoss. 
Ohne Festsetzung im P lan ist im WA 1 demnach zusätz l ich ein Staffelgeschoss zulässig , das gemäß 
BauO LSA n icht d ie  Kriter ien e i nes Vol lgeschosses erfü l l t  und grundsätz l ich n icht a ls solches zählt .  

Damit n immt d ie  Höhenentwickl ung im  Geltungsbereich im  H in bl ick auf d ie  Höhen der u mgebenden 
Bebauung von Nordost nach Südwest zu . 

4.4.3 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Private Ste l l p lätze und  Nebenanlagen i . S .  der §§ 1 2  und 1 4  Bau NVO können nach dem Bedarf auch 
au ßerha lb der Baugrenzen angeordnet werden . 

Garagen gem . § 1 2  Bau NVO s ind i nnerha l b  der Baugrenzen zu errichten .  Damit so l l  zum e inen d ie 
aufgelockerte Bebauung im  Gebiet gesichert werden , zum anderen sol l  an der Grenze zu den Ver
kehrsflächen der Straßenraum n icht optisch ei ngeengt werden .  

I m  WA 3 wurde der Abstand der Baugrenze zur Verkehrsfläche mit  6 m so gewählt ,  dass d ie  Fahr
zeuge auf den privaten Gru ndstücken senkrecht zur Fahrbahn vor den Reihenhäusern abgestel l t  wer
den können .  
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4.5 Bauweise u n d  ü berbau bare Gru ndstücksfläche 

4.5.1  Bauweise 

I m  WA 3 sol len entsprechend der östl ich angrenzenden Bauweise am L i l ienweg Reihenhäuser i n  ge
sch lossener Bauweise gem . § 22 Abs . 3 Bau NVO errichtet werden .  

I nnerhalb  des WA 1 und des WA 2 s ind is t  d ie  offene Bauweise festgesetzt . Durch d ie Mög l ichkeit der  
Errichtung von Hausgruppen ,  Doppel- und E infami l ienhäusern im WA 2 und d ie Errichtung mehr a ls  
d reigeschossiger Wohn häuser im  WA 1 kan n  e in  optimaler Ü bergang zwischen der strengen Reihen
hausbebauung im  Osten und der s ich nach Westen auflockenden Bebauung im  Gebiet geschaffen 
werden . Dadurch fügt s ich d ie  geplante Bebauung gut i n  das bau l iche U mfeld e in . 

Deta i l l iertere Festsetzungen zur offenen Bebauung s ind n icht vorgesehen , da der I nvestor im  Laufe 
der geplanten Gebietsentwickl ung mit  seinen Angeboten flexibel nachfrageorientiert auf den Markt re
agieren wi l l  und  muss.  

4.5.2 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Gru ndstücksfläche wird du rch Baugrenzen oder Bau l i n ien gem . § 23 Bau NVO be
stimmt.  D iese s ichern e ine gezielte räum l iche Struktu r und gewäh ren zu den angrenzenden N utzun
gen (Verkehrs-,  Bau- ,  Grünflächen)  e inen genau defin ierten oder  e inen M i ndestabstand . 

Baugrenzen 

I nnerha lb der Wohnbauflächen werden Baugrenzen festgesetzt, um einen ausreichenden Abstand der 
bau l ichen Anlagen zu den Außengrenzen der Baugebiete zu s ichern und das Gebiet zu struktur ieren .  

D ie Hauptgebäude und Garagen s i nd  i nnerha lb  der  Baugrenzen zu  errichten .  Ste l lp lätze sowie u nter
geordnete Nebenanlagen (z. B .  Ver- und Entsorgungsan lagen , Schu ppen etc . )  s ind au ßerha lb der 
Baugrenzen ,  zu lässig (s iehe Kap .  4 .3 .4 ) .  

D ie Baugrenze im  M ischgebiet M I  1 i s t  um laufend mit  e inem M indestabstand von 3 m zu den Außen
grenzen der Baufläche. Ausgenommen wu rde hier der mit  einem Geh- ,  Fahr- und Leitungsrecht zu 
Gunsten der Versorgungsträger belegte Bereich , der n icht mit  Hochbauten zu ü berbauen ist. Zum 
Ki rschweg hin wu rde die Baugrenze entsprechend der sich nach Osten fortsetzenden süd l ichen Stra
ßenrandbebauung festgelegt. So wird gesichert ,  dass das Straßenb i ld  erhalten b le ibt und d ie  zu er
richtenden Gebäude den Straßen rau m  n icht e i nengen . 

D ie a l lgemeinen Wohngebietsflächen WA 1 und WA 2 erhalten jewei ls  e ine insgesamt um laufende 
Baugrenze mit  e inem M indestabstand von 3 m zu den Außengrenzen der Baufläche.  Im WA 1 beträgt 
der Abstand der Baugrenze zur angrenzenden Verkehrsfläche 6 m. H ier  kön nen aufg rund der unter ir
d ischen Leitungsbestände keine Gebäude errichtet werden ,  sodass sich der Stre ifen fü r Senkrecht
parker auf dem privaten Gru ndstück anbietet . E i nze lne grundstücksbezogene Baufenster sol len n icht 
defi n iert werden .  Damit kann  die genaue Größe und Lage der ei nze ln  stehenden Gebäude vom jewei
l igen Bauherren im Rahmen der Vorgaben des Baugesetzbuchs und der Bauordnung  Sachsen-Anhalt 
sel bst bestim mt werden . 

I m  WA 3 werden d ie  Baufelder fü r d ie  Errichtung der Reihenhäuser vorgegeben .  Der Abstand zur 
Verkehrsfläche von 6 m wurde so gewäh lt ,  dass vor den Wohnhäusern i n  Senkrechtaufste l l ung  d ie  
Parkplätze auf den Privatg ru ndstücken angeordnet werden können .  Das Baufeld fü r d ie  Gebäude ist 
mit  1 5  m Tiefe ausreichend g roßzügig bemessen und erlaubt dadurch gestalterische Spie l räume,  z .B .  
du rch versetzte Anordnung  de r  Tei lgebäude.  Auf de r  straßenabgewandten Seite verb le ibt dann aus
re ichend Freifläche fü r beruh igte Bereiche.  

Bau l i n ien 

E in  städtebaul iches Erfordernis zur Festsetzung von Bau l i n ien besteht n icht. 
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4.5.3 Grundstücksgrößen 

Zur Steuerung e iner aufgelockerten Bebauungsd ichte werden M indestgrundstücksgrößen festgesetzt . 
D iese betragen fü r fre i stehende E infami l ienhäuser 500 m2, für Doppelhaushälften 300 m2 und je Tei l 
gebäude i nnerhal b  von Hausgruppen und Reihenhäusern 200 m2• 

D ie Festlegung einer maximalen Grundstücksgröße wird a ls n icht erforder l ich angesehen ,  da sich d ie
se schon aufgrund der Grundstückskosten beschränken wird .  

D ie Parze l i ierung der Baugrundstücke ist n icht Gegenstand des Bebauungsplans.  

4.6 Abg renzu n g  u nterschiedl icher N utzu ngen 

U ntersch iedl iche N utzu ngen oder e in  u ntersch ied l iches Maß der bau l ichen N utzung i n nerha lb  e ines 
Baugebietes werden mit  dem Planzeichen 1 5 . 1 4  gem . P lanzV voneinander abgegrenzt .  

M it d iesem Planzeichen wird d ie Abgrenzung zwischen dem WA 2 und dem west l ichen Tei l  des WA 3 ,  
d ie  s ich im  Maß der bau l ichen N utzung unterscheiden , gekennzeich net. 
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5 Erschließung 

5.1 Verkeh rsersch l ie ß u n g  

5 . 1 . 1  Äußere Verkehrserschließung 

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

Der Geltungsbereich ist du rch d ie  angrenzenden und ausreichend ausgebauten Verkehrsanlagen an 
das städtische und  übergeordnete Straßennetz angebunden . 

D ie äu ßere verkehrl iche Ersch l ießung erfolgt von der Hermann-Hesse-Straße aus du rch den Ausbau 
der vorhandenen Zufahrt an der westl ichen Geltu ngsbereichsgrenze gegenü ber der Zufahrt zur  Tan k
ste l le  sowie im  Süden über den Qu ittenweg . Durch den geplanten Verlauf der inneren Ersch l ießungs
straßen werden die Zufahrtsbereiche verbunden und eine Durchfahrung des P langebiets ist g ru nd
sätz l ich mög l ich ,  jedoch du rch d ie  vorgesehenen Verkehrsbeschränkungen (Tempo-30-Zone) und 
weitere Wege fü r den u nzulässigen Durchgangsverkehr  n icht attraktiv.  

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 

I m  Bereich der Bushaltebucht i m  süd l ichen Seitenbereich des Kirschwegs (F lu rstück 3042) wird ent
lang der nörd l ichen Grenze des M ischgebiets M I  mit  dem Planzeichen "Bereich ohne E in- und  Aus
fahrt" u nterbunden , dass die Bauflächen in d iesem Bereich d i rekt an die jewei l igen öffentl ichen Ver
kehrsflächen angesch lossen werden . D ie Herste l l ung von Grundstückszufahrten ist h ier  im  S inne der 
Verkehrssicherheit n icht zu lässig . 
E in  Ansch l uss von Gru ndstückszufahrten an  den Ki rschweg außerha lb  der Bushaltespur  ist mög l ich . 

Öffent l icher Personennahverkehr 

Das Gebiet ist  an den öffentl ichen Personennahverkehr du rch den Haltepunkt der Bus l in ien am 
Ki rschweg unm itte lbar angesch lossen .  Haltepu nkte der Straßenbahn befi nden sich i n  etwas weiterer 
Entfernung (> 500 m) am Rebenweg bzw. der Leipziger Chaussee. 

5 . 1 .2 Innere Verkehrserschließung 

Die fü r d ie  verkehrl iche Ersch l ießung vorgesehenen Flächen werden als öffentl iche Straßenverkehrs
flächen gemäß § 9 ( 1 ) N r. 1 1  BauGB im Bebauungsplan festgesetzt. Die öffentl ich zu widmenden Er
sch l ießungsstraßen er lauben e in  Durchfahren des P langebiets , Stichstraßen s ind h ier  n icht vorgese
hen .  Bei der P lanung der Ersch l ießungsstraßen waren folgende Zwangspunkte zu berücksichtigen : 

der Anbindepun kt an  d ie  Hermann-Hesse-Straße i m  Bereich der vorhandenen Zufahrt zu dem der
zeit im  Geltungsbereich befind l ichen Garagenkomplex 
der Anbindepu nkt an den Quittenweg 
der Verlauf unteri rd ischer Ver- und Entsorgungsle itu ngen , deren U mverlegung n icht vorgesehen ist 
und d ie  n icht mit  Gebäuden ü berbaut werden dürfen 

Darüber h i naus sol l  im  Bereich der Kindertagesstätte "Qu ittenfrüchtchen" d ie  Zufahrt- und Parkplatzsi
tuation verbessert werden .  Die im  Entwu rf des Bebauu ngsplans dargeste l l te Verkehrsersch l ießung ist 
das Ergebnis i ntens iver Vorabstimmungen mit dem Stadtp lanu ngsamt, Abt. Verkeh rsp lanung , und 
dem Tiefbauamt. Gemäß den Entwickl u ngszie len im Gebiet i s t  im  gesamten Geltungsbereich e ine 
Tempo-30-Zone anzuordnen . 1 1  

Ausgehend von der Hau ptzufahrt Herman n-Hesse-Straße tei len d ie P Ianstraßen A und B den Gel
tungsbereich i n  die nörd l ichen M ischgebietsflächen und d ie süd l ich davon gelegenen a l lgemeinen 
Wohngebietsflächen .  Der Verlauf der P Ianstraße C ,  d ie  zum Qu ittenweg führt ,  ist  an  d ie  vorhandenen 
Medientrassen gebunden . Ü ber d ie  PIanstraße D wird d ie  Reihenhausbebauung i m  WA 3 ersch los
sen ,  die im weiteren Verlauf über die P Ianstraße E ebenfa l ls  zum Qu ittenweg füh rt. 

D iese zur i nneren Ersch l ießung des Gebietes erforder l ichen Ersch l ießungsstraßen sind neu zu bauen .  
S ie  erhalten aufgrund i h rer Zweckbestimmung untersch ied l iche Bauklassen und Querschn itte . 

1 1  Stellungnahme Stadtplanungsamt Verkehrsplanung, in Abstimmung mit dem Tiefbauamt der Stadt Magdeburg, 18 . 07.2013. 
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Die Straßenbeleuchtung ist i n  den Bordbereichen der Ersch l ießungsstraßen anzuordnen .  

P Ianstraße A und B 

Für  d iese Straßen wu rde fo lgender Querschn itt (von Nord nach Süd)  abgestim mt:  

1 , 00 m befestigter Streifen (Pflaster e i nsch I .  Bord und Rückenstütze) 

5 ,50 m Fahrbahn 

2 ,00 m Gehweg (einsch I .  Bord und Rückenstütze) 

8 ,50 m Gesamtbre ite 

D iese öffent l iche Straße (Bau klasse IV) wurde fü r den Begegnungsfa l l  PKW / LKW (Bemessungsfahr
zeug 3-achsiges Mü l lfah rzeug)  ausgelegt. Der Gehweg wurde auf der Südseite den a l lgemeinen 
Wohngebietsflächen zugewandt angeordnet. 

P Ianstraße C 

Für  d iese Straße wurde fo lgender Querschn itt (von Ost nach West) abgestimmt:  

2 ,00 m Gehweg (ei nsch I .  Bord und Rückenstütze) 

5 ,50 m Fahrbahn 

2 ,00 m Gehweg (einsch I .  Bord und Rückenstütze) 

9 ,50 m Gesamtbre ite 

D iese Straße ersch l ießt auf beiden Seiten Woh ngebietsflächen ,  daher ist fü r d ie Aufnahme des fu ß
läufigen Verkehrs d ie  Anordnung  ausreichend breiter Gehwege auf beiden Seiten erforderl ich . Die 
Straßentrasse verläuft im  Bereich mehrerer Ver- und Entsorg ungsleitungen , d ie  i m  Zuge des erforder
l ichen Ausbaus besonderer Berücksichtigung bedürfen .  

Auch h ie r  ist m i t  e i ne r  Fahrbahnbre ite von 5 ,50 m der Begegnungsfa l l  PKW / LKW (Bemessungsfahr
zeug 3-achsiges Mü l lfah rzeug)  gesichert .  D ie Straße wird mit  der Bau klasse IV ausgebaut.  

P Ianstraße D 

Zwischen dem östl ichen und dem westl ichen Tei l  des WA 3 verläuft d ie P Ianstraße D .  D iese re ine An
l iegerstraße d ient aussch l ießl ich der And ienung der h ier  ansch l ießenden Wohngru ndstücke . Es be
steht ü ber den Anl iegerverkehr  h i naus kei nerlei Benutzungserfordern is .  

Dem entsprechend so l l  d iese Straße auch mit  e iner  geringeren Bre ite a ls M ischverkehrsfläche ausge
baut und als verkehrsberu h igter Bereich (Zeichen 325 StVO) ausgewiesen werden , der die vorwie
gende Aufenthaltsfun kt ion verdeut l icht .  Das setzt e ine Gesta ltung des Straßenraums (z. B .  du rch un
tersch ied l iche Pflasteru ng ,  Anordnung von Bäumen oder  sonstigen Grü nflächen)  voraus .  

D ie Verkehrsraumbreite von 6 ,0  m is t  erforderl ich , um das Ausparken der auf  den Grundstücken senk
recht zur Fahrbahn abgeste l lten Fahrzeuge zu ermög l ichen . 

Für  d iese Anl iegerstraße wird e ine Bauklasse V vorgesehen .  

P Ianstraße E 

Als P Ianstraße E wird d ie  Verb indung zwischen der P Ianstraße D und dem Qu ittenweg bezeichnet .  
Süd l ich angrenzend befindet s ich h ier  d ie Kindertagesstätte "Quittenfrüchtchen" .  

I n  d iesem Abschn itt wird d ie  Zufahrt zum Kita-Gelände neu geregelt und es werden öffent l iche Park
plätze in Senkrechtaufste l l ung zur Fahrbahn angelegt. 

D iese Straße erhält wiederu m die Bauklasse IV und folgenden Querschn itt (von Nord nach Süd) :  
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2 ,50 m 

6 ,00 m 

5 ,00 m 

2 ,50 m 

1 6 ,00 m 

Gehweg (einsch I .  Bord und Rückenstütze) 

Fahrbahn 

Sen krechtste l lp lätze 

Gehweg (einsch I .  Bord und Rückenstütze) 

Gesamtbre ite 

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

Die Parkplätze sol len vorwiegend dem Besucherverkehr  für d ie  Kita (E ltern) d ienen (z. B .  Ausweisung 
fü r Ku rzzeitparken) .  Der süd l ich der Stel lflächen verlaufende Gehweg sichert insbesondere den ge
fahrlosen Weg fü r E ltern und Kinder zur E in richtung .  
D ie von  der  PIanstraße E aus neu  anzulegende Zufahrt zum Kita-Gelände mit  Ansch l uss an d ie  vor
handene Wendeanlage wird mit  e iner  Breite von 5 m ausgebi ldet. 
Aus Sicherheitsgründen empfieh lt  s ich die E i nzäunung des Kita-Geländes ent lang des Gehwegs .  

Private Ersch l ießungsstraßen 

Die i nnere Ersch l ießung auf den Baugrundstücken erfolgt vol lständ ig über private Verkehrsan lagen . 
D iesbezüg l ich s ind Darste l l ungen i m  Bebauungsplan n icht vorgesehen .  Sofern du rch d ie  derzeit noch 
n icht festzulegende Parze l l ieru ng weitere Stichstraßen zur Ersch l ießung e inzelner  Grundstücke (z. B .  
im  WA 2)  erforder l ich s i n d ,  s ind d iese aussch l ieß l ich a l s  private Straßen i nnerha lb d e r  Bauflächen 
vorzusehen .  D ie Anforderu ngen an den Ausbau h i nsicht l ich des Brandschutzes und der Abfa l lentsor
gung s ind h ierbei zu berücksichtigen . 

5 . 1 .3  Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 

5.1.3.1 Fußläufiger Verkehr  

Anordnung und Ausbaubreite de r  straßen beg leitenden Gehwege wurde im  o .g .  Kapitel beschrieben .  
I m  P langebiet werden darüber h i naus weitere Gehwegflächen ausgewiesen :  

Zwischen der P Ianstraße B und der östl ichen Geltungsbereichsgrenze wird e ine fu ßläufige Verb in
dung a ls  private Verkehrsfläche mit  besonderer Zweckbestimmung "Fußgängerbereich" mit  e iner Brei
te von 3 m festgesetzt , d ie  d ie  Anb indung an den L i l ienweg herste l l t  (s iehe auch Kap .  5 . 1 .3 ) .  D iese 
Wegeverb indung existiert bereits du rchgängig und wird auch von der Öffentl ichkeit genutzt . 
D ie Verb indung zum L i l ienweg ist außerha lb  des Geltungsbereichs ü ber das F l u rstück 1 024/3 gege
ben , das sich ebenfa l ls  im  Eigentum der GWG Reform befi ndet. Das F lu rstück ist ausreichend breit fü r 
d ie  Weiterführung des Fußwegs b is zum L i l ienweg , a l lerd ings wurde das F lu rstück auf e iner Länge 
von ca . 25 m von dem süd l ichen An l ieger ü berbaut, sodass i n  d iesem Abschn itt aktue l l  nur e ine 
Durchgangsbreite von ca . 1 , 80 m zur Verfügung steht. 
Die Wegeverb indung sol l ,  wie bereits jetzt schon ,  auch künftig von der Öffent l ichkeit  genutzt werden 
dürfen .  E in u nbefugtes Befahren mit  KfZ ist du rch geeignete Maßnahmen (z . B .  absch l ießbare Pol ler) 
zu verh indern . 

I n  Verlängerung der PIanstraße D nach Norden wurde zur S icheru ng der fu ßläufigen Erreichbarkeit 
des Kirschwegs ,  i nsbesondere der dort befind l ichen Bushalteste l le ,  am östl ichen Rand der M ischge
b ietsfläche ein Gehrecht fü r die Öffent l ichkeit festgesetzt . 

5.1.3.2 Ruhender Verkehr  

Süd l ich der P Ianstraße E werden weitere Verkehrsflächen m it besonderer Zweckbestimmung "Park
fläche" ausgewiesen .  Er läuterungen und Begründung s ind im Kap .  5 . 1 .2  (P Ianstraße E) nachzulesen .  
Weitere öffent l iche Parkplatzflächen s i nd  n icht vorgesehen .  

Das Parken findet darüber h i naus aussch l ießl ich auf  den privaten Baugrundstücken statt . F lächen fü r 
den ruhenden Verkehr  i nnerhalb der Bauflächen werden n icht gesondert ausgewiesen .  
D ie Baugrenzen 6 m Abstand zur Verkehrsfläche im  WA 1 zur P Ianstraße C und i m  WA 3 zur Plan
straße D erlauben d ie  Senkrechtaufste l l ung der Fahrzeuge zur  optimalen Ausschöpfung der Kapazitä
ten vor den Häusern auf den Privatg rundstücken .  
Der  konkrete Nachweis von privaten Ste l lp lätzen ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen . 
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5.2 Med ientec h n ische Ver- u n d  E ntsorg u n g  

Nachfolgende Ausführu ngen beziehen sich auf den Nachweis der gesicherten Ersch l ießung h i ns icht
l ich der Ver- und Entsorgung fü r d ie  i n  der Bau le itplanung ausgewiesenen N utzungen . Der Geltungs
bereich des Bebauungsplanes ist du rch d ie  in den angrenzenden Flächen verlaufenden Ver- und Ent
sorgungstrassen g rundsätz l ich an d ie  öffent l ichen Ersch l ießu ngsanlagen angesch lossen .  

Der  Geltu ngsbereich wird weiterh in  auf  der  d iagonalen Verb indungsachse zwischen dem Kreuzungs
bereich Ki rschweg / Hermann-Hesse-Straße und dem Qu ittenweg von mehreren Bestandsle itungen 
(Regenwasserkana l ,  M ischwasserkanal , N iederspannu ngskabe l ,  Gasversorgu ngsle itung)  gequert .  
D iese Ver- / Entsorgungstrassen s ind zu erhalten .  Dem Verlauf wurde bei der P lanung der Ersch l ie
ßungsstraßen Rechnung getragen .  

I m  Bebauungsplan werden fü r Trassen der  Ver- bzw. Entsorgungsanlagen gem.  § 9 Abs . 1 N r. 1 3  
BauGB Geh-,  Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der jewei l igen Med ienträger ausgewiesen ,  sofern 
d iese n icht i nnerha l b  von Verkehrsflächen l iegen .  Neu zu bauende Ver- und Entsorg u ngstrassen s ind 
bevorzugt i n  öffentl ichen und privaten Verkehrsflächen anzuordnen .  

Ver- und Entsorgu ngsleitungen müssen fü r d ie  zuständ igen Medienträger jederzeit zugängl ich sei n .  
I m  Bebauungsplan werden daher Geh- ,  Fahr- und Leitungsrechte z u m  Schutz von Ver- und Versor
gungsle itungen festgesetzt , sofern sie s ich außerha lb  des öffent l ichen Straßenrau mes befinden . 

D ie E inha ltung der M indestabstände zwischen bau l ichen Anlagen und Ver- und Entsorgungsan lagen , 
d ie  erforder l iche Breite von Schutzstre ifen ,  besondere techn ischer Vorschriften und der Vorgaben im  
Fa l l e  von Baumaßnahmen h i nsicht l ich des  Anlagenschutzes sowie d ie  Beantragung  zusätzl icher Ver
sorgung s ind mit  dem jewei l igen Versorger im  Zuge nachfolgender P lanungen oder Verfahren fü r d ie  
E inzelvorhaben kon kret abzustimmen . 

Bei Pflanzung von Bäumen und Sträuchern ist das DVGW-Arbeitsb latt GW 1 251 2 anzuwenden . Die 
Neuverlegung von Leitungen hat i n  Anlehnung an d ie  D I N  1 9981 3 und d ie  D I N  1 8920 1 4 zu erfolgen . 

I nnerha lb der Bauflächen s ind untergeordnete Nebenan lagen und E in richtungen , d ie  dem Nutzu ngs
zweck des Baugebietes selbst d ienen und seiner Eigenart n icht widersprechen (z. B .  Ver- und Entsor
gungsan lagen ) ,  u ne ingeschränkt zu lässig . Gemäß § 1 4  Abs. 2 Bau NVO können d ie  der Ver- bzw. 
Entsorgung der Baugebiete d ienenden Nebenan lagen i n  den Baugebieten a ls Ausnahme zugelassen 
werden ,  auch wen n  fü r sie im Bebauungsplan ke ine besonderen Flächen festgesetzt s ind .  

5.2 . 1  Wasserversorgung 

Tri nkwasser 1 5 

Das Plangebiet ist tri nkwasserseit ig derzeit n icht ersch lossen .  Der vorhandene Tri nkwassernetzan
sch l uss 00 50 PE ,  über den derzeit Tei le  des Gebiets (Malerbetrieb) über den Ansch luss Quittenweg 
52 versorgt werden , kann  fü r die Gebietsversorgung n icht genutzt werden . 

D ie Trinkwasserversorgung erfolgt über vorhandene Leitungen i n  den angrenzenden Straßen :  

Nörd l ich der  bestehenden Zufahrt zum Garagenkomplex e insch l ieß l ich deren Querung l iegt e ine 
00 3 1 5  PE (Re) (20 1 1 ) , d ie  im  Bereich der Zufahrt im  Schutzrohr  verlegt ist und  süd l ich der Ge
b ietszufahrt als ON 400 Az ( 1 974) verläuft .  
Im Ki rschweg l iegen im nörd l ichen Seitenbereich d ie Tri nkwasserle itung ND ON 300 St ( 1 993) und 
d ie  Tri nkwasserle itu ng 00 90 PE ( 1 999) bzw. 00 63 PE .  
Auch i m  Qu ittenweg l iegen Tri nkwasserleitungen an :  ON 1 50 Az ( 1 976) und ON 1 00 Az ( 1 975) .  

1 2 DVGW GW 125: Baumpflanzungen im Bereich von unterirdischen Versorgungsanlagen. 
1 3 DIN 1998: Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen, Mai 1998 .. 
1 4 DIN 18920: Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. 
1 5 Stellungnahme SWM vom 11. 09.2013 zum Vorentwurf. 
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Das Trin kwassernetz so l l  fü r den aus den geplanten N utzu ngen resu lt ierenden Bedarf erweitert wer
den . Zur  Versorgung des Gebietes ist e ine Verlegung i nnerha lb  der geplanten Ersch l ießungsstraßen 
vorzusehen ,  deren Verlauf auch e inen Ringschluss ermög l icht .  E ine Netzerweiteru ng fü r das geplante 
Wohngebiet ist vorrang ig aufgrund der Druckstufe des sicherzuste l lenden Löschwasserbedarfs über 
den vorhandenen Leitungsbestand im  Qu ittenweg mög l ich . 

H insicht l ich der Qual ität der Tri nkwasserversorgung ist auf d ie  E inhaltu ng der Vorschriften des DVGW 
- Arbeitsb lattes W 400 "Sch utz des Tri nkwassers in Wasserrohrnetzen vor Verunre in igungen" 
(09/2006) zu achten .  Neu verlegte Tri nkwasserle itungen bedürfen der Freigabe du rch das Gesund
heitsamt. 

Löschwasser 

Aussagen zur Löschwasserversorgung sind dem Kapitel 5.3 .2  zu entnehmen . 

5.2.2 Abwasserentsorgung 

Kanalan lagen des öffent l ichen Abwassernetzes s ind sowoh l  i n  den angrenzenden Straßen (H.-Hesse
Straße,  Ki rschweg , Qu ittenweg) als auch i n nerha lb des Geltu ngsbereichs vorhanden . 

Für  d ie  Regen- und Schmutzwasserentsorgung s ind d ie  im  Plangebiet d iagonal zwischen dem Kreu
zungsbereich Ki rschweg / Herman n-Hesse-Straße und dem Qu ittenweg verlaufenden Kanäle re le
vant. H ier verlaufen m it der Entwässeru ngsrichtung von Südost nach Nordwest 

ein Regenwasserkanal  KR DN 250 Stz ( 1 936) und 
e in  M ischwasserkanal  KM DN 1 .000 (B)  ( 1 972). 

Beide Kanäle s ind unverzichtbar und dürfen i n  e inem Schutzstreifen von m indestens 1 0 m (M isch
wasserkana l )  bzw. 6 m (Regenwasserkana l )  n icht ü berbaut werden. H ierfü r wurden im  Bebauungs
p lan entsprechende Geh- ,  Fahr- und Leitu ngsrechte e ingetragen .  
E ine permanente Zugäng l ich keit der öffent l ichen Entwässeru ngsanlagen m ittels Betriebsfahrzeugen 

der SWM ( 1 1 t Achs last) muss gewährle istet werden . 

Aussagen über d ie  Aufnahmekapazitäten seitens SWM l iegen noch n icht vor. 

Neu zu bauenden Ansch lusskanäle werden i n  den Ersch l ießungsstraßen verlegt. Das Gebiet ist aus
nahmslos im Trennsystem zu ersch l ießen .  

Schmutzwasser 

Abwasserbeseitigungspfl ichtig sind gem . § 56 WHG i .v. m .  § 78 WG LSA (20 1 1 )  die Gemeinden ,  h ier  
d ie  Landeshauptstadt Magdeburg .  Sie kan n  s ich nach § 56 WHG i .v .m .  § 79 WG LSA (20 1 1 )  zur Er
fü l l u ng i h rer Abwasserbeseitigungspfl icht e i nes Dritten ,  h ier  d ie  SWM , bed ienen. 

Das im  Gebiet anfa l lende Schmutzwasser (häus l iche Schmutzwässer, San itärabwässer) ist über neue 
Sammel le itu ngen i n  das Schmutzwassersystem KM DN 1 000 e inzu le iten .  
Gewerbl iche Schmutzwässer fa l len gemäß der  Zweckbestimmung der  Bauflächen n icht an .  

N iedersch lagswasser 

Für die Bereiche,  auf denen neue Bauvorhaben real is iert werden sol len ,  ist die N iederschlagsentwäs
serung nach den Grundsätzen der Abwasserbeseitigung gem . § 55 des Wasserhausha ltsgesetzes so 
zu p lanen , dass der Vers ickeru ng auf dem Grundstück der Vorrang zu geben ist. 

Das Regenwasser von den öffent l ichen Straßen und ggf. von fü r die Vers ickerung oder Bewi rtschaf
tung ungeeigneten Flächen kann  nach den Angaben von SWM aussch l ießl ich zu m KR DN 250 ( im 
fre ien Gefä l le )  abgele itet werden . 

Seitens SWM wird aber d ie Versickerung der im  Gebiet anfa l lenden N iedersch lagswässer, insbeson
dere im  WA 1 und WA 2, gefordert .  In begründeten Ausnahmefäl len wird die Able itu ng und Entsor-
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gung des auf den Privatflächen i n  den Gebieten M I  1 und WA 3 anfa l lenden N iedersch lagswasses zu 
den neuen Regenwasserkanälen i n  den P Ianstraßen A, B, 0 und E ei ngeräu mt. 1 6  

I nzwischen l iegt e in  Baugrundgutachten 1 7 vor, a u s  d e m  hervorgeht, dass d e r  anstehende U ntergrund 
fü r e ine Vers ickerung n icht geeignet ist. (sh . auch Kap .  2 .4 .3 )  

Der  Regenwasser-Abfl uss der P Ianstraßen A, B ,  0 und E zum vorhandenen KR ON 250 darf nach 
den Angaben von SWM jedoch in Summe Q m a x  = 30 I/s n icht überschreiten .  Dies muss m it einer Be
grenzung der angeschlossenen Entwässerungsflächen oder m itte ls techn ischer Anlagen (Drossel reg
ler und Stauraumkanäle)  abgesichert werden . 

I nsofern besteht h i nsicht l ich der techn ischen P lanung zur  N iederschlagsentwässerung des Gebiets 
entsprechender Abstimmungsbedarf mit  den SWM . 

5.2 .3  Elektroenergie 

Die Gebietsersch l ießung mit  E lektroenerg ie kan n  du rch Ansch l uss an das umgebende Versorgu ngs
netz erfolgen . Ausgehend von Transformatorenstationen muss das Versorgungsnetz i nnerha lb des 
Geltungsbereichs neu aufgebaut werden .  
D ie E i nspeisepunkte s ind mit  den SWM a ls örtl icher Versorger bzw. der Netze Magdeburg GmbH a ls  
Netzbetreiber abzustimmen. 

Auch d ie Straßenbeleuchtung ist im  Zuge des Ausbaus der Ersch l ießungsstraßen neu zu errichten .  
I nnerha lb des  Gebiets s i nd  d ie  N iederspannungskabel NYY-J 4x70 1 kV ( 1 978) und NAYY-J 4x25 1 kV 
Lu aB vorhanden ,  über d ie d ie  im  Gebiet vorhandenen Garagen und der Malerbetrieb versorgt wer
den . I m  Zuge der Neuersch l ießung s ind d iese Leitungen zu berücksichtigen und  erforderl ichenfa l ls  
u mzuverlegen . 1 8  

5.2.4 Telekommunikation 

I n  den angrenzenden Straßen verlaufen Telekommun ikationsle itungen . Von h ier  aus kan n  das Gebiet 
im Zuge der Gesamtersch l ießung du rch den Ausbau des Telekommun ikationsnetzes versorgt wer
den. 1 9  

5.2 .5 Wärmeversorgung 

Fernwärmeversorgungsle itu ngen berühren den Geltungsbereich n icht. 

5.2 .6  Gasversorgung 

Die Gebietsersch l ießung mit  Gas ist über d ie  im westl ichen Straßennebenbereich der Hermann
Hesse-Straße verlaufende Gasversorgungsle itung M D  Gas ON 300 St mögl ich . 

D ie das Plangebiet querende Gasversorgungsle itu n� M D  ON 500 St ist dauerhaft au ßer Betrieb und 
kann  i n  Abstimmung mit  SWM zurückgebaut werden .  0 

5.2 .7  Abfallentsorgung 

Häus l icher Abfa l l  

H insicht l ich der öffentl ich-rechtl ichen Abfa l lentsorgung wird auf d ie  geltende Satzung ü ber d ie  öffent l i 
che Abfa l lentsorgung i n  der Stadt Magdeburg h i ngewiesen .  Gemäß genannter Abfa l lsatzung besteht 
Ansch l usspfl icht an die öffent l iche Abfa l lentsorgung fü r hausmü l lähn l iche Abfä l le .  Die Entsorgung von 
Hausmü l l  erfolgt gemäß den bestehenden Entsorgungsaufträgen .  

1 6  Stellungnahme SWM vom 11. 09.2013 zum Vorentwurf. 
1 7 Baugrund und Umweltgesellschaft mbH: Baugrundgutachten Erschließung und Bebauung Wohngebiet Kirschweg / Her-

mann-Hesse-Straße (B-Plangebiet Nr. 425-1) Magdeburg, 27. 07.2015. 
1 8 Stellungnahme SWM vom 11.09.2013 zum Vorentwurf 
1 9  Stellungnahme Deutsche Telekom Technik GmbH vom 27. 08. 2013 zum Vorentwurf. 
20 
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Der Ausbauzustand der Ersch l ießungsstraßen muss d ie  Befahrung m it M ü l lfah rzeugen ermög l ichen . 
Neben der entsprechenden D imension ieru ng müssen d ie zu Straßen ausreichend tragfäh ig sei n ,  so 
dass e in  Befahren mit  e inem 3-achsigen Abfa l lsammelfahrzeugen von b is zu 26 t gewährleistet ist . 

Privatstraßen bzw. private Stichstraßen a ls  innere Ersch l ießung von Wohngru ndstücken werden von 
Entsorgungsfahrzeugen der Abfa l lwirtschaft nu r  dann befahren ,  wenn  die techn ischen Voraussetzun
gen (z. B .  das Vorhandensein e iner geeigneten Wendean lage) gegeben s ind . 
Weiterh i n  s ind d ie  Geh- u .  Fahrrechte fü r d ie  Entsorgungswi rtschaft als Dienstbarkeit in den Gru ndbü
chern fü r d ie  Verkehrsflächen e i nzutragen . 
Anderenfa l ls  s ind ausreichend Abste l lflächen fü r d ie  Abfa l lsammelbehä lter vorzuhalten ,  d ie über öf
fent l iche Verkehrsflächen zugängl ich s ind .  

Wertstoffconta iner 

Ste l lflächen fü r d ie  Aufste l l ung von Wertstoffconta inern s ind im  Geltu ngsbereich n icht vorgesehen .  
H ierfü r s ind entsprechende Conta iner im  U mfeld zu nutzen .  

I m  U mfeld des  Plangebiets befinden sich fo lgende nächste Glasconta inerste l lp lätze : 
Hermann-Hesse-Straße, gegenüber E inmündung Qu ittenweg 
Hermann-Hesse-Straße, gegenüber E inmündung Apol lostraße 
Sojusstraße 
südöstl ich Kreuzung Quittenweg I Werner-Seelenb inder-Str. 
südwestl ich Kreuzung Qu ittenweg I Plutoweg 
Ki rschweg , westl ich E inmündung Narzissenweg 

Abfa l l  in Verb indung m it Erdarbeiten und Bautätigkeit 

Nach den Aussagen des Baugrundgutachters , der im Zuge der Baugrunderkundung21 auch e ine Be
wertung e iner M ischprobe aus sämtl ichen Sondierungen nach LAGA bewertet hat, i st Verb indung mit 
den anstehenden Bauarbeiten im Gebiet damit zu rechnen ,  dass bei notwendigen Erdarbeiten in Ver
b indung mit  der Real is ieru ng der Ersch l ießungsanlagen und der Bebauung unbrauchbares oder be
lastetes Aushubmateria l  (b is > Z 2 der LAGA TR 20) anfä l lt ,  das e iner  ordnungsgemäßen Handha
bung und Entsorgung bedarf. Aussch laggebend war eine festgeste l l te Belastung mit  (wahrsche in l ich) 
meta l l ischem Kupfer; ohne d ie Berücksichtigung des Kupferwertes erg ibt sich e ine Zuordnung Z 2 auf
grund der TOC- und PAK-Antei le .  

Be i  e iner  M ischprobe kann  aber  u nterste l l t  werden ,  dass d ie  E instufu ng ggf. auch der Belastu ng aus 
nu r  e iner oder  weniger Sondierungen entstammen kan n .  I m  H i nbl ick auf  d ie  jewei l igen Baumaßnah
men s ind zur Festste l l ung der lokalen Belastung des Baufeldes und i n  der Folge der Festlegung der 
Art und Weise der Behand lung bzw. Entsorgung des Aushubmateria ls baubeg leitend ergänzende Un
tersuchungen und Ana lysen nach LAGA TR 20 erforderl ich . 

Auffü l l ungen ,  Schutt und Abfä l le  s ind ,  soweit n icht vermeidbar, ordnungsgemäß und schadlos gem § 7 
KrWG zu verwerten bzw. zu beseit igen . 

Der Bauherr ist a ls Besitzer der bei dem Vorhaben anfa l lenden Abfä l le  verpfl ichtet, d iese entspre
chend den abfa l l rechtl ichen Regelungen ordnu ngsgemäß und schad los zu verwerten bzw. zu beseiti
gen ,  wobei die Verwertung der Abfä l le  immer Vorrang vor deren Beseitigung hat. Al le  anfa l lenden Ab
fä l le  sind gemäß der Verordnung über das Europäische Abfal lverzeichn is (Abfa l lverzeichn is
Verordnung  AVV) zu deklarieren ,  zu sort ieren und entsprechend den abfa l l rechtl ichen Regelungen 
nachweis l ich i n  dafü r zugelassenen Anlagen zu verwerten bzw. zu beseitigen .22 

Be im E inbau von Fremdmateria l  (Boden bzw. Recyc l ingmateria l )  s ind d ie  Anforderu ngen der LAGA 
TR 20 g le ichfa l ls  e inzuhalten .  

2 1 Baugrund und Umweltgesellschaft mbH: Baugrundgutachten Erschließung und Bebauung Wohngebiet Kirschweg / Her
mann-Hesse-Straße (B-Plangebiet Nr. 425-1) Magdeburg, 27. 07.2015. 

22 Stellungnahme Untere Abfallbehörde vom 02. 03 . 2017 zum Entwurf. 
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5.3 . 1  Zufahrten und Bewegungsflächen für Lösch- und Rettungsfahrzeuge 

Zur Absicherung der Rettu ngs- und Löscharbeiten müssen auf den Baugrundstücken d ie  erforderl i
chen Zu- und Durchfahrten sowie Aufste l l - und Bewegu ngsflächen fü r den E insatz der Lösch- und 
Rettungsgeräte , ggf. u nter E inbeziehung öffent l icher F lächen ,  vorhanden sein .  Zufahrten ,  U mfahrten 
sowie Aufste l l - und Bewegungsflächen fü r die Feuerwehr  s ind gemäß der "Richtl i n ie  über Flächen fü r 
d ie  Feuerweh r  LSA" i . d . F .v .  Februar 2007 ( M B I .  LSA S .  281  / 323) zu p lanen , herzuste l len und ständ ig 
freizuhalten .  Zufahrten dürfen n icht g le ichzeitig Bewegungsflächen sei n .  Private Zufahrten s ind so 
auszub i lden ,  dass d ie  Zufahrt fü r Feuerwehr  und Rettungsfah rzeuge gesichert ist. 

Die Vorschriften des § 5 BauO LSA und der D I N  1 055 Tei l  3 Abs . 6 .3 . 1 fü r das 1 2  t Normfahrzeug 
sind zu berücksichtigen . Gle ichfa l ls  wird auf die Vorgaben der D I N  1 4090 "F lächen fü r die Feuerwehr  
auf  Gru ndstücken" h ingewiesen .  

Neubauten bzw. bau l iche Veränderungen an Bestandsbauten s i nd  so  auszufüh ren ,  dass der  Entste
hung  von Bränden und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt und d ie  Rettu ng von Men
schen und Tieren sowie e ine effektive Brandbekämpfu ng gewährle istet wird . 

I nsbesondere ist der aus Brandschutzgrü nden gebotene Abstand der Gebäude von öffent l ichen Ver
kehrsflächen von max. 50 m gem.  § 5 BauO LSA e inzuhalten .  Das ist mit  den getroffenen Festsetzun
gen gegeben .  

Der  Nachweis zum bau l ichen ,  an lagentechn ischen und organ isatorischen Brandschutz erfolgt im  
Rahmen des  Baugenehmigu ngsverfahrens .  

5.3.2 Löschwasserversorgung 

Der Löschwasserbedarf ist anhand DVGW-Arbeitsblattes W 405 "Wasserversorgung Rohrnetz / 
Löschwasser - Bereitste l l ung du rch d ie öffent l iche Tri nkwasserversorgu ng" zu erm itte l n .  

D ie Festlegung des  Löschwasserbedarfs , de r  fü r den Brandfa l l  im Rahmen des  Gru ndschutzes zu r  
Verfügung stehen muss,  beträgt fü r a l lgemeine Woh ngebiete und M ischgebiete mi t  geringer Bebau
u ngsd ichte (Geschossigkeit < 1 1 1 ;  Geschossflächenzah l  < 0,7) bei geringer Brandausbreitungsgefahr  
(geringe Bebauungsdichte ,  hoher  Grü nflächenante i l )  48 m3/h fü r 2 Stunden , be i  m ittlerer Brandaus
breitungsgefahr  96 m3/h fü r 2 Stunden . 

I n  Bereichen a l lgemeiner Wohngebiete und M ischgebiete mit  ger inger Bebauungsd ichte (Geschossig
keit  > 1 1 1 ;  Geschossflächenzah l  b is 1 ,2 )  beträgt der Löschwasserbedarf bei m ittlerer Brandausbrei
tungsgefahr  ebenfa l ls  96 m3/h fü r 2 Stunden . 

I nsgesamt wird fo lg l ich von e inem Löschwasserbedarf von 96 m3/h fü r 2 Stu nden ausgegangen . 

D ie Löschwassermenge kan n  aus dem Tri nkwasserversorgu ngsnetz bere itgeste l lt werden .  Der Sys
tembetriebsd ruck im Bereich des Bebauungsplangebiets beträgt 5 ,3  bar, das entspricht e iner Versor
gu ngsdruckhöhe von 1 1 9 m H N .23 

D ie Bereitste l l ung  des Löschwassers erfolgt ü ber bere its im Versorg ungsnetz vorhandene bzw. im  
Rahmen der  i nneren Gebietsersch l ießung anzuordnende U nterfl u rhyd ranten .  D ie vorgeschriebene 
maximale Entfernung der Löschwasserversorgu ngsste l le  zum Brandherd beträgt 300 m .  

5.4 Geh - I Fah r- u n d  Leitu ngsrechte 

I m  Geltungsbereich des Bebauu ngsplanes werden Flächen mit  Geh- ,  Fahr- und Leitungsrechten gem . 
§ 9 Abs . 1  N r. 2 1  BauGB festgesetzt , sofern sich Wege oder Ver- und Entsorgungstrassen n icht i nner
ha lb öffent l icher Verkehrsflächen befinden oder i nnerhalb  der Bauflächen aussch l ießl ich der Versor
gung des jewei l igen Grundstücks d ienen .  

23 Stellungnahme SWM vom 11. 09.2013 zum Vorentwurf. 
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Bei der P lanung des Verlaufs der neu zu bauenden Ersch l ießungsstraßen wurden d ie  den Geltungs
bereich zwischen dem Kreuzungsbereich Ki rschweg / Hermann-Hesse-Straße und dem Qu ittenweg 
querenden Bestandsle itungen (Regenwasserkanal , M ischwasserkana l ,  N iederspannungskabel , Gas
versorgungsleitung)  soweit mögl ich berücksichtigt . 

Für die über die Straßenverkehrsfläche h inausgehenden Bereiche mit  Ver- / Entsorg ungstrassen e in
sch l ieß l ich deren Schutzstre ifen wurde e in  Geh- ,  Fahr- und  Leitungsrecht zu Gunsten des Versorgers 
festgesetzt . 

Zu Gunsten der Öffentl ichkeit wurde weiterh i n  am östl ichen Rand der M ischgebietsfläche e in  
Gehrecht festgesetzt , das d ie  d i rekte fußläufige Verb indung zum Ki rschweg mit  der  dort gelegenen 
Bushalteste l le  s ichert. 
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6 Grün- und Freiflächen 

6.1 Grü nflächen 

öffentl iche Grü nflächen / Straßenbegle itgrün 

Der Geltungsbereich u mfasst auch d ie  auf den städtischen F lu rstücken 3043 und 3044 befind l ichen 
öffent l ichen Grü nflächen . Auf d iesen tei lweise mit  Gehölzen bestandenen Flächen s ind im Zuge der 
Planung keine Maßnahmen vorgesehen .  
D ie Darste l l ung d ieser Flächen sol l  im  Zusammenhang m i t  den geplanten privaten Grü nflächen 1 ,  2 
und 3 ,  auf denen Pflanzmaßnahmen vorgesehen s ind ,  d ie  E i ng rünung  des Plangebiets verm ittel n .  
Neben der ökologischen Funktion ü bernehmen d iese Grü nflächen auch d i e  Funkt ion der visuel len Ab
sch i rmung sowie der Verbesserung des M i krok l imas.  
Weiterfüh rende Aussagen h ierzu s ind i n  Kap .  7 .2  zu fi nden . 

private Grünflächen / Durchgrünung der Bauflächen 

D ie Durchgrünung  des Geltu ngsbereichs so l l  du rch die Festsetzung der privaten Grü nflächen Nr. 1 b is 
3 (sh . Kap .  7.3)  sowie d ie  sonstige gärtnerische Gesta ltung der n icht überbaubaren Grundstücksflä
chen i nnerhalb der Bauflächen geWährle istet werden . 

Darüber h i naus wird i nnerha lb der M ischgebietsfläche beg leitend zum Ki rschweg e in  Pflanzgebot 
festgesetzt . H ier  s ind d ie n icht ü berbaubaren und gärtnerisch zu gesta ltenden Flächen des Bauge
b iets anzuordnen und entsprechend zu begrü nen . 

Spielplätze 

Nach den Angaben der Sp ie lp latzflächen konzeption 201 5-2020 (2030) der Landeshauptstadt Magde
burg befinden sich i m  Stadtte i l  Reform 1 5  Spie lp lätze (davon 6 i n  Trägerschaft SFM und 9 sonstige 
Träger) mit  einer Gesamtfläche von ca . 24.500 m2. Der Bedarf wird m it 1 4 .870 m2 angegeben .  I nso
fern ist das Stadtgebiet ausreichend versorgt. 

Im U mfeld des Plangebiets befinden sich fo lgende nächstgelegene öffent l iche Freize it- / Sp ie lp lätze : 
- KJ H Banane,  Qui ttenweg 52 

Hermann-Hesse-Straße, E i nmündung Apol lostraße 
nordöstl ich Kreuzung Werner-See lenb inder-Straße / Otto-Baer-Straße 
nordöstl ich Kreuzung Kretschmann-Straße / Weinbrenner-Al lee 
Scaterbahn u. Rodelbahn Neptunweg / P lanetenweg 
Ecke Planetenweg / Ju noweg 

Ergänzend dazu befinden s ich im U mfeld Spie lp lätze weiterer Träger (Wobau ,  MWG , d ie  z .T .  öffent
l ich zugängl ich s ind .  

D ie geplante Bebauungsd ichte i n  den a l lgemeinen Wohngebieten (GRZ 0 ,4)  i n  Verb indung mit  der  
Festsetzung der M indest-Grundstücksgrößen fü r E infami l ien- u nd Doppelhäuser bzw. Hausgruppen 
erlaubt zudem ausreichende Freiflächen zum Spielen auf den Privatg ru ndstücken .  

I m  Geltungsbereich ist d ie  Anlage e i nes Spie lp latzes daher n icht vorgesehen . 

6.2 Gewässer 

I nnerha lb des Geltu ngsbereichs s ind Oberflächengewässer weder vorhanden noch gep lant .  

6.3 Wald 

Durch d ie  Aufste l l ung des Bebauungsplans s ind weder F lächen betroffen ,  d ie  dem Waldgesetz des 
Landes Sachsen - Anhalt u nterl iegen ,  noch ist die Ausweisung von F lächen fü r Wald gemäß § 9 ( 1 ) 
N r. 1 8b BauGB vorgesehen . 
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7 Planungen, N utzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick
lung von N atur und Landschaft 

7.1 Maßnahmen u nd Flächen fü r Maßnahmen z u m  Sch utz, zur Pflege u n d  
z u r  E ntwickl u n g  von N atu r u n d  Landschaft 

Maßnahmen und F lächen fü r Maßnahmen zum Schutz ,  zur Pflege und zur  Entwickl ung  von Natu r und 
Landschaft i . S , d ,  § 9 Abs , 1 N r, 20 und Abs , 6 BauGB so l len  d ie Verträg l ichkeit der Baugebietsaus
weisungen m it dem natu rnahen U mfeld s ichern . 

M in im ieru ng von Versiege lungen 

Vor a l lem im H i nb l ick auf d ie  e ingeschränkte Vers ickerungsfäh igkeit an Standort ist d ie  Reduzieru ng 
von Versiege lu ngen auf das unbed ingt notwendige Maß geboten .  Zur M in im ieru ng des Versiege
l u ngsgrades im  Gebiet und damit  zur Begünstigung von Versickerung und Bodenoffenheit so l len Park
und Ste l lp lätze n icht vo l l  versiegelt werden .  Dazu wird folgende textl iche Festsetzung formu l iert :  

• Ste l l p lätze und Parkplätze s ind i n  wasserdu rchlässiger Ausfü hrung (Schotterrasen , Großfugen
pflaster, Rasengitterste ine o .ä . )  herzuste l len .  Das g i lt n icht fü r Fahrbahnen zur Ersch l ießung der 
Ste l l p lätze und Parkplätze sowie n icht fü r Flächen ,  auf denen aufgrund techn ischer oder Sicher
heitsvorschriften e ine vol lständ ige Versiege lung erforder l ich ist. (P lante i l  B I N r. 3 . 1 )  

7.2 Flächen mit  B i n d u ngen fü r Bepflanzu ngen und fü r d i e  E rhaltu ng von 
Bäu men,  Sträuchern u n d  sonstigen Bepflanzu ngen 

Zur Sicherung der Erha ltung vorhandener zu erhaltender Gehölze können Flächen mit  B indungen fü r 
Bepflanzungen und fü r d ie Erha ltung von Bäumen , Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem . 
§ 9 Abs. 1 N r. 25 b BauGB festgesetzt werden .  

I m  vorl iegenden Bebauungsplan werden keine Erhaltungsfestsetzungen getroffen .  

M it der zeichnerischen Festsetzung vorhandener öffentl icher Grü nflächen (F l u rstücke 3043 uns  3044) 
mit Darste l l ung des Gehölzbestands in der P langrund lage wird d ie rand l iche E ingrünung  des Gebiets 
zur Herman n-Hesse-Straße h i n  und d ie  verträg l iche E inb indung der Bauflächen in das U mfeld in aus
re ichendem Maße gesichert .  
Der Schutz der Gehölze im  beplanten Bereich gem. § 30 BauGB sowie im  bau rechtl ichen I nnenbe
re ich gem . § 34 BauGB erg ibt sich aus der Bau mschutzsatzung der Stadt Magdeburg (sh . Kap .  8 .3 ) .  
E in  entsprechender H i nweis wurde i n  den Bebauungsplan übernommen . 
D ie zweire ih ige Baumal lee ist weiterh in  gem . § 2 1  NatSchG LSA als Al lee geschützt. 

Der straßenbeg le itende Grün- und Gehölzstreifen zur Hermann-Hesse-Straße ste l lt e inen i nnerörtl i 
chen b iotopverb indenden Grü nzug dar und sch i rmt d ie geplante Bebauung ,  wie auch d ie derzeit vor
handene Bebauung ,  von der viel befahrenen Straße ab .  D ie Gehölze wi rken posit iv auf a l le  abioti
schen Schutzgüter des Natu rhaushaltes (Kl ima ,  Wasser, Boden)  und sind Lebensraum fü r Tiere der 
sied l ungsnahen Räume,  insbesondere Vögel und I nsekten .  

7 . 3  Flächen z u m  An pflanzen v o n  Bäu men,  Sträuchern u n d  sonstigen 
Bepflanzu ngen 

Maßnahmen und Flächen zum Anpflanzen von Bäumen , Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem . § 9 Abs . 1 N r. 25a BauGB können zu gesta lterischen Zwecken oder a ls  Ergebn is  der Verpfl ich
tung zu Ausg leich / Ersatz erm itte lt und als Festsetzung i n  den Bebauungsplan ü bernommen werden .  

I m  Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden Flächen zum Anpflanzen von Bäumen , Sträuchern 
und  sonstigen Bepflanzungen a ls Ergebnis der E ingriffsb i lanzierung erm ittelt .  
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Diese Flächen werden im  P lante i l  A des Bebauungsplans dargeste l lt und in den Tei l  B fo lgende text l i 
chen Festsetzungen formu l iert :  

• I nnerhalb  der privaten Grünflächen 1 und 2 s ind 2-re ih ige Strauch-Hecken mit  e iner  Gesamtfläche 
von 485 m2 anzulegen . Es sind Sträucher entsprechend den Arten und Qual itäten der Pflanzl iste 1 
aus dem U mweltbericht zu verwenden .  Der Pflanzabstand beträgt 1 m x 1 m .  
(Plante i l  B I N r. 3 .2 ) 

• I nnerha lb der privaten Grünfläche 3 ist e in  gesch lossener Gehölzbestand aus Heistern und Sträu
chern mit  einer Gesamtfläche von 460 m2 anzulegen . Es s ind Heister mit  einem Ante i l  von 20 % 
und Sträucher mit  e inem Ante i l  von 80 % entsprechend den Arten und Qual itäten der Pflanzl iste 1 
aus dem U mweltbericht zu verwenden . Der Pflanzabstand beträgt 1 , 5 m x 1 ,5 m .  
(Plante i l  B I N r. 3 . 3 ) 

Die genannten Maßnahmen s ind Ausg le ichs- bzw. Ersatzmaßnahmen a ls Ergebn is der E ing riffs- / 
Ausg leichsb i lanzierung .  Deren deta i l l ierte Beschre ibung ist Kap .  4 ebenda zu entnehmen .  

Sie s ichern g le ichzeit ig d ie  Durchgrünung des Plangebiets m it Anb indung an u mgebende Grünflächen 
sowie die verträg l iche E inbindung der Bauflächen i n  das U mfeld . S ie d ienen a ls S ichtschutz und Ges
ta ltungselemente zwischen Bau- und Verkehrsflächen .  Gle ichzeitig fung ieren die Anpflanzungen als 
kl imatisch wi rksame Struktu ren sowie a ls Lebensraum und Nahru ngshabitate fü r d ie typ ische he imi
sche Fauna der S ied l ungen ,  insbesondere fü r Klei nt iere (Vögel , Klei nsäuger, I nsekten ) . 

D ie mit  dem Vol lzug des Bebauungsplans verbundenen E ingriffe i n  Natur und Landschaft können da
mit vo l l ständ ig im  Geltungsbereich ausgeg l ichen werden . D ie Festsetzung von Maßnahmen außerha lb 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans is t  n icht erforderl ich . 
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8 Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit sowie natur
und landschaftsschutzrechtlicher Belange 

8.1 Prüfu ng der U mweltverträg l i c h keit 

Rechtsgrund lagen 

Gemäß § 2 Abs . 4 BauGB ist bei der Aufste l l ung  von Bau leitp länen und deren Änderung ,  Ergänzung 
und Aufhebung fü r d ie  Belange des U mweltschutzes nach §§ 1 Abs . 6 N r. 7 und 1 a BauGB e ine Um
weltprüfu ng du rchzufüh ren .  Der U mweltbericht gemäß § 2 a N r. 2 bzw. Satz 3 BauGB b i ldet e inen ge
sonderten Tei l  der P lanbegründung .  Die I n halte der U mweltprüfung s ind gemäß Anlage 1 zu den 
§§ 2 Abs . 4 ,  2a und 4c BauGB darzu legen .  

l . R . d .  U mweltprüfung s i nd  d ie  voraussichtl ichen erheb l ichen U mweltauswi rkungen auf  a l l e  Schutzgü
ter und u mweltrelevanten Belange zu erm itte l n .  D iese werden im  U mweltbericht beschrieben und be
wertet. Sie s ind in der Abwägung zu berücksichtigen .  In den U mweltbericht werden erforderl ichenfa l ls  
d ie  Ergebn isse der E ingriffsrege lung und anderer U ntersuchungen oder Gutachten e ingestel l t .  

D ie Behörden und sonstigen Träger öffentl icher Belange,  d ie  du rch d ie  Planung berührt werden kön
nen, s ind entsprechend § 4 Abs . 1 BauGB frü hzeitig zu u nterrichten und aufzufordern , s ich im  H inb l ick 
auf den erforder l ichen U mfang und Deta i l l ierungsgrad der U mweltprüfu ng zu äußern . G le ichzeitig s ind 
a l le  verfügbaren u mweltrelevanten U nterlagen dem Träger der Bau leitp lanung zur Verfügung zu ste i
len. U mfang und Deta i l l ieru ngsrad s ind letzt l ich von der Gemeinde festzulegen und i n  der Entwurfser
arbeitung u mzusetzen .  

Gemäß § 4c BauGB s ind d ie  erhebl ichen U mweltauswirkungen , d ie  aufg rund der Durchfüh rung des 
Bebauungsplanes e intreten ,  von der Gemeinde zu ü berwachen ,  um u nvorhersehbare Auswi rku ngen 
zu erm itte ln  und ggf. du rch geeignete Maßnahmen e ingreifen zu können (Mon itori ng ) .  

D ie U mweltprüfung ist vol l ständ ig im  Rahmen des Bauleitplanverfahrens abzuwicke l n .  A ls  Bekanntga
bevorschrift ist nach § 1 0  BauGB in e iner zusammenfassenden Erkläru ng darzu legen ,  wie die Um
weltbe lange i n  der P lanung und im  Rahmen der Abwägung berücksichtigt worden s ind . 

Method ik, U mfang und Deta i l l ierungsgrad der U mweltprüfung 

I m  H inb l ick auf d ie  Schutzgüter Boden ,  Wasser, Arten und Biotope, Kultur- und Sachgüter ist n icht mit  
Beeinträchtigungen über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes h i naus zu rechnen ,  daher ent
spricht der Geltu ngsbereich fü r d iese Schutzgüter auch dem U ntersuchu ngsraum im  U mweltbericht. 

Die Festsetzungen des Bebauu ngsplanes können aber insbesondere h i ns ichtl ich der Schutzgüter 
Kl ima/Luft, Landschafts- bzw. Ortsb i ld  und Mensch auch auf das nahe U mfeld auswirken ,  daher um
fasst der U ntersuchu ngsraum fü r d iese Schutzgüter auch das unm itte lbar angrenzende U mfeld des 
Bebauungsplanes.  Weitre ichende Auswirkungen auf die U mwelt sind du rch den Charakter der geplan
ten Bebauung n icht zu erwarten .  

Gemäß den Stel l u ngnahmen u n d  H inweisen der Behörden u n d  sonstigen Träger öffentl icher Belange 
im  Ergebnis der Bete i l i gung gem . § 4 Abs. 1 BauGB zum U mfang und Deta i l l ieru ngsgrad der U mwelt
prüfung wurden zur Berücksichtigung der U mweltbelange fo lgende Gutachten erarbeitet: 

Schal ltechn isches Gutachten 
Baugrundgutachten 
E ingriffs-Ausg leichs-B i lanz nach dem Magdeburger Model l  e i nsch I .  Aussagen zum Artenschutz 
Revierkartierung Avifauna 

U mweltre levante Ergebn isse und H inweise wu rden i n  der Erarbeitung des U mweltberichts berücksich
t igt .  Im Zuge der P lanausarbeitung wurden Abstimmungen mit  den unteren Fachbehörden geführt .  

D ie Erarbeitu ng schutzgutbezogener Karten zum U mweltbericht ist zur Darste l l ung  der voraussichtl i
chen U mweltauswi rkungen n icht erforderl ich und daher auch n icht vorgesehen . 

STEINBRECHER und PARTNER Ingenieurgesellschaft mbH Seite 32 von 41 



Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

Ergebn isse der Prüfu ng der U mweltverträgl ichkeit (U mweltbericht) 

I m  Ergebn is der U mweltprüfung wurde festgeste l lt ,  dass u nter der Voraussetzung der  E inha ltung a l ler  
Festsetzungen und Berücksichtigung der gegebenen H inweise keine verb le ibenden erhebl ichen und 
nachhalt igen Beeinträchtigungen auf d ie  U mwelt ,  den Natu rhaushalt und das Landschaftsb i ld  zu er
warten s ind ,  Durch d ie  Festsetzungen des Bebauungsplans und d ie  gegebenen H inweise wird ge
währle istet, dass es künftig n icht zu städtebau l ich ungeordneten und umweltbeeinträchtigenden Ent
wickl u ngen kommt. 

Ausfüh rl iche schutzgutbezogene Aussagen zu den Vorkehru ngen und Maßnahmen zum Schutz ,  zur 
Vermeidung ,  Verm inderung ,  zum Ausgleich oder Ersatz nachte i l iger Auswi rku ngen sowie zu erwar
tenden U mweltauswi rkungen u nter Berücksichtigung der genan nten Maßnahmen und anderer m in
dernder U mstände (Vorbelastungen)  s ind dem U mweltbericht zu entnehmen . 

8.2 E i n g riffsrege l u n g  

Rechtsgrund lagen 

Gemäß den Anforderu ngen des § 1 Abs . 6 N r. 7 BauGB s ind bei der Aufste l l ung e i nes Bebauungs
planes d ie  Belange des Natu rschutzes und der Landschaftspflege zu beachten .  Dabei ist d ie  E ing riffs
rege lung nach dem Bundesnatu rschutzgesetz gem.  § 1 a Abs. 3 BauGB zu berücksichtigen . 

D ie Umsetzung ei nes Bebauungsplanes ste l l t  i . d . R . nach § 1 4  BNatSchG i .V . m .  § 6 NatSchG LSA ei
nen E ingriff i n  Natu r und Landschaft dar.  Vermeidbare Beeinträchtigungen s ind zu unterlassen .  U n
vermeidbare Beeinträchtigungen s ind zu begrü nden und du rch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landespflege auszug leichen oder  zu ersetzen (§§ 1 3 , 15  BNatSchG i .v. m .  § 7 NatSchG LSA) . 
Sofern aufgrund der Aufste l l ung ,  Änderung ,  Ergänzung oder Aufhebung von Bau le itp länen E ingriffe i n  
Natu r und Landschaft zu erwarten s ind ,  ist ü ber Vermeidung ,  Ausg leich oder Ersatz nach den Vor
schriften des Baugesetzbuches zu entscheiden (§ 1 8  Abs. 1 BNatSchG) .  

Auf  Vorhaben im  I n nenbereich nach § 34 BauGB s ind d ie  §§ 14  ff. BNatSchG (E ingriffe ,  Veru rsacher
pfl ichten ,  U nzu lässigkeiten ,  Verfahren)  n icht anzuwenden (§ 1 8  Abs . 2 BNatSchG) .  E i n  Ausgleich ist 
weiterh in  n icht erforderl ich , soweit die E ingriffe bereits vor der p lanerischen Entsche idung erfolgt s ind 
oder zu lässig waren (§ 1a Abs .3 ,  S .5  BauGB) .  Das trifft auf den vorl iegenden Bebauungsplan n icht zu . 

Method ik  der E i ngriffsrege lung 

Die Abarbeitung der E ingriffsrege lung erfolgt daher i n  e iner E ing riffs- / Ausg le ichsbi lanzierung auf der 
Grundlage des BNatSchG bzw. NatSchG LSA. Die Bewertu ng des E ingriffs und d ie  Erm ittl ung des er
forderl ichen Kompensationsumfangs wurde nach dem Magdeburger Model l  vorgenommen . 

Ergebn is der E i ngriffsrege lung 

M it der Festsetzung der im Ergebnis der E ing riffs-Ausg le ichs-B i lanzieru ng festgelegten Ausg le ichs
und Ersatzmaßnahmen im Bebauungsplan sowie Berücksichtigung der Schutz- und Vermeidungs
maßnahmen können die mit  der Umsetzung des Bebauu ngsplans zu erwartenden E ingriffe i n  Natu r 
und Landschaft vo l l ständ ig i n nerha lb des Geltungsbereichs kompensiert werden . Es verb le iben keine 
u nvermeidbaren ,  erheb l ichen Beeinträchtig ungen der Leistu ngs- und Funktionsfäh igkeit des Natu r
haushalts .  
Zusätz l iche Maßnahmen außerhal b  des  Bebauungsplangebiets s i nd  n icht erforder l ich . 

D ie Ergebn isse der B i lanzierung wurden i n  den U mweltbericht e ingeste l lt und d ie  Maßnahmen ent
sprechend berücksichtigt . D ie Maßnahmen wu rden ,  soweit festsetzbar, auch a ls Festsetzungen in den 
Bebauungsplan übernommen . (Grü nflächen 1 ,  2 ,  3 gem.  Textfestsetzungen 3 .2  und 3 .3)  

Deta i l l ierte Aussagen zur B i lanzieru ng und d ie  ausfüh rl iche Beschre ibung der Kom pensationsmaß
nahmen s ind der E ingriffs-Ausgle ichs-B i lanzierung zu entnehmen . 

STEINBRECHER und PARTNER Ingenieurgesellschaft mbH Seite 33 von 41 



Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

8.3 Bau msch utzsatz u n g  

Begründung: Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
Satzung, Mai 2017 

I nnerhalb des Geltu ngsbereichs befinden sich Bäume und Sträucher, d ie  der Bau mschutzsatzung der 
Landeshau ptstadt Magdeburg24 u nterl iegen .  D iese g reift zum Schutz der Gehölze im  beplanten Be
re ich gem . § 30 BauGB sowie im baurechtl ichen I nnenbereich gem . § 34 BauGB .  

Der  Verl ust von Gehölzen i nnerha lb  der geplanten Bau- und Verkehrsflächen ,  d ie  i n  dem vorgelegten 
Bebauungsplan gem.  § 30 BauGB festgesetzt s ind ,  wurde im Rahmen der E ingriffs-Ausg le ichs
B i lanzieru ng (Kap .  8.2)  bewertet und kompensiert . 

Darüber h i naus befinden sich i nnerha lb der öffent l ichen Grü nflächen (F l u rstücke 3043 und 3044) im 
Geltungsbereich Gehölze. Die Grundstücke und auch die Bäume befinden sich im  Eigentum der Lan
deshauptstadt Magdeburg .  Der hier vorhandene Baumbestand ist i n  der P langrund lage (Vermessung)  
dargeste l l t .  Dad urch werden mög l iche Gehölzverl uste nachvol lz iehbar. 

D iese Gehölze s ind du rch den Vol lzug des Bebauungsplans i n  ke iner Weise gefährdet. Daher erübri
gen sich auch entsprechende Erfassu ngen und Maßnah men . S ie sind u nabhängig von einer Bau leit
p lanung du rch Baumschutzsatzung der Stadt Magdeburg und  darüber h i naus gem.  § 2 1  NatSchG 
LSA als Al lee geschützt. 

Im Fa l le u nvermeidbarer Baumfä l l ungen aus anderen Grü nden ist bei der u nteren Naturschutzbehör
de du rch den jewei l igen Verursacher e ine Fäl lgenehmigung e inzu holen . 

Auf dem Plan ist e in  entsprechender H i nweis auf d ie  Baumschutzsatzung vermerkt. 

8.4 Artensch utz 

Rechtsgrund lagen 

I m  S inne des a l lgemeinen Artenschutzes regelt insbesondere der § 39 Abs . 5 BNatSchG u .a .  d ie  zu
lässigen Zeiträume zur Beseitigung von Gehölzen (n icht i n  der Zeit vom 0 1 . März b is 30 .  September) .  
Damit sol l  verm ieden werden ,  dass das Brutgeschehen gestört und artenschutzrechtl iche Verbote be
rü h rt werden .  

D ie gemäß § 44 Abs .  1 ,  N r. 1 - 4 BNatSchG bestehenden Verbote zum Schutz der  besonders ge
schützten Arten nach § 7 Abs . 2 N r. 1 3  BNatSchG und der streng geschützten Arten gemäß § 7 Abs . 
2 N r. 1 4  BNatSchG ,  s ind zu prüfen und zu berücksichtigen . Zu lassungsvoraussetzung fü r e in  Vorha
ben ist die Prüfung ,  inwieweit das Vorhaben erhebl iche negative Auswirkungen auf besonders ge
schützte Arten du rch Störung i h rer N ist- , Brut- ,  Wohn- oder Zufl uchtsstätten und / oder du rch Belästi
gung ,  Verletzung bzw. Tötung ,  Zerstörung der Habitate bzw. Standorte ausüben kan n .  

Artenschutzrechtl iche Verbote beziehen sich zwar vordergründ ig auf d i e  Zulassungsebene u n d  n icht 
auf die Bau leitp lanung .  Sofern a l lerd i ngs d rohende Verstöße gegen artenschutzrechtl iche Verbote be
reits auf der Ebenen der Bebauungsp lanung erkennbar s ind ,  s ind d iese abzuwenden bzw. die Aus
nahme- oder Befre iungslage darzuste l len . 

Artenschutzrechtl iche Verbote beziehen sich zwar vordergründ ig auf d ie  Zulassungsebene und n icht 
auf die Bau leitp lanung .  Sofern a l lerd ings d rohende Verstöße gegen artenschutzrechtl iche Verbote be
reits auf der Ebenen der Bebauungsplanung erkennbar s ind ,  s ind d iese abzuwenden bzw. d ie  Aus
nahme- oder Befre iungslage darzuste l len . Artenschutzrechtl iche Verbotstatbestände sind e iner Abwä
gung n icht zugäng l ich . 

E in  Verstoß gegen d ie  Verbote des gem . § 44 Abs. 1 BNatSchG l iegt aber n icht vor, wenn  du rch d ie  
U msetzung geplanter Vermeidu ngsmaßnahmen , vorgezogener Ausg leichsmaßnahmen (CEF
Maßnahmen) bzw. Kompensationsmaßnahmen der E ingriffsrege lung d ie  ökolog ische Funkt ion der 
von E ingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im  räum l ichen und funktionalen Zusammen-

24 Satzung zum Schutz des Baumbestandes, der Großsträucher und Klettergehölze als geschützter Landschaftsbestandteil in 
der Landeshauptstadt Magdeburg - Baumschutzsatzung - 2009 
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hang weiterh in  gewährle istet werden und e in  dadurch d rohender Verstoß wi rksam abgewendet wer
den kan n .  

D e r  faun istische Artenbesatz ei nes Gebietes kan n  sich i n  kurzer Zeit ändern . Daher ist d i e  Berück
s ichtigung des Artenschutzes auf der Vol lzugsebene von entscheidender Bedeutung .  U m  den Vor
schriften des besonderen Artenschutzes gem . § 44 ff. BNatSchG zu entsprechen ,  s ind unm itte lbar vor 
Baufe ldfre imachung bzw. Beg i nn  von Baumaßnahmen die betreffenden Flächen auf das Vorkommen 
besonders und streng geschützter Arten sowie deren Brut- und Lebensstätten zu überprüfen .  

D ie Vorgaben des  § 44 Abs . 1 ,  N r. 1 - 4 BNatSchG s ind  une ingeschränkt zu berücksicht igen . Ggf. er
forderl iche Ausnahmen gem . § 45 Abs. 7 BNatSchG oder Befre iungen gem . § 67 BNatSchG s ind bei 
der zuständigen Natu rschutzbehörde zu beantragen . 

Method ik  

Das Plangebiet is t  derzeit überwiegend mit  Garagen bebaut; zwischen den Gebäuden befinden sich 
mehr oder weniger befestigte Fahrwege und Plätze . H ier haben sich aber vor al lem i n  den oberi rd isch 
u ngenutzten Bereichen Gehölzbestände entwickelt , die Lebensraum versch iedener Arten s ind . 

Es ist davon auszugehen ,  dass i n  Verb indung mit  der Beseitigung der Gehölze an lagebed ingt 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten betroffen s ind . Aufgrund der Lage und der Gebietsausstattung s ind 
aus derzeit iger S icht d ie  Brutvögel a ls re levante Artengruppe anzusehen . 

Gemäß Abstimmung mit  der U nteren Natu rschutzbehörde wurde im  Gebiet e ine Revierkart ieru ng der 
Brutvögel du rchgeführt25 . Die Ergebn isse wurden artenschutzfach l ich im  Rah men der E ing riffs- / Aus
g le ichsb i lanzierung nach den Vorschriften des BNatSchG bewertet. 

Ergebn is der Artenschutzrechtl ichen Prüfu ng 

I m  Ergebn is der artenschutzrechtl ichen Prüfung wurde festgeste l lt ,  dass mit  dem Vol lzug des Bebau
u ngsplans bei Umsetzung al ler im  U mweltbericht ,  Kap .  2 . 3 ,  2 .4 und 2 .5 ,  festgelegten Maßnahmen 
keine Verstöße gegen d ie Verbote des § 44 Abs . 1 BNatSchG d rohen .  
D ie Berücksichtigung und Durchfüh rung der beschriebenen Maßnahmen is t  zwingend und d ient  der  
wi rksamen Verh i nderung des E intretens von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs . 1 N r. 1 ,  2 und 3 
BNatSchG sowie der du rchgängigen und  dauerhaften Sicheru ng der ökolog ischen Funkt ional ität i m  
räum l ichen Zusammenhang . § 4 4  Abs. 1 N r. 4 BNatSchG ist n icht re levant .  

E in  entsprechender H i nweis auf d ie  artenschutzrecht l ichen Vorschriften und Maßnahmen ist i n  den 
Tei l  B des Bebauungsplanes enthalten .  

8.5 Verträg l i c h keit N atu ra 2000 

Der Geltu ngsbereich des Bebauungsplanes l iegt n icht i n  Gebieten gemeinschaftl icher Bedeutung 
(FFH)  oder i n  vorgesch lagenen Vogelschutzgebieten (SPA). Durch den Bebauungsp lan s ind auch 
keine Betroffenheiten e i nsch lägiger Schutzgebiete im  U mfeld zu erwarten .  Daher bestehen keine Er
fordern isse i . S .  von Verträg l ichkeitsprüfu ngen NATU RA 2000 . 

8.6 U mwan d l u n g  von Wald in e i n e  andere N utzu ngsart 

Durch d ie  Aufste l l ung des Bebauungsplanes s ind ke ine Flächen betroffen ,  d ie  dem Waldgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt u nterl iegen .  

2 5  Wallaschek, M.: Faunistische Untersuchungen an Vögeln (Aves) für den Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermenn
Hesse-Straße" in Magdeburg, Sachsen-Anhalt; Abschlussbericht, Stand 02.06.2015 
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9 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 

9.1 Auswi rku ngen auf d i e  städteba u l iche S ituatio n  

M it de r  Aufste l l ung  des  Bebauungsplans N r. 425- 1 "Ki rschweg / Hermann-Hesse-Straße" fü r d ie  Er
richtung ei nes a l lgemeinen Woh ngebiets und von Mischgebietsflächen entlang des Kirschwegs wird 
Baurecht fü r e ine bedarfsgerechte und städtebau l ich angemessene Nachnutzung e ines derzeit auf der 
Fläche befind l ichen Garagenkomplexes geschaffen .  

Durch das  festgesetzte Maß der bau l ichen N utzung (Grundflächenzah len gem. Bau NVO a l s  Höchst
maß,  gestaffe lte Geschossigkeiten )  und zur Bauweise (te i lweise gesch lossen ,  te i lweise offen)  sowie 
du rch d ie  Festsetzung von M indestgrundstücksgrößen fügt s ich d ie geplante Bebauung harmonisch in  
das U mfeld e in .  Es werden so Übergänge zwischen der sehr d ifferenzierten angrenzenden Bebauung 
mit  d reigeschossigen Reihenhäusern und b is zu 1 0-geschossigen Woh n  blöcken geschaffen .  D ie  
M ischgebietsflächen kom plettieren mit  dem festgesetzten Maß der bau l ichen N utzung d ie  Straßen
randbebauung am Ki rschweg und sch irmen d ie  rückwärtigen Woh nbauflächen von der viel befahre
nen Hauptverkehrsstraße visue l l  und akustisch ab. 

D ie Vorgaben des e infachen Bebauungsplans N r. 444-1  "Neu-Reform" zur Steuerung des E inzelhan
dels werden i n  d ie  Festsetzungen des h ier  vorgelegten Bebauungsplans übernommen . 

D ie geplante Ersch l ießung b indet an  d ie  umgebenden Verkeh rsan lagen komplettierend an und schafft 
g le ichzeit ig d ie  Voraussetzungen fü r e in  beruh igtes,  i n  s ich gesch lossenes Woh ngebiet. I n  d iesem 
Zuge werden die Zufahrt- und Parkplatzs ituation für die benach barte Kindertagesstätte mit  geregelt .  
Durch d ie unmitte lbar am Ki rschweg vorhandene Bushalteste l le  ist die Anb indung des Gebiets an den 
ÖPNV gesichert .  

D ie geplante Bebauung der a l lgemeinen Woh ngebietesflächen und des M ischgebiets fügt sich somit 
i n  das U mfeld und d ie  u mgebende Bebauung entsprechend e in.  Auswi rku ngen auf d ie  benachbarten 
N utzu ngen s ind n icht zu erwarten .  

9.2 Sch utz vor I m m issionen u n d  sonstigen Bee i nträchtig u ngen 

M it den Festsetzungen des  Bebauungsplanes s i nd  gem.  § 1 Abs. 5 BauGB e ine menschenwü rd ige 
U mwelt zu s ichern , d ie  natü rl ichen Lebensgrund lagen zu schützen und  zu entwicke ln  sowie gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältn isse i .S.d.  § 1 Abs. 6 BauGB zu gewährle isten. Der Bau leitplanung kom mt 
daher auch d ie Aufgabe des vorbeugenden I m missionsschutzes und der Vorsorge zu . 

Für  d ie  Bau le itp lanung ist zur Bewertung und zum angemessenen Schutz vor schäd l ichen U mwelt
e i nwirku ngen du rch Geräusche d ie D I N  1 8005 "Schal lschutz im  Städtebau" heranzuziehen. I m  Bei
b latt 1 der D I N  1 8005 s ind i n  Abhäng igkeit von der jewe i l igen beabsichtigten N utzu ng d ie schal ltech
n ischen Orient ieru ngswerte aufgeführt ,  die vor den Fassaden schutzwü rd iger Bebauung e inzuhalten 
s ind . D iese entsprechen weitestgehend den I m missionsrichtwerten der TA Lärm . 

D iese Orient ierungswerte gelten sowoh l  fü r d ie  von außen a ls  auch fü r d ie  von i nnen auf das PIange
b iet e i nwi rkenden I m m issionen. S ie sol len mög l ichst schon an den Gebietsgrenzen e ingehalten wer
den ,  der E igenart des betroffenen Baugebiets h insicht l ich des angemessenen Lärmschutzes Rech
nung zu tragen .  

Für  d ie  vorl iegende P lanung  s i nd  fo lgende schal ltechn ische Orientierungswerte re levant :  

Baugebiet Schal ltechn ische Orientierungswerte nach D IN  1 8 005 

tags (6.00 - 22.00 Uhr) nachts (22 .00 - 6.00 Uhr) 

Mischgebiete (M I )  60  d B  50 d B  bzw. 4 5  d B* 

Al lgemeine Wohngebiete (WA) 55 d B  45 d B  bzw. 40 dB* 

* Der niedrigere Wert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben. 
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I n  lärmvorbelasteten Gebieten ,  insbesondere bei vorhandener Bebauung ,  in der Nähe bestehender 
Verkehrsan lagen und i n  Gemengelagen ,  kön nen d ie  schal ltechn ischen Orientieru ngswerte der D I N  
1 8005, d i e  im Übrigen keine Grenzwerte s ind ,  n icht immer e ingehalten werden . S i e  ste l len anzustre
bende Zielwerte dar ,  d ie  der sachgerechten Abwägung in der Bau leitplanung unterl iegen .  

Durch d ie  Ausweisung von a l lgemeinen Wohngebieten gem.  § 4 Bau NVO und M ischgebieten gem . 
§ 6 Bau NVO entstehen neue schutzwürd igen N utzu ngen i m  S inne des I m m issionsschutzes . 

Aufg rund der Nähe des Geltungsbereichs zu vie l  befahrenen Hauptverkehrsstraßen (B 7 1  - Magde
burger R ing ,  Ki rschweg , Hermann-Hesse-Straße) ist davon auszugehen ,  dass re levante verkehrs
lärmbed ingte I m m issonsvorbelastu ngen von au ßen auf das Gebiet e i nwi rken .  

Von den um l iegenden N utzu ngen sowie von dem geplanten M ischgebiet und den a l lgemeinen Wohn
gebieten selbst gehen keine schäd l ichen U mweltauswi rkungen auf d ie  schutzbedürftige Nach bar
schaft aus .  

Ergebn isse des schal ltechn ischen Gutachtens26 (Stand 1 9.07.20 1 3) 

M it der Festsetzung a l lgemeiner Wohngebiets- sowie M ischgebietsflächen werden schutzbedürftige 
N utzu ngen geplant .  Im Sinne der Lärmvorsorge s ind im  Bebauungsplan d ie  Bereiche der Wohn- und 
M ischgebiete , i n  denen d ie  Orientieru ngswerte der D I N  1 8005 ü berschritten werden , zu kennzeichnen 
(Lärmpegelbereiche) .  M it d iesem Ziel wurde e in  schal ltechn ischen Gutachtens erarbeitet, dessen Er
gebn isse im  Bebauungsplan zu berücksichtigen s ind . Auf Grund lage der berechneten passiven Au
ßenlärmpegel und Lärmpegelbereiche s ind geeignete Festsetzungen zum Lärmschutz zu treffen .  

D ie Berechnung der  Straßenverkehrs lärm immissionen wurde auf  Grundlage der von den  Landes
hau ptstadt Magdeburg zur Verfügung gestel lten Verkehrszah len fü r den Prognosehorizont 2025 vor
genommen .  Die daraus abgele iteten Em issionspegel sowie weitere fü r d ie  Schal lausbreitung re levan
te Parameter (z. B .  Topografie ,  Scha l l h indern isse) bi lden die E ingangsdaten fü r die Ausbreitu ngsbe
rechnung und das akustische Model l  des P lanungsraums.  

D ie Darste l l ung der Ergebn isse erfolgt i n  Form von Farbflächen g le icher Beurte i l ungspegelklassen i n  
5-d B-Schritten fü r den  Tag- und  den Nachtzeitraum (Lärmkarten ,  Anlage 2 ,  3 des  o . g .  Gutachtens) .  

Es wurde festgeste l lt ,  dass der fü r den Tagzeitraum (6 :00 Uhr bis 22 :00 Uh r) geltende Orient ierungs
wert im  geplanten M ischgebiet von 60 dB (A) fast flächendeckend um bis zu 1 0  dB(A) (unm itte lbar am 
Ki rschweg , nach Süden fa l lend)  und der geltende Orientierungswert i n  den geplanten a l lgemeinen 
Wohngebietsflächen von 55 dB (A) um bis zu 6 dB (A) an der Herman n-Hesse-Straße, im  übrigen Be
re ich fast flächendeckend um bis zu 4 dB(A) überschritten wird .  

Der fü r den Nachtzeitraum geltende Orientierungswert (22 :00 U h r  b is 6 :00 Uh r) von 5 0  dB(A) im  ge
p lanten M ischgebiet wird flächendeckend um bis zu 1 2  dB (A) (am Ki rschweg,  nach Süden fa l lend)  
und der geltende Orientieru ngswert i n  den geplanten a l lgemeinen Wohngebietsflächen von 45 dB(A) 
um bis zu 7 dB (A) an der Herman n-Hesse-Straße ,  im übrigen Bereich fast flächendeckend um bis zu 
6 dB (A) überschritten .  
H ierbei ist zu  beachten ,  dass d ie  Berech nungen ohne d ie  Berücksichtigung der geplanten Bebauung 
im  Gebiet, deren Gebäudekörper nach Errichtung a ls Schal l h i ndern isse wi rksam sein werden und für 
e ine I m m issionshöhe von 5 ,8  m ( 1 . Obergeschoss) vorgenommen wurden . 

I n  Bereichen mit  Überschreitungen der scha l l techn ischen Orientierungswerte nach D I N  1 8005 s ind bei 
Neubauten Maßnahmen des aktiven (z. B .  Schal lschutzwände) oder passiven Schal lschutzes (z. B .  
geeignete Gebäudeanordnung und Anordnung schutzbedürftiger Räume im Gebäude,  bau l iche 
Schutzmaßnahmen am I im  Gebäude) zu prüfen und i n  geeigneter Weise vorzusehen .  

26 ECO Akustik Ingenieurbüro für Schallschutz: Schalltechnisches Gutachten über die Geräuschemissionen und -immissionen 
durch Straßenverkehr innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
der Landeshauptstadt Magdeburg, 19.07.2013. 
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Berücksichtigu ng der Ergebn isse des Schal lgutachtens im  Bebauungsplan 

Zunächst wurde d ie  Mög l ichkeit von Scha l lschutzwänden a ls aktive Maßnahme d iskutiert .  
Weder ent lang des Kirschwegs noch entlang der Hermann-Hesse-Straße s ind derart ige E in richtu ngen 
mit  e inem angemessenen Aufwand (Platzbedarf, vorhandene Leitu ngsbestände im  U ntergrund ,  Stra
ßenbäume) umsetzbar. Da auch e in  maßgebl icher Ante i l  der ermittelten Lärmvorbelastung auf d ie  
deut l ich ü ber dem Geländen iveau des Plangebiets verlaufende B 7 1  - Magdeburger Ring - entfä l lt ,  ist 
auch im  H i nbl ick auf d ie  Wi rksamkeit von Lärmschutzwänden i n  angemessener Höhe keine Verhält
n ismäßigkeit gegeben .  Lärmschutzwände wären im  H i nbl ick auf d ie berechnete I m m issionshöhe von 
5,8 m erst ab e iner Höhe von ca . 6 m Höhe wi rksam.  Damit wären h i nsicht l ich der Stati k ,  des Stadtb i l 
des und der Wirtschaftl ichkeit jegl iche Zumutbarkeitsgrenzen überschritten .  H i nzu käme der Aspekt 
der Gleichbehand lung ,  denn sowoh l  der Ki rschweg als auch d ie Hermann-Hesse-Straße werden von 
der P lanung verg le ichbaren Bauflächen beg le itet, die n icht du rch Lärmschutzwände geschützt s ind . 
I n  Abstimmung mit  der u nteren Imm issionsschutzbehörde wurden daher aktive Schal lschutzmaßnah
men du rch Lärmschutzwände a ls n icht s innvo l l  und n icht praktikabel verworfen .  

I m  Fa l l e  der  Ü berschreitung der  o .g .  schal ltechn ischen Orientierungswerte ist derzeit ke ine Zumutbar
keitsgrenze defi n iert .  Von e iner gesundheit l ichen Gefährdung ist auszugehen ,  wen n  Geräusch pegel  
im  Nachtzeitraum oberha lb von 60 dB(A) l iegen .  Das ist  im  Geltungsbereich des vorl iegenden Bebau
u ngsplans aussch l ießl ich unm itte lbar am Ki rschweg am nörd l ichen Rand der geplanten M ischgebiets
fläche in der genannten I m m issionshöhe von 5 ,8  m der Fal l .  

F ü r  den Bebauungsplan N r. 425 "K irschweg / Herman n-Hesse-Straße" werden daher passive Schal l 
sch utzmaßnahmen a ls ausreichend wi rksam und angemessen angesehen , um d ie  E inhaltun� der 
gem . VDI  27 1 9  aufgeführten I n nenpegel i n  Abhäng igkeit von der Raumnutzung zu gewährleisten .  7 

Als geeignete passive Schal lschutzmaßnah men werden vom Gutachter empfoh len : 

- Anordnung der geplanten Gebäude ent lang der Lärmque l le  zur Absch i rmung der  dah inter l iegen
den geplanten Bebauung (z. B .  Riegelbebauung)  

- Anordnung der schutzbedürftigen Räume auf der lärmabgewandten Gebäudeseite 
Schal ldämmung der Au ßenwandelemente 

Gemäß den Vorgaben der D I N  4 1 09 "Schal lschutz im  Hochbau" wird im  Gutachten dem ermittelten 
Außenlärmpegel (tags) ein Lärmpegelbereich zugeord net, der das M indestschal ldämmmaß der Au
ßenfassade festlegt. Deta i l l ierte Angaben zu den Schal ldämm-Maßen der Außenwände und der Fens
ter s ind dem o .g .  Schal l techn ischen Gutachten zu entnehmen . 

D ie Abgrenzung der fü r den Geltu ngsbereich erm itte lten Lärmpegelbereiche wurde nachrichtl ich i n  
den P lante i l  A des Bebauu ngsplans übernommen . Es handelt s ich  h ierbei um e ine Kennzeich nung ,  
ke ine Festsetzu ng .  
I m  P lante i l  B des  Bebauungsplans wird zusätzl ich e in  H inweis zur Lärmvorbelastung vermerkt. 
Damit werden d ie  künftigen Bauherren ü ber d ie  I m missionsverhältn isse im Gebiet u nterrichtet. 

Festsetzungen des Bebauungsplanes zum I m missionsschutz 

Zum Schutz vor Lärmeinwi rkungen der im  Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen s ind i n  der 
Gebäudep lanung geeignete Schal lschutzvorkehrungen zu treffen .  

Daher wu rden fo lgende textl iche Festsetzungen fü r Anlagen und Vorkehru ngen zum Schutz vor 
schäd l ichen U mwelte inwi rkungen und sonstigen Gefahren i . S . d .  B l mSchG (§ 9 Abs . 1 N r. 24 BauGB) 
im  S inne der Lärmvorsorge i n  den Plante i l  B des Bebauu ngsplanes aufgenommen : 

• Für  Woh ngebäude sowie Gebäude mit Wohn- ,  Büro- und ähn l ichen Arbeitsräumen s ind Maßnah
men des passiven Schal lschutzes gemäß DIN 4 1 09 "Schal lschutz im  Hochbau" ,  Abschn itt 5 :  
,Schutz gegen Au ßen lärm '  vorzusehen .  Die D imension ierung der U mfassungsbaute i le  i s t  im  Bau
antragsverfahren nachzuweisen .  (P lante i l  B I N r. 4 . 1 )  

27 siehe Tab. 4 in ECO Akustik Ingenieurbüro für Schallschutz: Schalltechnisches Gutachten. 
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• Dem Sch lafen d ienende Räume (Sch laf- und Kinderzimmer) s ind i nnerha lb  des M I  1 nach Süden , 
im WA 1 ,  2 und 3 nach Süden , Südosten bzw. Osten auszurichten .  Ausnahmen s ind zu lässig , 
wen n  d ie  Räume mindestens über e in  Fenster verfügen , vor dem Außen pegel von < 45 d B  (A) 
nachgewiesen werden . Alternativ s ind schal lgedämmte Lüftungse in richtungen vorzusehen ,  um ei
nen ausreichenden Luftwechsel bei gesch lossenen Fenstern zu gewährleisten .  (P lante i l  B I N r. 
4 .2 )  

D iese Festsetzungen werden a ls ausreichend erachtet, um den erforderl ichen Schutz vor Imm issionen 
i n  den geplanten M isch- und Wohngebieten zu sichern . 

Der Nachweis des ausreichenden Schal lschutzes nach D I N  4 1 09 ist im Baugenehmigungsverfahren 
zu erbringen . Deta i l l ierte Angaben und Erläuterungen s ind dem genannten Gutachten zu entnehmen . 

Ergänzend wird empfoh len , d ie  Freiflächen i n  den a l lgemeinen Wohngebieten so zu orientieren ,  dass 
eine Absch i rmung du rch die Baukörper erfolgt . 28 

9.3 Den kmalsch utz 

Bau- und Kunstdenkmale 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden s ich keine Bau- oder Ku nstden kmale .  

Archäologische Denkmale 

Archäologische Denkmale sind im  Geltungsbereich derzeit n icht bekannt .  29 

U nabhängig davon s ind d ie  Vorgaben des Den kmSchG LSA e inzuhalten .  I nsbesondere ist im Rah
men der geplanten U msetzung von Baumaßnahmen zu berücksichtigen : 

Die bauausführenden Betriebe s ind auf d ie  E in haltung der gesetzl ichen Melde- und Erhaltungs
pfl icht u nerwartet freigelegter archäologischer Funde oder Befunde h i nzuweisen .  
Werden be i  Erdarbeiten Sachen oder Spuren von Sachen gefunden ,  be i  denen An lass zu  der  An
nahme besteht, dass es sich um archäologische oder bauarchäolog ische Funde handelt ,  sind d ie
se zu erhalten und der u nteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen . 
Gem . § 9 Abs . 3 DenkmSchG LSA s ind Befunde mit dem Merkmal e i nes Kulturdenkmals bis zum 
Ablauf e iner Woche nach der Anzeige u nverändert zu lassen .  In d ieser Zeit  wird über d ie  Notwen
d igkeit weiterer U ntersuchu ngen du rch das Landesamt fü r Denkmal pflege und Archäolog ie Sach
sen-Anhalt entsch ieden .  

9.4 Boden 

M it Grund und Boden ist  sparsam u mzugehen (§ 1 Abs . 5 BauGB) .  Bei a l len P lanungen s ind zur S i 
cherung des Schutzgutes Boden d ie  Z ie le und Grundsätze des Bodenschutzes zu berücksichtigen .  
Gemäß § 1 BBodSchG sol len be i  E inwi rkungen auf  den Boden Beeinträchtigungen soweit w ie  mögl ich 
verm ieden werden . Jeder, der auf den Boden e inwirkt, hat dafü r Sorge zu tragen ,  dass schäd l iche 
Bodenveränderu ngen n icht hervorgerufen werden (§ 4 Abs . 1 BBodSchG) .  

Der Bebauungsplan d ient der nachhalt igen städtebaul ichen Entwicklung du rch Weiternutzung und 
Nachverd ichtung ei nes bestehenden baul ich genutzten Grundstückes in  e iner i nnerstädtischen ,  gut 
ersch lossenen Lage der Landeshauptstadt Magdeburg ,  er folgt dabei dem Grundsatz des sparsamen 
U mgangs mit  Grund und Boden gem . § 1 a BauGB .  

I m  Bereich der  festgesetzten Grü nflächen und i nnerhalb  der  n icht ü berbau baren Grundstücksflächen 
der Wohn- und M ischgebiete (Hausgärten ,  sonstige gesta ltete Fre ian lagen) ist eine entsprechende 
du rchwurzelbare Bodenschicht i . S . d .  § 2 Abs . 1 1  BBodSchV herzuste l len .  D ie Mächtigkeit der du rch
wurzelbaren Bodenschicht ist abhäng ig von der bestimmungsgemäßen Vegetation .  Die entsprechen-

28 Stellungnahme untere Immissionsschutzbehörde Magdeburg vom 03 . 09.2013 zum Vorentwurf. 
29 Stellungnahme LD A vom 15. 08. 2013 zum Vorentwurf. 
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de Regelmächtigkeit der du rchwurzelbaren Bodenschicht beträgt fü r Rasen 0 ,20 b is 0 . 50 m ,  fü r Stau
den und Gehölze 0 ,40 bis 1 ,00 m und fü r Haus- und Kle ingärten 0 ,50 b is 1 , 00 m. D ie erforder l ichen 
Qual itätsanforderu ngen , Vorsorge- und Prüfwerte ergeben sich aus der BBodSchV sowie der LAGA.3o 

I n  den Bebauungsplan wurde e in  entsprechender H i nweis aufgenommen . 

9.5 Altlasten 

Altlastverdachtsflächen im  S inne des § 2 Abs. 6 Bundesbodenschutzgesetz s ind i m  P langebiet n icht 
bekannt.3 1 Demnach l iegen nach derzeitigem Ken ntn isstand zwar ke ine Anhaltspun kte fü r eine schäd
l iche Bodenveränderung / Altlast i . S . d .  § 9 Abs. 1 i .v . m .  § 2 Abs. 3 b is 6 BBodSchG vor, vorsorg l ich 
s ind aber fo lgende H inweise bei a l len Erdarbeiten zu beachten :  

Sol lten wäh rend der  Bauarbeiten ,  be i  Bodenu ntersuchungen ,  chemischen Analysen u .a .  H i nweise auf 
schädl iche Bodenveränderu ngen oder Alt lasten (Auftreten von Fremdstoffen ,  Auffä l l i gkeiten du rch 
Farbe und / oder Geruch ) festgeste l l t  werden , ist das U mweltamt vor Beg inn  weiterer  Maßnahmen un
verzüg l ich und u naufgefordert zu inform ieren .  Treten d iese H inweise während der vorgesehenen Erd
arbeiten auf, sind d iese sofort e i nzuste l len und das U mweltamt ist ebenfa l ls  zu informieren .  

D ie Zuständ igkeit l iegt be i  der u nteren Bodenschutzbehörde des  U mweltamtes der Stadt Magdeburg .  

9.6 Kam pfm itte l 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nach den zurzeit vorl iegenden U nterlagen 
(Belastu ngskarten)  des Kampfm ittelbeseiti gungsdienstes Sachsen-Anhalt a ls  ehemal i lges Bomben
abwurfgebiet der Stadt Magdeburg sowie te i lweise a ls F läche ehemal iger m i l itärischer N utzung und 
a ls  Kampfmitte lverdachtsfläche ausgewiesen .  

Be i  der Durchfü h rung von  Tiefbauarbeiten und sonstigen erde ingreifenden Maßnahmen muss mit  dem 
Auffinden von  Bombenb l indgängern gerech net werden . Es besteht somit im  Vorfeld jegl icher erde in
g reifender Maßnahmen d ie Notwend igkeit der Ü berprüfung auf Kampfm itte l . 32 
Der H i nweis wurde auf dem Bebauungsplan vermerkt. 

Bei den Erdarbeiten s ind d ie  ei nsch lägigen Bestimmungen beim Fund von Waffen ,  Waffente i len ,  Mu
n it ion und Sprengkörpern zu beachten .  Sol lten bei Erdarbeiten Kampfm itte l oder  andere Gegenstände 
m i l itärischer Herkunft gefu nden werden , ist d ies u nverzügl ich dem Ordnungsamt der Landeshaupt
stadt Magdeburg oder dem Kampfm ittelbeseit igungsd ienst anzuzeigen . Dies g i lt auch im  Zweife lsfa l l .  
Der  Gefahrenbereich ist abzusperren .  D ie  Arbeiten dü rfen erst nach Beseitigung der Gefahr  und Frei
gabe du rch den Kampfmitte lbeseit igungsd ienst fortgesetzt werden . 

1 0  Finanzierung und Durchführung 

Die P lanungshoheit fü r den Bebauungsplan 425- 1 "K i rschweg / Hermann-Hesse-Straße" übt d ie  Lan
deshauptstadt Magdeburg aus .  

D ie U msetzung der I nha lte des Bebauu ngsplanes obl iegt dem privaten Grundstückseigentümer,  der 
GWG Gemein nützige Wohnungsgenossenschaft Gartenstadt-Kolonie Reform e . G . ,  Asternweg 1 in  
39 1 1 8  Magdeburg .  

D i e  neu z u  bauenden Ersch l ießungsstraßen s ind aufgrund i h rer Länge u n d  der Zah l  der Anl ieger öf
fent l ich zu widmen . Zwischen dem Grundstückseigentümer und der Landeshauptstadt Magdeburg 
wird dazu e in  entsprechender städtebaul icher Vertrag gesch lossen .  

30 Stellungnahme untere Bodenschutzbehörde vom 13.08.2013 zum Vorentwurf. 
3 1 Stellungnahme untere Bodenschutzbehörde vom 13.08 .2013 zum Vorentwurf. 
32 . . .  . 

Stellungnahme Polizeidi rektion Sachsen-Anhalt Nord vom 08.03 . 2017 zum Entwurf. 
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Für  d ie  öffent l ichen Verkehrsflächen (ohne Pflanzb indung ) s ind bei e iner  F läche von ca . 5 .300 m2 un
ter  Ansatz e ines Folgekostenfaktors von 1 , 50 € / m2 / a jährl iche Betriebskosten von ca . 7 .950 € und 
mit dem Folgekostenfaktor 1 ,25 € / m2 / a jährl iche U nterha ltu ngskosten von ca . 6 . 600 € einzuplanen . 

D ie auf den F l u rstücken 3043 und 3044 befind l ichen öffentl ichen Grünflächen s ind als solche bereits 
vorhanden . I m  E inmündungsbereich der P Ianstraße A entstehen beidseit ig du rch d ie  Geometrie der 
Straßenausrundung zusätzl iche öffent l iche Grü nflächen auf ca . 70 m2• H ierfü r s ind bei e inem Folge
kostenfaktor von 1 , 1 5  € / m2 / a jährl iche Folgekosten von ca . 80,50 €. 

1 1  Flächenbilanz 

Mischgebietsflächen 

M I  (GRZ 0,6) 

Wohngebietsflächen 

WA 1 (GRZ 0,4) 

WA 2 (GRZ 0,4) 

WA 3 (GRZ 0,4) 

Verkehrsflächen 

davon Erschl ießu ngsstraßen (öffentl ich) 

davon Ersch l ießungsstraßen (privat) 

Verkeh rsflächen m it besonderer 
Zweckbestimmung "Parkplatz" (öffentl ich) 

Verkehrsflächen m it besonderer 
Zweckbestimmung "Fußweg" (privat) 

Grünflächen 

davon öffentl ich 

davon privat 

Plangebiet Gesamt [m2] 

Plangebiet Gesamt [%] 

Fläche in m2 

1 2 .425 

1 2 .425 

25.055 

1 0 .865 

8 .080 

6 . 1 1 0  

5.275 

4 .950 

-

1 85 

1 40 

3.635 

2 .700 

935 

46.390 

1 00 
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mögliche unbebaute 
Überbauung Freifläche Ante i l  in  % 

i n  m2 i n  m2 

26,8 

7 .455 4 .970 

54,0  

4 .346 6 .5 1 9 

3 .232 4 .848 

2 .444 3 .666 

1 1 ,4 

4 .950 -

- -

1 85 -

1 40 -

7,8 

- 2 .700 
- 935 

22.752 23.638 1 00 

49 51 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

1 Vorbemerkungen 

1 .1 In halte u n d  Ziele des Beba u u ngsplanes 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

I n  der Landeshau ptstadt Magdeburg sol l der Bebauungsplan N r. 425- 1 "K i rschweg / Herman n-Hesse
Straße" aufgestel l t  werden . Das Plan gebiet mit e iner Fläche von ca . 4 ,64 ha befi ndet sich im Stadtte i l  
Reform im  Süden von Magdeburg ,  südöstl ich des Kreuzungsbereiches Ki rschweg / Hermann-Hesse
Straße. 

Anlass fü r d ie  Aufste l l ung  des Bebauungsplanes ist der Antrag des Grundstückseigentü mers ,  den Ga
ragenkomplex m itte l- b is langfristig zu Wohnbau land fü r d ie  Bebauung mit  E i nzel- und Doppelhäusern 
sowie Hausgru ppen und Reihenhäusern entwicke ln  zu wol len .  Ent lang des K i rschwegs ist d ie  Ent
wickl ung von gem ischten Bauflächen vorgesehen ,  in denen sowoh l  d ie  Wohnnutzung als auch n icht 
störendes Gewerbe zu lässig sein sol len .  M it U msetzung des Bebauungsplanes soll der Nachfrage 
nach stadtnahem Wohnraum entsprochen werden .  

Da das Plangebiet derzeit vol l ständ ig a ls  Garagenkomplex genutzt wird und e ine davon abweichende 
bau l iche N utzung geplant ist, ist h i nsichtl ich der E in b indung der zukünftigen Bauflächen i n  das bau l i 
che U mfeld u nter Berücksichtigung der Vorgaben des ei nfachen Bebauungsplans N r. 444- 1 "Neu-Re
form" die Aufste l l ung ei nes qual ifizierten Bebauungsplanes geboten .  

M it der Aufste l l ung  des  Bebauungsplans N r. 425- 1 "K i rschweg / Hermann-Hesse-Straße" so l l  e in  Bei
trag zur Sicherste l l ung des ste igenden Bedarfs an  Wohnraum in  einem attraktiven U mfeld mit  guter 
infrastruktu re l ler  Anb indung in der Landeshauptstadt Magdeburg geleistet werden . M it dem Bebau
u ngsplan kan n  d ie  erforder l iche städtebau l iche Ordnung hergeste l lt und d ie  Grund lage fü r weitere 
bau rechtl iche Entscheidu ngen geschaffen werden . 

Gemäß § 2 Abs . 4 BauGB ist bei der Aufste l l ung  von Bau leitp länen und deren Änderung ,  Ergänzung 
und Aufhebung fü r d ie  Belange des U mweltschutzes nach §§ 1 Abs . 6 N r. 7 und 1 a BauGB e ine Um
weltprüfu ng du rchzufü hren .  Der U mweltbericht gemäß § 2 a N r. 2 bzw. Satz 3 BauGB b i ldet e inen ge
sonderten Tei l  der P lanbegründung .  Die I n halte der U mweltprüfung s ind gemäß Anlage 1 zu den 
§§ 2 Abs . 4 ,  2a und 4c BauGB darzu legen .  

Ausfüh rl iche Aussagen und städtebaul iche Ziele des  Bebauungsplanes s ind i n  der  Begründung (Te i l  I )  
zu m Bebauungsplan dargelegt. 

1 .2 U mweltziele e i nschlägiger Fachgesetze u n d  Fach plan u ngen,  deren 
Bedeutu n g  tü r und dere n  Berücks ichtig u n g  i m  U mweltbericht 

I n  Fachgesetzen und -p lanungen s ind fü r d ie  im  U mweltbericht zu betrachtenden Schutzgüter Zie le 
und a l lgemeine Grundsätze formu l iert ,  d ie  im  Rah men der U mweltprüfu ng Berücks ichtigung fi nden 
müssen .  

D ie Ziele und Grundsätze aus Fachp lanu ngen und Fachgesetzen (s iehe Kap .  5 . 1 )  konnten überwie
gend vol l ständ ig ,  zum Teil mit  E inschränkungen , berücksichtigt werden .  Im Falle konträrer Zielste l l un
gen und N utzungsinteressen bzw. Konfl i kte werden d iese bei der P lanaufste l l ung  sachgerecht beur
te i lt ,  Pr ioritäten begründet und i n  d ie  Abwägung e ingeste l lt .  
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Tab .  1 :  

LEP LSA 
LPR LSA 
REP MD 
LP 

Al lgemeine Ziele und Grundsätze a ls Vorgabe der Fachgesetze und -p lanungen 

Landesentwicklungsplan für das Land Sachsen-Anhalt 
Landschaftsprogramm Sachsen-Anhalt 
Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg 
L d h ft I d St dt M d b an sc a spl an er a ag< e urg 

Schutzgut Zielaussage Fachgesetze und Fachplanungen 

al lgemeine - Gewährle istung e iner nachhalt igen städtebaul ichen Entwicklung ,  d ie sozia le ,  

schutzgut- wirtschaft l iche und umweltsch ützende Anforderungen in E inklang bringt 

übergre i - - Schutz und Entwicklung der natürl ichen Lebensgrundlagen 
fende Aus- - Berücksichtigung der Belange des U mweltschutzes einsch I .  des Naturschut-
sagen zum zes und der Landschaftspflege sowie der Wechselwirkungen zwischen den 
Sch utz der e inzelnen Belangen bei der Aufste l lung von Baule itp länen 
U mwelt - Berücksichtigung der Auswirkungen der Baule itp lanung auf die e inzelnen 
und ihrer Schutzgüter, deren Wirku ngsgefüge und d ie  bio logische Vielfa lt 
Bestandtei- - Vermeidung von Emissionen 
le  - sachgerechter U mgang mit Abfä l len und  Abwässern 

- sparsame,  effiziente N utzung von Energ ie  e insch I .  erneuerbarer Energ ien 
- Berücksichtigung der Darste l lung von Landschafts- und sonstigen Plänen 

- E ingriffsrege lung - Vermeidung / Ausg leich voraussichtl ich erhebl icher Be-
e inträchtigungen des Landschaftsbi ldes und der Leistungs-/ Funktionsfäh ig-
keit des Naturhaushaltes mit seinen Schutzgütern 

- Festlegung ,  Darste l l ung von Kompensationsmaßnahmen 

- Durchfüh rung e iner U mweltprüfu ng zum Bau leitp lan ,  
- Erste l lung e ines U mweltberichtes als gesonderter Te i l  der Begründung und 

E inste l l ung i n  den Verfahrensablauf 
- Erste l lung e iner zusammenfassenden Erklärung über d ie  Berücksichtigung 

der U mweltbelange 
- Berücksichtigung der Belange Natur und Landschaft in  der Abwägung der 

Flächennutzung 

- Mon itori ng - Vorschriften zur Ü berwachung erhebl icher U mweltauswirkun-
gen 

- Darste l lung von Schutzausweisungen u. Restri ktionen i . S . d .  U mweltschut-
zes 

- Schutz von Mensch , Tiere und Pflanzen ,  des Bodens,  des Wassers ,  der At-
mosphäre ,  sowie der Kultur- und  Sachgüter vor schädl ichen U mweltei nwi r-
kungen ( Immissionen) 

- Vorbeugung h i nsichtl ich des Entstehens von Immissionen (Gefahren , erheb-
l iehe Nachte i le / Belästigu ngen du rch Luftverunre in igungen , Geräusche, Er-
schütteru ngen , Licht, Wärme,  Strah len u . ä . )  

Boden - sparsamer U mgang mit Grund und Boden (Bodenschutzklausel )  und S iche-
rung der natü r l ichen Bodenfunktionen 

- Erhalt des Mutterbodens 
- Nachverd ichtung / I n nenentwicklung vor Au ßenentwicklung 

- Schutz des Bodens und se iner Funktion im  Naturhaushalt , i nsbes. a ls Le-
bensgrund lage / -raum für Menschen ,  Tiere und Pflanzen ,  als Ausgleichs-
med ium fü r stoffl iche E inwi rku ngen (Grundwasserschutz) ,  h istorisches Ar-
chiv,  Standort fü r Rohstofflagerstätten und N utzungen 

- Schutz vor / Vorsorge gegen Entstehen schäd l icher Bodenveränderungen 
- Förderung der Sanierung schädl icher Bodenveränderungen und Altlasten 

Wasser - Sicherung der Gewässer als Bestandte i l  des Naturhausha ltes und Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen 

- U nterlassung vermeidbarer Beei nträchtigungen der ökolog ischen Funktion 
der Gewässer 

- Schutz des Grundwassers 

Kl ima I Luft - a l lgemeiner Kl imaschutz (K l imaschutzklausel )  

- Schutz der Al lgemeinheit und der Nachbarschaft vor schäd l ichen U mwelt-
ei nwi rkungen durch Luftveru nre in igu ngen sowie deren Vorsorge zur Erzie-
lung eines hohen Schutzn iveaus fü r die gesamte U mwelt 

1 die zugrunde liegenden Gesetze und Verordnungen sind in Kap. 5.1 aufgeführt 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Schutzgut Zielaussage Fachgesetze und Fachplanungen Quelle
1 

Land- - Erhaltu ng und Entwicklung des bauku ltu re l len Orts- u.  Landschaftsbi ldes § 1  (5) BauGB 

schaftsbi ldl BNatSchG 
Erholung NatSchG LSA 

Arten und - Berücksichtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke von § 1 (6) 7. b; § 1 a 

Biotope NATU RA 2000 - Gebieten (4) BauGB 
- Förderung der Lebensräume und Entwicklung von l i nearen und punktue l len BNatSchG 

Lebensraumstrukturen (Trittste inbiotopen ) NatSchG LSA 

Mensch - Sicherung e iner menschenwürd igen U mwelt § 1 (5) BauGB 

- Berücksichtigung der a l lg .  Anforderungen an gesunde ,  sozia l  u .  ku lture l l  § 1 (6) 1 .  - 3 . ;  
ausgewogene Wohn- u n d  Arbeitsverhältn isse u n d  d i e  Sicherheit d e r  Bevöl- 7. c BauGB 
kerung 

- Berücksichtigung u ntersch ied l icher Auswirku ngen auf Frauen u. Männer 
- Berücksichtigung der Belange von B i l dung ,  Sport, Freizeit und Erho lung 

- Schutz der Al lgemeinheit und der Nachbarschaft vor  schäd l ichen U mwelt- TA Lärm 
einwi rkungen durch Geräusche und deren Vorsorge 

- Sicherung eines ausreichenden Schal lschutzes a ls Voraussetzung fü r ge- DIN 1 8005 
sunde Lebensverhältn isse der Bevö lkerung DIN 4 1 09 

- Grundsatz der Lärmvorsorge und -minderung ,  i nsbes . am Entstehungsort, 
aber auch du rch städtebaul iche Maßnahmen 

Kultur- und - Erhaltung ,  Erneuerung ,  Fortentwicklung ,  Anpassung und U mbau vorhande- § 1 (6) 4 .  - 5 . ;  

Sachgüter ner Ortstei le 7 .  c BauGB 
- Berücksichtigung der Belange der Baukultur , des Denkmalschutzes und der DenkmSchG 

Denkmalpflege LSA 
- Berücksichtigung erhaltenswerter baul icher Anlagen von geschichtl icher, 

künstlerischer oder städtebaul icher Bedeutung 

Bereits du rch d ie  Standortwah l  wurden Zie laussagen von Fachgesetzen und Fachp lanu ngen berück
sichtigt , indem d ie I n nentwick lung e iner Entwickl ung im Au ßenbereich vorgezogen wurde und somit 
d ie  I nanspruchnahme zusätzl icher Flächen fü r bau l iche N utzu ngen verri ngert werden konnte . 

Weiterh i n  fanden genannte Zie laussagen bei der Aufste l l ung des h ier vorgelegten Bebau ungsplanes 
Berücksichtigung ,  i ndem:  

Art und Maß der zulässigen bau l ichen Nutzung auf das unbed i ngt Notwendige begrenzt wurden 
(Gru ndflächenzah l  G RZ = 0,4 ,  mit  zu lässiger Ü berschreitung der G RZ gem.  § 1 9  Bau NVO im 
WA 1 ,  WA 2 und WA 3 ;  G RZ = 0,6 ,  mit  zu lässiger Ü berschreitung gem . § 1 9  Bau NVO im MI  1 ;  
Festlegung von Geschossigkeiten und Baugrenzen)  
zum Bebauungsplan e in  U mweltbericht nach den Vorgaben des BauGB erste l l t  wurde 
zur Bewältigung der naturschutzfach l ichen E ingriffsrege lung e ine E ingriffs- / Ausg le ichsbi lanzie
ru ng erarbeitet und Maßnahmen zur Kompensation in den Bebauungsplan übernommen wurden 
zur U ntersuchung mögl icher Beeinträchtigu ngen der Fauna im  Gebiet entsprechende Kart ieru n
gen re levanter Arten (Brutvöge l )  erarbeitet wurden , deren E rgebn isse i n  den U nterlagen berück
s ichtigt wu rden 
Festsetzungen zum Schutz vor I m m issionen getroffen worden s ind (Vorgaben zum passiven 
Scha l lschutz gemäß D I N  4 1 09) 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

1 .3 U mfang u n d  Deta i l l ieru ngsgrad der U mweltprüfu n g  

1 .3 . 1  Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Der U mweltzustand und d ie besonderen U mweltmerkmale werden im  Bestand ,  auf das jewei l ige 
Schutzgut bezogen , fü r den d i rekten E ingriffsbereich und das unm itte lbar angrenzende U mfeld des 
Geltu ngsbereichs des Bebauu ngsplans N r. 425- 1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" dargeste l l t .  

Im H inb l ick auf d ie  Schutzgüter Boden ,  Wasser, Arten und Biotope, Kultur- und Sachgüter ist n icht mit  
Beeinträchtigungen über den Geltu ngsbereich des Bebauungsplanes h i naus zu rechnen .  Aus d iesem 
Grund entspricht fü r d iese Schutzgüter der Geltungsbereich des Bebauungsplanes auch dem U nter
suchungsraum im U mweltbericht. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes können sich aber insbesondere h i nsicht l ich der Schutzgüter 
Kl ima/Luft, Landschaftsbi ld / Erholung  und Mensch auch auf das nahe Umfeld auswirken ,  daher geht 
der U ntersuchungsraum fü r d iese Schutzgüter über den Geltu ngsbereich des Bebauungsplanes h i n
aus .  I n  d ie  Betrachtungen gehen u nter Wichtu ng der Sens ib i l ität auch angrenzende N utzu ngen wie 
um l iegende Wohnbebauung und angrenzende Freiflächen e i n .  

D ie U ntersuchu ngsräume wu rden anhand räum l icher Abgrenzungen und u nter Berücksichtigung der 
Empfind l ichkeit der e inzel nen Schutzgüter und der voraussicht l ichen Reichweite der Projektwi rku ngen 
gewäh lt .  Die projektbezogenen Beeinträchtigu ngen gehen voraussicht l ich n icht ü ber d iese Räume 
h i naus .  

D ie nachfolgende Tabel le enthält e ine Übersicht der im  h ier vorl iegenden U mweltbericht gewäh lten 
U ntersuchungsräume,  i n  Bezug auf die e i nzelnen Schutzgüter. 

Tab. 2: Untersuchungsräume zu den e inzelnen Schutzgütern 

U ntersuchu ngsraum Schutzgut Begründung 

1 Geltungsbereich Boden - da aufgrund des Charakters des Vorhabens und der Eigen-
Bebauungsplan 

Wasser 
schaften des Schutzgutes die voraussichtl ichen U mweltauswir-
kungen d i rekt auf den P lanbereich begrenzbar s ind 

Kultur-/ Sachgü- - Erfassung und  Bewertung von Bodendenkmalen ,  Kulturdenk-
ter malen , Denkmalbereichen 

Arten / Biotope - Aufnahme und Bewertung Biotope (verbal)  nu r  i nnerha lb des 
Geltungsbereiches 

- behördenseit ig l iegen keine Daten zur Fauna im Plangebiet vor; 
keine seltenen / gefährdeten Arten bekannt 

2 Geltungsbereich Klima / Luft - Betrachtung des d i rekten E ingriffsbereiches und des unm itte l-
Bebauungsplan bar angrenzenden U mfe ldes sowie der loka l kl imatisch und luft-
und angrenzendes hyg ien isch relevanten Erfassu ngsbereiche (Austauschkorrido-
U mfeld re , Wirkungen auf benachbarte Flächen)  

Landschaftsbi ld  / - Betrachtung des d i rekten E ingriffsbereiches und des unm itte I-
Erho lung bar angrenzenden U mfeldes mit  relevanten Erfassu ngsberei-

chen : 

- Nahbere ich : Geltungsbereich + 30 m des U mfelds 

- Fernbereich :  U mfeld > 30 m ab Geltungsbereichsgrenze 

Mensch - Betrachtung des d i rekten E ingriffsbereichs und des unm ittelbar 
angrenzenden U mfeldes mit schutzwürd igen N utzungen durch 
den Menschen ( insbes . Wohnen und Arbeiten)  als relevante Er-
fassungsbereiche 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

1 .3 .2 Methodik der Umweltprüfung 

Begründung Teil 11 - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Die du rch d ie  Aufste l l ung und den Vol lzug des Bebauu ngsplanes zu erwartenden U mweltauswi rkun
gen werden i n  bau- ,  an lage-, sowie betriebsbed ingte Konfl i kte geg l iedert und u nter Berücksichtigung 
des Ken ntn isstandes qua l itativ und quantitativ beschrieben .  

Zunächst ergeben sich baubed ingte Beeinträchtigungen . Sie s ind revers ibel und begrenzt auf e inen 
ku rzen Zeitraum und daher meist n icht erhebl ich oder nachhalti g .  Baubed ingte Beeinträchtigu ngen 
können z.  B .  sei n :  

Vorübergehende Flächen inanspruchnahme 
Beeinträchtigu ngen du rch Baufe ldfreimachungen 
Beeinträchtigu ngen du rch Lärm , Bautätigkeit ,  Staub- und Schadstoffemissionen 

D ie an lagebed ingten Beeinträchtigungen ergeben sich aus der Herste l l ung u nd Erha ltung der 
bau l ichen Anlage selbst. D ie Auswi rkungen auf d ie  Schutzgüter s ind meist dauerhaft und daher 
erhebl ich und nachhalti g .  An lagebed ingte Beeinträchtigu ngen s ind z .  B . :  

Dauerhafte Flächenbeanspruchung du rch Überbauung 
Verl ust von Gehölzen 

Durch die Nutzung ergeben sich nach der Errichtung der bau l ichen Anlagen die betriebsbed ingten 
Auswirkungen . D iese wi rken zeitl ich unbegrenzt fü r die Dauer der N utzung der bau l ichen Anlagen .  S ie 
können je nach N utzungszweck erheb l ich oder unerhebl ich bzw. nachhalt ig oder n icht nachhaltig se i n .  
Betriebsbed ingte Beeinträchtigungen s ind z .  B . :  

Beeinträchtigungen du rch betriebsbed ingte Em issionen 
Beeinträchtigungen du rch opt ische Reize 

D ie Aussagen zu den e inze lnen Wi rkfaktoren und der Empfi nd l ichkeit des jewei l igen Schutzgutes b i l 
den d ie  Grund lage zur Bestimmung der zu erwartenden erhebl ichen U mweltauswirku ngen . U nter He
ranziehung der festgelegten Schutz-, Vermeidungs- und Verm inderu ngsmaßnahmen s ind d ie  tatsäch
l ich verble ibenden zu erwartenden erhebl ichen Auswirkungen auf die U mwelt darzu legen .  

Be i  der  Prüfung mög l icher Auswi rkungen werden im  U mweltbericht Ergebn isse und  m indernde Maß
nahmen , d ie  i n  gesonderten Fachgutachten und U ntersuchungen herausgearbeitet wurden , berück
sichtigt. E i ngang fi nden im vorl iegenden Fal l  u .  a. Ergebn isse und Maßnahmen fo lgender U nterlagen 
(s iehe auch Kap .  5 . 1 ) :  

E ingriffs- I Ausg le ichsbi lanzierung nach dem BNatSchG mit 
Aussagen zum Artenschutz 
Aktue l le  U ntersuchu ngen zu Vorkommen von Brutvöge ln  
Aktue l le U ntersuchungen zum Baugrund mit  Aussagen zu Gru ndwasser- und Versickeru ngsver
hältn issen 
Aktue l le  U ntersuchungen zu Geräuschemissionen und - immissionen 

Die hier darzustel lenden Auswirku ngen durch Vol lzug des zu prüfenden Bebauu ngsplans er
geben s ich folg l ich aus der D ifferenz der Versch lechterung I Verbesserung der S ituation und 
der aktuel len Vorbelastung (Zusatz- oder M inderbelastu ng) u nter Berücksichtigung von 
Schutz-, Vermeidu ngs-, M i nderungs-, oder sonstiger Maßnahmen und im Bebauungsplan ge
troffener Festsetzungen.  
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

1 .3 .3  Untersuchungsumfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Die Beschre ibung der U mwelt und  i h rer Bestandte i le  erfolgt auf der Grund lage vorl iegender P lanun
gen ,  Geländebegehu ngen sowie Literaturrecherchen nach den inha lt l ichen Vorgaben der Anlage 1 zu 
den §§ 2 Abs .  4 ,  §§ 2a und 4c BauGB .  

Grundsätzl ich ist de r  aktuel le I st-Zustand u nter E inbeziehung der  Vorbelastungen zu ermitte ln  und zu  
bewerten .  D ie  e inzel nen Schutzgüter und i h re Funkt ionen werden nach ausgewäh lten Erfassu ngskri
terien beschrieben .  

D ie Behörden und sonstigen Träger öffentl icher Belange,  d ie  du rch d ie  P lanung berührt werden kön
nen, wurden entsprechend § 4 Abs . 1 BauGB frühzeitig u nterrichtet und aufgefordert, s ich im  H i nb l ick 
auf den erforderl ichen U mfang und Deta i l l i erungsgrad der U mweltprüfung zu äu ßern . Die dazu ei nge
gangenen Ste l l ungnahmen wurden entsprechend berücksichtigt . U mfang und Deta i l l ierungsrad s ind 
letzt l ich von der Gemeinde festzulegen .  

I .V .m .  dem Vorentwurf konnte bere its e in  Schal lgutachten werden .  Gemäß den Ste l l ungnahmen und 
H i nweisen der Behörden und sonstigen Träger öffentl icher Belange wurden im  Ergebn is der Bete i l i 
gung (gem .  § 4 Abs . 1 BauGB) weiterh i n  gefordert :  

e in  Baugrundgutachten zur  Klärung der Vers ickerungsfäh igkeit ( Aussagen Gru ndwasser- und 
Versickerungsverhä ltn issen im H i nbl ick auf d ie  N iederschlagsentwässeru ng)  nach H inweisen der 
oberen und unteren Wasserbehörde sowie des Landesamtes fü r Geolog ie und Bergwesen ;  i .v . m .  
d e r  Klärung von Bürgerh inweisen z u r  Existenz ei nes ehemal igen Feuerlöschteiches u n d  e iner al
ten Bunkeran lage 
Abarbeitu ng des Artenschutzes i .v .m .  einem avifaun istische Gutachten zur U ntersuchung der 
Brutvogelfauna im  P langebiet nach Abstimmung mit  der u nteren Naturschutzbehörde 

D ie Beschre ibung und Bewertung des Status quo der U mwelt und i h rer Bestandte i le  (Schutzgüter) 
gem . § 1 Abs . 6 N r. 7 BauGB erfolgt auf der Grund lage des Landschaftsplans der Landeshau ptstadt 
Magdeburg und vorhandener P lanunterlagen ei nsch l ieß l ich Fachgutachten ,  aktue l ler  Erhebungen vor 
Ort sowie von Literatu rrecherchen (siehe Kap .  5 . 1 ) .  D ie Erarbeitung von Karten zum U mweltbericht ist 
zur Darste l l ung der voraussichtl ichen U mweltauswi rkungen im  vorl iegenden Bebauungsplan n icht er
forderl ich .  Fachspezifische Kartendarste I l ungen s ind in den Gutachten enthalten .  

D ie Erfassung und Bewertung des  Bestandes erfolgt getrennt nach den Schutzgütern Boden ,  Wasser, 
Kl ima / Luft, Arten und Biotope, Landschaftsbi ld / Erhol ung ,  Mensch sowie Ku ltu r- und Sachgüter. D ie 
Bewertu ng des U mweltzustandes erfolgt anhand e iner 5-stufigen Bewertu ngsska la ,  d ie  e iner Klass ifi
zierung von sehr ger ing ( 1 ) bis sehr hoch (5) folgt .  
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

2 Festsetzungen des Bebauungsplans und Maßnahmen zur 
Minderung nachteiliger Auswirkungen 

2.1 Vorke h ru n gen z u m  Sch utz des Bodens 

I . S . d .  Bodenschutzklausel (§ 1 a  Abs . 2 BauGB) sol l  mit  Grund und Boden sparsam und schonend 
u mgegangen werden .  Es ist  sich so zu verhalten ,  dass bei E i nwi rkungen auf den Boden schäd l iche 
Bodenveränderu ngen n icht hervorgerufen werden (§ 4 Abs . 1 BBodSchG) .  Bei Verrichtungen , die zu 
Veränderungen der Bodenbeschaffen heit fü hren können ,  ist gemäß § 7 BBodSchG Vorsorge gegen 
das Entstehen schäd l icher Bodenveränderungen zu treffen .  Au ßerdem ist Mutterboden ,  welcher bei 
der Errichtung und Änderung bau l icher Anlagen sowie bei wesentl ichen anderen Veränderu ngen der 
Erdoberfläche ausgehoben wird ,  i n  n utzbaren Zustand zu erha lten und vor Vern ichtung oder Vergeu
dung zu schützen (§ 202 BauGB) .  

Deshalb ist zur M in im ierung des  E ingriffs i n  d ie  Bodenfu nkt ionen (Bodenabtrag , Bodenverlageru ng ,  
Bodenschichten-E inbau ,  Bodenlockeru ng)  während der Bauphase aufgenommener und wieder ver
wertbarer Oberboden gemäß den e insch lägigen fach l ichen Vorschriften getrennt zwischenzu lagern 
und im  Rahmen der Baumaßnahme wieder zu verwenden (z. B .  Pflanzflächen ,  Ansaatflächen ) .  

Schadstofffre ier Bodenaushub ,  der ke ine Verwendung fi ndet ,  ist e i ner  anderen Wiederverwertu ng zu
zuführen .  Auf den E inbau standortfremden Bodens ist zu verzichten .  Schadstoffbelastete Böden s ind 
fachgerecht zu entsorgen .  I m  Bereich der Garagen kan n  es zu Verunre in igungen der Bausubstanz 
und il9f. des U nterg ru ndes du rch den U mgang mit  M i nera lö len (Kraftstoffe und MotorenÖ l )  gekommen 
sein . I m  Rah men der Abbrucharbeiten ist  desha lb  auf Verun re in igungen der Bausubstanz und Auffä l
l i gkeiten im  U nterg rund zu achten .  

I n  Geländebereichen ,  d ie  neu begrünt werden oder zur N utzung a ls  Hausgarten vorgesehen s ind ,  ist 
e ine du rchwurzelbare Bodenschicht i . S .v .  § 2 N r. 1 1  BBodSchV herzuste l len ,  wobei die entsprechen
den Regelungen und Vorschriften zu beachten s ind .  

Zum Schutz des Bodens vor Versiege lung sol len i n  der P lanung von Ste l l - und Parkplätzen geeignete 
Bodenschutzvorkehru ngen getroffen werden . M it d iesem Ziel wurden folgende text l iche Festsetzun
gen i n  den P lante i l  B des Bebauungsplanes übernommen : 

Für  Ste l lp lätze und Parkplätze s ind i n  wasserdurch lässiger Ausführung (Schotterrasen ,  Großfu
genpflaster, Raseng itterste ine o .ä . )  herzuste l len . Das g i lt n icht fü r Fahrbahnen zu r Ersch l ießung 
der Ste l lp lätze und  Parkplätze sowie n icht fü r Flächen ,  auf denen aufgrund techn ischer oder Si
cherheitsvorschriften e ine vol lständige Versiege lung erforderl ich ist .  (P lante i l  B I N r. 3 . 1 )  

2.2 Vorke h ru ngen z u m  I m m iss i onssch utz 

M it der Aufste l l ung  des Bebauungsplanes Nr. 425- 1 "K irschweg / Hermann-Hesse-Straße" so l len 
Wohnbau- und M ischgebietsflächen ausgewiesen werden .  Von dem geplanten Wohn- bzw. M ischge
biet gehen keine schäd l ichen U mweltauswi rkungen auf d ie  schutzbedü rftige Nachbarschaft aus .  Das 
Wohnen selbst ste l l t  jedoch eine neue schutzwü rd ige N utzungen i . S . d .  Imm issionsschutzes dar.  

Neben den unm itte lbar am Geltu ngsbereich angrenzenden Straßen "Kirschweg" und "Hermann
Hesse-Straße" verläuft u nweit i n  westl iche Richtung d ie Bundesstraße Magdeburger Ring (B 7 1 ) am 
U ntersuchungsgebiet vorbe i ,  von denen verkehrsbed ingte Em issionen ausgehen . 

I m  Rahmen e ines scha l l techn ischen Gutachtens wurden d ie  Geräuschemissionen und - immissionen 
du rch Straßenverkehr i nnerha lb des Geltungsbereichs u ntersucht ,  um d ie Geräusch
I m missionsvorbelastung zu erm itte ln .  In d iesem Zusammenhang wurden Lärmpegelbereiche nach 
D I N  4 1 09 /7/ ausgewiesen und im  Bebauungsplan ken ntl ich gemacht. 

2 Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde vom 13 . 08. 2013 
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Anhand der Empfeh lungen und Ergebn isse des Schal lgutachtens sol len i n  der Gebäudeplanung zum 
Schutz der Menschen daher geeignete Schal l schutzvorkehrungen getroffen werden . M it d iesem Ziel 
wurden folgende text l iche Festsetzungen i n  den P lante i l  B des Bebauu ngsplanes übernommen : 

Für  Woh ngebäude sowie Gebäude mit Wohn- ,  Büro- und ähn l ichen Arbeitsräumen s ind Maßnah
men des passiven Schal l schutzes gemäß D I N  4 1 09 "Schal lschutz im  Hochbau" ,  Abschn i tt 5 :  
"Schutz gegen Außenlärm" vorzusehen .  (P lante i l  B I N r. 4 . 1 )  

Dem Sch lafen d ienende Räume (Sch laf- und Kinderz immer) s ind i n nerha lb  des M I  1 nach Süden , 
im  WA 1 ,  2 und 3 nach Süden , Südosten bzw. Osten auszurichten .  Ausnahmen s ind zu lässig , 
wen n  d ie Räume mindestens über e in  Fenster verfügen , vor dem Außenpegel von < 45 dB  (A) 
nachgewiesen werden .  (P lante i l  B I N r. 4 .2 )  

Deta i l l ierte Aussagen s i nd  der Begründung ,  Tei l  I ,  Kap .  9 .2  und dem Schal lgutachten zu  entnehmen . 

2.3 Sch utz-, Vermei d u ngs- u n d  Verm i nderu ngsmaßnahmen im S i n ne des 
B N atSc h G  

Zum Schutz, zur Vermeidung / M inderung baubedingter, n icht erhebl icher und n icht nachha lt iger Be
e inträchtigungen werden in der E ing riffs- / Ausg leichsb i lanzierung Schutz- (5), Vermeidungs- und 
Verm inderu ngsmaßnahmen (V) formu l iert .  S ie haben das Z ie l  projektbed ingte Beeinträchtigungen auf 
die Schutzgüter des Naturhaushaltes und i n  Bezug auf den Artenschutz von vornhere in  zu vermeiden 
bzw. so ger ing wie mög l ich zu halten .  

I n  de r  nachfolgenden Tabe l le  s i nd  d ie  zu erg reifenden Maßnahmen unter Angabe der begünstigten 
Schutzgüter aufgeführt .  Bezügl ich der ausfüh rl ichen Beschre ibung wird vol l i nha lt l ich auf die E ing riffs- / 
Ausg leichsb i lanzierung ,  Kap .  4 . 1  verwiesen .  

Tab .  3 :  Ü bersicht z u  den Schutz- , Vermeidungs-/ Verminderungsmaßnahmen 

Maßnahme I Kurzbeschreibung Begünstigtes 
5chutzgut 

5 1  Schutz von Gehölzen F ,  K, L 

5 2  Kontro l le auf Vorkommen von Tierarten F 

V 1  Bauzeitenregelung  - Rodung von Gehölzen n icht i n  F 
der Zeit vom :  

V 2  wasserdurch lässige Befestigung von Ste l l - und Park- B , W, K 
p lätzen 

Landschaftsbild / Erholung B 
W 

Boden 
Wasser 

L 
F Arten und Biotope (Flora / Fauna) 

K 
n.q .  

STEINBRECHER und PARTNER Ingenieurgesellschaft mbH 

U mfang I Menge 

n . q .  

im Vorfe ld von Baufeldfreima-
chungen (ei nsch I .  Abriss- und 
Rückbaumaßnahmen) und Ge-
hölzfä l l ungen 

0 1 . März - 30.  September 

n . q .  

Klima / Luft 
nicht q uantifizierbar 
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2.4 Kom pe nsationsmaßnahmen der E i n g riffs rege l u n g  

I m  Rahmen der E ingriffs- / Ausg leichsb i lanzierung erfolgt d i e  Erm ittl ung  der erforder l ichen Kompensa
t ionsmaßnahmen auf der Grund lage des Magdeburger Model ls der E ingriffsregelung .  Häufig lassen 
sich du rch eine Maßnahme g le ichzeitig die Auswi rkungen auf versch iedene SChutzgüter mu ltifu nktio
nal kompensieren .  Genere l l  s ind die Kom pensationsmaßnahmen im Verbund mit vorhandenen Bio
topstruktu ren vorzusehen ,  um die Funkt ional ität der e inze lnen B iotope zu erhöhen u nd die Vernetzun
gen von Lebensräumen zu fördern . 

Dabei d ienen Ausgleichsmaßnahmen (A) dazu , den Zustand von Natu rhaushalt  und  Landschaftsbi ld 
wiederherzuste l len ,  so dass keine erhebl ichen und nachhalt igen Beeinträchtigungen verb le iben .  Es 
wird sowoh l  ein flächenhafter a ls auch ein fun kt ionaler Ausg leich angestrebt, der i .A .  nu r  du rch Maß
nahmen im  d i rekten räum l ichen Zusammenhang zum E ingriffsort erfolgen kan n .  

I st e i n e  Wiederherste l l ung d e r  betroffenen Funkt ionen n icht oder nu r  bed ingt mög l ich ,  werden Ersatz
maßnahmen (E)  vorgesehen . S ie stehen i . d . R. n icht im d i rekten fun kt ionalen oder räum l ichen Zu
sammenhang zum E ingriff. Zie l  ist ,  d ie  ökolog ische und landschaftl iche Abwertung du rch e ine ent
sprechende Aufwertung an anderer Ste l le  des betroffenen Naturraums zu kompensieren . 

Für  den gesamten Geltungsbereich des vorl iegenden Bebauu ngsplans kön nen u nter E inbeziehung 
der mög l ichen Aufwertung durch d ie vorgesehenen Ausg leichsmaßnahmen d ie mit  der Real is ierung 
der Plan in ha lte zu erwartenden E ingriffe vol l ständ ig innerha lb des Geltungsbereichs kompensiert wer
den . Daher s ind zusätz l ich ke ine Ersatzmaßnahmen erforderl ich . 

D ie i .v .m .  dem Bebauungsplan zu erg reifenden Ausg leichsmaßnahmen s ind i n  der nachfolgenden 
Tabel le u nter Angabe von Art und U mfang und begünstigtem Schutzgut aufgeführt .  

Tab .  4 :  Ü bersicht zu den Ausg leichsmaßnahmen 

Maßnahme I Kurzbeschreibung 

A 1  

A 2  

B 
W 

Neuan lage Strauchhecke 

Neuan lage Gehölzbestand 

Boden 
Wasser 

L 
F 

Begünstigtes Schutzgut 

B ,  F ,  W, K ,  L 

B ,  F ,  W, K, L 

Landschaftsbild / Erholung 
Arten und Biotope (Flora / Fauna) 

Fläche I Menge 

485 m2 Strauchhecke 

(priv. Grünfläche 1 ,  2) 

460 m2 Sträucher und Heister 

(priv. Grünfäche 3) 

K 
n.q .  

Klima / Luft 
nicht q uantifizierbar 

Die Maßnahmen s ind unter Anwendung der Pflanzl iste 1 auf der nachfolgenden Seite a ls text l iche 
Festsetzungen (Plante i l  B I N r. 3 .2 / 3 .3 ) i n  den Bebauungsplan übernommen worden .  Bezüg l ich der 
ausführl ichen Beschre ibung wird vol l i nhalt l ich auf Kap .  4 .2 der E ing riffs- / Ausg leichsb i lanzierung ver
wiesen .  
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Tab .  5 :  Pflanzl iste 1 

Deutscher Name 

BÄU M E  (HEISTER) 

Feld-Ahorn 

Ha inbuche 

Eberesche 

Vogelk irsche 

Wi ldapfel 

Wi ldb irne 

STRÄUCHER 

Kreuzdorn 

Wol l iger Schneeba l l  

B lutroter Hartriegel 

Schwarzer Holunder 

Hunds-Rose 

Gemeine Heckenkirsche 

Korne l  kirsche 

Gemeiner L iguster 

Wissenschaftl icher Name 

A cer campestre 

Carpinus betulus 

Sorbus aucuparia 

Prunus avium 

Malus sylvestris 

Pyrus pyraster 

Rhamnus carthatica 

Viburnum lantana 

Cornus sanguinea 

Sambucus nigra 

Rosa canina 

Lonicera xylosteum 

Cornus mas 

Lingustrum vulgare 

2.5 Artensch utzrechtl iche Maßnahmen 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Pflanzqual ität 

Hei . ,  1 00 - 1 50 cm 

Hei . ,  1 00 - 1 50 cm 

Hei . ,  1 00 - 1 50 cm 

Hei . ,  1 00 - 1 50 cm 

Hei . ,  1 00 - 1 50 cm 

Hei . ,  1 00 - 1 50 cm 

Str. , Höhe 60 - 1 00 cm 

Str. , Höhe 60 - 1 00 cm 

Str. , Höhe 60 - 1 00 cm 

Str. , Höhe 60 - 1 00 cm 

Str. , Höhe 60 - 1 00 cm 

Str. , Höhe 60 - 1 00 cm 

Str. , Höhe 60 - 1 00 cm 

Str. , Höhe 60 - 1 00 cm 

Im S inne des Artenschutzes kommt bei der Aufste l l ung e i nes Bebauungsplanes wirkungsvol len Maß
nahmen zur Verh i nderu ng und Abwendung von Verbotstatbeständen nach § 44 ( 1 ) BNatSchG e ine 
besondere Bedeutung zu . 

Da Ort und Zeitpunkt konkreter bau l icher Maßnahmen bei der Aufste l l ung i n  der Regel n icht bekannt 
s ind , s ind mit  den Maßnahmen S 1, S 2 und V 2 i n  Kap .  2 . 3  des U mweltberichtes geeignete Schutz- , 
Vermeidungs- und Verm inderungsmaßnahmen aufgefü hrt ,  d ie  im  H inb l ick auf den Vol lzug Bebau
u ngsplans vorrang ig zu berücksicht igen s ind .  Sie haben das Ziel projektbed ingte Beeinträchtigungen 
auf artenschutzrechtl iche Verbotstatbestände von vornhere in  zu vermeiden bzw. so gering wie mög
l ich zu halten .  

Gemäß artenschutzrecht l icher Betrachtung i n  Kap .  5 der E ing riffs-/ Ausg le ichsbi lanzieru ng s i nd  dar
ü ber h i naus keine artspezifischen Maßnahmen wie vorgezogene Ausg leichsmaßnahmen , sogenannte 
CEF-Maßnahmen (conti nous ecological fun kt ional ity-measu res) ,  oder kompensatorische Maßnahmen 
zur S icheru ng des Erhaltungszustandes betroffener Arten ,  sogenannte FCS-Maßnahmen (favou rable 
conservation status) erforderl ich . Bezüg l ich weiterfüh render Aussagen wird vol l i nhalt l ich auf Kap .  5 
der E ing riffs- / Ausg le ichsbi lanzierung verwiesen .  
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3 Erfassung und Bewertung des Umweltzustands und der 
Umweltauswirkungen 

3.1 Allgemeine standortbezogene Aussagen 

3 . 1 . 1  Schutzgebiete und Schutzausweisungen 

Tab .  6 :  Schutzgebiete und Sch utzgebietsausweisungen 

Schutzgebiete I Sch utzausweisungen Bemerkung 

§ 23 BNatSchG - Naturschutzgebiete keine Betroffenheit  

§ 24 BNatSchG - Nationalparke, Nationa le 
keine Betroffenheit  

Naturmonumente 

§ 25 BNatSchG - Biosphärenreservate keine Betroffenheit 

§ 26 BNatSchG - Landschaftsschutzgebiete keine Betroffenheit 

§ 27 BNatSchG - Naturparke keine Betroffenheit 

§ 30 BNatSchG I § 22 NatSchG LSA - ge-
keine Betroffenheit  

setzl ich geschützte Biotope 

§ 31 f. BNatSchG - Europäisches Netz 
keine Betroffenheit  

"NATURA 2000" 

Schutzausweisungen gemäß Wasserhaus- Tri nkwasserschutzgebiete 
haltsgesetz (WHG)  I Wassergesetz Land 

Der Geltu ngsbereich des Bebauu ngsplanes befi ndet sich n icht i n  ei-
Sachsen-Anhalt  (WG LSA) 

Schutzausweisungen gem.  Denkmal-
schutzgesetz 

§ 2 ( 1 ) Waldgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (WaldG LSA) 

nem Tri nkwasserschutzgebiet .  

Ü berschwemmungsgebiete (ÜSG) I Hochwasserrisi kogebiete 

Der Geltu ngsbereich des Bebauungsplans ist weder von e inem 
durch Rechtsverordnung festgesetztes ÜSG gem.  § 76 (2) WHG 
noch von e inem vorläufig gesicherten ÜSG gem . § 76 (3) WHG be-
troffen .  

Archäologische Kulturdenkmale 

I m  Geltungsbereich des Bebauungsplanes s ind keine archäologi-
schen Kulturdenkmale bekannt. 

Bau- und Kunstdenkmale 

I m  Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine Bau-
oder Kunstden kmale3 . 

Flächen ,  d ie  gem . § 2 ( 1 ) WaldG LSA unterl iegen ,  s ind nach derze i-
t igem Kenntn isstand n icht betroffen .  

3 . 1 .2 Naturräumliche Einordnung und Geologie 

Das Plangebiet befi ndet sich i nnerha lb der Stadtlandschaft Magdeburgs und somit natu rräuml ich be
trachtet in der Magdeburger Börde (LE 3 .2 ) .  D iese ist der übergeordneten Landschaftseinheit der 
Ackerebenen Sachsen-Anhalts (LE 3) zuzuordnen . 
D ie Magdeburger Börde ist gekennzeichnet du rch e ine waldfre ie ,  gewässerarme landwirtschaftl ich 
geprägte flache Bördelandschaft westl ich von Magdeburg ,  die auch die Stadtlandschaften Magdeburg 
und Schönebeck mit  umfasst. 

Charakteristisches Merkmal des PlaUen-Flachrückenre l iefs der Magdeburger Börde s ind p le istozäne 
Lößbi ldu ngen und d ie  daraus hervorgegangene Löß-Schwarzerde-Landschaft mit  sehr hohen Acker
wertzah len .4 

3 
Stellungnahme Landesamt für Denkmalpflege u. Archäologie v. 15.08.2013 

4 
Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Die Landschaftsgliederung 

Sachsen-Anhalts - Ein Beitrag zur Fortschreibung des Landschaftsprogramms des Landes Sachsen-Anhalt, Stand 01.01.2001 
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Geomorpholog isch betrachtet wird der Geltungsbereich des Bebau u ngsplanes du rch d ie  beiden letz
ten Eiszeiten des Ple istozän bestimmt. 
Den natü rl ichen geologischen U ntergrund b i lden ausgedehnte g laziale Ablageru ngen der saaleka lt
zeitl ichen Grund moränenfläche, bestim mt du rch Gesch iebe lehme und -mergel  sowie Schmelzwasser
sande im  U ntergrund .  D ie Sande können i n  Form von Li nsen , Bändern oder Schichten ausgebi ldet 
sei n .  F lächendeckend ist e ine Lockersed imentbedeckung vorhanden . Es handelt s ich um e ine weich
selka ltzeit l iche, äol isch entstandene Lössdecke , deren obere Bodensch ichten sich zu Schwarzerde 
entwickelt haben .  

3 . 1 .3  Potenzielle natürliche Vegetation 

Die potenzie l l  natü rl iche Vegetation (pnV) ist d ie  Vegetation ,  d ie  s ich am Standort u nter den gegen
wärt igen Bed ingu ngen ohne anth ropogenen E i nfl uss du rch Sukzession entwicke ln  würde .  D ie tatsäch
l ich vorhandenen Standortbed ingungen haben sich u nter dem bisher igen mensch l ichen E influss im 
Laufe der Entwickl ung ü ber die Jahrhunderte verändert und weichen von den u rsprüng l ichen natü rl i 
chen Bed ingungen ab .  Die meisten Standorte i nnerha lb  der Kulturlandschaft haben i rrevers ib le Ver
änderungen erfahren ,  beispie lsweise du rch Gru ndwasserabsenku ngen , Degradation von Moorstand
orten ,  Stoffeinträge und kl imatische Veränderu ngen . Letzt l ich haben d iese Veränderungen zur Ausb i l 
dung anth ropogener Ersatzgesel lschaften gefü hrt .  

Der Bereich des Untersuchu ngsgebietes ist i n  der Karte der potenziel len natü rl ichen Vegetation5 a ls 
Sied l u ngsgebiet dargeste l lt .  S ied l ungsgebiete s ind Bereiche (Großstädte und Ortskerne) m it fast vo l l 
ständ iger Vers iegel ung .  
I m  Plangebiet würde sich ohne mensch l ichen E influss e in  subkont inenta ler  Traubeneichen
Ha inbuchenwald a ls  charakteristische Waldgesel lschaft des Mitte ldeutschen Trockengebietes ausb i l 
den . Für  d iese natü rl iche Waldgesel lschaft mit i h ren Artenkombinationen ist  e in  mehrschicht iger l ichter 
Laubm ischwald mit e iner artenreichen und gut entwickelten Strauchschicht sowie e iner g räserreichen 
Krautschicht typ isch .4 

3.2 Sch utzg ut Boden 

3 .2 . 1  Bestandserfassung und Bewertung 

Gemäß Ü bersichtskarte der Böden von Sachsen-Anhalt (BÜK 400d)6 sowie der vorläufigen Bodenkar
te 1 :  50 .000 (VBK 50)7 s ind fü r d iesen Bereich der Ortslage Magdeburg Sied lungsböden dargeste l lt .  
S ied l ungsböden i n  u rbanen Landschaften sind komp l iz ierte Gesel lschaften natü rl icher,  anth ropogen 
beeinfl usster und anthropogener Böden i n  k le i nflächigem Wechsel aus u ntersch ied l ichsten Su bstra
ten ,  d ie  in i h rer Ausdehnung d ie h ier  natü rl ichen Boden landschaften der Hochflächenb i ldu ngen (Sand , 
Gesch iebemergel , Löss , Tertiärsande oder -tone) überlagern . 8 

D ie im  Folgenden aufgefüh rten I nformationen zu den im  Geltungsbereich natü rl ich anstehenden geo
logischen Formationen und Böden s ind dem Landschaftsplan der Stadt Magdeburg zu entnehmen .  
H i ns ichtl ich der geologischen Merkmale des Plangebiets b i lden Löß und umgelagerter Löß d ie  geolo
g ischen Formationen . Als Bodentypen werden Schwarzerde ,  Schwarzerdeg ley und Schwarzerde in 
versch iedenen Degradationsstadien angegeben .  Die Böden u nterl iegen im  Stadtgebiet einer genere l 
len Beeinfl ussung der natü rl ichen Bodenstru ktu r  du rch anthropogene Ü berformung (b is h i n  zur völ l i 
gen Vern ichtung) .9 Anthropogene Veränderu ngen resu lt ieren vor a l lem aus der vorhandenen Bebau
ung (Gebäude,  Wege,  Ver- und Entsorgu ngsleitungen) und Fre iflächennutzung im  P langebiet. 

5 Karte der potentiellen natürlichen Vegetation von Sachsen-Anhalt in: Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen
Anhalt, Sonderheft 1 / 2000 
6 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Abteilung Bodenkunde und Bodenschutz (Hrsg.): digitale Ü ber
sichtskarte der Böden 1 : 400. 000, http://www. sachsen-anhalt. de/index.php?id=20895# 

7 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Abteilung Bodenkunde und Bodenschutz (Hrsg. ) :  digitale vorläufige 
Bodenkarte 1 : 50.000, http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=23368 
8 Geologisches Landesamt Sachsen-Anhalt (1999) : Bodenatlas Sachsen-Anhalt. Teil 1: Beschreibung der Bodenlandschaften 
und Böden. 
9 Stadtplanungsamt Magdeburg: Landschaftsplan der Stadt Magdeburg 1999: Karte Nr. 3: Geologie und Bodentypen 
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Entsprechend des Landschaftsplans der Stadt Magdeburg befi ndet s ich im  Geltungsbereich ke ine Alt
lastenverdachtsfläche. Al lerd ings könnten laut der unteren Bodenschutzbehörde du rch den U mgang 
mit  M inera lö len i m  Bereich der Garagen (Kraftstoffe , Motorenö l )  mit  Verun re in igu ngen der Bausub
stanz und des U ntergru ndes auftreten . 1 0 

D ie Bodeneigenschaften der u rsprü ng l ichen Hau ptbodenformen ergeben sich aus e iner  e igenen Be
wertung ,  die s ich an den Angaben des Landschaftsplans (LP) orientiert .  Aufgrund der anthropogenen 
Überprägung (Auffü l l u ngen ,  Verd ichtu ngen) bestehen d iese Eigenschaften i m  Plangebiet jedoch n icht 
mehr .  

Tab .  7 :  Bodeneigenschaften der ursprüng l ichen Hauptbodenformen im U ntersuchungsgebiet 

Eigene Bewertung der Bodeneigenschaften anhand Angaben des Landschaftsplanes der Stadt Magdeburg 
1 1  

Bodeneigenschaften 

Hauptbodenform Durch- Pufferu ngs- Austausch- Ertrags- Bindu ngs-
lässig- vermögen kapazität potenzial vermögen 

keit für Schad-
stoffe 

(Ko l l uvial-) Lößlehm- gering sehr hoch hoch hoch hoch 
Pseudog ley, -Schwarzer-
degley, Schwarzerde 

Wasser-
haushalt 

trocken-feucht 

Weiterh in  wurde fü r den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein Baugrundgutachten zum lokalen 
Zustand des U ntergru ndes mit  Aussagen zu Gru ndwasser- und Versickeru ngsverhältnissen erste l lt .  1 2 
I m  Zuge dessen wu rden i nsgesamt 3 1  Rammkernsond ieru ngen du rchgeführt .  D ie Baugrundu ntersu
chung hat zu folgenden Ergebn issen geführt :  

Der Oberboden bereich wird von b ind igen , meist hu mosen M ischbodenauffü l l ungen mit  Mächtigkeiten 
von 0 ,3  bis 2 ,8  m u nter GOK geprägt. Vor a l lem im Nordwesten ,  im Bereich e ines ehemal igen Feuer
löschteichs sowie etwas süd l icher d ieses Area ls ,  wu rden d ie  g rößten Mächtigkeiten nachgewiesen .  
U nter d iesen Auffü l l ungen befinden sich i m  Geltungsbereich Löß- u n d  Schwarzerdebodensch ichten 
m it weicher b is ste ifer Konsistenz und Sch ichtbasistiefen von 1 ,2 b is 4 ,0  m unter GOK. Die Lößbo
densch ichten werden überwiegend von stark sandigen Tonen u nterlagert, d ie  als Gesch iebemergel  
dokumentiert wurden . In  d iesen s ind vielfach Schichtwasser füh rende Sandbänder enthalten .  Sand l i n
senb i ldungen aus M iUelsanden mit  Grobsand- und Kiesante i len treten nu r  vereinzelt auf. H i nweise auf 
Bodenkontamination i m  Geltu ngsbereich kon nten n icht festgeste l l t  werden .  

Anhand der Bodeneigenschaften is t  d ie  Bewertu ng der e i nzelnen Erfassu ngskriterien mög l ich . Deta i l 
l ierte Aussagen zum Baugrund s ind dem Kapitel 2 .5  der Begründung ,  Tei l  I bzw. dem dort aufgeführ
ten Baugrundgutachten zu entnehmen . 

Nachfolgend werden d ie vom Vorhaben d i rekt betroffenen Bodenbereiche bewertet. Die fü r d ie  Mag
deburger Börde typ ischen wertvol len Schwarzerdeböden kommen i m  Geltungsbereich n icht vor .  S ie 
wurden i nnerha lb der bebauten Stadtlandschaft beseitigt oder zerstört . 

1 0  Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde vom 13.08 .2013 
1 1  Stadtplanungsamt Magdeburg: Landschaftsplan der Stadt Magdeburg 1999: Karte Nr. 3: Geologie und Bodentypen; Nr. 4: 
Boden-Bestand; Nr. 5: Boden-Bewertung 
1 2 BAUGRUND UND UMWELTGESELLSCHAFT mbH: Baugrundgutachten - Erschließung und Bebauung Wohngebiet Kirsch
weg/Hermann-Hesse-Straße (B-Plangebiet Nr. 425-1) vom 27.07.2015 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Tab .  8 :  Erfassu ng und Bewertung Schutzgut Boden 

Erfassungskategorien Boden standortbezogene Aussagen 

Selten heit I Naturnähe 

- reg ional  bedeutsame Standort- - durch vorangegangene / aktue l le N utzungen anthropo-
faktorenkombination (z. B .  SeI- gen stark überformte und gestörte Böden (Garagenkom-
tenheit , Ungestörtheit , Extrem- plex, Versiege lungen , Leitungen ,  Kle ingartennutzung)  
standorte) - keine reg ional  bedeutsamen Standortfaktoren mehr vor-

handen - Ü berprägung im Sied l u ngsbereich 

Lebensraumfunktion 

- b iot ischer Lebensraum / - sehr geringes Biotopentwickl ungspotenzial  auf bereits 
Standort fü r Flora / Fauna versiegelten ,  anthropogen gestörten F lächen (Garagen-

- Biotopentwicklu ngspotenzial bebauung ,  Wege,  Ste l lflächen)  
- geri nges B iotopentwicklu ngspotenzia l  auf  u nversiegelten 

überwiegend gestörten S ied l u ngsböden 

Produktionsfunktion 

- potenziel le Bodenfruchtbarkeit - im Plangeb iet l iegen anthropogen beeinträchtigte Sied-
- natürl iche Ertragsfunktion l ungsböden (Bebauung ,  Bodenumlagerung ,  Stoffeinträ-

gel mit erhebl ich gemindertem Ertragspotenzial 

Speicher- und Regulationsfu nktion I Pufferungsvermögen 

- Fäh igkeit des Bodens,  Stoffe - Wasserha lte-/ Puffervermögen erhöhen sich mit zuneh-
abzu lagern / zu speichern mender B ind igkeit (schluffiger/ ton iger Ante i le)  im  Boden 
bzw. Stoffe umzuwandeln / - anthropogene Einträge / Veränderungen (Auffü l l u ngen)  
abzu puffern mindern Pufferungs-/ Speichervermögen im Oberbodens 

- i n  versiegelten Bereichen vor Schadstoffeinträgen sehr 
gut geschützt; Nährstoffspeicheru ng dann unterbunden 

Grundwasserschutzfunktion 

- Mächtigkeit der Decksch ichten - hoher Grundwasserfl u rabstand von > 5 - 1 0 m (s.  LP) 
- Durchlässigkeit des Bodens des Hauptgrundwasserle iters und schwer d u rchlässige 

Grundwasserdecksch ichten ,  dadurch gut geschützt 
- geringerer Schutz in Bereichen gestörter Böden und  

Schichtwasser füh render Sandbänder 
- hoher Schutz bei versiegelten Flächen 

I nformationsfu nktion 

- Bodendenkmale - archäologische Denkmale / Fundste I len n icht bekannt 

Vorbelastu ng 

- Veränderung der Bodeneigen- - nachhalt ige anthropogene Veränderung der Lagerungs-
schatten verhä ltn isse der Böden durch vorangegangene und ak-

- Abgrabungen /Aufschüttungen tue l le  N utzungen ( lokal u ntersch ied l ich ,  Versiege lungen , 

- Verd ichtung / Versiege lung mechanische Bodenveränderungen)  

- Stoffeinträge; Altlasten - Aufschüttungen,  mech . Bodenveränderungen ,  Leitungs-
bestände,  Grabeland - Kle ingartennutzung 

- keine Altlastenverdachtsflächen bekannt aber Verun rei-
n igungen im Bereich der Garagen mög l ich sowie 
möglches Vorhandensein von Kampfm itte ln  

- Schadstoffakkumu lation du rch hohe Fi lterle istung poten-
zie l l  sehr groß 

- sehr ger inger Ante i l  an  natü r l ichen Böden vorzufinden 

Empfind l ichkeit 

- Empfind l ichkeit gegenüber - geringe Empfind l ichkeit gegenüber Versiege lung / Ver-
mechan ischen Veränderungen d ichtung aufgrund der vorhandenen Vorbelastu ngen 
(Verd ichtung ,  Versiegelung)  - mittlere Erosionsgefährdung 

- Erosionsempfind l ichkeit - hohe Empfind l ichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen 
- Veränderu ngen des Boden- aufgrund der hohen Fi lterleistung 

wasserhaushaltes und Grund- - keine Veränderung des Bodenwasserhausha ltes oder 
wasserabsenkung Grundwasserabsenkung zu erwarten 

- Veränderung der Bodenorga- - Lößböden empfind l ich gegenüber Vernässung 
n ismen du rch Imm issionen 

Gesamtbewertu ng 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

3.2.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Tab .  9: U mweltauswi rkungen Schutzgut Boden 

Legende: S = Schutz; V = Vermeidung / Verminderung; A / E = Ausgleich / Ersatz; G = Gestaltung 

Wirkfaktoren - Boden standortbezogene Aussagen Festsetzungen u .  Maßnahmen zur M in-
durch Vol lzug des B-Planes derung nachtei l iger Auswirkungen 

(Berücksichtigung Vorbelastungen) 

Baubed ingte Auswirkungen 

Flächenfunktionsverl ust - zeitwe i l ige I nanspruchnahme - Reduzierung der beanspruchten Fläche 
durch F lächen i nanspruch- du rch Bauste l lene inrichtungen ,  Zu- auf e in  Mindestmaß (N utzung von Ab-
nahme i nfo lge v. BausteI- fahrten und Lagerplätze ste l lflächen ,  d ie  zur Versiegelung vorge-
Ienein richtu ngen,  Baustra- - Betroffenheit von anthropogen ge- sehen s ind)  
ßen ,  Lagerflächen (Ver- prägten Böden (siehe Vorbelas- - Abtrag , Zwischen lagerung und fachge-
d ichtung ,  Abtragung ,  Auf- tungen) rechte Wiederverwendung von wieder 
schüttung)  - keine Betroffenheit von Altlasten- verwertbaren Boden (z. B .  Pflanzflächen , 

verdachts- oder Altlastflächen 1 3 Ansaatflächen)  
- schadstofffre ier Bodenaushub ,  der keine 

Verwendung fi ndet, is t  anderer Wieder-
verwertung zuzuführen 

- fachgerechte Entsorgung schadstoffbe-
lasteter Böden 

Beeinträchtigung durch - Garagenkomplex: mög l iche Verun- - Kontro l le auf Auffä l l i gkeiten während 
Schadstoffimm issionen rein igung der Bausubstanz und  Baufeldfre imachung 

des U ntergrundes du rch U mgang - bestimmu ngsgemäßer Betrieb u .  E inha I-
mit Mineralö len (Kraftstoffe , Moto- tung fach l ich/techn ischer Regeln u. S i-
renöle) cherheitsvorschriften 

An lagebed ingte Auswirkungen 

Verlust a l ler  Bodenfunktio- - I nanspruchnahme überwiegend - Beschränkung der Überbaubarkeit du rch 
nen du rch Versiege lung schon vers iege lter oder stark ver- Festsetzung von GRZ (WA: 0 ,4 und M I :  

d ichteter Flächen 0,6) zuzüg l ich zulässiger Überschreitu ng 
- Betroffenheit von anthropogen ge- der GRZ gem. § 19 Bau NVO 

prägten Böden (siehe Vorbelas- - V 2 - keine vol lständ ige Versiegelung 
tungen) herzuste l lender Stel l - und Parkplätze 

(Schotterrasen ,  Großfugenpflaster, Ra-
seng itterste ine) .  (P lante i l  B I Nr. 3.1) 

- A 1 ,  2 - Verbesserung der Bodeneigen-
schaften du rch Anlage von Grünflächen 
und I n iti ierung von Strauch hecken und 
Gehölzbestand (Auftrag Oberboden ,  
Hu musb i ldung durch Bewuchs) .  (P lantei l  
B I N r. 3 .2  / 3.3) 

Betriebsbed ingte Auswirkungen 

Beeinträchtigung durch - keine erhebl ichen Beeinträchtigung - kein  Erfordernis 
Schadstoffimm issionen zu erwarten 

I n  Bezug auf das Schutzgut Boden s ind mit  Vol lzug der I nha lte des Bebauungsplans u nter Berück
sichtigung des derzeit igen Zustands (Garagenkomplex) und i .v .m .  den Festsetzungen und Maßnah
men zur M inderung nachtei l iger Auswirkungen (s iehe Kap .  2 )  keine verble ibenden erhebl ichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten .  

1 3 Stadtplanungsamt Magdeburg: Landschaftsplan der Stadt Magdeburg 1999: Karte Nr. 4: Boden-Bestand 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

3.3 Sch utzg ut Wasser 

3 .3 . 1  Bestandserfassung und Bewertung 

Oberflächengewässer 

Die E ibe ist der Hauptvorfl uter fü r die Reg ion .  Das Plangebiet befi ndet sich im Gewässereinzugsge
biet der etwa i n  250 m Entfernung  west l ich des Plangebiets verlaufenden Kl i nke .  D ie Kl i nke entwässert 
i n  d ie  etwa i n  3 ,5  km Entfernung öst l ich des Plangebiets gelegene E ibe .  
Da be i  der P lanung keine Oberflächengewässer berührt werden ,  i s t  e ine Betrachtung verzichtbar. 

Grundwasser 

Tab .  1 0 : Erfassung und Bewertu ng Schutzgut Grundwasser 

Erfassungskategorien Schutz- standortbezogene Aussagen 
gut Grundwasser 

Grundwasserneubi ldu ngsrate 

- Grundwasserfl u rabstand - Grundwasserfl u rabstände des Hauptgrundwasserle iters 
- Grundwasserfl ießrichtung ca . 5 bis 1 0 m (s .  LP) ;  Schichtwasser führende Sand-

- Grundwasserneub i ldung bänder i n  oberen Schichten 
- Grundwasserfl ießrichtu ng nach Nordwesten zur E ibe 
- Grundwasserneub i ldung mit 1 5  mm/a sehr gering auf-

grund n iedriger Durchläss igkeit der Decksch ichten (Ver-
siegelung ,  Verd ichtung)  und der Lage in e inem n ieder-
schlagsarmen Gebiet im Regenschatten des Harzes 

Gru ndwasserdargebotsfu nktion 

- Erg ieb igkeit / Qual ität des - mittlere - sehr hohe Feldkapazität und hohe - sehr hohe 
GWL nutzbare Feldkapazität (LP) 

- Wasserhausha ltsfun ktion - geringe Erg iebigkeit ,  da geringe jährl iche N ieder-
schlagsmengen und Durchlässigkeit des Oberbodens 

- kaum Bedeutu ng des Grundwassers fü r Wasserhaus-
haltsfunktion da Lage des Geltungsbereiches au ßerha lb  
von Trinkwasserschutzgebieten 

Grundwasserschutzfunktion der Decksch ichten 

- Art und Mächtigkeit der Deck- - großer Gru ndwasserflu rabstand > 5 m des Hauptgru nd-
schichten wasserle iters (LP) 

- Rückha ltevermögen der Bo- - gut geschützt aufgrund schwerdurchlässiger Grundwas-
denzone serdeckschichten 

- B indungsvermögen fü r Schadstoffe sowie Wasserhalte-
und Puffervermögen erhöhen sich in Abhängigkeit mit 
zunehmender B ind igkeit der Decksch ichten (unversiegel-
te Böden / geringmächtige du rchlässige Sande besitzen 
e ine geringe Schutzfun ktion ;  versiegelte Böden / b ind ige 
Böden mit hoher Schutzfunktion)  

- hohes Sorptionsvermögen im  effektiven Wurze l raum ;  mit 
organ ischer Auflage m itte l - hoch und ohne organ ische 
Auflage mäßig 

Vorbelastu ng 

- Entnahme / Absenkung / Auf- - keine Entnahme,  Absenkung oder Aufstau von Grund-
stau wasser im Gebiet bekannt 

- Verschmutzung (Altlasten ,  - anthropogen stark überformter Bereich 
Schadstoffei ntrag) - aufgrund der hohen Versiegelung ist  d ie  natürl iche 

Grundwasserneub i ldung im Plangebiet verri ngert. 
- mäßiges Gefährdu ngspotenzial du rch Stoffeinträge der-

zeit iger N utzungen (Verkehr ,  Kle ingärten )  im Plangebiet 
und dessen U mfeld 

Schutzausweisungen 

- Tri nkwasserschutz - keine Tri nkwasserschutzzonen / Gebiete zur Wasserge-
winnung im Wirkbereich des Planvorhabens vorhanden 

STEINBRECHER und PARTNER Ingenieurgesellschaft mbH 

Bewertung 

geri ng 

m itte l 

m itte l - hoch 

mitte l 

-

Seite 18 



Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg I Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Erfassungskategorien Schutz- standortbezogene Aussagen 
gut Grundwasser 

Empfind l ichkeit 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Bewertung 

- Verschmutzungsempfind l ich- - Verschmutzu ngsempfind l ichkeit i n  Korrelation mit Grund- geri ng 
keit  gegenüber Grundwasser- wasserschutzfunktion und  Vorbelastung 
qua l itätsbeeinträchtigungen - auf vol l  vers iegelten Flächen sehr hohe Schutzfunktion 

- Grundwasserneub i ldung - tiefere Grundwasserleiter n icht betroffen 

Gesamtbewertu ng gering-mittel 

3.3 .2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Tab. 1 1 :  U mweltauswi rkungen Schutzgut Wasser 

L d S S h  V V egen e: = c utz; = · d  I V  . 
d ermel ung erm ln  erung; A l E A l · h / E  = usglelc 

Wirkfaktoren - Wasser standortbezogene Aussagen 
durch Vol lzug des B-Planes 

(Berücksichtigung Vorbelastungen) 

Bau bed ingte Auswirkungen 

Wasserversch m utzu ng;  - keine Beeinträchtigung i n  Form 
Beeinträchtigung der von Grund- oder Oberflächenwas-
Wasserdynamik (An- serverschmutzu ng zu erwarten 
schn itt, Stau ,  U mleitung ,  - keine Entnahme,  Absenkung oder 
Absenkung)  oder des Aufstau von Grundwasser vorge-
Wasserschutzes (z . B .  Än- sehen 
derung der Decksch ichten)  

An lagebed ingte Auswirkungen 

Anlage von Bauwerken in  - keine Betroffenheit festgesetzter 
Ü berschwemmungs- oder Schutzgebiete nach WG LSA 
Wasserschutzgebieten ;  - keine Beeinträchtigung der  
Betroffenheit  von Gebieten Grundwassererg ieb igkeit u. des 
mit bedeutsamen Grund- Grundwasserfl u rabstands zu er-
wasserdargebot u .  gerin- warten 
gen Grundwasserfl u rab-
ständen 

Störung Grundwasserver- - Sammlung und  Abführung von Re-
hältn isse (Grundwasser- genwasser ist vorgesehen ,  auf-
neub i ldungsrate ) du rch grund unzureichender Durch läs-
Veränderung der I nfi ltrati- s igkeiten der Bodensch ichten fü r 
onsfläche / Versiegelung schad lose Regenwasserversicke-
(Entwässerung ,  Fassung ,  rung 
gesammelte Ableitung)  - keine gravierende Veränderung 

der I nfi ltrationsfläche aufgrund 
vorhandener Versiegelungen und 
verd ichtete Fahrwege 

Betriebsbed ingte Auswirkungen 

Beeinträchtigung durch - aufgrund des Charakters der Ge-
Schadstoffimmissionen ;  bietsnutzung (WA, M I )  keine Be-
Gefährdung bedeutender e inträchtigung zu erwarten 
Grundwasserleiter oder 
Ü berschwemmungsgebie-
te 

rsatz; G G = esta tung 

Festsetzungen u. Maßnahmen zur M in-
derung nachtei l iger Auswirkungen 

- bestimmu ngsgemäßer Betrieb u .  E inha I-
tung fach l ich/techn ischer Regeln u .  S i-
cherheitsvorschriften 

- kein  Erfordernis 

- Beschränkung der Überbaubarkeit du rch 
Festsetzung von GRZ (WA: 0,4 und M I :  
0 ,6 )  zuzüg l ich zulässiger Überschreitu ng 
der GRZ gem. § 1 9  Bau NVO 

- V 2 - Ste l lplätze und Parkplätze in  was-
serdu rchlässiger Ausführung herzuste l len 
(P lante i l  B I N r. 3 . 1 )  

- bestimmu ngsgemäßer Betrieb u .  E inha l-
tung fach l ich/techn ischer Regeln u .  S i-
cherheitsvorschriften 

In Bezug auf das Schutzgut Wasser s ind mit Vol lzug der I nhalte des Bebauungsplans und i .v . m .  den 
Festsetzungen und Maßnahmen zur M inderung nachte i l iger Auswirkungen (s iehe Kap .  2 )  keine 
verble ibenden erhebl ichen Umweltauswirkungen zu erwarten .  
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

3.4 Sch utzg ut Kl i m a  I Luft 

3.4. 1 Bestandserfassung und Bewertung 

Großkl imatisch gehört das P langebiet zur Ü bergangszone zwischen dem subozean ischen und sub
konti nenta len Kl ima .  Bezüg l ich der Temperatu r ist das Kl ima eher ozean isch bestimmt. Auch d ie Do
minanz west l icher Winde bekräftigt den ozean ischen E influss . 1 4 

Zur Landschaftse inheit Magdeburger Börde gehörig weist das Plangebiet e ine ausgeprägte N ieder
schlagsarmut auf, d ie  im  Wesentl ichen auf d ie Lage im Regenschatten des Harzes zurückzufü h ren ist. 
Die Jahresniedersch läge der Magdeburger Börde l iegen in e inem Bereich von 450 - 540 mm,  wobei 
d iese zum Nordwestrand hin mit meist über 500 mm pro Jahr  ansteigende Tendenzen aufweisen .  
H i nsicht l ich der  Temperaturen herrschen d ie  i n  e i ne r  La�e im B innentiefland typischen warmen Som
mer mit  einer Durchschn ittstemperatu r von ca . 1 8°e vor. 5 Im kä ltesten Monat Januar  werden Tempe
ratu ren von ooe erreicht .  Die Jahresdurchschn ittstemperatur wird mit 8 ,5°e angegeben .  

Das U ntersuchungsgebiet l iegt i n  e i nem städtischen Sied l ungsgebiet m i t  klei nflächig sehr u nterschied
l ichen N utzungen und Struktu ren ,  d ie  zu u ntersch ied l ichen lokalen k l imatischen Bed ingungen füh ren .  
Laut P lanungsh inweiskarte 1 6  besteht im Norden und Westen ,  insbesondere im Kreuzungsbereich von 
Ki rschweg und Herman n-Hesse-Straße hohe verkehrsbed ingte Luftbelastu ng .  Im Bereich der Gara
genbebauung besteht geringe bis mäßige biokl imatische Belastung .  H i ngegen besitzen d ie  Grü nflä
chen im  Gebiet eine hohe biokl imatische Bedeutung .  D ie Garagen entlang der Hermann-Hesse
Straße l iegt im E inwirkbereich von Kalt luftströmung i nnerhal b  von Bebau ung .  Weiterh in  befi ndet s ich 
das Gebiet im l ufthyg ien isch belasteten übergeordneten Luftaustausch bereich . 

Tab .  1 2 : Erfassung und Bewertung Schutzgut Kl ima / Luft 

Erfassungskategorien Schutz- standortbezogene Aussagen 
gut Kl ima I Luft 

(bio)kl imatische und lufthyg ien ische Ausgleichsfu nktion 

- Frischluftb i ldung - P langebiet aufgrund umfangreicher Bebauung und  Ver-
- Feuchteb i ldung / Verdunstung siegelung (k l imatischer Wi rkraum - Wärmespeicher) nur 

- Luftfi lterung geri nge Frisch l uft- und Feuchtb i ldung 

- Imm issionsschutzfunktion - Ruderalfl u ren im Geltungsbereich mit  mäßiger Bedeu-

- Windschutz tung fü r Feuchteb i ldungNerdu nstung 
- Gehölzbestand mit m ittlerer Bedeutung fü r Frischluftb i l -

dung und  Luftfi lterung 
- mäßiger Wind- und I mmissionsschutz du rch Barrierewi r-

kung der umgebenden Bebauung 
- insgesamt geringe (b io)k l imatische und lufthyg ien ische 

Ausg leichsfu nktion 

Kaltluftentstehu ngsgebiete 

- Kalt luftb i ldung - sehr geringe bis keine Bedeutung a ls Ka ltl uftentste-
- Kalt luftsammelgebiete hungsgebiet (aufgrund umfangreicher Bebauung und 

Versiegelung mit Wärmespeicherfunktion ) 
- nu r  geringe Bedeutu ng fü r Luftregeneration (Frischluft-

b i ldung ,  Luftfi lterung)  aufgrund der wenigen Gehölzbe-
stände und des hohen Versiegelu ngsgrades 

- kein  Kaltl uftsammelgebiet aufgrund umfangreicher Be-
bau ung und Versiegelung 

- nahe l iegende Kaltluftentstehungsgebiete ent lang der 
B 7 1  (gehölzbestandene Grünflächen)  sowie westl ich der 
B 71 (Ackerfläche) 

-

1 4 Stadtplanungsamt Magdeburg: Landschaftsplan der Stadt Magdeburg 1999 

Bewertung 

sehr gering -
geri ng 

geri ng 

1 5 Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg. ) :  D ie Landschaftsgliederung 
Sachsen-Anhalts - Ein Beitrag zur Fortschreibung des Landschaftsprogram ms des Landes Sachsen-Anhalt, Stand 01.01. 2001 
1 6  GEO-NET (2012): Klimafunktionskarte und Planungshinweiskarte Klima/Luft für die Landeshauptstadt Magdeburg. - Pla
nungshinweise Klima- und Immissionsökologie für Magdeburg (Planungshinweiskarte) 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Erfassungskategorien Schutz- standortbezogene Aussagen Bewertung 
gut Kl ima I Luft 

Kalt- und Frischluftbahnen I Durchlüftung 

- Luftaustausch / bodennahe - lufthyg ien isch belasteter übergeordneter Luftaustausch- geri ng 
Durchlüftung bereich 

- Kaltl uftabfl uss - E inwirkbereich Kaltluftströmung i nnerha lb  der Bebauung 
- nur  geringe Bedeutu ng fü r Luftregeneration (Frischluft-

b i l dung ,  Luftfi lterung)  aufgrund der wenigen Gehölzbe-
stände und des hohen Versiegelu ngsgrades 

- Wohnbebauung im Südwesten wi rkt a ls Strömungsbar-
riere fü r den Luftaustausch (LP)  

Vorbelastu ng 

- l ufthygien ische Belastungen - hohe verkehrsbed ingte Luftbelastung ent lang Kirschweg mitte l - hoch 
(Schadstoffe, Staub)  und Hermann-Hesse-Straße 

- Emissionsque l len - Staub- / Schadstoffbeeinträchtigung ,  k l imaökologische 
- kl imatische Belastungen Belastung i nsbesondere im P langebiet durch ruhenden 

- Vegetation Verkehr  und angrenzend durch Verkehrsanlagen 

- Versiegelung I Bebauung (Kirschweg , Hermann-Hesse-Str. , B 7 1 ) 
- hohe (b io)k l imatische Belastu ng du rch Bebauung und 

Versiegelung (Wärmespeicher) 
- Wohnbebauung im Südwesten wi rkt a ls Strömungsbar-

riere fü r den Luftaustausch (LP)  

Schutzausweisungen 

- - keine Betroffenheit -

Empfind l ichkeit 

- Versiegelung - im Geltungsbereich s ind Versiegelungen und Barriere- gering - mitte l 
- Hochbauten I Bauwerke wi rkung von Bebauung bereits in höherem a ls dem ge-

- Entfernung der Vegetation planten U mfang vorhanden , daher geringe Empfind l ich-

- Geländeprofi l ierungen (Auf- kert gegenüber neuer Bebauung 

und Abträge von Boden)  - mittlere Empfind l ichkeit gegenüber dem Verl ust von Ge-
hölzen als k l imawirksame Stru kturen 

- mäßige Empfind l ichkeit gegenüber Schadstoffbelastu ng 

Gesamtbewertung m ittel 

STEINBRECHER und PARTNER Ingenieurgesellschaft mbH Seite 21 



Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg I Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

3.4.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Tab .  1 3 : U mweltauswi rkungen Schutzgut Kl ima / Luft 

L d S S h  V V egen e: = c utz; = ' d  I V  
. 

d ermel ung erm ln  erung; A l E A l ' h / E  = usg elc 

Wirkfaktoren - Kl ima I Luft standortbezogene Aussagen 
durch Vol lzug des B-Planes 

(Berücksichtigung Vorbelastungen) 

Bau bed ingte Auswirkungen 

Beeinträchtigung durch - keine Betroffen heit von Gebieten 
Schadstoffei nträge; mit l ufthygien ischer / k l imatischer 
i n  Kalt- / Frisch l uftbahnen Ausg le ichsfun ktion 
oder -sammelgebiete mit - Erhöhung von Emissionen 
lufthygien ischer/kl imatischer (Staub ,  Abgase) während Bautä-
Ausg le ichsfu nktion tigkeiten (ähn l ich Vorbe lastu ng)  

An lagebed ingte Auswirkungen 

Verlust / Funktionsverl ust - keine Betroffenheit oder Verl ust 
von Wald mit l ufthygien i - von Waldflächen mit Ausg leichs-
scher/kl imatischer Aus- fun ktion 
g le ichsfunktion ,  i nsb .  Immis-
sionsschutzwaid 

Verl ust von Kalt l uftentste- - Verl ust von Gehölzen mit Kalt-
hungsflächen luftentstehungsfunktion .  

Hemmu ng/U mleitung Kalt- / - keine Betroffenheit von Kalt- / 
Frisch luftabfl uss durch Zer- Frischluftbahnen und/oder Flä-
schneidung bedeutsamer ehen mit l ufthyg ien ischer/ k l ima-
Kalt- / Frisch l uftbahnen tischer Ausg leichsfu nktion 

Beeinträchtigung Meso- - I nanspruch nahme anthropogen 
oder M ikrokl ima (Verdu ns- überprägter Standorte 
tungsverhältn isse, Strah- - keine deutl iche Erhöhung des 
lungshaushalt) du rch Neu- Versiege lu ngsgrades 
versiege lung / Erhöh ung - Umverte i lung der versiegelten 
Versiege lungsgrad Flächen im Gebiet i .V. m .  loka len 

Veränderungen (Aufheizung ,  
Änderung Strah lungs- und Ver-
dunstungsverhältn isse; U mver-
te i l ung des N iederschlags) 

Betriebsbed ingte Auswirkungen 

Beeinträchtigung durch - verkehrsbed ingte Emissionen 
Schadstoffei nträge; du rch Anwohnerverkehr  zu er-
in Kalt- / Frisch luftbahnen warten 
oder -sammelgebiete mit - zur Zeit  g le ichwertige Em issio-
lufthygien ischer/kl imatischer nen du rch Anwohnerverkehr  
Ausg le ichsfu nktion (Garagen) 

rsatz; = G G esta tung 

Festsetzungen u. Maßnahmen zur M in-
derung nachtei l iger Auswirkungen 

- bestimmu ngsgemäßer Betrieb u .  E inha l-
tung fach l ich/techn ischer Regeln u .  S i-
cherheitsvorschriften 

- Befeuchtung des Bodens bei starker 
Staubbelastung 

- kurze Fahrwege i n  Baufe ldnähe 

- kein  Erfordernis 

- Festsetzung Grünflächen zum Er-
halt/Ersatz u nversiegelter Frei- und Bio-
topflächen (P lante i l  B I N r. 3 .2 / 3 .3 )  

- kein  Erfordernis 

- Beschränkung der Überbaubarkeit du rch 
Festsetzung von GRZ (WA: 0,4 und M I :  
0 ,6 )  zuzüg l ich zulässiger Überschreitu ng 
der GRZ gem. § 1 9  Bau NVO 

- A 1 ,  2 - Anpflanzung mit positiver Wir-
kung auf Verdu nstungs- und Luftverhält-
n isse (P lantei l  B I N r. 3 .2 / 3 .3 )  

- V 2 - Ste l lplätze und Parkplätze in  was-
serdu rchlässiger Ausführung herzuste l len 
(Plante i l  B I N r. 3 . 1 )  

- E in richtung einer Tempo 30-Zone 
- ÖPNV-Anb indung 
- Radweg ent lang Kirschweg vorhanden 
- keine Erfordernis von Maßnahmen im 

bebauungsplan 

In Bezug auf das Schutzgut Kl ima / Luft s ind m it Vol lzug der I n halte des Bebauungsplans und i .V. m .  
d e n  Festsetzungen u n d  Maßnahmen z u r  M inderung nachte i l iger Auswirkungen (s iehe Kap .  2 )  kei ne 
verble ibenden erhebl ichen Umweltauswirkungen zu erwarten .  
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

3.5 Sch utzg ut Arten I B i otope u n d  b io log ische Vie lfalt  

3 .5 .1  Bestandserfassung und Bewertung 

Biotop- und N utzungstypen 

Die im Geltungsbereich vorhandenen Biotop- und N utzu ngstypen wurden im  Sommer 20 1 3  im  Rah
men einer B iotop- und Nutzu ngstypenkartierung aufgenommen .  Lage und Abgrenzung der B iotop
und  Nutzungstypen s ind in P lan 1 (Bestandsp lan)  zur E ing riffs- / Ausg le ichsbi lanzierun� dargeste l lt .  
D ie Kartieru ng erfolgte u nter Anwendung des Magdeburger Model ls der E ingriffsrege lung . 

Der Geltungsbereich u mfasst im Wesentl ichen den Flächenumgriff ei nes noch i n  Nutzung befind l ichen 
Garagenkomplexes mit typischer l i nearer Garagenbebauung und g roßflächiger Bodenversiege lung im 
Bereich der Zufahrten ,  Wege und Ste l l p lätze . M it den wen igen gehölzbestandenen , te i ls  brach l iegen
den Grünflächen i nnerha lb  des Garagenkomplexes sowie den an d ie  Hermann-Hesse-Straße und den 
Qui ttenweg angrenzenden öffent l ichen Grü nflächen besitzt das Plangebiet insgesamt einen geringen 
Grünante i l .  Auf unbefestigten Flächen ,  i n  Fugen von Betonplatten ,  te i lweise aber auch auf befestigten 
Flächen entwickelten sich du rch Sukzession stark rudera l is ierte Gras- und Staudenfl u ren und Gehölz
stru ktu re n . 

I nfo lge der ehemal igen und aktue l len Nutzungen weisen a l le  B iotope im P lanu ngsraum anthropogene 
Überformungen bzw. Beeinträchtigungen sowie aufgrund tei l s  unterlassener Pflege und s ied l ungstypi
scher Nährstoffeinträge einen mehr oder weniger ausgeprägten Rudera l is ierungscharakter mit te i ls  
n ichthe im ischen Pflanzengesel lschaften auf. 

Nachfolgend s ind die Biotop- und N utzu ngstypen des U ntersuchungsgebiets aufge l istet . Die Be
schre ibung erfolgt i nnerha lb der E ing riffs-/Ausg le ichsbi lanzierung (siehe da Kap .  2 . 1 ,  Tab .  1 ) . 

Tab .  1 4 :  Biotop- u n d  Nutzungstypen im Untersuchungsgeb iet 

Code
1 7  

Bezeich nung des Biotoptyps 

3 c Öffentl iche Grünflächen (Straßenbegleitgrü n )  

3 9 - 1 Private Grünflächen i n  Baugebieten (Baum- und Strauchgruppen überwiegend n icht he im ischer Arten )  

3 g - 2  Private Grünflächen i n  Baugebieten (n itroph i le  Hochstaudenfl u r) 

3 g - 3  Private Grünflächen i n  Baugebieten (Japan ischer Staudenknöterich) 

3 h Dauerkle ingärten 

4 1  Wassergebundene Decken (te i l befestigte Wege und Verkehrsflächen)  

5 a - 1 Versiegelte Flächen (Wege,  Verkehrsflächen , Parkplätze, Waschplätze) 

5 a - 2 Versiegelte Flächen (Garagen ,  sonstige Bebauung)  

1 7 Magdeburger Modell der Eingriffsregelung, Tab. 10: Biotoptypen und ihr Wert nach dem "Magdeburger Modell" , gültig ab  '97. 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Fauna 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

I nfo lge der spezifischen Anforderungen der e inzel nen Tierartengruppen an Lebensräume kön nen aus 
der Landschaftsausstattung i . d . R . Rücksch l üsse auf d ie  Habitatbesetzung gezogen werden . Aufgrund 
der vorgefu ndenen Habitatausstattu ng und den mit  der P lanung voraussichtl ich verbu ndenen Wirkun
gen wurde mit der U nteren Natu rschutzbehörde abgest immt,  dass fü r das Plangebiet d ie  Artengruppe 
der Vögel  in e iner aktue l len Revierkartierung zu erfassen ist. H ierzu erfolgten im Jahr  20 1 5  U ntersu
chungen zur Erfassung der Brutvogelvorkommen . 1 8 Weitere projektspezifische E rhebungen waren 
n icht erforderl ich . 

I m  Ergebn is der U ntersuchungen wu rden fü r das Plangebiet und dessen U mfeld 3 1  Vogelarten nach
gewiesen .  Davon wurden 25 Arten a ls Brutvögel und 6 a ls Nahru ngsgäste und Durchzüg ler erm ittelt .  
Daru nter befinden sich keine streng geschützten Arten .  

Dem Mosa ik  aus Gebäudestruktu ren ,  ha lboffenen Lebensräumen und  den vorhandenen Gehölzbe
ständen entsprechend wurden u .a .  Gartenrotschwanz, Feldsperl i ng  und G i rl itz als Leitarten der Land
schaftstypen der "K le ingärten" ,  "Parks" und "Friedhöfe" nachgewiesen .  Darüber h i naus wu rden u .a .  
Amse l ,  Ringeltaube,  Grünfink ,  B l uthänfl i ng ,  Buchfi nk, Z i lpza lp ,  Rotkeh lchen ,  Mönchsgrasmücke , Fit is 
usw. a ls  lebensrau mholde Arten und stete Beg le iter nachgewiesen . Als relevante B rutvogelarten ,  d ie  
i h re N iststätte i . d . R . i n  der nächsten Brutperiode erneut nutzen ,  wu rden fü r das P langebiet d ie  Arten 
Feldsperl i ng ,  Hausrotschwanz, B lau meise und Koh lmeise herausgeste l l t .  

Das Artenspektrum des Plangebietes ist i n  Bezug auf d ie  Ausprägung der Leitartengruppen "Friedhö
fe" und "Parks" ,  aufgrund der im  Plangebiet fü r Nahru ngserwerb und Aufenthalt u ngeeigneten Stru ktu
ren ,  a ls mäßig und i n  Bezug auf d ie  Anzah l  der Arten der "K le ingärten" b is hoch zu bewerten .  Für  d ie 
Arten der "Kle ingärten" ist der Verbreitungsschwerpu n kt im  östl ichen Plangebiet und insbesondere 
den angrenzenden Kle ingartennutzungen außerha lb  des Plangebietes zuzuschreiben . Die Tiere su
chen auf den wenigen geeigneten Offenflächen des Plangebiets Nahrung,  s ind aber auch auf d ie  Ge
hölze und Grü nflächen außerha lb des P langebiets angewiesen .  Darüber h i naus bestehen du rch vie l  
befahrene Straßen Ausbreitu ngshemmn isse/-h indern isse im unmitte lbaren U mfeld und dem P Iange
biet ist bezüg l ich des B iotopverbunds nur ein mäßiger Wert zuzuord nen . Als Refug ia l raum besitzt d ie  
Fläche aufgrund i h rer geringen Größe nu r  e inen geringen Wert .  

Weitere Ausfüh rungen zum Artenpotenzia l  sowie Bewertung und Verbreitungsschwerpunkt der nach
gewiesenen Arten s ind der Bestandserfassung der E ing riffs-/Ausgle ichsbi lanzierung zu entnehmen .  
Darüber h i naus werden artenschutzrechtl iche Aussagen i n  Kap .  5 der E ing riffs-/ Ausg leichsb i lanzie
ru ng getroffen .  

Biologische Vielfalt 

Gemäß des BNatSchG (§ 2 Abs . 1 N r. 8) u mfasst d ie bio log ische Vielfalt d ie Vielfalt an  Lebensräumen 
und Lebensgemeinschaften ,  an Arten sowie d ie  genetische Vielfalt i nnerha lb  der Arten .  Sie g i l t  es zu 
erha lten und zu entwicke ln  um d ie  Leistu ngs- und Funkt ionsfäh igkeit des Natu rhausha lts zu sichern . 

D ie biolog ische Vie lfalt des h ier  betrachteten Gebiets korre l iert unm itte lbar mit  den anzutreffenden b io
t ischen (Landschaftselemente ,  Arten und Lebensgemeinschaften)  und abiotischen (Boden ,  Wasser
haushalt ,  K l ima ,  Luft) natü rl ichen Gru nd lagen (Schutzgütern ) des Gebietes und i h rer  Wechselwi rku n
gen, deren Ausprägung und Qual ität. So bed ingen Extremstandorte und / oder ungestörte Bereiche 
mit  enger, mosa ikart iger Verzahnung versch iedener B iotoptypen sowie ausgeprägten Elementen des 
B iotopverbu ndes eine hohe Vielfa l t  der Arten und Ökosysteme.  

1 8 Wallaschek, Dr. M.: Faunistische Untersuchungen an Vögeln (Aves) für den Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Her
mann-Hesse-Straße" vom 02.06.2015 
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Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Gesamtbewertung Arten I Biotope und biologische Vie lfalt 

Tab .  1 5 : Erfassung und Bewertung Schutzgut Arten / Biotope und biolog ische Vie lfa lt 

Erfassungskategorien standortbezogene Aussagen Bewertung 
Schutzgut Arten I Biotope 

Biotopausstattung,  Artenvorkommen und biologische Vie lfalt 

- Ausprägung Standortfaktoren - überwiegend vorhandene bau l iche Anlagen und großflächige mitte l-hoch 
- Biotoptypen / lebensraumtyp. Versiegelung (Gebäude,  Ver- und Entsorgungsan lagen) (Gehölze) 

Arten - brache, ruderal geprägte Grünflächen , z .T .  in untersch ied l i - gering 
- seltene / gefährdete Arten u .  chen Sukzessionsstad ien u n d  m i t  Dominanzbeständen n icht (Freiflächen)  

B iotope; Lebensraumbed i ng . ,  he imischer Arten (Japan . Staudenknöterich) sehr ger ing 
Arten / Lebensgemeinschaf- - tei lweise Großgehölze vermutl . ehemal ige Anpflanzungen (Verkehrs-
ten von Ziergehölzen überwiegend n icht he im ischer Arten sowie flächen)  

- D iversität (Arten / B iotope) vereinzelt Obstgehölze 
- Biotopausstattung und Arten anthropogen geprägt, sied lu ngs-

typisch , tei lweise rudera l is iert und standortfremde Gehölze 
(z. B .  Eschen-Ahorn ) 

- Lebensraum für Brutvögel i nsgesamt mit m ittlerer Wertigkeit 
- Nahrungshabitat des Neuntöters als Art des Anh .  I der Vo-

gelschutzrichtl i n ie (N iststätten in  uml iegenden Grünflächen)  
- Gartenrotschwanz, Haussperl i ng ,  Feldsperl i ng  und B luthänf-

l i ng  a ls Arten der Vorwarnl isten bzw. te i lw. gefährdet 
- dauerhafte N iststätten der Arten Hausrotschwanz, B lau- und 

Koh lmeise, Feldsperl ings 
- typische Lebensraumbedingungen fü r wen ig störungsemp-

find l iche Arten und Lebensgemeinschaften der s ied l ungsna-
hen Räume 

Natu rschutzfachl iche Bedeutung 

- Natürl ichkeit / U ngestörtheit - keine Restbestände potenzie l ler  natürl icher Vegetation gering 
- Seltenheit  / Gefährdung - keine Vorkommen seltener/gefährdeter B iotope (bebaute 

- Vol l kommen heit ,  Vol Iständ ig- - te i ls brache Grünflächen sowie Sukzessionsstad ien durch vo- Flächen)  

keit und Struktur  des Arten in- rangegangene und aktue l le  N utzungen anthropogen gepräg- mittel 
ventars ter und beeinträchtigter B iotope (Garagen komplex, Versiege- (unbebaute 

- Ersetzbarkeit, Wiederher- lungen ,  Dominanzbestände n icht he im ischer Arten )  Flächen )  

ste l lbarkeit - Wiederherste I l barkeit der Biotope überwiegend in kurzen 
Zeiträumen 

- Wiederherste I l barkeit der Großgehölze in  mittleren bis langen 
Zeiträumen 

Funktions- und Interaktionsräume 

- Vernetzungsfun ktion (B iotop- - Lage außerha lb von ökolog ischen B iotopverbund- und Ent- gering-m ittel 
verbund ,  Trittste inb iotope) wicklungsflächen sowie außerha lb von Schutzgebieten nach 

- Austausch- und Wechsel be- N atu rsch utzrecht 
z iehungen zw. Teil- und Ge- - durch vorhandene Bebauung und Versiegelung gestörte Le-
samtlebensräumen lebens- bensräume,  dadurch te i lwe ise fehlende Funktionsbeziehun-
raumtypischer Tierarten ;  Ak- gen und Vernetzungsstru kturen 
t ionsrad ien - Trittste ine s ind Kle ingärten und E inzelbäume im U mfeld i ns-

besondere als Brut- und Nahrungshabitat fü r Vögel der sied-
lungsnahen Räume 

Funktion für andere Schutzgüter 

- Funkt ionen fü r Boden ,  Was- - vorhandene Gehölzgru ppen mit positiver Wirkung auf ab ioti- m ittel 
ser, K l ima / Luft, Land- sche Schutzgüter (Wasser, K l ima/Luft ,  Landschaftsbi l d ,  Bo-
schaftsbi ld / Erho lung den)  

- umfangreiche Bebauung und versiegelte / verd ichtete / fast 
vegetationsfre ie Flächen ,  dadurch kaum positive Bedeutung 
fü r andere Schutzgüter 

- unversiegelte Flächen ohne Gehölze mit eher geringer Be-
deutu ng als Wasserspeicher (Boden- / Luftfeuchte) ,  kl ima-
wi rksame Struktu ren ,  landschaftsbi ld prägende Struktu ren 

- Verkehrsflächen und Garagenbebauung haben keine positi-
ven Wirkungen auf abiotische Schutzgüter 

- abgesehen von wen igen Kle ingartenparze l len im östl ichen 
Bereich , keine Erho lungseignung des Gebiets 
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Erfassungskategorien standortbezogene Aussagen Bewertung 
Schutzgut Arten / B iotope 

Vorbelastu ng 

- störende N utzu ngen - Störungen du rch vorhandene Bebauung hoch 
- Emissionsque l len - nachha lt ige anthropogene Veränderung der Standortverhält-
- Veränderung spezif. ab iot .  n isse du rch vorangegangene und aktuel le N utzungen ( lokal 

Standortfaktoren untersch ied l ich , Versiege lungen , Aufschüttungen ,  mechan . 

- Barriere- und Zerschnei- Bodenveränderungen im Bereich vorhandener Leitungsbe-

dungswirkungen stände;  Grabeland - Kleingarten nutzung)  
- um l iegende Nutzungen (Wohn- und M ischbebauung auf be-

nachbarten Flächen ,  Tankste l le ,  Straßenverkehr An l ieger-
straßen , B 7 1 ) verursachen visuel le Beeinträchtigu ngen und  
verkehrsbed ingte Em issionen 

Schutzausweisungen 

- Schutzausweisungen gem . - keine Betroffenheit  -
NatSchG 

Empfind l ichkeit / Sensitivität 

- Flächen inanspruchnahme / - Flächen inanspruchnahme überwiegend du rch Wohnbebau- geri ng (vor-
Versiegelung / Verd ichtung ung handene 

- Lebensraumverluste ; Barrie- - U mverte i lung der versiegelten Flächen ; keine deut l iche Er- Versiege-
re- / Zerschne idung / stören- höhung des Versiegelungsgrades zu erwarten lungen)  
de N utzu ngen - geringe Empfind l ichkeit gegenüber zusätzl icher Störungen / mitte l (un-

- immissionsbed . Störu ngen Beeinträchtigu ngen aufgrund anthropogen erhebl ich vorbe- versiegelte 
(Scha l l ,  opt. Reize) lasteter Bereiche F lächen)  

- Veränderung spez. abiot .  - Gehölzflächen je nach Artenzusammensetzung mit  m ittlerer 
Standortfaktoren bis hoher Empfind l ichkeit gegenüber Entfernung der Vegeta-

tion (Lebensraumverluste und Verl ust der positiven Wirku ng 
auf ab iot .  Schutzgüter) 

- geringe Empfind l ichkeit gegenüber Neubebauung ,  die sich i n  
d ie  Bebauung des  U mfeldes einfügt 

Gesamtbewertu ng gering-
m ittel 

3.5.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Tab. 1 6 : U mweltauswirkungen Schutzgut Arten / B iotope und Bio logische Vie lfalt 

Legende: S = Schutz; V = Vermeidung / Verminderung; A / E = Ausgleich / Ersatz; G = Gestaltung 

Wirkfaktoren - standortbezogene Aussagen Festsetzungen u .  Maßnahmen zur M in -

Arten/Biotope durch Vol lzug des B-Planes derung nachtei l iger Auswirkungen 

Baubed ingte Auswirkungen 

Verlust von B iotopen / Ge
hölze a ls Folge baube
d ingter Flächenbeanspru
chung (Vegetationsbesei
tigung ,  Befahren und Ver
d ichtu ng ,  Bodenauf- und -
abtrag) 

(Berücksichtigung Vorbelastungen) 

- Gebiet bereits vol lständ ig er
sch lossen ;  bau l iche Anlagen be
reits vorhanden 

- mög l .  Betroffen heit von Sied l ungs
biotopen und N utzu ngstypen vorw. 
geringer b is mittlerer ökologischer 
Wert igkeit 

- Beeinträchtigu ngen von Bodenflo
ra/ -fauna durch Bodenverd ichtun
gen ,  Bauste l lenein richtungen ,  La
gerplätze unter Berücksichtigung 
der Vorbelastu ngen re lativierbar 

- potenzie l le  Gefahr  der Beschädi
gung zu erhaltender Gehölze 

- potenzie l le Gefahr  des Verl ustes 
von Lebensstätten bei Gehölzfäl
l ungen oder Baufeldfreimachung 
einsch I .  Abbruch- und Rückbau
maßnahmen (z . B .  Brutvöge l )  
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- Sukzessive Bebauung des Plangebiets 
- S 1 - Schutz von Gehölzen in Baufeld-

nähe 
- S 2 - Kontrol le auf das Vorkommen be

sonders und  streng geschützter Arten 
bzw. deren Lebensstätten im Vorfe ld von 
Baufeldfreimachungen (ei nsch I .  Abriss
und Rückbaumaßnahmen) und Gehölz
fäl l ungen 

- Nutzung ohneh in  zur Bebauung und Be
fahrung vorgesehener Flächen (Bau- ,  
Verkehrsflächen)  

- V 1 - Bauzeitenrege lung - Berücksichti
gung der Verbotszeiträume zur Baufeld
fre imachung und Rodung von Gehölzen .  
U msetzung der Bebauung in  Abschn itten 
mit mögl ichst großen Zeitabständen 
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Wirkfaktoren - standortbezogene Aussagen 

Arten/Biotope durch Vol lzug des B-Planes 

(Berücksichtigung Vorbelastungen) 

Beeinträchtigung oder - keine erhebl ichen Beeinträchtigung 
Funktionsverlust von Bio- zu erwarten 
topen durch Schadstoffein-
trag oder sonst. re levante 
Veränderung von Stand-
ortbed ingungen 

Beeinträchtigung oder - anthropogen geprägte Sied lu ngs-
Funktionsverl ust von Tei l- biotope und Nutzungstypen (siehe 
oder Gesamtlebensräu- Vorbe lastu ngen ) 
men du rch visuel le Stör- - aufgrund typischer störunempfind-
re ize, Verlärmung ,  Er- l icher, verbreiteter Arten der Sied-
schütterung ,  Licht, Trenn- l ungen u .  Sied l ungsränder keine 
und Barriereeffekte von erhebl ichen Beeinträchtigungen zu 
Baustraßen erwarten 

An lagebed ingte Auswirkungen 

Verlust v .  B ioto- - I nanspruch nahme anthropogen 
pen/Gehölzen durch Ver- überprägter Bereiche / S ied lu ngs-
siegelung u. sonst. Flä- biotope und N utzungstypen mit 
chenbeanspruchung vorw. geri nger bis m ittlerer ökolo-

g iseher Wertigkeit 
- keine Beeinträchtigung oder Ver-

lust des Baumbestandes im Wes-
ten des Geltu ngsbereichs (Stra-
ßenbeg le itgrün )  vorgesehen 

- Verl ust der Gehölze im Baufeld 
(du rch Bebauung ,  Ersch l ießung ,  
Geländeausgle ich) 

Verl ust / Beeinträchtigung - i n  Fo lge von Gehölzbeseitigung 
v. Popu lat ionen gefährde- Beeinträchtigung verbreiteter Arten 
ter lebensraumtypischer (z. B .  Brutvöge l )  der Sied l ungsräu-
Arten sowie der b io logi- me und -ränder (N utzung überwie-
sehen Vielfa lt gend nur als Nahru ngshabitat) 

Unterbrechung von Aus- - keine Beeinträchtigung von Aus-
tausch-/ Wechselbezie- tausch-/ Wechselbeziehungen 
hungen zwischen Tei l le- über das derzeitige Maß h inaus zu 
bensräumen erwarten (s iehe Vorbelastu ngen) 

- Gehölze im west l ichen Bereich 
(Straßenbeg le itg rün )  mit Funktion 
als Nahru ngshabitat b le iben als 
Trittsteinb iotop erhalten 

Funktionsverl ust, Beein- - keine Betroffenheit 
trächtigung von Schutzge-
bieten gem.  BNatSchG,  
Landesnaturschutzgesetz 
sowie internationalen 
Schutzgebieten 

Betriebsbed ingte Auswirkungen 

Funktionsverl ust / Beein- - aufgrund der Vorbelastungen Vor-
trächtigung von Biotopen kommen angepasster störungsu-
durch Schadstoffeintrag;  nempfind l icher Arten und Lebens-
Funktionsverl ust / Beein- gemeinschaften 
trächtigung von Tei l-/ Ge- - mög l iche Beeinträchtigungen 
samtlebensräumen durch du rch bestehende N utzungen be-
visuel le Störreize, Lärm , reits vorhanden 
Erschütterung ,  L icht - aufgrund des Charakters der Ge-

bietsnutzung (WA, M I )  keine Be-
einträchtigung zu erwarten 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Festsetzungen u. Maßnahmen zur M in-
derung nachtei l iger Auswirkungen 

- bestimmu ngsgemäßer Betrieb u .  E inha l-
tung fach l ich/technischer Regeln u .  S i-
cherheitsvorschriften 

- Beeinträcht igungen s ind auf die Bauzeit 
beschränkt 

- Beschränkung der Überbaubarkeit du rch 
Festsetzung von GRZ (WA: 0,4 und M I :  
0 ,6 )  zuzüg l ich zulässiger Ü berschreitu ng 
der GRZ gem. § 1 9  Bau NVO; i .v .m .  gärt-
nerischer Gestaltung der n icht überbau-
ten Bereiche 

- Festsetzung Grünflächen zum Erhalt un-
versiegelter Frei- und Biotopflächen 

- A 1 -2 - Anpflanzungen zur Etabl ierung 
standortgerechter Gehölzbestände Be-
reitste l lung von Lebensraumfu nktion so-
wie mit Funktion als Leitstruktur  fü r Aus-
tausch-/Wechselbeziehungen (P lantei l  B 
I N r. 3 .2  / 3 .3 )  

- Verb le ib und Neuschaffung geeigneter 
Habitatstrukturen und Rückzugsräume 
mittlerer bis ger inger Wertigkeit im  P lan-
gebiet (Sukzessive Bebauung gewähr-
le istet schonenden Ü bergang) 

- kein  Erfordernis 

- kein  Erfordernis 

In Bezug auf das Schutzgut Arten / B iotope sind mit Vol lzug der I nha lte des Bebauungsplans und 
i .v. m .  den Festsetzungen und Maßnahmen zur M inderung nachtei l iger Auswi rku ngen (s iehe Kap .  2) 
keine verble ibenden erhebl ichen Umweltauswirkungen zu erwarten .  
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3.6 Sch utzg ut Landschafts b i l d  I Erhol u n g  

3 .6 . 1  Bestandserfassung und Bewertung 

Das Landschaftsbi ld  wird a ls s i nn l ich - wahrnehmbare Ersche inungsform von Natur und Landschaft 
aufgefasst und ist du rch d ie  Kombination von versch iedenen Faktoren ,  wie Rel ief, Vegetation , Nut
zung und Ersch l ießung ,  Gewässer sowie du rch Raum und Zeit geprägt. Aufgrund der  i nnerstädtischen 
Lage sind d ie Aussagen zum Landschaftsbi ld  auf das Ortsb i ld  ü bertragbar. 

Bei der Erfassung und Bewertu ng ist der Nahbereich und Fernbereich zu u nterscheiden (s iehe 
Kap .  1 . 3 . 1 ) .  

Tab. 1 7 : Erfassung und Bewertu ng Schutzgut Landschaftsb i ld / Erho lung 

Erfassungskategorien standortbezogene Aussagen 
Sch utzgut Landschaftsbi ld 

Landschaftsbi lde inheiten und -qual itäten 

- Landschaftsb i lde inheiten Nahbereich 
- Landschaftsbi ldqua l itäten - stark anthropogen überprägt 

(E igenart, Vielfa lt ,  Schön-
- Lage im verd ichteten Sied lungsbereich (LP) 

heit) 
- Landschaft als Lebens-

- vorhandener Garagenkomplex ohne bedeutende Land-

grundlage des Menschen 
schaftsbi ldqua l ität und Landschaftserleben ;  bestimmend ist 
d ie  städtische Bebauung mit nur wenigen landschaftsbi ld-
prägenden Strukturen (Baum- und Strauchgruppen,  Stra-
ßenbeg le itg rü n ,  Kle ingärten ,  sowie Zierflächen) 

- Beeinträchtigung der Landschaftsbi ldqua l ität im Nahbereich 
durch Bebauung im Plangebiet und angrenzend 

Fernbereich 

- Landschaftsbi lde inheit Börde - Eigenart, Vielfalt ,  Schönheit 
n icht wahrnehmbar (feh lende Sichtbeziehungen)  

- stark anthropogen überprägt 

Landschaftsbi ldprägende Elemente / Vegetations- /Strukturelemente 

- geomorph .  Ersche inungen - Gelände des U ntersuchungsgebietes ist weitgehend eben ,  
- natürl iche und kultu rbed ing- Sichtbeziehungen in den Fernbereich sind aufgrund vor-

te Vegetationsformen handener Bebauung ,  Gehölzaufwuchs n icht mög l ich 
- naturraumspezif. / ku lturh is- - keine naturraumspezifischen / kulturhistorisch bedeutenden 

torisch bedeutsame Land- N utzu ngsformen im Gebiet ,  Gehölzaufwuchs zwar land-
nutzungsformen / Elemente schaftsb i ldprägend,  aber aufgrund rudera ler Prägung von 

geringer Bedeutung 
- anthropogene Überprägung der oberflächennahen Boden-

bereiche keine natürl ichen sondern kulturbed ingte Vegeta-
tion du rch Sukzession 

Rel iefsituation 

- Hangigkeit , Ebenmäßigkeit - keine natürl iche Rel iefierung im P langebiet 
- Damm- / E inschn ittlagen - Höhe n immt in  süd l iche Richtung zu 

- Aufschüttu ngen,  mechan .  Bodenveränderungen ( im Bereich 
vorhandener Leitungsbestände;  Grabeland-/ Kle ingarten-
nutzung)  haben zu klei n räum igen D ifferenzen der Gelän-
dehöhen im Gebiet geführt 

Sichtbeziehungen 

- Nahbereich;  Fernbereich Nahbereich :  
- Transparenz / Offenheit der - mäßige E insehbarkeit aufgrund Garagenbebauung und ru-

Landschaft deraler Vegetationsbestände 

Fernbereich : 

- a l lseit ig stark e ingeschränkte S ichtbeziehungen aufgrund 
vorhandener Bebauung der Stadtlandschaft 

- Keine Sichtbeziehungen ,  Transparenz der Landschaft über 
angrenzende Bebauung h inaus 

- keine Aussichtsmög l ichkeiten 
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Bewertung 

gering (Nahbe-
reich) 
gering (Fern be-
reich) 

geri ng 

geri ng 

geri ng (Nahbe-
reich) 
sehr ger ing 
(Fernbereich) 
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Erfassungskategorien standortbezogene Aussagen Bewertung 
Schutzgut Landschaftsbi ld 

Charakteristische Sied lungsformen 

- Art der bau l ichen Nutzu ng - im  Plangebiet überwiegend l i neare Garagenbebauung sehr ger ing 
- landschaftsbi ldtyp . Ausprä- - versiegelte/stark verd ichtete Flächen in Form von Zufahr-

gung der S ied l ungsformen ten , Wegen ,  Ste l lp lätzen 
- an Geltungsreich angrenzend e Wohnbebbauung ohne be-

sondere Ausprägung (mehrgeschossige Blockbauweise, 
typ . Reihenhaussied lung östl ich angrenzend) 

Erholu ngswert der Landschaft 

- tou rist. I nfrastruktu r / Ange- - keine tou ristische I nfrastruktu r  oder Angebote im Gebiet geri ng 
bote und U mfeld 

- Erreichbarkeit - sehr ger inger landschaftsästhetischer Reiz 
- Ruhe / Lärmfreiheit  - keine touristische I nfrastruktu r / Angebote 
- landschaftsästhet. Reiz - optische und akustische Störreize du rch angrenzende Ver-

kehrsanlagen (Kirschweg , Hermann-Hesse-Str. , B71 ) 
- geringer Erholungswert der Kle ingartenparze l len und Grün-

flächen 
- Garagenkomplex ohne Erholu ngswert 

Vorbelastu ng 

- anthropogene N utzungen - Störreize durch angrenzende Bebauung / Versiege lung ,  m ittel - hoch 
- Verl ust landschaftsbi ldprä- Verkehrsanlagen (Kirschweg , Herman n-Hesse-Str. , B 7 1 ) 

gender Stru ktu ren etc. (visue l le Reize, Lärm , Staub)  
- visue l le  Störreize - hohe Belastungen im Plangebiet durch visue l le Störreize, 

- Veränderung Standortfakto- anthropogene Überprägung ,  Garagenbebauung ,  umfang-

ren re iche Versiegelungen (vorhandene Bebauung mit erhebl i -
cher Störwi rkung des Landschaftsbi lds) 

- durch N utzung als Garagenkomplex stark veränderte 
Standortfaktoren (Bebauung ,  mechan . Bodenveränderun-
gen im Bereich vorhandener Leitungsbestände;  Grabeland-
/Kle ingartennutzung)  

Schutzausweisungen 

- Landschaftsschutzgebiete, - keine Betroffenheit  -
Naturparke 

Empfind l ichkeit 

- anthropogene N utzungen - geringe Empfind l ichkeit gegenüber N utzungsänderung geri ng 
- Verl ust / Veränderung land- i V m .  Bebauung aufgrund Vorbelastung (vorhandene Be-

schaftsbi ldprägender Struk- bauung mit erhebl icher Störwi rkung des Landschaftsbi lds)  
turen u .  Standortfaktoren - keine wesentl ichen landschaftsbi ld prägenden Strukturen 

- visue l le  Störreize innerha lb der geplanten Bauflächen 

Gesamtbewertu ng gering 
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3.6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Tab .  1 8 : U mweltauswi rkungen Schutzgut Landschaftsbi ld  / Erho lung 

L d S S h V V 'd  / V 
. 

d A / E A I ' h / E G G egen e: = c utz; = ermel ung erm ln  erung; = usg elc rsatz; = esta tung 

Wirkfaktoren - standortbezogene Aussagen Festsetzungen u .  Maßnahmen zur M in-

Landschaftsbi ld  durch Vol lzug des B-Planes derung nachtei l iger Auswirkungen 

(Berücksichtigung Vorbelastungen) 

Bau bed ingte Auswirkungen 

Verlust von Flächen mit - Flächen ohne bedeutende Land- - kein  Erfordernis 
bedeutenden Land- schaftsbi ldqua l itäten 
schaftsb i ldqua l itäten ;  - keine Überformung von Land-
Ü berformung v .  Land- schaftsbi lde inheiten 
schaftsb i lde inheiten ;  zeit- - zeitwe i l ige Beeinträchtigung des 
wei l ige Beeinträchtigung Erholu ngswertes während Bautä-
des Erholungswertes tigkeit mög l ich , welcher aufgrund 

der Vorbelastu ngen sehr gering ist 

An lagebed ingte Auswirkungen 

Permanenter Verl ust von - keine Betroffenheit bedeutender - S 1 - Fre ihalten/Schutz zu erhaltender 
Flächen mit bedeutenden Landschaftsbi ldqua l itäten Gehölze au ßerha lb der Baufläche gem.  
Landschaftsb i ldqua l itäten - I nanspruchnahme von anthropo- einschlägig fach l icher Vorschriften i .v .m .  
durch Versiegelung und gen überprägten ,  großflächig be- sukzessiver Bebauung 
Flächenbeanspruchung ;  reits versiegelten Bereichen - Festsetzung Grünflächen zum Erhalt un-
Ü berformung v .  Land- - Verbesserung des Ortsbi ldes versiegelter B iotopflächen (Straßen be-
schaftsbi lde inheiten du rch Beseitigung e ines unästheti- g leitgrün )  

schen Garagenkomplexes i .v .m .  - A 1 -2 - Anpflanzungen mit  Verbesserung 
Neugestaltung durch Bebauung des Landschaftsbi ldes im Nahbereich ,  

Verl ust d .  Vie lfalt du rch - keine Beeinträchtigung oder Ver- landschaftsgerechte I ntegration der Be-

Flächenbeanspruchung l ust des Baumbestandes an der bauung (P lantei l  B I N r. 3 .2 / 3 .3 )  

und Durchschne idung von Hermann-Hesse-Str. vorgesehen - gärtnerische Gestaltung n icht bebauter 
prägenden Vegetations- - Verlust von Gehölzen innerha lb Grundstücksflächen 
und Struktu relementen Bauflächen - harmon ische E infügung der Bebauung in 

das U mfeld durch festgesetzte Mindest-
grundstücksgrößen 

Ü berformung der Eigenart - keine Betroffenheit - kein  Erfordernis 
von Landschaftsbi lde i nhei- - bau l iche Anlagen bereits vorhan-
ten mit Empfind l ichkeit gg .  den 
Durchschneid ung ,  Verän-
derung der Oberflächen-
gestalt ,  Querung land-
schaftsprägender Ta I räu-
me und Gewässer 

Störung weiträumiger - keine Betroffenheit - kein  Erfordernis 
S ichtbeziehungen 

Durchschne idung von Na- - keine Betroffenheit - kein  Erfordernis 
tu rparks , Landschafts- , 
sonstigen Schutzgebieten 
mit landschaftsgebunde-
ner Erho lungsfunktion 

Betriebsbed ingte Auswirkungen 

Beeinträchtigung von Ge- - keine Beeinträchtigung des Erho- - kein  Erfordernis 
b ieten mit natür l icher Er- l u ngswerts , da das Plangebiet der-
holungseignung du rch zeit fü r die Erholung u ngeeignet ist 
Verlärmung oder v isuel le - du rch d ie  geplanten N utzungen 
Störreize keine wesentl iche Erhöhung von 

Störreizen � Lärm , visue l le  Stör-
reize der U mgebung s ind bereits i n  
ähn l ichem U mfang vorhanden 

In Bezug auf das Schutzgut Landschaftsb i ld  / Erholung s ind mit  Vol lzug der I nha lte des Bebauungs
plans und i .v. m .  den Festsetzungen und Maßnahmen zur M inderung nachte i l iger Auswi rkungen (sie
he Kap .  2 )  kei ne verble ibenden erhebl ichen U mweltauswirkungen zu erwarten .  
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3.7 Sch utzg ut Mensch 

3.7 .1  Bestandserfassung und Bewertung 

Das Plangebiet befi ndet sich i n  e inem Stadtte i l ,  der du rch bestehende Gemengelagen von Wohnen 
und Gewerbe mit  u ntersch ied l ichen N utzu ngsansprüchen und  Empfind l ichkeiten geprägt is t .  H ier  s ind 
sowohl  d ie  Arbeitsfunktion a ls auch d ie  Wohn- und Wohnumfeldfu n ktion sowie d ie  s ied l u ngsnahe Er
ho lung fü r d ie  h ier  lebenden und arbeitenden Menschen von Bedeutu ng .  

Tab .  1 9 : Erfassung und Bewertung Schutzgut Mensch 

Erfassungskategorien Schutz- standortbezogene Aussagen 
gut Mensch 

Arbeits-, Wohn- und Wohnumfeldfu nktion 

- Art und I ntensität der bau l i- - im Geltungsbereich ke ine Wohnn utzung 
chen N utzung - angrenzend überwiegend Wohnbebauung , u ntergeord-

- i nnerört l iche Funktionsbezie- net Gewerbe (z. B .  Tankste l le)  und Gemeinbedarfsein-
hungen richtungen (Kita , Jugendclub)  

- s ied l ungsnahe Fre iräume - keine i nnerörtl ichen Funktionsbeziehu ngen - Garagen-
- Stadt- und Ortsb i ld komplex ohne Arbeitsfunktion 

- Malerbetrieb im süd l ichen te i l  des Geltungsbereichs 
- mit mu ltifunkt ionalen Grü nflächen u nzureichend versorg-

ter S ied lungsbereich 
- sehr gute Anbindung an das reg ionale und überreg ionale 

Verkehrsnetz (Hermann-Hesse-Str. , K irschweg, B 7 1 ) 
- Garagenbebauung ohne Bedeutung fü r Stadt- / Ortsb i ld 

Erholu ngs- und Freizeitfu nktion / -eignung 

- Erho lungsgebiete - keine Erholu ngsgebiete , Aussichtspunkte , bedeutende 
- Erho lungszie lpunkte Rad- und Wanderwege im P lanu ngsraum 
- Freizeite inrichtu ngen - e ingeschränkt nutzbare öffentl iche Grünflächen (Stra-

- Rad- und Wanderwege ßenbeg le itgrün )  

- Sichtbeziehungen / Aussichts- - Kle ingartenparze l len mit Erho lungsfun ktion tei lweise in-

punkte nerha lb des südöstl ichen Geltungsbere iches 

Ressourcenabhängige U mweltn utzung 

- Tri nkwasserschutzgebiete - keine Tri nkwasserschutzzone betroffen 
- Landwirtschaftsflächen / Son- - keine Betroffenheit landwirtschaftl icher Produktionsflä-

derku lturen chen / Sonderkulturen 
- Kaltl uft- / Frisch l uftbahnen mit - keine Betroffenheit von Kaltl uft- / Frischluftbahnen oder 

Ausg le ichsfu nktion fü r Wohn- Austauschgebieten 
und M ischgebiete 

Vorbelastu ng 

- Emissionen (Lärm ,  v isuel le - Störreize du rch angrenzende Bebauung / Versiegelung ,  
Reize, Erschütteru ngen,  Verkehrsanlagen (Kirschweg , Hermann-Hesse-Str. , 
Staub ,  Schadstoffe) B 7 1 ) etc . (visuel le Reize, Lärm , Staub)  

- Sied l ungsd ichte , -struktur  - hohe Belastungen du rch v isuel le Störreize, anthropoge-
- aktue l le  Flächennutzung ne Ü berprägung ,  Garagenbebauung ,  Versiegelu ngen 

- Ressourcennutzung - visuel le Beeinträchtigung des U mfeldes 
- hohe Flächenbeanspruchung (Bebauung ,  Versiege lung)  
- du rch Garagenbebauung veränderte Standortfaktoren 

(Bebauung ,  mechan .  Bodenveränderungen im Bereich 
vorhandener Leitungsbestände ; )  

Empfind l ichkeit 

- Beeinträchtigung Wohnqua l ität - empfind l ich gegenüber dem Verlust der Gehölzstruktu ren 
- baul iche Anlagen im Außenbe- ais Grü nflächen im I n nenstadtbereich 

re ich - wen ig  empfind l ich gegenüber s ied l ungstypischen Em is-
- visue l le  Störreize s ionen (ähn l ich Vorbelastu ng durch n icht produzierendes 

- Verl ust Arbe itsfunktion Gewerbe und Verkehr) 
- n icht empfind l ich bzg l .  Wohnqua l ität und Arbeitsfun ktion 

Gesamtbewertu ng 
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3.7 .2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Tab .  20 :  U mweltauswi rkungen Schutzgut Mensch / Erho lung 

L d S S h t V V  egen e: = c u z; = ' d  ermel ung I V  . 
d erm ln  erung; A l E A I ' h l E t G G t I t  = usglelc rsa z; = es a ung 

Wirkfaktoren - standortbezogene Aussagen Festsetzungen u .  Maßnahmen zur M in-

Mensch I Erholung durch Vol lzug des B-Planes derung nachtei l iger Auswirkungen 

(Berücksichtigung Vorbelastungen) 

Bau bed ingte Auswirkungen 

Erhol ungs- u .  Freizeitfu nktion 

Beeinträchtigu ngen v. Er- - mög l iche bau bedingte Beeinträch- - mög l iche Beeinträchtigungen sind auf d ie  
holungsgebieten u .  Frei- tigu ngen des Erho lungswer- Bauzeit und Tageszeit (regu läre Arbeits-
zeite inrichtu ngen durch tes(Kle ingartenparze l len im  Osten)  zeit) beschränkt (n icht erheb l ich)  
Verlärmung und  sonstige 
Störreize 

Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen 

Beeinträchtigung des - keine Betroffenheit - kein  Erfordernis 
Tri nkwassers 

Wohn- und Wohnumfeldfu nktion 

Baubedingte Verlärmung ,  - mög l iche bau bed ingte Beeinträch- - mög l iche Beeinträchtigungen sind auf d ie  
Schadstoffbelastu ngen tigu ngen im näheren U mfeld Bauzeit und Tagesze it (regu läre Arbeits-
und Erschütterungen von zeit) beschränkt (n icht erheb l ich)  
bebauten Gebieten 

An lagebed ingte Auswirkungen 

Erhol ungs- u .  Freizeitfu nktion 

Verlust von Erho lungsge- - keine Betroffenheit - kein  Erfordernis 
b ieten o .  Freizeite inrich-
tungen 

Auswirkungen auf d ie Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen 

Beeinträchtigung Kalt- / - keine Betroffenheit - kein  Erfordernis 
Frisch luftabfl ussbahnen 
mit lufthyg ien ischer Funk-
t ion fü r Wohn- u .  M ischge-
biete durch Schadstoffein-
trag / Unterbrechung des 
Luftaustausches 

Beeinträchtigung Meso- - I nanspruch nahme anthropogen - Beschränkung der Überbaubarkeit du rch 
oder M ikrokl ima (Verdu ns- überprägter Standorte ; Versiege- Festsetzung von GRZ (WA: 0 ,4 und M I :  
tungsverhältn isse, Strah- lung / Bebauung überwiegend be- 0,6) zuzüg l ich zulässiger Überschreitu ng 
lungshaushalt) du rch Neu- reits schon vorhanden der GRZ gem.  § 1 9  Bau NVO; i .v .m .  gärt-
versiege lung / Erhöh ung - unter Berücksichtigung der Vorbe- nerischer Gestaltung der n icht überbau-
Versiege lungsgrad lastung ,  trotz der Gehölzverluste ten Bereiche 

keine maßgebl iche Beeinträchti- - Festsetzung Grünflächen zum Erhalt un-
gung des Meso- / M ikrokl imas zu versiegelter B iotopflächen (Straßenbe-
erwarten g leitgrün )  

- A 1 -2 - Anpflanzung mit positiver Wir-
kung auf Verdunstungsverhältn isse 
(P lante i l  B I N r. 3 .2 / 3 .3 )  

- herzuste l lende Ste l lp lätze und Parkplätze 
n icht vol lständ ig vers iegelt (Schotterra-
sen ,  Großfugenpflaster, Rasengitterstei-
ne ) .  (P lante i l  B I N r. 3 . 1 )  

Wohn- und Wohnumfeldfu nktion 

Verlust n icht bebauter Ge- - I nanspruch nahme anthropogen - siehe Festsetzungen und Maßnahmen 
biete du rch Flächenbean- überprägter und überwiegend ver- zur M inderung an lagebedingter Auswir-
spruchungen s iegelter Standorte kungen auf d ie  Gesundheit und das 

visue l le  Beeinträchtigung - keine v isue l le  Beeinträchtigung Woh lbefinden des Menschen 

des Orts- bzw. Land- des Orts- bzw. Landschaftsbi ldes 
schaftsb i ldes aufgrund bereits umfangreich vor-

handener Bebauung im Plangebiet 
und U mfe ld 
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Wirkfaktoren - standortbezogene Aussagen 

Mensch I Erholung durch Vol lzug des B-Planes 

(Berücksichtigung Vorbelastungen) 

Betriebsbed ingte Auswirkungen 

Erhol ungs- u .  Freizeitfunktion 

Beeinträchtigungen v. Er- - keine Betroffenheit 
ho lungsgebieten u. Frei-
zeite inrichtu ngen 

Auswirkungen auf d ie Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen 

Beeinträchtigung lufthy- - du rch geplante Nutzungen u .  
g iensche/kl imatische Aus- überwiegend bereits vorhandene 
g le ichsfu nkt ionen fü r N utzungen keine erhebl ichen Be-
Wohn- u. M ischgebiete einträchtigungen zu erwarten 

Beeinträchtigung der - ordnungsgemäße Abfal lentsorgung 
Trink- und Brauchwasser-
nutzung du rch Schadstoff-
eintrag 

Abfa l lentsorgung 

Wohn- und Wohnumfeldfu nktion 

Beeinträchtigung durch Wohnfunktion im U mfeld 
Verlärmung u nter Berück-

- gegenüber der bisherigen Situation 
sichtigung geplanter I m-

keine relevanten Veränderungen 
missionsschutzmaßnah-
men Ge(;1lante Wohnnutzung 

- Beeinträchtigung durch Verkehrs-
lärm (Hermann-Hesse-Str. , 
K irschweg) 

Beeinträchtigung durch Wohnfunktion im U mfeld 
Luftschadstoffimmissionen 

- gegenüber der bisherigen Situation 
keine re levanten Veränderungen 

Ge(;1lante Wohnnutzung 

- keine erhebl ichen Beeinträchtigun-
gen 

Beeinträchtigung durch Wohnfunktion im U mfeld 
Kunden- ,  Anl iefer- und 

- gegenüber der bisherigen Situation 
Anwohnerverkehr  

keine re levanten Veränderungen 
- Anbi ndung an OPNV vorhanden 

Ge(;1lante Wohnnutzung 

- keine erhebl ichen Beeinträchtigun-
gen 

- Anbindung an OPNV vorhanden 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Festsetzungen u. Maßnahmen zur M in-
derung nachtei l iger Auswirkungen 

- kein  Erfordernis 

- kein  Erfordernis 

Wohnfunktion im U mfeld  

- kein  Erfordernis 

Ge(;1lante Wohn nutzung 

- passiver Schal lschutz fü r Wohngebäude 
sowie Gebäude mit Wohn- ,  Büro und 
ähn l ichen Arbeitsräumen (P lantei l  B I 4 . 1 )  

- zum Schlafen d ienende Räume innerha lb  
M I  1 nach Süden , im WA 1 ,  2 und  3 nach 
Süden ,  Südosten bzw. Osten ausrichten 
(P lante i l  B I 4 .2)  

- geplante M ischgebietsflächen schotten 
Wohnbebauung von Hauptverkehrsstra-
ße (Kirschweg) akustisch ab .  

- E in richtung e iner  Tempo 3D-Zone vorge-
sehen 

- kein  Erfordernis 

- E in richtung einer Tempo 3D-Zone vorge-
sehen 

In Bezug auf das Schutzgut Mensch / Erholung sind mit  Vol lzug der I nhalte des Bebauungsplans und 
i .v. m .  den Festsetzungen und Maßnahmen zur M inderung nachte i l iger Auswi rku ngen (s iehe Kap .  2 )  
keine verble ibenden erhebl ichen Umweltauswirkungen zu  erwarten .  
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3.8 Sch utzg ut Kultur- u nd Sachg üter 

3 .8 . 1  Bestandserfassung und Bewertung 

Tab .  2 1 : Erfassu ng und Bewertung Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Erfassungskategorien Schutz- standortbezogene Aussagen 
gut Kultur- und Sachgüter 

Kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke, Ensembles 

- Bau- und Kulturdenkmale - keine Betroffenheit  
- Gebäudeensembles 

Bodendenkmäler, archäologisch relevante Bereiche 

- Bodendenkmale / archäolo- - keine archäologischen Denkmale bekannt 
g isch re levante Bereiche 

Historische Ku lturlandschaften und Sied lungsstrukturen 

- Historische Kulturlandschaften - keine h istorischen Kulturlandschaften betroffen 
- typische Sied l u ngsformen - im  U mfeld dreigeschossige Reihenhaussied l ungen der 

1 920er Jahre und Geschosswohnungsbauten (b is 1 0  
Geschosse) der 1 970er Jahre 

Sachgüter 

- Produ kt ionsfun ktion Landwirt- - großer Garagenkomplex genutzt von Anwohnern umge-
schaft / Wald bender Woh ngebäude 

- Gebäude; Anlagen - vorhandene u nteri rd ische Versorgu ngsleitu ng 
- I nfrastruktu r  

Empfind l ichkeit I Sensitivität 

- Verlust / Zerstörung von Bau- - keine Betroffenheit 
und Kulturdenkmalen 

- Ü berpräg . kulturhistorisch be-
deutsamer Landschaften und 
Sied lungen 

Gesamtbewertu ng 

3.8 .2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Tab .  22 :  U mweltauswi rku ngen Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

L d S S h  V V egen e: = c utz; = d I V  
. 

d ermel ung erm ln  erung; A l E A I · h / E = usglelc rsatz; G G = esta tung 

Bewertung 

-

sehr gering 

geri ng 

geri ng - m ittel 

sehr gering 

gering 

Wirkfaktoren - standortbezogene Aussagen Festsetzungen u .  Maßnahmen zur M in -

Kultur- und Sachgüter durch Vol lzug des B-Planes derung nachtei l iger Auswirkungen 

(Berücksichtigung Vorbelastungen ) 

Baubed ingte Auswirkungen 

Verlust v .  Bodendenkma- - keine Betroffenheit - kein  Erfordernis 
len , archäolog isch re levan-
ter Bereichen , kulturhist .  
bedeutsamen Objekten 
durch Flächenbeanspru-
chung 

Beeinträchtigung von - im Gebiet befi ndet sich ein großer - Bau erfolgt su kzessive i n  Abschn itten :  
Sachgütern Garagenkomplex, der von Anwoh- zunächst Abbruch n icht genutzter Gara-

nern angrenzender Wohngebiete gen i .V .m .  U m lenkung der Nutzer im Ge-
genutzt wird b iet 

- Berücksichtigung u nteri rd ischer Leitun-
gen i n  der P lanung 

Beeinträchtigung kulturh is- - keine Betroffenheit - kein  Erfordernis 
torisch bedeutsamer Bau-
werke du rch Schadstoff-
eintrag o. Erschütterung 
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Wirkfaktoren - standortbezogene Aussagen 

Kultur- und Sachgüter durch Vol lzug des B-Planes 

(Berücksichtigung Vorbelastungen) 

An lagebed ingte Auswirkungen 

Zerstörung I Ü berschüt- - keine Betroffenheit 
tung von Bodendenkma-
len , archäologisch rel .  Be-
reichen (Verdachtsflächen) 

Verl ust/Beeinträchtigung v. - keine Betroffenheit 
Kulturdenkmalen ,  kul-
turh ist. bedeutsame Bau-
werke , S ied l ungsstruktu r  

Beeinträchtigung des  Luft-, - keine Betroffenheit 
Bahn- oder Straßenver-
kehrs 

Betriebsbed ingte Auswirkungen 

Beeinträchtigung kulturh is- - keine Betroffenheit 
torisch bedeutsamer Ob-
jekte durch Schadwi rku ng 
(Schadstoffe , Lärm , Er-
schütterungen) 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Festsetzungen u. Maßnahmen zur M in-
derung nachtei l iger Auswirkungen 

- kein  Erfordernis 

- kein  Erfordernis 

- Anbindung I Errichtung von Verkehrsflä-
chen u nter Berücksichtigung der relevan-
ten Vorschriften 

- kein  Erfordernis 

In Bezug auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind mit  Vol lzug der I nhalte des Bebauungsplans 
und i .v . m .  den Festsetzungen und Maßnahmen zur M inderung nachte i l iger Auswirkungen (s iehe 
Kap .  2 )  keine verble ibenden erhebl ichen U mweltauswirkungen zu erwarten .  

3.9 Wechselwi rku ngen zwischen den Sch utzg ütern 

Zu den U mweltauswirkungen ei nes Vorhabens gehören n icht nu r  die unm itte lbaren Auswi rkungen auf 
d ie  e inzel nen Schutzgüter, sondern auch d ie m itte l baren Auswirkungen , d ie sich aufgrund der Wech
selbeziehungen zwischen den Schutzgütern ergeben können .  Wechselwi rkungen kön nen zwischen 
den Schutzgütern d i rekt oder du rch Verlagerungseffekte ( ind i rekte Wechselwi rkung)  bzw. kom plexe 
Wi rkungszusammenhänge auftreten ,  da s ich das Leistungsvermögen des Natu rhaushaltes als Wir
kungsgefüge a l ler  Funktionen und Potenziale e ines Raumes erg i bt .  

Ohne Betrachtung des kom plexen Wi rku ngsgefüges besteht d ie  Gefahr  der Vernach lässigung von 
Wi rkungszusammenhängen , d ie  bei der Analyse der erhebl ichen Auswirkungen e ines Vorhabens von 
Bedeutu ng sein kön nen .  Die Berücksichtigung von Wechselwi rkungen ist e in  wicht iger Bestandte i l  der 
U mweltvorsorge .  
Tab .  23:  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

sekundär Boden Wasser 
primär bee inträchtigtes 

betroffenes Schutzgut Grund-

Schutzgut wasser 

Boden X 
.. 
GI Grundwasser x VI 
VI 
m 

Oberflächenwasser 3: x x 

Kl ima ! Luft 

Arten ! Biotope x x 

Landschaftsbi ld  

Mensch 

Kultur- und Sachgüter 

x allgemei ne Wechselwi rkung vorhanden 

Ober-
flächen-
wasser 

x 

Klima ! Arten ! Land-
Luft Biotope schafts 

bi ld 

x X 

x 

x x x 

x 

x X 

x 

x 

X Wechselwirkung durch das konkrete Vorhaben und seine Begleitmaßnahmen gegeben 
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Sach-
güter 

x 

X 

x 

x 

x 

x 
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Beeinträchtigungen des Sch utzgutes Boden ergeben sich i . d . R .  aus der Versiege lung  und Flächen
beanspruchung i . R . neuer Bebauung und Ersch l ießung .  M indernd wi rken bereits vorhandene anthro
pogene N utzungen wie d ie vorhandene Garagenbebauung mit g roßfläch igen Bodenvers iege lungen im  
Bereich der  Zufahrten ,  Wege und Ste l l p lätze . Auf bereits bebauten Flächen s i nd  Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Boden bereits i n  vol lem U mfang vorhanden .  Auf u nvers iegelten Flächen mit  Vegeta
t ionsbeständen (h ier  u .a .  sukzessiv aufgewachsene Gehölzbestände) können sich Beeinträchtigu ngen 
auf den b iot ischen Lebensraum und potenzie l le  Standorte fü r F lora und Fauna ergeben .  Durch Neu
pflanzungen von Gehölzen und Ausweisung von Grü nflächen zum Erhalt u nversiegelter Freiflächen ,  
werden Wechselwirku ngen auf  das  Kl ima und das  Landschaftsbi ld  langfristig so  verändert ,  dass nega
t ive erhebl iche Auswirku ngen n icht zu erwarten s ind .  

Auswirku ngen auf  das Sch utzgut Wasser ergeben sich , da anfa l lendes Regenwasser aufgrund des 
b ind igen Bodens n icht auf den verb le ibenden u nversiegelten Flächen im  Gebiet versickern kann .  Das 
Regenwasser wird sowoh l  von den Verkehrsflächen als auch von den Baugrundstücken i n  d ie Kanal i 
sation abgeführt .  

Bei bestimmu ngsgemäßem Betrieb der zu lässigen Betriebe und N utzu ngen sowie E inhaltu ng der 
tech n ischen und Sicherheitsvorschriften sind ke ine Beei nträchtigungen des Schutzgutes Klima / Luft 
zu erwarten .  U nter E inbeziehung vorhandener Vorbelastungen (Wärmeabstrah l ung ,  Barrierewi rkung 
vorhandener Bebauung ,  Verkehrsan lagen) und der Neuschaffung oder Erhal t  k l imawi rksamer Struktu
ren (Begrünung ,  Verdunstung ,  Beschattu ng)  sind ke ine zusätzl ichen nachtei l igen Auswirkungen auf 
das Loka lk l ima zu erwarten .  

Beeinträchtigungen des SChutzgutes Arten/Biotope u n d  biolog ische Vielfalt können bei der Um
setzung von Vorhaben i .v .m .  der Baufeldfre imachung (einsch I .  Rückbau- und Abbruchmaßnah men ) ,  
Fä l l ung  von Gehölzen und sonstiger Maßnahmen entstehen . Wobei d ie  Fä l l ung  ortsprägender Gehöl
ze auch d ie  Beeinträchtigung des Landschaftsbi ldes zur Folge haben kann ,  welches wiederu m in 
engem Zusammenhang mit  dem Woh lbefinden und der Erholu ngseig nung für den Menschen 
steht. Eine unm itte lbare Betroffenheit bedeutender Landschaftsbi ldqua l itäten oder der  Erholungseig
nung fü r den Menschen besteht u nter Berücksichtigung der Vorbelastu ng des Plangebietes und seiner 
U mgebung jedoch n icht. Für  d ie  Fauna ist, sofern im  Zuge einer gestaffelten Bebauung , jewei ls  vor
handene Gehölzbestände au ßerha lb des erforder l ichen Baufe ldes erhalten werden , n icht von e inem 
vol lständ igen , zeitg le ichen Verl ust potenzie l l  nutzbarer Struktu ren auszugehen .  In  Verb indung mit  
Neupflanzungen von Gehölzen und der Ausweisung von Grü nflächen kann  d ie  E ing l iederung der Be
bauung in die U mgebung erzielt und g le ichzeit ig das Entwickl u ngspotenzial fü r F lora und Fauna gesi
chert werden .  Durch d ie  Festsetzungen zur  Gebietsdu rchgrünung  können im  unm ittel baren P lanungs
u mfeld Ersatzbiotope geschaffen und Biotopverbundstrukturen erhalten werden . Darüber h i naus trägt 
d ie  Umsetzung festgelegter Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen zur Sicherung der ökolog ischen 
Funkt ional ität von Lebensstätten bei .  

I m  Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich keine Bau- / Kunstdenkmale .  Archäolog ische 
Denkmale sind im  Geltungsbereich n icht bekannt. U nabhängig davon sind die Vorgaben des Denk
malschutzgesetzes e inzuhalten .  Weiterh i n  s ind d ie zu erhaltenden Ver- und  Entsorg u ngsanlagen so
wie Verkehrsan lagen zu schützen .  Somit s ind keine Beeinträchtigu ngen auf Kultu r- und Sachgüter 
zu erwarten .  

Nach a l lgemeinem Ken ntnisstand kann  im  vorl iegenden Fa l l  erklärt werden ,  dass d ie auftretenden 
Wechselwi rku ngen zwischen den Schutzgütern nicht zu Problemversch iebungen füh ren .  
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3.1 0 Vorauss ichtl ich verb l e i bende erhebl iche Beei nträchtig u ngen der 
U mwelt 

M it den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind gem.  § 1 Abs . 5 BauGB eine menschenwü rd ige 
U mwelt zu s ichern , d ie  natü rl ichen Lebensgrund lagen zu schützen und zu entwicke ln  sowie gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältn isse i . S . d .  § 1 Abs . 6 BauGB zu gewährle isten .  

I n  den Kapite ln  3 . 1 b i s  3 .9  wurden d ie  du rch d ie  Aufste l l ung des Bebauungsplanes hervorgerufenen 
und u nter Berücksichtigung der Vorbelastungen und sonstiger m indernder U mstände ,  der Festsetzun
gen des Bebauungsplanes und a l ler  Schutz- , Vermeidungs-,  M inderungs- ,  Ausg le ichs- und Ersatz
maßnahmen voraussicht l ich verb le ibenden erhebl ichen Auswirku ngen auf d ie  ei nzelnen Schutzgüter 
der U mwelt erm ittelt .  Deta i l l ierte Aussagen s ind den genannten Kapite ln  zu entnehmen . 

M it den getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden Art und Maß der N utzu ngen im 
S inne e iner städtebaul ichen Ordnung  und der Verträg l ichkeit der N utzungen gesteuert .  Folgende 
verb le ibende erhebl iche Auswirkungen auf d ie  Schutzgüter der U mwelt wurden erm itte lt :  

Tab .  24: Verble ibende erhebl iche U mweltauswi rkungen 

Schutzgut Verbleibende erhebl iche und nachhaltige U mweltauswirkungen 

Boden keine 

Wasser keine 

K l ima ! Luft keine 

Arten ! B iotope ! bio ! . Vie lfalt keine 

Landschaftsb i ld  ! Erholung keine 

Mensch keine 

Kultur- ! Sachgüter keine 

Nach der Umsetzung a l ler Schutz-, Vermeidungs-, M inderungs- und sonstigen Maßnahmen 
sowie der E in haltung al ler Festsetzungen und Berücks ichtigung der gegebenen H inweise des 
Bebauu ngsplanes s ind ke ine verble ibenden erhebl ichen und nachhalt igen U mweltauswirku n
gen zu erwarten .  

Ausfüh rl iche schutzgutbezogene Aussagen zu den  Vorkehru ngen und Maßnahmen zum Schutz ,  zur 
Vermeidung ,  Verm inderung ,  zum Ausgleich oder Ersatz nachte i l iger Auswi rkungen sowie zu erwar
tenden U mweltauswi rkungen u nter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen und anderer m in
dernder U mstände (Vorbelastungen)  s ind den Kap .  3 . 1  b is 3 .9  zu entneh men . 

STEINBRECHER und PARTNER Ingenieurgesellschaft mbH Seite 37 



Bebauungsplan Nr. 425-1 "Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße" 
Landeshauptstadt Magdeburg 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

4 PROG N OSE 

4.1 E ntwickl u n g  des U mweltzustandes bei D u rchfü h ru n g  der P lan u n g  

M it d e r  Real is ierung d e r  I nha lte des Bebauu ngsplans ist fo lgende Entwickl ung vorhersehbar: 
Vorbereitu ng der Nachnutzung und städtebau l iche Neuordnung einer ehemals bebauten Fläche 
i m  un beplanten I nnen bereich gem . § 34 BauGB und Schaffung der Grund lagen fü r weitere bau
rechtl iche Entscheidungen 
Schaffu ng von Baurecht zur Entwickl ung von i nnerstädtischen Woh nbauflächen i n  offener (WA 1 
und 2 )  bzw. i n  gesch lossener (WA 3) Bauweise sowie e iner M ischgebietsfläche ( M I  1 )  
harmon ische E infügung der geplanten Bebauung ins  U mfeld und Schaffu ng e ines Übergangs zwi
schen sehr d ifferenzierten angrenzenden Bebauungen 
klare Defi n it ion des Maßes baul icher N utzungen 
Verl ust von innerstädtischen gehölzbestandenen Grünflächen 
Erhalt des Gehölzbestandes ent lang der Hermann-Hesse-Straße 
Festsetzung von Kompensationsflächen (Grü nflächen ,  Hecken ,  Gehölzbestand)  
optische Aufwertung des Orts- bzw. Landschaftsb i lds du rch Beseitigung des Garagenkomplexes 
i .V. m .  mit Neugestaltu ng du rch Bebauung 
Bei E in haltu ng a l ler  Festsetzungen des Bebauungsplanes, nach Umsetzung der Schutz- , Vermei
dungs- und  M inderu ngsmaßnahmen , der Ausgle ichs- und Ersatzmaßnahmen und Berücks ichti
gung der gegebenen H inweise sind keine verb le ibenden erhebl ichen und nachha lt igen U mwelt
auswi rkungen zu erwarten 

4.2 E ntwickl u n g  bei  N ichtd u rchfü h ru ng der P l a n u n g  ( N u l lvariante) 

Wird der vorl iegende Bebauungsplan n icht rechtskräftig , so ist fo lgende Entwickl ung absehbar: 
der Geltungsbereich ist weiterh i n  nach § 34 BauGB zu bewerten und kan n  (sukzessive) bau l ich 
genutzt werden , auch ohne die Rahmensetzungen e ines Bebauungsplanes 
Fortbestand des unästhetischen Garagenkomplexes m it g roßem Ante i l  versiegelter und verd ichte
ter F lächen 
Fortbestand der gehölzbestandenen Grü nflächen 
Entwickl u ngsdruck zur Deckung des Bauflächenbedarfs entsteht auf anderen (unversiegelten )  
F lächen ,  ggf. im  baurechtl ichen Außenbereich 

4.3 Anderweitige P l a n u ngsmög l i c h keiten 

An d ieser Ste l le  s ind anderweit ige P lanu ngsmög l ichkeiten u nter Berücksichtigung der Ziele und des 
räum l ichen Geltu ngsbereiches des Bebauungsplanes zu prüfen .  

D ie geplante Bebauung entspricht der  Ausweisung des  F lächennutzungsplanes,  der d ie  vorbereitende 
Bau leitplanung und städtebau l iche Zie lste l l ung der Landeshauptstadt Magdeburg darste l lt .  Das Plan
gebiet ist somit fü r d ie  vorgesehene Nutzung geeignet. 

Mit dem Vol lzug des Bebauungsplanes kann  der Nachfrage nach stadtnahem Wohnraum i n  attraktiver 
Lage für u ntersch ied l iche Ansprüche und Preissegmente entsprochen werden . D ie Ersch l ießung ist 
du rch die vorhandene u mgebene I nfrastruktu r gesichert. E ine Anb indung an das öffentl iche Nahver
kehrsnetz ist du rch Bus l in ien bereits gegeben .  

I nsofern bestehen h i nsicht l ich e i ne r  geplanten Nutzu ng keine anderweitigen P lanu ngsmög l ichkeiten .  
Alternativstandorte stehen fü r den  Vorhabenträger n icht zur  Disposition . 

U nter Berücksichtigung der Zie le und des räum l ichen Geltungsbereiches des Bau le itp lanes kom men 
keine anderweit igen P lanungsmög l ichkeiten i n  Betracht. 
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5 ZUSÄTZLIC H E  AN GABE N 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

5.1 Verwendete U nterlagen u n d  angewan dte U ntersuch u ngsmethoden 

Für  d ie  Erste l l ung des U mweltberichts wu rden u .a .  fo lgende Gesetze , Verordnungen ,  Richtl i n ien , u m
weltbezogene Gutachten und P lanunterlagen herangezogen .  
D ie Method ik  des  U mweltberichts wurde im Kap .  1 . 3 .2  er läutert .  Aussagen zur  spezie l len U ntersu
chungs- und Berechnungsmethoden s ind den jewei l igen Fachgutachten zu entnehmen .  

Raumordnung und Landesentwickl ung 

Landesentwickl u ngsplan fü r das Land Sachsen-Anhalt 20 1 0  (LEP LSA 201 0)  vom 1 2 .03 .20 1 1 
(GVB I .  LSA N r. 6/20 1 1 ,  S .  1 6 1 ) . 
Reg ionaler Entwickl ungsp lan fü r d ie  P lanungsreg ion Magdeburg (REP MD)  mit  Genehmigung 
vom 29 .05 .2006 , veröffent l icht und damit rechtskräftig i n  der Stadt Magdeburg am 1 8 .06 .2006. 

Fachgesetze und Verordnu ngen 

Baugesetzbuch (BauGB) i n  der Fassung vom 23 .09 .2004 (BGBI . I S .  24 1 4) ,  zu letzt geändert 
du rch Art .  6 des Gesetzes vom 20 . 1 0 .201 5 (BGB I .  I S .  1 722) .  
Verordnung  über d ie  baul iche N utzung der Grundstückel Baunutzungsverordnung  (Bau NVO) i n  
der Fassung vom 23 . 0 1 . 1 990 (BGBI .  I S .  1 33) ,  zu letzt geändert du rch Art .  2 des Gesetzes vom 
1 1 .06 .20 1 3 (BGB I .  I S. 1 548) 
Verordnung über d ie  Ausarbeitung von Bau leitp länen und d ie  Darste l l ung des P lan inhaltsl P lan
zeichenverordnung 1 990 (P lanZV 90) i n  der Fassung vom 1 8 . 1 2 . 1 990,  zu letzt geändert du rch Ar
t ikel 2 des Gesetzes vom 22 .  Ju l i  201 1 (BGB I .  I S. 1 509) .  
Bauordnung  des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) i n  der Fassung der Bekanntmachung vom 
1 0 . September 20 1 3 , zu letzt geändert du rch Artikel 1 3  des Gesetzes vom 1 7 . Jun i  20 1 4  (GVB I .  
LSA S .  288) .  
Gesetz über Naturschutz und  Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)  vom 
29 .07 .2009 (BGB I . I S. 2542) ,  zu letzt geändert du rch Art . 42 1 der Verordnung  vom 3 1 . August 
20 1 5  (BGB I .  I S. 1 474) .  
Naturschutzgesetz des  Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 1 0 . Dezember 20 1 0  (GVB I .  
LSA N r. 27/20 1 0  S .  569) ,  zu letzt geändert du rch Art .  5 des Gesetzes vom 1 8 . Dezember 201 5 
(GVB I .  LSA S .  659,  662) .  
Gesetz zum Schutz vor schäd l ichen Bodenveränderu ngen und zur Sanierung von  Altlasten (Bun
des-Bodenschutzgesetz - BBodSchG)  vom 1 7 . März 1 998 (BGB I .  I S .  502 , 1 998,  zu letzt geändert 
du rch Art. 1 0 1 der Verordnung vom 3 1 . August 201 5 (BGB I .  I S .  1 474) .  
Ausführu ngsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Bundes-Bodenschutzgesetz (BodSchAG 
LSA) vom 02 .04 .2002 (GVB I .  LSA 2002 , S. 2 1 4) ,  zu letzt geändert du rch Art . 1 des Gesetzes vom 
1 6 . Dezember 2009 (GVB I .  LSA S. 708) 
Bu ndes- Immissionsschutzgesetzes - B lmSchG in  der Fassung der Bekanntmachung vom 1 7 . Mai 
20 1 3  (BGB I .  I S. 1 274) ,  zu letzt geändert du rch Art .  76 der Verordnung vom 3 1 . August 20 1 5  
(BGBI .  I S .  1 474) .  
Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA) vom 2 1 . Oktober 1 99 1  
(GVB I .  LSA S .  368) ,  zu letzt geändert du rch Art .  2 des Gesetzes vom 2 0 .  Dezember 2005 (GVB I .  
LSA S .  769) .  
Wassergesetz fü r das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 1 6 . März 201 1 (GVB I .  LSA N r. 8/20 1 1  
S .  492) ,  zu letzt geändert du rch Art .  4 des Gesetzes vom 1 8 . Dezember 20 1 5  (GVBI .  LSA S .  659) .  
Gesetz zur  Ordnung  des Wasserhaushalts (Wasserhausha ltsgesetz - WHG) vom 3 1 . Ju l i  2009 
(BGB I .  I S .  2585) ,  zu letzt geändert du rch Art .  320 der Verordnung vom 3 1 . August 201 5 (BGBI .  I 
S .  1 474) .  
Fe ld- und Forstordnungsgesetz (FFOG) vom 1 6 . Apri l 1 997,  zu letzt geändert du rch Art ike l  9 des 
Gesetzes vom 1 8 . Mai  201 0 (GVB I .  LSA S. 340 , 34 1 ) . 
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Gesetz zur Förderung der Kreis laufwirtschaft und Sicherung der umweltverträgl ichen Beseitigung 
von Abfä l len (Kreis laufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 20 1 2  (BG B I .  I S .  2 1 2) ,  zu letzt 
geändert du rch Artikel 1 a des Gesetzes vom 20 .  November 20 1 5  (BG B I .  I S .  207 1 ) .  
Techn ische An leitu ng zur Rei nhaltu ng der Luft (TA-Luft) nach § 48 B l mSchG i n  der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1 4 . Mai  1 990 (BGB I .  I S .  880) ,  zu letzt geändert du rch Art. 2 des Gesetzes 
vom 27 .  Ju l i  200 1 (BGBI .  I S. 1 950) .  
Techn ische Anle itung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26 .  August 1 998 (GMB I .  N r. 
26/1 998 S .  503) .  

Sonstige Vorgaben 

Flächennutzungsplan (FNP)  der Stadt Magdeburg ,  Stand 1 9 . Änderu ng 26 .02 .  20 1 6 . 
Landschaftsplan der Stadt Magdeburg ,  1 999 
GEO-NET (20 1 2 ) :  Kl imafunkt ionskarte und P lanungshinweiskarte Kl ima/Luft fü r die Landeshaupt
stadt Magdeburg 
Satzung zum Schutz des Baumbestandes,  der Großsträucher und Klettergehölze als geschützter 
Landschaftsbestandte i l  i n  der Landeshauptstadt Magdeburg - Baumschutzsatzung - 2009. 
Das Magdeburger Model l  der E ing riffsrege lung .  Aktue l le  recht l iche Grund lagen und mögl iche Be
wertung e ines E ingriffs ,  Stadtplanu ngsamt Magdeburg 1 997 .  
D IN 1 8005 - Schal lschutz im Städtebau - vom August 1 987 .  
Richtl i n ie  DVGW GW 1 25 :  Baumpflanzungen im Bereich von u nteri rd ischen Versorgungsan lagen . 
D I N  1 998:  U nterbringung von Leitungen und Anlagen i n  öffentl i chen Flächen .  
D I N  1 8920: Schutz von Bäumen , Pflanzenbeständen u .  Vegetationsflächen be i  Baumaßnahmen .  

Weitere fachspezifische Richtl i n ien und Normen s i nd  den u nten aufgefü hrten Fachgutachten zu ent
nehmen . 

Fachgutachten 

BAUGRUND U N D  U MWELTG ESELLSCHAFT mbH :  Baugrundgutachten - Ersch l ießung und Be
bau ung Wohngebiet Ki rschweg/Herman n-Hesse-Straße, Bebauungsplan N r. 425- 1 , 27 .07 .20 1 5  
Wal laschek, Dr .  M . :  Faun istische U ntersuchu ngen a n  Vögeln (Aves) fü r den Bebauungsplan 
N r. 425- 1 "K irschweg / Hermann-Hesse-Straße" i n  Magdeburg ,  Sachsen-Anhalt ,  02 .06 .20 1 5 
Eco Akusti k :  Scha l ltechn isches Gutachten über d ie  Geräuschemissionen und - immissionen du rch 
Straßenverkehr i nnerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 425- 1 "Kirsch
weg/Hermann-Hesse-Straße" der Landeshauptstadt Magdeburg ,  1 9 .07 .20 1 3 

Aussagen zu spezie l ler  Literatur und zu spezie l len U ntersuchu ngs- und Berechnu ngsmethoden s ind 
den jewe i l igen Fachgutachten zu entnehmen . 

5.2 H i nweise auf Schwieri g keiten bei der Zusammenste l l u n g  der Anga
ben ,  tec h n ische Lücken und feh lende Ken ntn isse 

Folgende Schwierigkeiten bei der Zusammenste l l ung  der erforder l ichen Angaben traten auf sowie fo l
gende Sachverha lte begrü nden eventue l l  feh lende Ken ntn isse fü r den U mweltbericht :  

Im Rahmen der frü hzeit igen Bete i l i gung der Behörden und sonstigen Träger öffentl icher Belange 
haben n icht a l le e ine Ste l l ungnahme abgegeben 
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5.3 Vorsch läge fü r geplante Maßnahmen z u r  Ü berwach u n g  der e rhe b l i 
c h e n  U mweltauswi rku ngen (Mon itori ng)  

Die Gemeinden s i nd  verpfl ichtet, d ie  be i  der U msetzung i h rer Bau leitp läne entstehenden erhebl ichen 
U mweltauswirkungen zu überwachen (§ 4 und 4c Abs . 3 BauGB) .  Die Fachämter (Behörden) ,  insbe
sondere das U mweltamt, s ind nach § 4 Abs . 3 BauGB verpfl ichtet, d ie  Stadt ü ber erhebl iche , u nvor
hergesehene nachte i l ige Auswirkungen des Bebauungsplans auf d ie  U mwelt zu u nterrichten .  

I m  Ergebnis der Bewertung der Wi rkfaktoren und mög l ichen Beeinträchtigu ngen ist festzuste l len , dass 
mit  der U msetzung des Bebauungsplans e insch l ieß l ich der Maßnahmen im  S inne des U mwelt- , Land
schafts- und Natu rschutzes keine verb le ibenden erheb l ichen U mweltauswirkungen zu erwarten s ind .  

U nabhängig davon s ind im S inne der Vorsorge und Vermeidung zu kontro l l ieren :  
U mweltauswirkungen wegen feh lenden Vol lzugs e inzelner  Festsetzungen des  Bau le itplanes 
zum Zeitpun kt der Abwägung n icht bekannte erhebl iche U mweltauswirku ngen auf das Plangebiet, 
die aufgrund der Durchführung des Bau leitp lans e intreten .  

Somit wird es  mög l ich , u nvorhergesehene nachte i l ige Auswirkungen frühzeit ig zu  erm itte ln  und recht
zeitig geeignete Maßnahmen zur Abhi lfe zu erg reifen .  Die Zuständ igkeit fü r d ie  Überwachung l iegt bei 
der kreisfreien Stadt Magdeburg mit  U nterstützung der Fachämter. Die Ü berprüfu ngen sind du rch Be
gehungen du rchzuführen ,  d ie  Ergebn isse i n  der Verfahrensakte zu doku mentieren .  

Tab .  25 :  Maßnahmen zu r  Ü berwach ung de r  U mweltauswi rkungen 

S, V,  A,  E:  Kürzel der Maßnahmen der EAB mit Nummerierung 

Maßnahmen zur Überwachung von U mwelt- Zeitpunkt 
auswirku ngen 

Vol lzugskontro l le  

Einhaltung der Festsetzungen des Bebauu ngs- i . R. d .  Bauge-
planes nehmigung ,  Bau-

feldfre imachung 
bzw. Baudurch-
fü hrung 

E inhaltung der Schutz- und Vermeidungsmaß- i . R. d .  Bauge-
nahmen S 1 ,  S 2 und V 1 ,  V 2 (Gehölzschutz ,  nehmigung ,  Bau-
zu lässige Zeiträume fü r Gehölzbeseitu- fe ldfre imachung 
gung/Baufeldfreimachung Kontro l le  auf Tierar- bzw. Baudurch-
ten )  führung 

Kontro l le der Pflanzb indungen und Festsetzun- erstmals im  Jahr 
gen zur Neupflanzung von Gehölzen einsch I .  d e r  Baudurchfüh-
Pflege (A 1 ,  A 2)  [Tei l  B N r. 3.2 I 3 .3] rung ,  i n  den fol-

genden 3 Jahren 
jährl ich ,  danach 
5-jährl ich 

Kontrol le n icht vorhersehbarer Beei nträcht igungen 

Ergeben sich unerwartet Beeinträchtigu ngen auf Veran lassung 
schützenswerter N utzungen durch Em iss ionen? 
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Zuständigkeit :  Stadt Art der Durch-
Magdeburg füh rung 

Bauaufsichtsbehörde Baugenehmi-
I U mweltamt gung inc l .  Auf-

lagen 

Bauaufsichtsbehörde Fäl lgenehmi-
I U mweltamt gung ,  

Begehung I Do-
kumentation 

Untere Naturschutz- Begehung I 
behörde I Bauauf- Dokumentation 
s ichtsbehörde 

U mweltamt I Bauauf- Begehung I U n-
sichtsbehörde tersuchung I 

Messung 
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6 ALLG E M E I NVE RSTÄN D LI C H E  ZUSAM M E N FASSU N G  

KU RZDARSTELLUNG DER IN HALTE DES BEBAU U NGS PLAN ES 

Die Landeshau ptstadt Magdeburg beabsichtigt zur Ausweisung von Woh ngebiets- und M ischgebiets
flächen d ie Aufste l l ung e ines Bebauungsplanes.  Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes N r. 
425- 1 "Ki rschweg / Hermann-Hesse-Straße" befi ndet sich im  Stadtte i l  Reform östl ich der Abfahrt 
"Kirschweg" vom Magdeburger Ring (B 7 1 ) .  
Das P lan  gebiet wird fast vol lständ ig von e i nem Garagenkomplex e i ngenommen , dessen Garagen 
ü berwiegend vermietet und i n  N utzung s ind .  

Gemäß dem Baugesetzbuch " . . .  s ind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwicke ln"  
(Entwickl u ngsgebot) . Die m it der Aufste l l ung des vorl iegenden Bebauu ngsplanes gep lanten F lächen
ausweisungen entsprechen den Darste l l u ngen im  Flächennutzungsplan .  Dem Entwickl u ngsgebot wird 
damit vo l l ständ ig Rechnung getragen . 

Ausführl iche Aussagen und städtebaul iche Ziele des Bebauungsplanes s ind i n  der Begründung (Te i l  I )  
z u m  Bebauungsplan dargelegt. 

U MWELTZIELE E INSCHLÄGIGER FACHGESETZE U N D  FACHPLAN UNGEN SOWI E DEREN 
BEDEUTU NG FÜ R DEN U MWELTBERICHT 

I n  Fachgesetzen und -p lanungen s ind fü r d ie  im U mweltbericht zu betrachtenden Schutzgüter Zie le 
und al lgemeine Grundsätze formu l iert , d ie  im  Rahmen der U mweltprüfu ng Berücks ichtigung fi nden 
müssen .  D ie fü r den vorl iegenden Bebauungsplan re levanten Zielste l l ungen s ind i m  E inze lnen i m  Ka
pitel 1 .2 des U mweltberichts aufgefü hrt .  

D ie Zielaussagen der oben genannten Fachgesetze und Fachp lanungen wurden bei der Aufste l l ung 
des h ier  vorgelegten Bebauungsplans berücksichtigt, i nsbesondere indem:  

Art und Maß der bau l ichen N utzung auf  das unbed i ngt Notwendige begrenzt wurden (Bau höhen , 
Baugrenzen ,  Gru ndflächenzah l )  
zum Bebauungsplan e in  U mweltbericht nach den Vorgaben des BauGB erste l l t  wurde 
zur Bewältigung der natu rschutzfach l ichen E ingriffsrege lung e ine E ingriffs- / Ausg le ichsbi lanzie
ru ng erarbeitet und Kompensationsmaßnahmen in den Bebauungsplan übernommen wu rden 
zur U ntersuchung mög l icher Beeinträchtigu ngen der Fauna im  Gebiet entsprechende Kart ieru n
gen re levanter Arten (Brutvöge l )  erarbeitet wurden ,  deren Ergebn isse berücksichtigt wurden 
Festsetzungen zum Schutz vor I m m issionen getroffen worden s ind (Vorgaben zum passiven 
Schal lschutz gemäß D I N  4 1 09) 

BESCHREIBUNG DES DERZEITIGEN U MWELTZUSTANDS 

Derzeitige N utzung 

Das P langebiet u mfasst im Wesentl ichen den F lächenumgriff ei nes überwiegend noch genutzten Ga
ragenkomplexes . D ie Fahrgassen und Freiflächen sind u nversiegelt aber stark verd ichtet. Die Gebäu
de auf dem F lu rstück 3047 werden von einem Malerbetrieb genutzt. Weiterh in  befi ndet sich e in  Ju
gendclub  im  Südosten sowie Kle ingartenparzel len an der östl ichen Grenze des Geltu ngsbereichs.  

Boden 

D ie Böden des Plangebiets s ind anthropogen stark überformt und i n  i h ren natü r l ichen Bodenfunktio
nen stark beeinträchtigt. Im Zuge anthropogener N utzungen befinden sich im  Oberbodenbereich 
M ischbodenauffü l l ungen mit  Mächtigkeiten von 0,3 b is 2,8 m u nter GOK. Im U nterg rund bestehen 
Löß- und Schwarzerdebodenschichten .  D ie Lößbodenschichten s ind überwiegend von sandigen To
nen unterlagert ,  d ie  als Gesch iebemergel dokumentiert wurden und vie lfach Schichtwasser füh rende 
Sand bänder enthalten .  Altlastenverdachts- oder Altlastenflächen s ind im  Plangebiet n icht bekannt .  

Oberflächenwasser 

I nnerhalb des Geltungsbereiches und angrenzend befinden sich keine Oberflächengewässer oder 
Gräben .  Ü berschwemmungsgebiete sind n icht betroffen .  
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Für  den Geltu ngsbereich des Bebauungsplanes l iegt e ine aktue l le Baugrunderkund u ng mit  Aussagen 
zu Gru ndwasser- und Vers ickerungsverhältn issen vor. F l ießendes Grundwasser wurde n icht angetrof
fen .  Vielfach trat jedoch Sch ichtwasser in Sandbändern auf, welche i nnerhalb der tieferl iegenden Ge
sch iebemergelsch ichten vorzufi nden s ind . Im Landschaftsplan der Stadt Magdeburg wird fü r das Ge
biet ein Gru ndwasserfl u rabstand des Hauptgrundwasserleiters von 5 bis 1 0 m angegeben .  

I m  Wi rkbereich des  Bebauungsplans s ind ke ine Tri nkwasserschutzzonen oder Gebiete zur Wasser
gewinn ung vorhanden .  Die Schutzfunkt ion und das Rückhaltevermögen der Deckschichten s ind von 
deren Zusammensetzung und den jewei ls  spezifischen Standortfaktoren abhäng ig .  Durch die hohe 
B ind igkeit bes itzen d ie  Decksch ichten e in  hohes B indu ngsvermögen fü r Schadstoffe und i .v. m .  dem 
Gru ndwasserfl u rabstand e ine mitt lere b is hohe Gru ndwasserschutzfu n ktion . 

Schutzgut Kl ima / Luft 

Zur Magdeburger Börde gehörig weist das P langebiet eine ausgeprägte N iederschlagsarmut auf, d ie 
im  Wesentl ichen auf d ie Lage im  Regenschatten des Harzes zurückzuführen ist. Die Jahresnieder
sch läge s ind im  Bereich zwischen 450 und 540 m m .  Die Jahresmitte ltem peraturen l iegen bei 8 ,5°  G ,  
wobei d ie  Jahresm itte l der Extremmonate 1 8°G (Ju l i )  und O OG (Januar) betragen .  

Schutzgut Arten / B iotope und biologische Vielfalt 

Der Großte i l  des Plangebiets ist du rch d ie  Garagenbebauung i n  Verb indung mit  den dazugehörigen 
Fahrgassen und Zufahrten geprägt. Der Grünante i l  des Gebiets ist gering und besteht aus wen igen 
gehölzbestandenen , te i l s  brach l iegenden Grü nflächen . Ent lang der Hermann-Hesse-Straße befi ndet 
sich e in  zu erhaltender Gehölzbestand .  Al le B iotope weisen aufgrund ehemal iger oder aktue l ler  Nut
zungen anthropogene Ü berformu ngen bzw. Beeinträchtigungen auf und  besitzen wegen te i ls  u nter
lassener Pflege e inen mehr oder weniger ausgeprägten Ruderal is ierungscharakter. 

Aufg rund der Lage ,  Größe und Ausstattung besitzt das Gebiet Lebensraumfunkt ionen fü r Brutvöge l ,  
insbesondere fü r Kulturfo lger und störungsunempfi nd l iche Arten .  Sie zäh len zum typischen Artenpo
tenzial der Sied l ungen und s ied l ungsnahen Räume .  

D ie b io logische Vie lfa l t  des  Plangebietes i s t  i n  Anbetracht der anthropogenen Vorbelastungen e i nes 
Garagenkomplexes bereits erhebl ich beeinträchtigt. M it Umsetzung der P lanung ist ke ine Versch lech
teru ng der gegebenen S ituation zu erwarten .  Durch d ie geplanten Kompensationsmaßnahmen sowie 
d ie  gärtnerische Nutzung unbebauter Flächen werden im  Plangebiet neue Ersatzbiotope und B iotop
verbundstruktu ren geschaffen ,  d ie  du rch Etabl ieru ng standortgerechter he im ischer Arten e ine g leich
wertige Wiederherste l l ung  und sogar Verbesseru ng der gegebenen S ituation darste l len .  

Schutzgut Landschaftsb i ld  

Der Nahbereich ist  du rch den Garagenkomplex mit  se inen Zufahrtswegen und der damit verbundenen 
erhebl ichen anthropogenen Ü berprägung gekennzeichnet. Das P langebiet l iegt i m  Stadtgebiet von 
Magdeburg und ist von Wohn- und M ischbebauung umgeben .  Westl ich des Plangebiets befi ndet sich 
e ine Tankste l le .  Im Nahbereich ist das Landschaftsbi ld  bereits erhebl ich gestört. Die B l ickbeziehungen 
des Fernbereichs s ind aufgrund angrenzender N utzungen stark e ingeschränkt und daher n icht wahr
nehmbar oder erlebbar. I nsgesamt besitzt d ie  Landschaft keinen bedeutenden Erholu ngswert .  

Schutzgut Mensch 

Zur Erholu ngs- oder Freizeitnutzung d ienen im U ntersuchungsgebiet ein Jugendcl ub  sowie die Kle in
gartenparze l len im  Südosten des Geltungsbereichs . D ie Garagen werden von Anwohnern umgeben
der Woh nbebauung genutzt . Angrenzend befi ndet sich Wohnbebauung und e ine Kindertagesstätte . 

Schutzgut Kultu r- und Sachgüter 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich ke ine Bau- oder Kunstdenkmale ,  archäologi
sche Kulturdenkmale sind n icht bekannt. Sachgüter l iegen i n  Form von Bebauung (Garagen und sons
t ige E inze lbebauung)  vor. Zudem befinden sich unteri rd ische Versorgu ngsle itu ngen i nnerha lb des 
Gebiets . Weitere Kultur- oder Sachgüter sind fü r den Bereich des Bebauungsplanes n icht bekannt .  
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BESCHREIBUNG U N D  BEWERTU NG DER U MWELTAUSWIRKUNGEN 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Die mit  der U msetzung des Bebauungsplans zu erwartenden U mweltauswi rkungen werden i n  bau- ,  
an lage- sowie betriebsbed ingte Wirkfaktoren gegl iedert und u nter Berücksichtigung des Kenntn isstan
des so weit wie mög l ich i n  Art und U mfang beschrieben .  D ie Aussagen zu den e inzelnen Wi rkfaktoren 
und der Empfind l ichkeit der Bestandte i le  der U mwelt b i lden d ie  Grund lage zur  Besti mmung der zu er
wartenden erhebl ichen U mweltauswirkungen . U nter Heranziehung der festgelegten Maßnahmen wer
den d ie  tatsächl ich verb le ibenden zu erwartenden erhebl ichen Auswi rkungen auf d ie  U mwelt darge
legt. 

Bei der Prüfung mögl icher Auswi rkungen werden im  U mweltbericht Ergebn isse und m indernde Maß
nahmen , d ie  i n  gesonderten Fachgutachten und U ntersuchu ngen herausgearbeitet wurden , berück
sichtigt . E ingang fi nden im vorl iegenden Fal l  u .a .  E rgebn isse und Maßnahmen folgender U nterlagen 
(s iehe auch Kap .  5 . 1 ) :  

E ingriffs- / Ausg leichsbi lanzieru ng nach d e m  BNatSchG 
BAUGRUND U N D  U MWELTG ESELLSCHAFT mbH : Baugrundgutachten - Ersch l ießung und Be
bau ung Wohngebiet Ki rschweg/Hermann-Hesse-Straße, Bebauungsplan N r. 425- 1 , 27 .07 .20 1 5 
Wal laschek, Dr .  M . :  Faun ist ische U ntersuchungen an Vögeln (Aves) fü r den Bebauungsplan 
N r. 425- 1 "K irschweg / Hermann-Hesse-Straße" i n  Magdeburg ,  Sachsen-Anhalt ,  02 .06 .20 1 5 
Eco Akusti k :  Schal ltechn isches Gutachten über d ie  Geräuschemissionen und - imm issionen du rch 
Straßenverkehr  i nnerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 425- 1 "Kirsch
weg/Hermann-Hesse-Straße" der Landeshauptstadt Magdeburg ,  1 9 .07 .20 1 3 

D ie h ier  darzuste l lenden Auswirkungen du rch Vol lzug des zu prüfenden Bebauu ngsplans ergeben 
sich folg l ich aus der D ifferenz der Versch lechterung / Verbesseru ng der Situation und der aktue l len 
Vorbelastung (Zusatz- oder M inderbelastu ng)  u nter Berücksichtigung von Schutz- , Vermeidungs-,  
M inderu ngs- oder sonst iger Maßnahmen und im  Bebauungsplan getroffener Festsetzungen . 

Vorkehrungen und Maßnahmen zum Sch utz-, zur Vermeidung- !Verminderung ,  zum Ausgleich 
oder Ersatz nachte i l iger Auswirkungen 

Bezüg l ich der Ausführu ngen zu Art und U mfang der Maßnahmen zum Schutz ,  zur  Vermeidung ,  zur 
Verm inderu ng und zum Ausgleich oder Ersatz wird auf Kap .  2 des U mweltberichtes verwiesen .  Nach
folgend werden zu erg reifende Maßnahmen benannt :  

Vorkehrungen zum Schutz des Bodens 

• I m  Bereich der Garagen können aufgrund des U mgangs mit  M ineralölen (Kraftstoffe und Moto
renöle) Verun re in igungen der Bausubstanz und des U ntergrundes bestehen . Während der Bau
fe ldfreimachung ist d iesbezügl ich auf Veru nre in igungen der Bausubstanz und Auffä l l i gkeiten im 
U ntergrund zu achten .  Schadstoffbelastete Böden s ind fachgerecht zu entsorgen .  

Vorkehrungen zum I m missionsschutz 

• Für  Wohngebäude sowie Gebäude mit Wohn- ,  Büro- und ähn l ichen Arbeitsräumen s ind Maßnah
men des passiven Scha l lschutzes gemäß DIN 4 1 09 "Schal lschutz im  Hochbau" ,  Abschn itt 5 :  
,Schutz gegen Au ßen lärm '  vorzusehen .  

• Dem Schlafen d ienende Räume (Schlaf- und Kinderzimmer) s ind i nnerha lb  des M I  1 nach Süden , 
im  WA 1 ,  WA 2 und WA 3 nach Süden , Südosten bzw. Osten auszu richten . Ausnahmen s ind zu
lässig , wen n  die Räume mindestens über  ein Fenster verfügen , vor dem Außen pegel von < 45 d B  
(A) nachgewiesen werden . 

Schutz-, Vermeidungs- / M i nderu ngsmaßnahmen vor/wäh rend der Umsetzung von Baumaßnahmen 

• Baumschutz / Schutz (vorübergehend) zu erhaltender Gehölzbestände 
• Einhaltung der Vorgaben zur Baufe ldfreimachung (ei nsch I .  Abriss- und Rückbau maßnahmen) und 

Gehölzfä l l ungen im  Zeitraum 0 1 . 1 0 . b is 29 .02 .  
• Kontro l le  auf das Vorkommen besonders und streng geschützter Arten im  Vorfeld von Baufeld

fre imachung (ei nsch I .  Abriss- und Rückbaumaßnahmen) und Gehölzfä l l ungen ,  wenn  der zu lässi
ge Zeitraum vom 0 1 . 1 0 . b is 29 .02 .  n icht e ingehalten werden kann  
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Ausgleichsmaßnahmen im  räum l ichen Zusammenhang zum E ingriffsort 

• Neuan lage zweier Strauchhecken [Tei l  B ,  3 .2] 
• Neuan lage e ines gesch lossenen Gehölzbestandes [Tei l  B ,  3 .3] 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

Zu den U mweltauswirkungen ei nes Vorhabens gehören n icht nu r  d ie  unm itte lbaren Auswi rkungen auf 
d ie  e inzel nen Schutzgüter, sondern auch die m itte lbaren Auswirkungen , d ie sich aufgrund der Wech
selbeziehungen zwischen den Schutzgütern ergeben kön nen . Die Berücksichtigung von Wechselwir
kungen ist e in  wichtiger Bestandte i l  der U mweltvorsorge .  

Nach a l lgemeinem Ken ntnisstand kann  im  vorl iegenden Fa l l  erklärt werden ,  dass d ie  auftretenden 
Wechselwi rku ngen zwischen den Schutzgütern n icht zu Problemversch iebungen füh ren .  

Genauere Ausführu ngen zu Wechselwi rkungen zwischen den Schutzgütern s i nd  Kap .  3 .9  des  Um
weltberichtes zu entnehmen . 

Voraussichtl ich verble ibende erhebl iche Beeinträchtigu ngen der Umwelt 

M it den Festsetzungen des Bebauu ngsplanes sind eine menschenwü rd ige U mwelt zu sichern , die na
türl ichen Lebensgrund lagen zu schützen und zu entwicke ln  sowie gesunde Wohn- und Arbeitsverhält
n isse zu gewährle isten .  

I n  den Kapite ln  3 .2  b is  3 .9  wurden d ie  du rch d ie  Aufste l l ung des Bebauungsplanes hervorgerufenen 
und u nter Berücksichtigung der Vorbelastungen und sonstiger m indernder Umstände ,  der Festsetzun
gen des Bebauungsplanes und a l ler  Schutz-, Vermeidungs- ,  M inderungs- ,  Ausgle ichs- und Ersatz
maßnahmen voraussicht l ich verb le ibenden erhebl ichen Auswirkungen auf d ie  e inzelnen Schutzgüter 
der U mwelt ermittelt. Deta i l l ierte Aussagen s ind den genannten Kapite ln  zu entnehmen .  

Im Ergebnis wurde festgestel lt, dass nach U msetzung al ler Sch utz-, Vermeidungs-, M inde
rungs- und sonstigen Maßnahmen sowie der E inhaltung al ler Festsetzungen und Berücks ichti
gung der gegebenen H inweise keine verble ibenden erhebl ichen und nachhaltigen Beeinträch
tigungen auf d ie  Umwelt, den Naturhaushalt und das Landschaftsbi ld zu erwarten s ind .  
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Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

PROGNOSE 

Entwickl ung des Umweltzustandes bei Durchführung der P lanung 

M it der Real is ieru ng der I nha lte des Bebauungsplanes ist fo lgende Entwickl ung vorhersehbar :  
Vorbereitu ng der Nachnutzung und städtebau l iche Neuordnung e iner ehemals bebauten Fläche 
im  un beplanten I nnen bereich gem . § 34 BauGB und Schaffung der Grund lagen fü r weitere bau
recht l iche Entscheidungen 
Schaffu ng von Baurecht zur  Entwickl ung von i nnerstädtischen Wohnbauflächen i n  offener (WA 1 
und  2 )  bzw. i n  gesch lossener (WA 3) Bauweise sowie e iner M ischgebietsfläche ( M I  1 )  
harmonische E infügung der geplanten Bebauung ins  U mfeld und Schaffu ng e ines Übergangs zwi
schen sehr d ifferenzierten angrenzenden Bebauungen 
klare Defi n it ion des Maßes baul icher N utzungen 
Verl ust von innerstädtischen gehölzbestandenen Grünflächen 
Erhalt des Gehölzbestandes ent lang der Hermann-Hesse-Straße 
Festsetzung von Kompensationsflächen (Grü nflächen ,  Hecken ,  Gehölzbestand)  
optische Aufwertung des Orts- bzw. Landschaftsbi lds du rch Beseit igung des Garagenkomplexes 
i .V .m .  mit Neugesta ltu ng du rch Bebauung 
Bei E in haltu ng a l ler  Festsetzungen des Bebauungsplanes, nach Umsetzung der Schutz-, Vermei
dungs- und M inderu ngsmaßnahmen , der Ausg le ichs- und Ersatzmaßnahmen und Berücksichti
gung der gegebenen H inweise sind keine verb le ibenden erhebl ichen und nachhalt igen U mwelt
auswi rkungen zu erwarten 

Entwickl ung bei N ichtdurchfü hrung der P lanung 

Wird der vorl iegende Bebauungsplan n icht rechtskräftig , so is t  fo lgende Entwickl ung absehbar: 
der Geltungsbereich ist weiterh i n  nach § 34 BauGB zu bewerten und kan n  (su kzessive) bau l ich 
genutzt werden , auch ohne die Rahmensetzu ngen e ines Bebauungsplanes 
Fortbestand des Garagenkomplexes m it g roßem Ante i l  versiegelter und verd ichteter Flächen 
Fortbestand der gehölzbestandenen Grü nflächen 
Entwickl u ngsdruck zur Deckung des Bauflächen bedarfs entsteht auf anderen (unversiegelten )  
F lächen ,  ggf. im  baurechtl ichen Außenbereich 

Anderweitige P lanungsmög l ichkeiten 

Für den vorl iegenden Geltungsbereich m it e iner  Gesamtfläche von ca . 4,7 ha ergeben sich u nter Be
rücksichtigung des P lanungszie ls ,  anste l le  des Garagenkomplexes m itte l - bis langfristig Flächen fü r 
Wohnbau und n icht störendes Gewerbe bereitzuste l len und somit der Nachfrage nach stadtnahem 
Wohnraum zu entsprechen ,  ke ine sich von der vorl iegenden P lanung u nterscheidenden P lanungs
mög l ichkeiten .  
D ie geplante N utzung entspricht der Ausweisung des  Flächennutzungsplanes,  der d ie vorbereitende 
Bau leitplanung und städtebau l iche Zie lste l l ung der Landeshauptstadt Magdeburg darste l lt .  Das Plan
gebiet ist somit fü r d ie  vorgesehene N utzung geeignet. 
U nter Berücksichtigung der Zie le und des räum l ichen Geltu ngsbereiches des Bau le itp lanes kom men 
keine anderweit igen P lanungsmögl ichkeiten i n  Betracht. 
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Begründung Teil 1 1  - Umweltbericht 
Satzung, Mai 2017 

VERWENDETE UNTERLAGEN U N D  ANGEWAN DTE U NTERSUCHU NGSMETHODEN 

Für  d ie  Erste l l ung  des U mweltberichts wu rden d ie i n  Kap .  Kap .  5 . 1 aufgefü hrten u mweltbezogenen 
Gutachten ,  Fachbeiträge, P lanunterlagen und Richtl i n ien herangezogen .  

D ie Method ik  des  U mweltberichts wu rde im Kap .  1 . 3 . 2  er läutert .  Aussagen zur  spezie l len U ntersu
chungs- und Berechnu ngsmethoden s ind den jewei l igen Fachgutachten zu entnehmen .  

H INWEISE AU F SCHWI ERIGKEITEN BEI  DER ZUSAM M ENSTELLUNG DER ANGABEN,  
TECHN ISCHE LÜCKEN U N D  FEHLENDE KENNTNISSE 

Folgende Schwierigkeiten bei der Zusammenste l l ung  der erforder l ichen Angaben traten auf sowie fol
gende Sachverha lte begründen eventue l l  feh lende Ken ntn isse fü r den U mweltbericht: 

Im Rahmen der frü hzeit igen Bete i l i gung der Behörden und sonstigen Träger öffentl icher Belange 
haben n icht a l le e ine Ste l l ungnahme abgegeben 

MAßNAH MEN ZUR Ü BERWACHUNG 

Gemeinden s i nd  verpfl ichtet, d ie  be i  de r  U msetzung ih rer Bau leitp läne entstehenden erhebl ichen 
U mweltauswi rkungen zu überwachen . M it den Maßnahmen zur Ü berwachung von U mweltauswi rkun
gen sol len u nvorhergesehene nachte i l ige Auswirkungen frühzeitig erm itte lt und rechtzeitig geeignete 
Maßnahmen zur Abhi lfe erg riffen werden . 

I m  S inne der Vorsorge und Vermeidung s ind dabei insbesondere zu kontro l l ieren :  

U mweltauswi rkungen wegen feh lenden Vol lzugs ei nzelner Festsetzu ngen 

I m  S inne e iner Vol lzugskontro l le  ist im  Vorfe ld ,  im Zuge der Genehmigung und der Durchführung 
von Baumaßnahmen zu prüfen ,  ob a l le  Festsetzungen ,  Maßnahmen und H i nweise des Bebau
u ngsplans e ingeha lten werden . 

Derzeit n icht bekannte erhebl iche U mweltauswirkungen auf das Plangebiet. d ie  aufgrund der Durch
führung des Baule itplans e intreten 

Weiterh i n  s ind auf Veran lassung ,  d . h .  du rch d ie  konkrete Nutzu ng ,  u nerwartete , n icht vorherseh
bare Auswirku ngen auf schützenswerte N utzu ngen (z . B .  du rch Em issionen)  zu ü berprüfen und bei 
Erfordernis Gegenmaßnahmen zu erg reifen .  

Deta i l l ierte Aussagen dazu s i nd  im Kap .  5 .3  nachzulesen .  

D ie Zuständ igkeit fü r d ie  Ü berwachung l iegt be i  de r  kre isfreien Stadt Magdeburg m i t  U nterstützung 
der Fachämter. 
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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung 

Die Landeshauptstadt Magdeburg beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 425-1 
„Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße“. Das Plangebiet mit einer Fläche von ca. 4,64 ha befindet sich 
im Stadtteil Reform im Süden von Magdeburg, angrenzend an den Kirschweg und die Hermann-
Hesse-Straße.  
 
Auf Vorhaben im Innenbereich nach § 34 BauGB sind die §§ 14, 17 BNatSchG nicht anzuwenden 
(§ 18 Abs. 2 BNatSchG). Ein Ausgleich ist weiterhin nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren (§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB). Das trifft 
auf den vorliegenden Bebauungsplan nicht zu.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet, die zu 
kompensieren sind. Daher ist gem. § 1a (3) BauGB die Abarbeitung der Eingriffsregelung erforderlich. 
Dies erfolgt in der vorgelegten Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung auf Grundlage des BNatSchG und 
NatSchG LSA. Die Bewertung des Eingriffs und die Ermittlung des erforderlichen Kompensationsum-
fangs werden nach dem Magdeburger Modell der Eingriffsregelung vorgenommen. 
 
Ausführliche Aussagen und städtebauliche Ziele des Bebauungsplanes sind in der Begründung (Teil I) 
zum Bebauungsplan dargelegt. 
 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Gemäß den Anforderungen des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung eines Bebauungs-
planes die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Abwägung zu berücksichti-
gen. Als Grundlage wird hierzu die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB er-
arbeitet, in der der gegenwärtige Zustand von Natur und Landschaft im Plangebiet bewertet wird und 
Maßnahmen zur Verwirklichung der örtlichen Ziele des Natur- und Landschaftsschutzes beschrieben 
werden. 
 
Die Umsetzung des Bebauungsplanes stellt nach § 14 BNatSchG und § 6 NatSchG LSA einen Eingriff 
in Natur und Landschaft dar. Vermeidbare erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen sind soweit 
wie möglich zu unterlassen oder zu vermindern. Unvermeidbare Beeinträchtigungen müssen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege ausgeglichen oder ersetzt werden, soweit es 
zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landespflege erforderlich ist (§ 15 BNatSchG 
und § 7 NatSchG LSA). 
 
Rechtsgrundlagen sind insbesondere: 
− Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 

durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722). 
− Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 

29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 421 der Verordnung vom 31.08.2015 
(BGBl. I S. 1474). 

− Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 10.12.2010, zuletzt geändert 
durch Art. 5 des Gesetzes vom 18. Dezember 2015 (GVBI. LSA S. 659, 662). 

 
Sonstige Vorgaben 
− Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Magdeburg, Stand 19. Änderung vom 26.02.2016. 
− Landschaftsplan der Stadt Magdeburg, 1999. 
− Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Großsträucher und Klettergehölze als geschützter 

Landschaftsbestandteil in Landeshauptstadt Magdeburg – Baumschutzsatzung – 2009. 
 
Die Bilanzierung erfolgt unter Anwendung von: 
− Das Magdeburger Modell der Eingriffsregelung. Aktuelle rechtliche Grundlagen und mögliche Be-

wertung eines Eingriffs, Stadtplanungsamt Magdeburg 1997. 
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2 Zustand von Natur und Landschaft 

Grundsätzlich ist der aktuelle Ist-Zustand unter Einbeziehung der Vorbelastungen zu ermitteln und 
nach ausgewählten Erfassungskriterien zu beschreiben. Die Erfassung und Bewertung der natürlichen 
Landschaftsfaktoren erfolgt auf der Grundlage übergeordneter Planungsvorgaben, Geländebegehun-
gen, umweltrelevanter Gutachten und sonstiger Unterlagen. 
 
Bezüglich der Bestandsaufnahme  und Bewertung der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima / Luft und 
Landschaftsbild wird vollinhaltlich auf das Kapitel 3 des Umweltberichtes verwiesen. Ausführungen 
zum Schutzgut Arten / Biotope sind ebenfalls im Umweltbericht enthalten.  
 
In der hier vorliegenden Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung werden zur sachgerechten Bewertung des 
Eingriffs die Erfassung und Bewertung der Schutzgüter Arten und Biotope vorgenommen. 
 

2.1 Biotop- und Nutzungstypen 

Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen einen überwiegend in Nutzung befindlichen Garagenkom-
plex mit der typischen linearen Garagenbebauung und großflächiger Bodenversiegelung im Bereich 
der Zufahrten, Wege und Stellplätze. Weiterhin ist hier ein Gewerbebetrieb ansässig. 
 
Mit den wenigen gehölzbestandenen, teils brach liegenden Grünflächen innerhalb des Garagenkom-
plexes, den im Südosten des Geltungsbereichs befindlichen Gärten sowie den an die Hermann-
Hesse-Straße und den Quittenweg angrenzenden öffentlichen Grünflächen besitzt das Plangebiet 
insgesamt einen eher geringen Grünanteil. Auf unbefestigten Flächen sowie in den Fugen der Beton-
platten, teilweise aber auch auf befestigten Flächen haben sich durch Sukzession stark ruderalisierte 
Gras- und Staudenfluren und Gehölzstrukturen entwickelt. Der vom Quittenweg im Süden ausgehen-
de und diagonal nach Nordwesten das Gebiet querende ebenfalls sukzessiv aufgewachsene Gehölz-
bestand stockt im Schutzstreifenbereich mehrerer unterirdischer Ver- und Entsorgungsleitungen; er ist 
Ergebnis eines offensichtlichen Pflegerückstands. 
 
Infolge der ehemaligen und der aktuellen Nutzungen weisen alle Biotoptypen des Planungsraumes 
anthropogene Überformungen bzw. Beeinträchtigungen sowie aufgrund teils unterlassener Pfle-
ge/Mahd einen mehr oder weniger ausgeprägten Ruderalisierungscharakter mit Einträgen von Ne-
ophyten auf. 
 
Der Bestand wurde im Rahmen einer Biotop- und Nutzungstyperkartierung im Sommer 2013 erfasst. 
Die Erfassung und Bewertung der Biotope beschränkt sich auf den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans und erfolgte nach der Tabelle 10 des Magdeburger Modells der Eingriffsregelung. Es werden 
unterschiedliche Einheiten voneinander abgetrennt, die sich aufgrund der bestehenden abiotischen 
Standortverhältnisse sowie einer bestimmten Nutzungsart bzw. -intensität zu typischen Pflanzenge-
meinschaften mit charakteristischen Pflanzenarten entwickelt haben. Die Darstellung der erfassten Bi-
otope erfolgt für den Untersuchungsraum im Bestandsplan. 
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Tab. 1: Biotop- und Nutzungstypen im Untersuchungsgebiet 

Code Biotoptyp und Beschreibung 

3 c  Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün) 

 Hierunter wurden die mit Bäumen und Sträuchern bestandenen gärtnerisch gestalteten Grünflächen entlang 
der westlichen Geltungsbereichsgrenze, an der Hermann-Hesse-Straße und die Grünflächen südöstlich Am 
Jugendclub „Banane“ und der Kindertagesstätte „Quittenfrüchtchen“ zusammengefasst. 
Auf den öffentlichen Grünflächen sind u.a. folgende Baumarten als bestehende Baumreihen, -gruppen oder 
Neupflanzungen vorhanden: Linde (Tilia spec.), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Hängeweide (Salix 
babylonica). 
Der Unterwuchs besteht zum Teil aus Strauchbepflanzungen u.a. folgender Arten: Heckenkirsche (Lonicera 
xylosteum), Zwergmispel (Cotoneaster spec.), Hartriegel (Cornus spec.), Berberitze (Berberis vulgaris), 
Zweigriffliger Weißdorn (Crateagus laevigata), Schwarzdorn (Prunus spinosa), Pfeifenstrauch (Philadelphus 
coronarius) und Rosengebüsche (Rosa spec.). 
Da bei gärtnerisch gestalteten Flächen in der Regel gezüchtete und fremdländische Pflanzenarten Verwen-
dung finden, können deren Gehölzbiotope je nach Typ und Ausprägung als Brut- und Nahrungsplatz für Vö-
gel, Kleinsäuger und Insekten von Bedeutung sein. Die Grünflächen unterliegen offensichtlich regelmäßiger 
Pflege und Mahd wodurch die Entwicklung ruderaler Pflanzengesellschaften und Sukzession im Bereich der 
Rasenflächen unterbunden wird. Insgesamt wird für den Biotoptyp eine mittlere ökologische Wertigkeit in ei-
nem sehr guten Erhaltungszustand abgeschätzt. 

3 g - 1 Private Grünflächen in Baugebieten (Baum- und Strauchgruppen überwiegend nicht heimischer Ar-
ten) 

 Für das Plangebiet wurde dieser Biotoptyp den unterschiedlich strukturierten Baumgruppen innerhalb des 
Garagenkomplexes zugeordnet. Diese befinden sich überwiegend im Bereich eines auf mehr als 10 m Brei-
te diagonal durch das Plangebiet verlaufenden Leitungskorridor (Schutzstreifenkorridor) und sind im Zuge 
von Pflegerückstand aus Selbstausbreitung und Sukzession hervorgegangen. Außerhalb dieses Korridors 
sind die Gehölze vermutlich ebenfalls teils auf Sukzession oder auf Anpflanzungen (einzelne Obst- und 
Ziergehölze) zurückzuführen.  
Vorgefundene Arten sind: Eschen-Ahorn (Acer negundo), Pappelhybride (Populus spec.), Weißbirke (Betula 
pendula), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Feld-Ahorn (Acer campestre), Spitz-Ahorn (Acer platanoides), 
Tanne (Abies spec.), Silber-Weide (Salix alba), Hängeweide (Salix babylonica), Grau-Weide (Salix cinerea), 
Ölweide (Elaeagnus spec.), Lebensbaum (Thuja spec), Zwergmispel (Cotoneaster spec.), Vogel-Kirsche 
(Prunus avium), Walnuss (Juglans regia), Pflaume (Prunus domestica). 
Standorte mit vorangeschrittener Sukzession sind v.a. durch folgende Arten gekennzeichnet: Eschen-Ahorn 
(Acer negundo), Holunder (Sambucus nigra), Weißdorn (Crateagus laevigata), Rosengebüsche (Rosa 
spec.), Brombeergestrüpp (Rubus spec.), Efeu (Hedera helix). 
Entlang der nördlichen Geltungsbereichsgrenze am Kirschweg wurden zusätzlich folgende Arten erfasst: 
Blasenstrauch (Colutea arborescens), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Hartriegel (Cornus spec.), eu-
ropäischer Pfeifenstrauch (Philadelphus coronarius), Perückenstrauch (Cotinus coggygria). 
Die Baumgruppen haben ihre Standorte im Schutzstreifenkorridor mehrerer Großer Leitungen (Trinkwasser, 
Gas, Elektro) und den unbefestigten Bereichen unmittelbar entlang der vorhandenen Garagengebäude oder 
versiegelter Flächen. Als dominanzbildende nicht heimische Art ist vor allem Eschen-Ahorn (Acer negundo) 
vertreten. Die benachbarten Nutzungstypen wie vollversiegelte Flächen bilden die Ausbreitungsgrenzen. Im 
Bereich des Leitungskorridors ist kein Entwicklungspotenzial (Trassenfreimachung) und zwischen Garagen-
bauten und versiegelten Flächen nur ein sehr geringes Entwicklungspotenzial abzusehen. Aufgrund der 
überwiegend linear eingeschränkten Ausprägung bestehen zudem kaum wertbestimmende Parameter. Die 
Standorte sind aufgrund ihrer Nutzung sehr stark anthropogen beeinträchtigt. 
Aufgrund der nicht standortheimischen Artenverteilung und der im urbanen Umfeld nur geringen ökologi-
sche Bedeutung als Lebens- und Nahrungshabitat für die heimische Fauna wird die ökologische Bedeutung 
des Biotoptyps zusammenfassend als gering bis mittel mit einem entwicklungsfähigem Zustand einge-
schätzt. 

3 g - 2 Private Grünflächen in Baugebieten (nitrophile Hochstaudenflur) 

 Hierunter wurden auf den zusammenhängend unbefestigten Flächen des Plangebiets ruderale Gräser- und 
hochwüchsige Staudenfluren (teilweise mit Kleingartenabfällen und Müll) kartiert. Hierbei handelt es sich um 
unterschiedliche Brachestadien der Grünflächen des Garagenkomplexes auf überwiegend frischen Standor-
ten, die durch die angrenzenden Biotop- und Nutzungstypen teilweise verschattet werden. 
Hierbei prägend sind Dominanzbestände von Gras-, Brennnesselfluren sowie die nicht heimischen Arten 
kanadische Goldrute und japanischer Staudenknöterich und Bastardindigo. Aufgrund des Verdrängungscha-
rakters des japan. Staudenknöterichs werden diese Bereiche seperat unter 3 g – 3 ausgewiesen.  
Vorgefundene Arten der flächigen Grasfluren sind: Knaulgras (Dactylis glomerata), Wiesenkammgras (Cy-
nosurus cristatus), Weidelgras (Lolium perenne), Mäusegerste (Hordeum murinum), Quecke (Agropyron re-
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Code Biotoptyp und Beschreibung 
pens), Glatthafer (Arrhenatherum repens) und eingestreute Stauden wie Kratzdistel (Cirsium spec.), Kana-
disches Berufkraut (Erigeron canadensis), Kanadische Goldrute (Solidago canadensis).  
Als Arten der ruderalen Grünflächen mit vorangeschrittener Sukzession wurden v.a. folgende Arten teilweise 
mit Dominanzbeständen nachgewiesen: Brennnessel (Urtica dioica), Kanadische Goldrute (Solidago cana-
densis), Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica), Bastardindigo (Amorpha fruticosa), Giersch (Ae-
gopodium podagraria), Kleblabkraut (Galium aparine) sowie vereinzelt Distel (Cirsium spec.), Ampfer (Ru-
mex spec.), Breit- / Spitzwegerich (Plantago major/lanceolata) und Schmalblättrige Doppelsame (Diplotaxis 
tenuifolia). 
Die relativ arten- und strukturarmen Staudenfluren können je nach Ausprägung und Blütenvielfalt insbeson-
dere Insekten Lebensraum bieten. Bereiche mit strukturiertem Gehölzbewuchs (siehe 3 g - 1) können u.a. 
als Brut- und Nahrungsplatz für Vögel und Kleinsäuger dienen. Zusammenfassend wird für den Biotoptyp 
eine geringe ökologische Wertigkeit mit stagnierendem Erhaltungszustand eingeschätzt. 

3 g - 3 Private Grünflächen in Baugebieten (Japanischer Staudenknöterich) 

 Auf den brach liegenden Grünflächen (ausbleibende Nutzung, Unterlassung von Mahd und Pflege) haben 
sich im Zuge der Sukzession teils dichte und bis zu 3 m hohe Dominanzbestände des Japanischen Stau-
denknöterichs (Fallopia japonica) gebildet und heimische Arten großflächig verdrängt. Begleitstaude mit 
Verdrängungscharakter ist Bastardindigo (Amorpha fruticosa). 
Naturgemäß spielen auf offen gelassenen Standorten heimische Hochstauden eine große Rolle, die über 
längere Zeit vorkommen können. Jedoch ging im vorliegenden Fall mit der rasanten Ausbreitung des konku-
renzkräftigen japanischen Staudenknöterichs bereits die Verdrängung wertgebender heimischer Arten ein-
her. Der mit ursprünglicher Herkunft aus Ostasien stammende Staudenknöterich kann in fast alle Stauden- 
und Ruderalfluren eindringen und Dominanzbestände bilden. Die sehr schnellwüchsige und wuchernde 
krautige Pflanze bildet als Überdauerungsorgane bis zu 2 m tief in den Boden reichende und sich horizontal 
ausbreitende Rhizome (Wurzelausläufer). Aufgrund seiner Ausbreitungsstrategie, Widerstandsfähigkeit und 
dadurch bedingten Gefährdung der heimischen Artenvielfalt hat sich der japanische Staudenknöterich als 
problematische invasive Pflanze (Neophyt) erwiesen und wird in sog. „Schwarzen Listen invasiver Arten“ 
(Warnliste bzw. taxon- und länderübergreifendes Bewertungskonzept gebietsfremder Arten in Mitteleuropa) 
geführt.  
Im vorliegenden Fall sind Baum- und Strauchschicht bereits großflächig durch den japanischen Staudenknö-
terich beherrscht. Benachbarte Nutzungstypen wie vollversiegelte Flächen bilden die einzig begrenzenden 
Faktoren. Aufgrund der nicht standortheimischen Artenverteilung und des Verdrängungscharakters wird die 
ökologische Bedeutung des Staudenknöterichs als Lebens- und Nahrungshabitat als sehr gering einge-
schätzt. Die mit Japanischem Staudenknöterich bestandenen Flächen bieten insgesamt einen desolaten 
Entwicklungszustand. Zur Wiederherstellung ursprünglicher Standortfaktoren und Eingrenzung der weiteren 
Ausbreitung des Staudenknöterichs, bedarf es einer arbeitsaufwendigen Bekämpfung mit mechanischen 
und/oder chemischen Verfahren. 

3 h Dauerkleingärten 

 Hierunter sind im östlichen Geltungsbereich sowie unmittelbar an die Garagenbebauung angrenzende Gar-
tenflächen erfasst worden. Gärten können nutzungsbedingt verschieden gestaltet sein. U.a. wurden folgen-
de Gehölze vorgefunden: Ölweide (Elaeagnus spec.), Zwergmispel (Cotoneaster spec.), Kirschlorbeer (Pru-
nus laurocerasus), Lebensbaum (Thuja spec),  Kirschbaum (Prunus spec.), Liguster (Ligustrum spec.), Wil-
der Wein (Parthenocissus spec.), Heckenrose (Rosa spec.). 
Bei geringer Nutzungsintensität können Gärten insbesondere Insekten und wirbellosen Tieren Lebensraum 
bieten. Zusammenfassend wird für den Biotoptyp eine geringe bis mittlere ökologische Wertigkeit mit ent-
wicklungsfähigem Zustand abgeschätzt. 

4 l Wassergebundene Decken (teilbefestigte Wege und Verkehrsflächen) 

 Hierunter wurden die mit Schotter teilbefestigten und/oder durch Befahrung stark verdichteten Wege und 
Flächen erfasst. Der Versiegelungsgrad bzw. Verdichtungsgrad beträgt etwa 80 %. 
Im Zuge der Sukzession wachsen in den weniger beanspruchten Randbereichen und Fugenspalten verein-
zelt Pflanzenarten ruderaler Pionier-, Gras- und Staudenfluren auf oder bilden den Übergang zu den an-
grenzenden Biotop- und Nutzungstypen. Vorgefundene Arten sind: Echtes Johanniskraut (Hypericum perfo-
ratum), Wegwarte (Cichorium intybus), Hirtentäschelkraut (Capsella bursa pastoris), Zaunwinde (Calytegia 
sepium), Ackerwinde (Convolvulus arvensis), Kanadisches Berufkraut (Erigeron canadensis), Schafgarbe 
(Achillea millefolium), Strahlenlose Kamille (Matricaria discoidea), Habichtskraut (Hieracium spec.), Löwen-
zahn (Taraxacum officinale), Beifuß (Artemisia vulgaris), Bunte Kronwicke (Coronilla varia), Distel (Cirsium 
spec.), Knaulgras (Dactylis glomerata), Wiesenkammgras (Cynosurus cristatus), Weidelgras (Lolium peren-
ne), Mäusegerste (Horteum murinus), Quecke (Agropyron repens), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), 
Acker-Senf (Sinapsis arvensis), Kanadische Goldrute (Solidago canadensis), Klee (Trifolium spec.). 
Entlang der teilbefestigten Wege und Verkehrsflächen wurden verbreitete Arten nachgewiesen, die aufgrund 
der angrenzenden Nutzungen (Zufahrten zum Garagenkomplex, Waschplätze, Kleingartenanlage) starker 
anthropogener Beeinflussung durch Eutrophierung und Befahren unterliegen.  
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Code Biotoptyp und Beschreibung 
Staudenfluren mit Ruderalisierungscharakter können je nach Ausprägung insbesondere Insekten wie Käfer-, 
Wanzen- und Tagfalterarten Lebensraum bieten. Aufgrund der Ausbreitungshemmnisse durch die Boden-
verdichtung ist die ökologische Bedeutung des Nutzungstyps insgesamt als gering einzuschätzen. Der Bio-
toptyp besitzt für Flora und Fauna einen stagnierenden Erhaltungszustand. 

5 a - 1 Versiegelte Flächen (Wege, Verkehrsflächen, Parkplätze, Waschplätze) 

 Unter diesem Nutzungstyp wurden alle mit Asphalt- oder Betondecke vollversiegelten Flächen im Untersu-
chungsgebiet zusammengefasst. Eine Versickerung von anfallendem Regenwasser ist auf vollständig ver-
siegelten Flächen nicht mehr gegeben. Zwar können in den Fugenspalten vereinzelt Pionier-, Gras- und 
Staudenarten der angrenzenden Biotoptypen vorkommen, aufgrund des sehr hohen Versiegelungsgrades 
und anthropogener Vorbelastungen ist der Nutzungstyp insgesamt nur von sehr geringer ökologischer Be-
deutung. Die Versiegelungen besitzen entsprechend ihrer Verwendung zwar einen guten Erhaltungszu-
stand, bieten jedoch kaum bis keine Entwicklungsmöglichkeiten für Flora und Fauna. 

5 a - 2 Versiegelte Flächen (Garagen, sonstige Bebauung) 

 Hierunter wurden die durch die Garagenbebauung, Nebenanlagen und sonstiger Bebauung (Mauern, Fun-
damentreste) vollständig versiegelten Flächen erfasst. Eine Versickerung von anfallendem Regenwasser ist 
auf vollständig versiegelten Flächen ausgeschlossen. Vollständig versiegelte Flächen bieten kaum bis keine 
Entwicklungsmöglichkeiten  für Flora und Fauna und haben daher eine sehr geringe ökologische Bedeutung 
für den Arten- und Biotopschutz. 

 

2.2 Fauna 

Aufgrund des Zustandes und Charakters des Untersuchungsraumes sind im Gebiet vorwiegend ver-
breitete Kulturfolger und störungsunempfindliche Arten der Siedlungen zu erwarten. Daher wurde mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt, dass für das Plangebiet die Artengruppe der Vögel in 
einer aktuellen Revierkartierung zu erfassen ist. Weitere projektspezifische Erhebungen waren nicht 
erforderlich. 
 
Die Untersuchungen zur Erfassung der Brutvogelvorkommen erfolgten im Zeitraum März bis Juni 
2015 durch 6 Begehungen, 5 in den frühen Morgenstunden und eine abends und während der Nacht. 
Detaillierte Angaben zu den Erfassungen und zur Methodik sind dem zugrunde liegendem Gutachten 
zu entnehmen.1  

Brutvogelnachweise 

Im Ergebnis der Untersuchungen wurden 31 Vogelarten nachgewiesen. Davon wurden 25 Arten als 
Brutvögel und 6 als Nahrungsgäste und Durchzügler ermittelt. Sie gehören alle zu den europäischen 
Vogelarten, die nach BNatSchG besonders geschützt sind. Für gem. BNatSchG streng geschützte 
Arten wurden keine Nachweise geführt. 
 
Im Plangebiet wurden u.a. Brutreviere der Arten Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), Feld-
sperling (Passer montanus) und Girlitz (Serinus serinus) sowie die Elster (Pica pica) als Nahrungsgast 
nachgewiesen. Sie zählen zu den Leitarten der Landschaftstypen „Kleingärten“, „Parks“ und „Friedhö-
fe“, wobei insbesondere die Gruppe der Parks und Friedhöfe aufgrund der im Plangebiet für Nah-
rungserwerb und Aufenthalt ungeeigneten Strukturen nur fragmentarisch ausgeprägt ist. Mit Garten-
rotschwanz und Feldsperling gelten zwei der Arten in Sachsen-Anhalt als gefährdet. Weiterhin ist der 
Feldsperling in der Vorwarnliste zur Roten Liste Deutschlands aufgeführt. 
Für einen Nachweis des Neuntöters (Lanius collurio), einer Art nach Anh. I der Vogelschutzrichtlinie, 
ist mit den Grünflächen an der Hermann-Hesse-Straße indes nur eine kleine mögliche Teilfläche, des 
schwerpunktmäßig um die Tankstelle gelegenen Reviers, im Plangebiet gelegen. 
Darüber hinaus wurden für den Planungsraum u.a. Amsel (Turdus merula), Ringeltaube (Columba pa-
lumbus), Grünfink (Carduelis chloris), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochurus), Kohlmeise (Parus ma-
jor), Blaumeise (Parus caeruleus), Bluthänfling (Carduelis cannabina), Buchfink (Fringilla coelebs), 
Zilpzalp (Phylloscopus collybita), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Mönchsgrasmücke (Sylvia atrica-
pilla) und Fitis (Phylloscopus trochilus) als lebensraumholde Arten und stete Begleiter nachgewiesen. 
Hiervon ist der Bluthänfling in den Vorwarnlisten zur Roten Liste Sachsen-Anhalts und Deutschlands 
geführt. 
                                                      
1 Wallaschek, Dr. M.: Faunistische Untersuchungen an Vögeln (Aves) für den Bebauungsplan Nr. 425-1 „Kirschweg / Hermann-
Hesse-Straße“ in Magdeburg, Sachsen-Anhalt, 02.06.2015 
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Die Reviermittelpunkte der vom Gutachter ausgewählten wertgebenden Brutvogelarten (d.h. Arten der 
Roten Listen und Vorwarnlisten / Anh. I. VSch-RL / Leit-, lebensraumholde oder Begleit-Arten) sind im 
Bestandsplan zur Brutvogelkartierung dargstellt (siehe da). Als wertgebend wurden die Arten Ringel-
taube, Gartenrotschwanz, Neuntöter, Bluthänfling, Haussperling und Feldsperling herausgestellt, wo-
bei die Reviermittelpunkte des Haussperlings und der Schwerpunkt des Bruthabitats des Neuntöters 
außerhalb des Plangebiets gelegen sind. Weiterführende Aussagen und eine Auflistung aller im Plan-
gebiet festgestellten Vogelarten, inkl. Schutz-, und Vorkommensstatus sind dem vorgenannten Gut-
achten zu entnehmen. 

Bewertung 

Der Lebensraumwert des Plangebietes ist nach gutachterlicher Einschätzung in Bezug auf die Aus-
prägung der Leitartengruppen „Friedhöfe“ und „Parks“ als mäßig und aufgrund der Zahl der wertge-
benden Arten der „Kleingärten“ bis hoch einzustufen. Anhand der Ausprägung der Biotoptypen im 
Plangebiet und den im Osten angrenzenden großflächigen Kleingartennutzungen ist der Schwerpunkt 
im östlichen Plangebiet und den außerhalb gelegenen Flächen nachvollziehbar. Im weiteren Plange-
biet bildet die Verbreitung der Ringeltaube, einer lebensraumholden Art der „Friedhöfe“ und „Parks“, 
die Lage wichtiger Gehölzgruppen ab.  
Gemäß gutachterlicher Einschätzung ist das Fehlen weiterer Leitarten im Plangebiet auf die für den 
Nahrungserwerb ungeeigneten Strukturen mit mangelnden Nahrungsflächen, die Störintensität und 
geringe Anzahl an Bäumen sowie das Fehlen geeigneter Bruthöhlen zurückzuführen. Die Tiere su-
chen auf den wenigen geeigneten Offenflächen des Plangebiets Nahrung, sind aber auch auf die Ge-
hölze und Grünflächen außerhalb des Plangebiets angewiesen. 
Darüber hinaus bestehen für die Brutvögel i.V.m. den viel befahrenen Straßen im unmittelbaren Um-
feld des Planungsraums Ausbreitungshemmnisse und -hindernisse. Aufgrund der Lage und der Habi-
tatausstattung besitzt das Plangebiet für den Biotopverbund von Brutvögeln nur einen mäßigen Wert 
und aufgrund der geringen Größe nur einen geringen Wert als Refugialraum. Das heißt, dass die 
Größe des Plangebiets und die darin enthaltenen Strukturen keine Erhaltung isolierter Bestände über 
eine längere Zeit gewährleisten.  

Wirkungsprognose 

Mit Umsetzung des Bebauungsplanes sind im Planungsraum mäßig wertvolle bis hochwertige Brutvo-
gelgemeinschaften auf einer verhältnismäßig geringen Fläche betroffen, für die unter Berücksichti-
gung einer potenziell zu erwartenden starken Entwertung von Lebensräumen auf eine ebenso starke 
Beeinträchtigung zu schlussfolgern ist. Insofern sind aus avifaunistscher Sicht auf der Vollzugsebene 
erhebliche projektbedingte Beeinträchtigungen auf vorkommende Brutvögel zu befürchten, wenn kei-
ne geeigneten Schutz- oder Vermeidungsmaßnahmen bei Umsetzung der Planung ergriffen werden. 
Dies gilt insbesondere für Brutvogelarten, die ihre Niststätte i.d.R. in der nächsten Brutperiode erneut 
nutzen. Zu diesen Arten zählen im Plangebiet Feldsperling, Hausrotschwanz, Blaumeise und Kohl-
meise. 
 
Unter Berücksichtigung der Ziele und Inhalte der Planung, den hier befindlichen Garagenkomplex 
sukzessive, d.h. in zeitlichen Etappen, zu Wohnbauland zu entwickeln sowie gemischte Bauflächen 
für Wohnnutzung und nicht störendes Gewerbe vorzusehen, ist bzgl. der zukünftigen Lebensraumeig-
nung für Brutvögel folgendes Szenario absehbar. I.V.m. individuellem Eigenheimbau und der Errich-
tung neuer Gebäude sowie der Gestaltung der dazugehörigen Grünflächen und individualgärtneri-
schen Nutzung der nicht überbaubaren Flächen, werden langfristig neue potenzielle Habitatstrukturen 
und Unterschlupfmöglichkeiten für Brutvögel geschaffen. Sofern im Zuge einer gestaffelten Bebauung, 
jeweils vorhandene Gehölzbestände außerhalb des erforderlichen Baufeldes erhalten werden, ist nicht 
von einem vollständigen, zeitgleichen Verlust potenziell nutzbarer Strukturen auszugehen. Darüber 
hinaus bleibt die ökologische Funktion durch den Erhalt der öffentlichen Grünflächen entlang der 
Hermann-Hesse-Straße im Bestand und den geeigneten Habitatstrukturen und bereits genutzten Nah-
rungsflächen außerhalb des Plangebiets ohne zusätzliche tierökologisch nachteilige Veränderung er-
halten. 
 
Weiterführende artenschutzrechtliche Aussagen sind Kap. 5 der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zu 
entnehmen. 
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3 BILANZIERUNG NACH DEM MAGDEBURGER MODELL 
DER EINGRIFFSREGELUNG 

3.1 Beschreibung des Planvorhabens 

Zielstellung des Bebauungsplanes Nr. 425-1 „Kirschweg / Hermann-Hesse-Straße“ ist die Flächen ei-
nes Garagenkomplexes mittel- bis langfristig zu Wohnbauland zu entwickeln. Entlang des Kirschwegs 
ist die Entwicklung von gemischten Bauflächen vorgesehen, in denen sowohl die Wohnnutzung als 
auch nicht störendes Gewerbe zulässig sein sollen. 
 
Für den Geltungsbereich werden drei Flächen als Wohngebietsflächen (Grundflächenzahl 0,4 mit 
zulässiger Überschreitung der GRZ gem. § 19 BauNVO) sowie eine Mischgebietsfläche (GRZ 0,6 
mit zulässiger Überschreitung der GRZ gem. § 19 BauNVO) ausgewiesen. Die im Bebauungsplan 
enthaltenen Verkehrsflächen dienen der Verkehrserschließung der Wohngebietsflächen. Durch die 
Ausweisung von privaten Grünflächen wird die maximal mögliche Überbauung im Plangebiet be-
grenzt. Diese Flächen dienen gleichzeitig der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Die tabellarische Übersicht über die vorgesehenen Flächen innerhalb des Geltungsbereichs ist der 
Flächenbilanz in der Begründung (Teil I) zum Bebauungsplan zu entnehmen.  
 
Die Bilanzierung und Bewertung der mit Umsetzung des Bebauungsplans tatsächlich zu erwartenden 
Eingriffsfolgen erfolgt innerhalb der Folgekapitel i.V.m. Anlage 1 (Bewertung und Bilanzierung von 
Eingriffen). Zur Nachvollziehbarkeit sind die Flächengrenzen des Bebauungsplans im Plan 1 (Be-
standsplan) dargestellt. 
 
 

3.2 Methodik 

Die Umsetzung des Bebauungsplans ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft gemäß 
§ 14 BNatSchG bzw. § 6 NatSchG LSA verbunden, die zu kompensieren sind. Die Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs für die Inanspruchnahme bzw. den Verlust von Biotopen erfolgt nach dem 
„Magdeburger Modell“ der Eingriffsregelung2 wie folgt:  
 
Für die Eingriffsfläche wird der Bestand erfasst und einem Biotoptyp mit einem bestimmten Wertfaktor 
zugeordnet. Weiterhin wird der Erhaltungszustand des Biotops eingeschätzt. Die Wertigkeit des Bio-
tops wird wie folgt ermittelt: 
 
  Wertfaktor x Erhaltungszustand x Fläche = Wert des Biotops 
 
Daraus ergibt sich der Biotopwert in Form von Biotopwertpunkten. Die Biotopwertpunkte des Aus-
gangszustandes und des Planungszustandes sind miteinander zu verrechnen. Der so ermittelte Bio-
topwertverlust entspricht dem Kompensationsbedarf. 
 
Für die Kompensationsfläche wird in gleicher Weise durch Gegenüberstellung des Ausgangswertes 
und des Planwertes die Aufwertung in Biotopwertpunkten ermittelt. Wenn die Aufwertung auf der 
Kompensationsfläche mindestens den Verlust auf der Eingriffsfläche in Biotopwertpunkten erzielt, gilt 
der Eingriff als ausgeglichen. 
 
Sofern ein Überschuss an Biotopwertpunkten verbleibt, kann dieser über das Ausgleichsmanagement 
der Landeshauptstadt Magdeburg für andere Eingriffe angerechnet werden. 
 

                                                      
2 Das Magdeburger Modell der Eingriffsregelung. Aktuelle rechtliche Grundlagen und mögliche Bewertung eines Eingriffs, 
Stadtplanungsamt Magdeburg 1997. 
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3.3 Bewertung des Eingriffs und Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Ermittlung des Ausgangswertes 

Die im Plangebiet vorgefundenen Biotope sind im Kap. 2.1 mit Angaben zum Artenpotenzial und öko-
logischen Zustand beschrieben. Die Einordnung erfolgte nach Tabelle 10 „Biotoptypen und ihr Wert“ 
nach dem Magdeburger Modell. Damit kann diesen Biotopen für die Ermittlung des Ausgangswertes 
der entsprechende Wertfaktor zugeordnet werden.  
 
Zur weiteren Differenzierung wird der Erhaltungszustand der Biotope wie folgt bewertet: 
Tab. 2: Erhaltungszustand der Biotop- und Nutzungstypen 

Erhaltungszustand Biotoptyp  Begründung 

3 c  Öffentliche Grünflächen  
(Straßenbegleitgrün) 

Für die überwiegend gärtnerisch gestalteten Flä-
chen wurde i.V.m. der regelmäßigen Pflege und 
Mahd ein sehr guter Erhaltungszustand abge-
schätzt: 
- die Entwicklung ruderaler Pflanzengesellschaf-

ten und Sukzession wird unterbunden  

5 a - 1 Versiegelte Flächen (Wege, 
Verkehrsflächen, Parkplätze, 
Waschplätze) 

1,0 
(sehr guter Erhal-
tungszustand) 

5 a - 2 Versiegelte Flächen  
(Garagen, sonstige Bebauung) 

Vorhandene Versiegelungen besitzen entspre-
chend ihrer Verwendung zwar guten Erhaltungs-
zustand, das natürliche Entwicklungspotenzial für 
Flora und Fauna ist jedoch unterbunden durch: 
- vollflächige Versiegelungen (Betonguss) 
- Befahrung und Eutrophierung (Verkehr) 

3 g - 1 Private Grünflächen in Bauge-
bieten (Baum- und Strauch-
gruppen überwiegend nicht 
heimischer Arten) 
(siehe Bewertung Tab. 1.) 

0,8 
(entwicklungsfähiger 
Zustand) 

3 h Dauerkleingärten 

Entwicklungsfähiger Zustand überwiegend im Be-
reich eines Leitungskorridors sowie naturferne 
Gartennutzung: 
- im Zuge von Pflegerückstand und Sukzession 

hervorgegangene Gehölzgruppen im Schutz-
streifenkorridor von Versorgungsleitungen 
(Trassenfreihaltebereich) 

- Dominanz einzelner konkurrenzstarker, nicht 
standortgerechter und nicht heimischer Arten  

- naturferne Dauerkleingärten mit Erholungsnut-
zung und Fremdländischen Ziergehölzen 

- benachbarte Nutzungstypen wie vollversiegelte 
Flächen des Garagenkomplexes bilden die 
Ausbreitungsgrenzen 

3 g - 2 Private Grünflächen in Bauge-
bieten (nitrophile Hochstau-
denflur) 

0,6 
(stagnierender Erhal-
tungszustand) 
 4 l Wassergebundene Decken  

(teilbefestigte Wege und Ver-
kehrsflächen) 

Brachestadien von Grünflächen mit stagnieren-
dem Erhaltungszustand und auf teilbefestigten 
Flächen nur geringes Entwicklungspotenzial, da: 
- teilweise versiegelt (Schotter) 
- Dominanz einzelner konkurrenzstarker nicht 

heimischer Arten (Kanad. Goldrute, Japan. 
Staudenknöterich) 

- intensive Beeinträchtigung und Verdichtung 
i.V.m. Befahrung und Eutrophierung (Verkehr) 

- benachbarte Nutzungstypen wie vollversiegelte 
Flächen des Garagenkomplexes bilden die 
Ausbreitungsgrenzen. 

0,2  
(desolater Entwick-
lungszustand) 

3 g - 3 Private Grünflächen in Bauge-
bieten  
(Japanischer Staudenknöte-
rich) 

Durch Verdrängung heimischer Arten ist das Ent-
wicklungspotenzial unterbunden: 
- Verdrängung heimischer Arten durch nicht hei-

mischer Arten (Japan. Staudenknöterich) 
 
Die vollständige Ermittlung der Biotopausgangswerte ist der Anlage 1, Seite 1 zu entnehmen.  
 
In der Summe resultiert daraus bei einer Flächengröße des Geltungsbereiches von 46.390 m² ein Bio-
topwert von 5.293 Wertpunkten für den Ausgangszustand. 
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Ermittlung des Planungswertes 

Der Planzustand des Geltungsbereiches sieht Wohngebietsflächen, Mischgebietsflächen, Verkehrs-
flächen und Grünflächen vor. 60 % der Wohngebietsflächen (WA 1, WA 2 und WA 3: GRZ 0,4 mit zu-
lässiger Überschreitung nach § 19 BauNVO) sowie 80 % der Mischgebietsfläche (MI 1: GRZ 0,6 mit 
zulässiger Überschreitung nach § 19 BauNVO) erhalten den Biotopwert 0, da diese Flächen versiegelt 
werden (Biotoptyp 5 a). 
 
Auf den verbleibenden Flächenanteil von 40 % im WA 1, WA 2 und WA 3 bzw. 20% im MI 1 wird der 
Biotopwert 0,3 für unversiegelte Flächen in Wohngebieten angesetzt (Biotoptyp 4 f). Diese Flächen 
sind gärtnerisch zu gestalten und können sich daher auch für siedlungsgebundene Arten und Kultur-
folger zu einem wichtigen Lebensraum entwickeln. 
 
Ebenso erhalten Verkehrsflächen, die vollständig versiegelt werden (Erschließungsstraße) die Bio-
topwertigkeit 0. Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung (Fußweg, Park-/Stellfläche, Pflas-
ter) erhalten die Biotopwertigkeit 0,1. 
 
Die verbleibenden öffentlichen Grünflächen i.V.m. dem Straßenbegleitgrün entlang der Hermann-
Hesse-Straße erhalten, wie schon im Bestand, die Biotopwertigkeit 0,5. 
 
Privaten Grünflächen wird eine Biotopwertigkeit von 0,4 zugeordnet.  
 
Der Wert für die Biotopentwicklung beträgt für alle Flächen 1,0, da die Entwicklungsdauer jeweils un-
ter 10 Jahren liegt. 
 
Insgesamt ergibt sich innerhalb des Geltungsbereiches ein Planwert von 5.508 Biotopwertpunkten. 
 
Die Berechnung des Planungs- bzw. Zielwertes für den Geltungsbereich ist der Anlage 1, Seite 2 zu 
entnehmen. Die detaillierte Maßnahmenbeschreibung folgt im Kapitel 4 dieser Unterlage. 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs außerhalb des Geltungsbereichs 

Aus der Differenz zwischen Ausgangswert und Planungswert der Eingriffsfläche wird der Kompensati-
onsbedarf ermittelt. 
 
Im Zuge der Gegenüberstellung von Bestand und Planung ergibt sich eine positive Bilanz von + 215 
Biotopwertpunkten. Entsprechend der Berechnung nach dem Magdeburger Modell können die mit 
der Realisierung der Planinhalte zu erwartenden Eingriffe vollständig innerhalb des Geltungsbereichs 
kompensiert werden. Demzufolge besteht kein zusätzlicher Kompensationsbedarf außerhalb des Gel-
tungsbereichs (siehe Anlage 1). 
 

3.4 Bilanzierung 

Die Bilanzierung der mit dem vorliegenden Bebauungsplan verbundenen Eingriffe stellt sich damit wie 
folgt dar: 
 
Tab. 3: Bilanzierung nach Magdeburger Modell der Eingriffsregelung 

Biotopwerte in Wertpunkten  

Bestand (Ausgangswert) Planung (Zielwert) 

Summe 5.293 5.508 

Differenz zwischen Bestand und Planung + 215
 
Da das Resultat der Bilanzierung ein positiver Wert ist, bedarf es keiner weiteren Kompensation au-
ßerhalb des Plangebiets. 
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4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung, zum Ausgleich 
und Ersatz nachteiliger Auswirkungen auf Natur und Land-
schaft 

4.1 Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Im Sinne des Vermeidungsgebotes werden Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen aufgeführt, 
die im Hinblick auf die Umsetzung des Bebauungsplans vorrangig zu berücksichtigen sind. Sie haben 
das Ziel, die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft von vornherein zu vermeiden bzw. so ge-
ring wie möglich zu halten. 
 

S 1 Schutz von Gehölzen 

Die Gehölze, für die es zur Realisierung der Planinhalte keiner Beseitigung bedarf und die auch im 
Rahmen der baulichen Umsetzung nicht gefällt werden müssen, sind während der Durchführung jegli-
cher Baumaßnahmen im Stamm- und Wurzelbereich unter Anwendung der einschlägigen fachlichen 
Vorschriften (DIN 18920, RAS-LP 4) zu schützen. Die Gehölze sind entsprechend durch Einzelbaum-
schutz oder eine wirksame Absperrung zum Schutz flächiger Gehölzbestände vor mechanischen Be-
schädigungen zu bewahren. 
 
Im Bereich von Gehölzen sind Baumaßnahmen so schnell wie möglich durchzuführen, um Schäden 
für das Wurzelsystem durch Frost, Austrocknung und Pilzinfektion einzuschränken. Kronentraufberei-
che von zu erhaltenden Bäumen und sonstigen Gehölzen sowie geplante Grün- / Maßnahmeflächen 
sind unbedingt frei von Baustelleneinrichtungen, Lagerflächen und Zufahrten zu halten. Sollten trotz 
der Schutzmaßnahmen Bäume beschädigt werden, sind entsprechende Pflegemaßnahmen durchzu-
führen. Nachkontrollen sind einzuplanen.  
 
Zu rodende Gehölze sind vor Ihrer Fällung zu kontrollieren (S 2) und die zulässigen Zeiträume 
entsprechend der nachfolgenden Ausführungen (V 1) zu berücksichtigen 

Hinweise zur Anwendung der Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Magdeburg3 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden keine Festsetzungen zum Erhalt von Gehölzen ge-
troffen. Folglich richten sich die Erlaubnisvoraussetzungen für Gehölzbeseitigungen nach der vorge-
legten Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung.  
 
Abweichend davon unterliegen mit Vollzug des Bebauungsplans nur die im Bestand verbleibenden öf-
fentlichen Grünflächen i.V.m. dem Straßenbegleitgrün entlang der Hermann-Hesse-Straße der o.g. 
Baumschutzsatzung. 
 

                                                      
3 Satzung zum Schutz des Baumbestandes, der Großsträucher und Klettergehölze als geschützter Landschaftsbestandteil in 
der Landeshauptstadt Magdeburg - Baumschutzsatzung – 2009 
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S 2 Kontrolle auf das Vorkommen besonders und streng geschützter Tierarten 

Um den Vorschriften des besonderen und allgemeinen Artenschutzes nach §§ 39 und 44 ff. 
BNatSchG zu entsprechen, sind mit Umsetzung konkreter Vorhaben Beeinträchtigungen auf beson-
ders und streng geschützten Arten wie folgt zu vermeiden oder wesentlich zu vermindern: 
 
Im Vorfeld der Baufeldfreimachungen (einschl. Abriss- und Rückbaumaßnahmen) und Gehölz-
fällungen, sofern diese außerhalb des zulässigen Zeitraumes vom 01.10. bis 29.02. gemäß § 39 (5) 
Satz 2 BNatSchG erfolgen, sind für das Baufeld eine Kontrollen auf das Vorkommen von Tierar-
ten durchzuführen. Die Kontrollen sind von einem Sachverständigen durchzuführen und die-
nen der Überprüfung aktueller Nutzungen z. B. in Gebäuden oder Gehölzen brütender Vögel 
oder sonstiger Tiere. Zu überprüfen sind insbesondere: 
− Gebäude und Gehölze auf Brut- und Lebensstätten (Nester, Höhlen) von Vögeln sowie 
− potenzielle Lebensstätten von Kleinsäugern oder Amphibien (wie z.B. Igel und Erdkröte) 
 
Die Ergebnisse der Kontrollen sind vor Beginn jeglicher Arbeiten der zuständigen Naturschutzbehörde 
mitzuteilen. Im Fall möglicher Betroffenheiten von Verbotstatbeständen sind gemeinsam mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde weitere Schutz-, Vermeidungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen, wie z.B. 
die Umsiedlung von Tieren oder die Festlegung eingeschränkter Bauzeiten festzulegen.  
 

V 1 Bauzeitenregelung 

Baubedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fauna, hier insbesondere pot. vorkommende Vo-
gelarten der Siedlungen und Siedlungsränder, Kleinsäuger oder Amphibien, können unter Berücksich-
tigung der Vorschriften zum allgemeinen Artenschutz § 39 (1) BNatSchG vermieden oder wesentlich 
vermindert werden. 
 
Hierzu ist i.V.m. der Maßnahme S 2 bei der Baufeldfreimachung und Gehölzbeseitigungen folgende 
Zeitbeschränkung einzuhalten:  
● gemäß § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG sind Schnitt-, Fäll- und Rodungsarbeiten im Zeitraum 

zwischen 01.03. bis 30.09. verboten.  
 
Damit steht für die Baufeldfreimachung und Gehölzbeseitigungen ein zulässiges Zeitfenster 
vom 01.10. bis 29.02. zur Verfügung.  
 
Für den Fall, dass die Arbeiten außerhalb des zulässigen Zeitraumes erforderlich werden, ist vor Be-
ginn der Arbeiten eine Ausnahmegenehmigung bei der unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 
Mit Einhaltung der zeitlichen Einschränkung bzw. aktueller Kontrolle auf das Vorkommen besonders 
und streng geschützter Arten (S 2) können erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen auf im Un-
tersuchungsgebiet zu vermutende Brutvögel und sonstige störempfindliche Arten wirksam vermieden 
werden. 
 

V 2 Wasserdurchlässige Befestigung von Park- und Stellplätzen 

Stellplätze und Parkflächen sind nur in wassergebundener Ausführung zulässig (Schotter, Großfugen-
pflaster, Rasengittersteine o.ä.). Das gilt nicht für Fahrbahnen zur Erschließung der Stellplätze und 
Parkflächen sowie nicht für Flächen, auf denen aufgrund technischer oder Sicherheitsvorschriften eine 
vollständige Versiegelung erforderlich ist. 
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4.2 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Unvermeidbare erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen sind gem. § 15 Abs. 2 BNatSchG 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Aus-
gleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 
 
Im Rahmen der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erfolgt die Ermittlung der erforderlichen Kompensa-
tionsmaßnahmen auf der Grundlage des Magdeburger Modells der Eingriffsregelung. In die Bilanzie-
rung fließt die mögliche Aufwertung der Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ein, d.h. die 
Biotopwertpunkte der Aufwertung werden der Wertminderung durch die Planung gegengerechnet.  
 
Dabei sind die Kompensationsmaßnahmen generell im Verbund mit vorhandenen Biotopstrukturen 
vorzusehen, um die Funktionalität der einzelnen Biotope zu erhöhen und die Vernetzungen von Le-
bensräumen zu fördern. 
 

A 1  Neuanlage Strauchhecke 

Innerhalb der privaten Grünflächen 1 und 2 im Nordosten sowie im Südwesten des Geltungsbereichs 
sind jeweils Strauchhecken auf einer Fläche von insgesamt 485 m² zu entwickeln: 
 
● Innerhalb der privaten Grünfläche 1 entlang des Fußgängerweges ist mit einer Gesamtfläche von 

ca. 145 m² eine zweireihige Strauchhecke aus Sträuchern der nachfolgenden Pflanzliste 1 (siehe 
Tabelle 4) neu anzulegen. Der Pflanzabstand hat innerhalb der Reihe 1 m und zwischen den bei-
den Reihen ebenfalls 1 m zu betragen.  

● Weiterhin ist innerhalb der privaten Grünfläche 2 mit einer Gesamtfläche von ca. 340 m² eine 
zweireihige Strauchhecke aus Sträuchern der nachfolgenden Pflanzliste 1 (siehe Tabelle 4) neu 
anzulegen. Der Pflanzabstand beträgt innerhalb der Reihe 1 m und zwischen den Reihen eben-
falls 1 m.  

 
Für die genaue Anordnung der Sträucher sowie die Auswahl der Arten und Pflanzqualitäten wird eine 
qualifizierte Ausführungsplanung empfohlen. Die Lage der Pflanzflächen ist im Bebauungsplan ge-
kennzeichnet. 

Ziel / Begründung der Maßnahme 

Ziel der Maßnahme ist die Abgrenzung des Fußgängerweges zu der angrenzenden Wohngebietsflä-
che (WA 3) im Nordosten des Geltungsbereichs. An der südlichen Geltungsbereichsgrenze soll eine 
Verbreiterung der schon bestehenden Baum- und Heckenstruktur erfolgen wodurch eine Abgrenzung 
der südlichen Wohngebiets- und Verkehrsflächen (Einspurige Straße und Parkflächen) zu den geplan-
ten Wohngebietsflächen (WA 1) gegeben ist. Gleichzeitig erfüllen die Pflanzungen Lebensraumfunkti-
on für Flora und Fauna (Nahrungs-, Brut- und Lebensstätten, Rückzugsbereiche), insbesondere für 
die Brutvogelfauna, für die langfristig neue potenzielle Habitatstrukturen und Unterschlupfmöglichkei-
ten geschaffen werden. Eine weitere Funktion dieser Maßnahme ist der anteilige Ausgleich von Ge-
hölzverlusten.  

Bilanzierung der Maßnahme 

Die Berücksichtigung der erzielten Kompensation erfolgt in der Bilanzierung rechnerisch über den Bio-
topzielwert der privaten Grünflächen (3 g) (siehe Anlage 1). 
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A 2  Neuanlage Gehölzbestand 

Innerhalb der privaten Grünfläche 3 im Südosten des Geltungsbereichs ist ein geschlossener Gehölz-
bestand aus Sträuchern und Heistern mit einer Gesamtfläche von 460 m² anzulegen.  
 
● Für den Gehölzbestand sind Sträucher mit einem Anteil von 80 % und Heister mit einem Anteil 

von 20 % entsprechend den Arten und Qualitäten der nachfolgenden Pflanzliste 1 (siehe Tabelle 
4) mehrreihig anzuordnen. Der Pflanzabstand beträgt 1,5 m x 1,5 m.  

 
Für die genaue Anordnung der Heister und Sträucher sowie die Auswahl der Arten und Pflanzqualitä-
ten wird eine qualifizierte Ausführungsplanung empfohlen. Die Lage der Pflanzfläche ist im Bebau-
ungsplan gekennzeichnet. 

Ziel / Begründung der Maßnahme 

Die Maßnahme dient dem mittel- bis langfristigen Ausgleich des Verlusts von Großgehölzen im Plan-
gebiet. Gleichzeitig erfüllt die Pflanzung Lebensraumfunktion für Flora und Fauna (Nahrungs-, Brut- 
und Lebensstätten, Rückzugsbereiche), insbesondere für die Brutvogelfauna, für die langfristig neue 
potenzielle Habitatstrukturen und Unterschlupfmöglichkeiten geschaffen werden.  
 
Die Bäume wirken zudem positiv auf das Ortsbild sowie das Wohlbefinden der Menschen (Wohnum-
feld) und sind auch als klimawirksame Elemente in der Stadtlandschaft (Beschattung, geregelte Ver-
dunstung, Rauigkeitselement, Luftfilterung) von Bedeutung. 

Bilanzierung der Maßnahme 

Die Berücksichtigung der erzielten Kompensation erfolgt in der Bilanzierung rechnerisch über den Bio-
topzielwert der privaten Grünflächen (3 g) (siehe Anlage 1). 
 
Tab. 4: Pflanzliste 1 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Pflanzqualität 

BÄUME (HEISTER)  

Feld-Ahorn Acer campestre Hei., 100 – 150 cm 

Hainbuche Carpinus betulus Hei., 100 – 150 cm 

Eberesche Sorbus aucuparia Hei., 100 – 150 cm 

Vogelkirsche Prunus avium Hei., 100 – 150 cm 

Wildapfel Malus sylvestris Hei., 100 – 150 cm 

Wildbirne Pyrus pyraster Hei., 100 – 150 cm 

STRÄUCHER  

Kreuzdorn Rhamnus carthatica Str., Höhe 60 – 100 cm 

Wolliger Schneeball Viburnum lantana Str., Höhe 60 – 100 cm 

Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea Str., Höhe 60 – 100 cm 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra Str., Höhe 60 – 100 cm 

Hunds-Rose Rosa canina Str., Höhe 60 – 100 cm 

Gemeine Heckenkirsche Lonicera xylosteum Str., Höhe 60 – 100 cm 

Kornelkirsche Cornus mas Str., Höhe 60 – 100 cm 

Gemeiner Liguster Lingustrum vulgare Str., Höhe 60 – 100 cm 
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4.3 Maßnahmenübersicht / Zusammenfassung 

In der nachfolgenden Tabelle sind die zu ergreifenden Maßnahmen, unter Angabe von Art und Um-
fang, zusammengestellt. 
 
Die Maßnahmen A 1 innerhalb der privaten Grünflächen 1 und 2 sowie die Maßnahme A 2 innerhalb 
der privaten Grünfläche 3 sind durch Kenzeichnung mit dem Planzeichen 13.2.1 im Bebauungsplan 
ersichtlich. 
 
Tab. 5: Übersicht zu den Maßnahmen 

Maßnahmen der EAB  Begünstigtes 
Schutzgut 

Umfang 

Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

S 1 Schutz von Gehölzen F, K, L n.q. 

S 2  Kontrolle auf Vorkommen von Tier-
arten 

F im Vorfeld von Baufeldfreimachungen (einschl. 
Abriss- und Rückbaumaßnahmen) und Gehölz-
fällungen 

V 1 Bauzeitenreglung - Rodung von 
Gehölzen nicht in der Zeit vom:  

F 01.03. - 30.09 

V 2  wasserdurchlässige Befestigung 
von Stell- und Parkplätzen 

B, W, K n.q. 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Neuanlage Strauchhecke  B, F, W, K, L 145 m² Strauchhecke (private Grünfläche 1) A 1  
 Neuanlage Strauchhecke  B, F, W, K, L 340 m² Strauchhecke (private Grünfläche 2) 

A 2 Neuanlage Gehölzbestand  B, F, W, K, L 460 m² Sträucher und Heister (private Grünflä-
che 3) 

B Boden  W Wasser K Klima / Luft n.q. nicht quantifizierbar 
L Landschafts-/Ortsbild/Erholung  F Flora / Fauna   
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4.3.1 Flächenverfügbarkeit 

Die Ergebnisse der Maßnahmenplanung werden in die Begründung des Bebauungsplanes übernom-
men. Die Sicherung erfolgt über entsprechende textliche Festsetzungen. Sofern textliche Festsetzun-
gen nicht möglich sind, ist die Regelung zur Umsetzung der Maßnahmen über vertragliche Vereinba-
rungen (§ 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 11 BauGB) und / oder Grundbucheinträge zwingend. Die vertrag-
lichen Vereinbarungen müssen bereits zum Satzungsbeschluss vorliegen. Zur Umsetzung der Kom-
pensationsmaßnahmen wird eine qualifizierte Ausführungsplanung empfohlen. 
 
Tab. 6: Flurstücksangaben und Verfügbarkeit der Maßnahmen 

Maßnahme Flurstück / Flur / Gemarkung Eigentümer Flächensicherung,  
Eigentümerzustimmung 

A 1 
Neuanlage 
Strauchhecke  

3045/1 364 Magdeburg privat mit Rechtskraft des Bebauungs-
plans nicht erforderlich 

A 2 
Neuanlage  
Gehölzbestand 

3045/1 364 Magdeburg privat mit Rechtskraft des Bebauungs-
plans nicht erforderlich 

 

4.3.2 Zusammenfassung 

Die Umsetzung der Inhalte des Bebauungsplanes ist durch die mit der Neuordnung der Gebietsnut-
zung erforderlichen Anpassungen (hier insbesondere sukzessive Entwicklung eines Garagenkomple-
xes zu Wohnbauland sowie gemischte Bauflächen für Wohnnutzung und nicht störendes Gewerbe) 
mit baubedingten Emissionen z.B. i.V.m. Abriss-/Rückbaumaßnahmen, der Herstellung der Verkehrs-
flächen zur Gebietserschließung und der Neubebauung sowie den damit erforderlichen Gehölzbesei-
tigungen verbunden.  
Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schutz und zur Vermeidung / Verminderung werden die 
Anforderungen des Vermeidungsgebotes erfüllt. Mit den vorgeschlagenen Kompensationsmaßnah-
men werden jeweils die beeinträchtigten Schutzgüter begünstigt. 
 
Bei Bauarbeiten sind die ausführenden Firmen nachweislich über die festgelegten Schutz- und Ver-
meidungsmaßnahmen rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.  
 
Die Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation ist in der Anlage 1 (Bewertung und Bilanzie-
rung von Eingriffen) tabellarisch dargestellt. 
 
Mit der Umsetzung der festgelegten Ausgleichsmaßnahmen sowie den Schutz- und Vermei-
dungsmaßnahmen können die mit Realisierung der Planinhalte zu erwartenden Eingriffe in Na-
tur und Landschaft vollständig ausgeglichen bzw. vermieden werden. Es verbleiben keine un-
vermeidbaren, erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts. Die Eingriffe und zu erwartenden Beeinträchtigungen können vollständig kom-
pensiert werden. Für den gesamten Geltungsbereich ergibt sich eine positive Bilanz von + 467 
Wertpunkten. 
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5 Artenschutzrechtliche Betrachtung 

5.1 Rechtliche Grundlagen / Methodik 

Der Artenschutz ist als Umweltbelang nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB ("Tiere" und "Pflanzen") in der 
Abwägung zu berücksichtigen. 

Allgemeiner Artenschutz 

Nach § 39 Abs. 5 BNatSchG sind die zulässigen Zeiträume zur Beseitigung von Gehölzen geregelt 
(nicht in der Zeit vom 01. März bis 30. September). Damit wird sichergestellt, dass keine Störungen 
während der Fortpflanzungsperiode von Tieren eintreten. Sofern die Gehölzbeseitigung innerhalb des 
Zeitraumes vom 01. März bis 30. September erfolgen soll, ist eine entsprechende Ausnahmegeneh-
migung bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 

Besonderer Artenschutz 

Die auf europarechtlicher Ebene in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Art. 12 und 13 FFH-RL) und 
der Vogelschutz-Richtlinie (Art. 5 Vogelschutz-RL) getroffenen artenschutzrechtlichen Verbote sind 
auf bundesrechtlicher Ebene seit Ende 2007 im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelt. Das 
Bundesnaturschutzgesetz unterteilt die artenschutzrechtlichen Verbote in Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 
BNatschG), Besitzverbote (§ 44 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG) und Vermarktungsverbote (§ 44 Abs. 2 Nr. 2 
BNatSchG). 
 
Für die Bebauungsplanung sind nur die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG relevant. 
Danach ist es verboten, 
− wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, 

zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören (Nr. 1, TÖTUNGSVERBOT)  

− wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert (Nr. 2, STÖRUNGSVERBOT), 

− Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Nr. 3, BESCHÄDIGUNGSVERBOT 
LEBENSSTÄTTEN) 

− wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Nr. 4, 
BESCHÄDIGUNGSVERBOT PFLANZEN). 

 
Artenschutzrechtliche Verbote beziehen sich vordergründig auf die Zulassungsebene und nicht auf die 
Bauleitplanung, da sie erst dann auch eintreten können. Sofern allerdings drohende Verstöße gegen 
artenschutzrechtliche Verbote bereits auf der Ebene der der Bebauungsplanung erkennbar sind, sind 
diese abzuwenden bzw. die Ausnahme- oder Befreiungslage darzustellen. Das betrifft in der Bauleit-
planung insbesondere § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG. 

Methodik der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Die artenschutzrechtliche Betrachtung beinhaltet nachfolgend die Prüfung auf Vorliegen von Verbots-
tatbeständen auf die relevanten Arten des Plangebiets infolge der Umsetzung des Bebauungsplanes 
(Wirkfaktoren auf die Tier- und Pflanzenwelt) unter Einbeziehung von Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen.  
 
Bei drohendem Verstoß wird geprüft, ob das drohende Verbot durch geeignete Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen abgewendet werden kann. Sofern keine Abwendung greift und ein Verstoß 
gegen ein Gebot zu erwarten ist, sind die Rechtsfolgen zu ermitteln und zu prüfen inwieweit eine Aus-
nahme gemäß § 45 (7) BNatSchG möglich ist oder die Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 67 
BNatSchG gegeben sind. Die Entscheidung über die Erteilung einer Ausnahme oder einer Befreiung 
trifft die zuständige Naturschutzbehörde. 
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5.2 Relevante Arten für das Plangebiet 

Aus dem Zusammenwirken von § 44 Abs. 5 Sätze 2 und 5 BNatSchG folgt, dass aktuell nur die Arten 
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten den Zugriffsverboten gemäß 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG unterliegen.  
 
Arten, für die eine Betroffenheit mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, werden 
keiner artenschutzfachlichen Prüfung unterzogen. Dies betrifft Arten, die ausgestorben oder verschol-
len sind, die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen oder aufgrund ihrer Lebens-
raumansprüche und der vorhandenen Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkom-
men können sowie Arten bei denen sich Beeinträchtigungen aufgrund der geringen Auswirkungen 
ausschließen lassen.  
Da innerhalb des Plangebiets keine geschützten Biotope oder seltenen und geschützte Pflanzen 
nachgewiesen wurden besteht mit Umsetzung des Bebauungsplanes kein Zusammenhang zu mögli-
chen Verstößen gegen § 44 (1) Nr. 4. 
 
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen des Plangebiets wurde die Avi-
fauna in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde als relevant zu betrachtende Artengruppe 
herausgestellt. Zur Prüfung inwieweit der Vollzug der Planinhalte erhebliche negative Auswirkungen 
auf deren Arten ausüben kann wurde 2015 eine aktuelle Revierkartierung zur Erfassung der Brutvo-
gelvorkommen durchgeführt. 
 
Das hier zu betrachtende Artenspektrum wurde in der nachfolgenden Tabelle auf die nachgewiesenen 
Brutvogelarten mit dauerhafter Niststätte (i.d.R. erneute Nutzung der Fortpflanzungsstätte in der 
nächsten Brutperiode) innerhalb des Plangebiets reduziert, für die eine Beeinträchtigung i.S.d. Ver-
botstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG von vornherein nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden kann. Hierunter befindet sich keine gemäß Liste ArtSchRFachB4 zu betrachtende Art. Weitere 
Ausführungen zum Artenpotenzial sowie Bewertung und Verbreitungsschwerpunkt nachgewiesener 
Arten sind Kap. 2.2 und dem zugrunde liegenden Gutachten zu entnehmen. 
 
Tab. 7: Relevante Arten des Plangebiets mit wiederholter Nutzung der Niststätte 

Schutzstatus nach Anhang: I, II VSch-RL (Vogelschutz-RL) IV FFH-RL (Flora-Fauna-Habitat-RL) 
Schutzstatus nach BNatSchG: b besonders geschützt  s streng geschützt  
Schutzstatus Rote Liste: LSA Rote Liste Sachsen-Anhalt D Rote Liste Deutschland 
0 ausgestorben o. verschollen 1 vom Aussterben bedroht 2 stark gefährdet 3 gefährdet 
V Vorwarnliste * ungefährdet n.b. nicht bewertet - derzeit nicht gefährdet 
Präsenznachweis gem. Dr. M. Wallaschek, 06/2015: 
B mögliches Brüten C wahrscheinliches Brüten D sicheres Brüten 
 

Schutzstaus 
Rote Liste

Deutscher 
Name 

Wissenschaftlicher 
Name Anhang 

VSch-RL,
FFH-RL 

nach 
BNatSchG

D LSA 

D
au

er
ha

fte
 

N
is

ts
tä

tte
5  Präsenz-

nachweis / 
Anzahl 

Bindung an 
Landschaftstyp 
gem. Leitarten-
gruppenzuord-
nung 

Brutvögel mit dauerhafter Niststätte 

Feldsperling Passer montanus  b V 3 x C / 2 Leitart 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochurus  b * - x D / 2 Begleitart 

Blaumeise Parus caeruleus  b * - x D / 4 Begleitart 

Kohlmeise Parus major  b * - x D / 5 Begleitart 

 

                                                      
4 RANA – Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer: Liste der im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu 
behandelnden Arten (Liste ArtSchRFachB), erarbeitet im Auftrag des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt, Hauptniederlas-
sung, Stand 20.11.2006 
5 Ministerium für Umwelt Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg: Erlass zum Vollzug des § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatschG, Angaben zum Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Brandenburg heimischen europäischen Vo-
gelarten, Fassung vom 21. Oktober 2010 
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5.3 Einbeziehung der Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men 

Wirkungsvollen Maßnahmen kommt zur Verhinderung und Abwendung von den Verbotstatbeständen 
nach § 44 (1) BNatSchG eine besondere Bedeutung zu. Da Ort und Zeitpunkt konkreter baulicher 
Maßnahmen bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes in der Regel nicht bekannt sind werden 
Maßnahmen formuliert, die auf der Vollzugsebene Anwendung finden.  
 
Im Sinne des Vermeidungsgebotes werden in der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung Schutz- (S), 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen (V) formuliert, die im Hinblick auf Vollzug des Bebau-
ungsplans vorrangig zu berücksichtigen sind. Sie haben das Ziel projektbedingte Beeinträchtigungen 
auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes und in Bezug auf den Artenschutz von vornherein zu ver-
meiden bzw. so gering wie möglich zu halten. 
 
Hierzu werden nachfolgend die in Kap. 4.1 der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung aufgeführten 
Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen  als Bestandteil des Maßnahmenkonzepts in die 
Beurteilung auf Vorliegen eines Tatbestandes i.S.d. § 44 Abs. 1 BNatSchG einbezogen. 
 

5.4 Voraussichtliche Auswirkungen auf artenschutzrechtliche Schädi-
gungs- und Störungsverbote 

Verbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot)  

Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die Tötung oder Verletzung von Tieren, welche nicht in Zu-
sammenhang mit der Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten hervorgerufen werden. 
Die Prüfung auf Vorliegen des Verbotstatbestandes erfolgt ungeachtet dessen, ob die Handlung un-
absichtlich, vorsätzlich oder fahrlässig erfolgt.  
 
Bei Tötung oder Verletzung im Zusammenhang mit bzw. durch die Beeinträchtigung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten liegt ein Sondertatbestand vor. Nach diesem liegt der Verbotsverstoß nur 
dann vor, wenn dies nicht vermeidbar ist und die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang nicht weiter erfüllt werden kann (Schädigungs-
verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) 
 
− Mit dem Vollzug des Bebauungsplanes (Umsetzung konkreter Vorhaben) kann ein Tatbestand im 

Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG durch Kontrollen im Vorfeld der Baufeldfreimachung Fäl-
lung, Abriss- und Rückbaumaßnahmen (S 2) sowie der zeitlichen Steuerung von Baufeldfreima-
chungen und Gehölzbeseitigungen (V 1) vermieden werden. 

− Entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt für das Vorhaben i.V.m. der Bauzeitenregelung (V 1) 
und Kontrolle (S 2) baubedingt kein Tötungstatbestand vor. Aufgrund der voraussichtlichen suk-
zessiven Gebietsberäumung unter Schutz vorhandener Gehölzbestände außerhalb der jeweils er-
forderlichen Baufeldes (S 1) und ausreichend geeigneter Habitatstrukturen im Umfeld bleibt die 
ökologische Funktion potenziell betroffener Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt. Darüber hinaus tragen die Festsetzungen des Bebauungsplans, mit 
den Maßnahmen zur Anpflanzung von Gehölzen (A 1, A 2) und die Möglichkeiten zur individual-
gärtnerischen Nutzung der nicht überbaubaren Flächen, zur Schaffung neuer Habitatstrukturen 
und Unterschlupfmöglichkeiten für die Brutvogelfauna bei. 

− Durch anlage- oder betriebsbedingte Wirkungen ist nicht von einer Beschädigung oder Zerstörung 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entnahme/Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten auszugehen, ein Tatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 liegt somit nicht vor (keine signifikante 
Erhöhung des allgemeinen Lebensrisikos). 
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Verbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot)  

Das Verbot bezieht sich auf Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten möglicher vorkommender streng geschützter Arten und europäischer Vogelarten, für die eine 
Störung während Abriss-/Rückbau-/Rodungsmaßnahmen oder betriebsbedingt auftreten kann.  
 
Ein Verbotstatbestand liegt jedoch nur bei einer erheblichen Störung vor, d.h. wenn sich der Erhal-
tungszustand der lokalen Population verschlechtert. Punktuelle Störungen, z. B. baubedingte Störun-
gen außerhalb der Brutzeit ohne negativen Einfluss auf die Art, erfüllen nicht den Verbotstatbestand.6 
 
− Im hier betrachteten Fall können mögliche erhebliche Störungen (wie Abriss-/Rückbau-

/Rodungsmaßnahmen) durch die zeitliche Steuerung der Maßnahmen (V 1) wirksam vermieden 
werden. Es kommt zu keiner Verminderung der Überlebenschance des Bruterfolges oder der Re-
produktionsfähigkeit nachgewiesener Arten und damit nicht zu einer Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes bzw. nicht zu einer Beeinträchtigung der lokalen Population. 

 

Verbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigungsverbot Lebensstätten) 

Das Beschädigungsverbot gilt für Lebensstätten besonders geschützter Arten und bezieht sich auf 
konkrete Fortpflanzungs- und Ruhestätten der hier nachgewiesenen Brutvogelarten. Artspezifisch ist 
dabei für Vögel zwischen Arten mit dauerhafter Niststätte, für die der Schutz ganzjährig besteht bzw. 
erst mit Aufgabe des Reviers erlischt und Arten, die ihre Lebensstätten wechseln, zu unterscheiden. 
Für letztere gilt die Beschädigung der Lebensstätte außerhalb der Nutzungszeit nicht als Verstoß.  
 
Ein Verbotstatbestand liegt ebenfalls nicht vor, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Le-
bensstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Eine Lebensstätte gilt nicht nur als 
beschädigt oder zerstört, wenn diese vernichtet ist, sondern auch, wenn diese nicht mehr dauerhaft 
besiedelbar ist. 
− Es ist davon auszugehen, dass im hier betrachteten Fall anlagebedingt Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätten überwiegend verbreiteter Arten mit festen, dauerhaften Niststätten und nachgewiese-
nem Brutrevier im Plangebiet (hier: Feldsperling, Hausrotschwanz, Blaumeise, Kohlmeise; siehe 
Kap. 5.2) bei Gehölzbeseitigungen/ Baufeldfreimachung oder Abriss-/ Sanierungsmaßnahmen be-
troffen sein können. 

− Um Beschädigungen derzeit unbekannter Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuschließen, sind 
im Vorfeld von Baufeldfreimachung und Abriss-/Rückbau-/Rodungsmaßnahmen für das jeweilige 
Baufeld Kontrollen auf das Vorkommen von Tierarten und deren Lebensstätten durchzuführen 
(S 2) und vorhandene Gehölzbestände außerhalb des jeweils erforderlichen Baufeldes zu si-
chern (S 1). 

− Unter Berücksichtigung, dass der Schutz der Fortpflanzungsstätten der übrigen nachgewiesenen 
Brutvogelarten (u.a.: Amsel, Ringeltaube, Grünfink, Bluthänfling, Buchfink, Zilpzalp, Rotkehlchen, 
Mönchsgrasmücke, Fitis usw.) mit Aufgabe des Reviers erlischt bzw. sofern Abriss-/Rückbau-
/Rodungsmaßnahmen i.V.m. V 1 außerhalb der Brutzeit erfolgen, liegt kein Verstoß gegen das 
Schädigungsverbot vor, da die Beschädigung bzw. Zerstörung eines oder mehrer Einzelnester 
nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte führt.  

− Die ökologische Funktion o.g. potenziell betroffener Lebensstätten der Arten Feldsperling, Haus-
rotschwanz, Blaumeise, Kohlmeise bleibt aufgrund der voraussichtlichen sukzessiven Gebietsbe-
räumung unter Schutz vorhandener Gehölzbestände außerhalb der jeweils erforderlichen Baufel-
des (S 1) und insbesondere durch ausreichend geeignete Habitatstrukturen im Umfeld im räumli-
chen und funktionalen Zusammenhang weiterhin gewährleistet. Zudem wird ihr langfristig mit den 
Maßnahmen zur Anpflanzung von Gehölzen (A 1, A 2) und den Möglichkeiten zur individualgärt-
nerischen Nutzung der nicht überbaubaren Flächen und der damit verbundenen Schaffung neuer 
Habitatstrukturen und Unterschlupfmöglichkeiten Rechnung getragen.  

 

                                                      
6 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Hrsg.): Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern, Hauptmodul 
Planfeststellung / Genehmigung, Büro Froelich & Sporbeck Potsdam, 2010 
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Nahrungs- und Jagdhabitate sowie Flugrouten oder Wanderkorridore unterliegen nicht dem Verbot 
des § 44 Abs. 1 Nr. 3. Nahrungshabitate, die nur unregelmäßig genutzt werden, sind nicht von exi-
stenzieller Bedeutung für die Individuen der jeweiligen Art. Mit einer bloßen Verschlechterung der 
Nahrungssituation läge kein Verbotstatbestand vor. Ein Verbotstatbestand liegt nur dann vor, wenn 
durch den Verlust des Nahrungshabitats eine erfolgreiche Reproduktion nicht mehr gewährleistet ist.  
 
Für europäische Vogelarten, für die im Untersuchungsgebiet kein Brutrevier erfasst werden konnte, 
sind entsprechend den obigen Ausführungen Schädigungs- und/oder Störungsverbote gem. 
§ 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen. 
 

5.5 Ergebnis der artenschutzrechtlichen Betrachtung 

Anhand der vorangegangenen Ausführungen ist festzustellen, dass mit Vollzug des Bebau-
ungsplanes voraussichtlich keine Verstöße gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG auf relevante nachgewiesene und potenziell vorkommende Arten zu erwarten sind.  
 
Die Umsetzung der o.g. Schutz-, Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist 
dabei zwingend erforderlich und dient der wirksamen Verhinderung und Abwendung von Ver-
botstatbeständen des § 44 (1) Nr. 1, 2, 3 BNatSchG sowie der Sicherung der ökologischen 
Funktionalität der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang. 
 
Rechtsfolgen zur Bewältigung von Verbotstatbeständen ergeben sich nicht, eine Ausnahme 
gemäß § 45 BNatSchG oder eine Befreiung gemäß § 67 BNatSchG ist nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht erforderlich. 
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Flurstück Flächen-
größe [m²]

Biotop-
wertigkeit

Erhaltungs-
zustand Biotopwert

3045/1; 3043; 
3044, 3048 3.432 3 c Öffentliche Grünflächen 

(Straßenbegleitgrün) 0,5 1,0 1.716

3045/1; 3047 3.521 3 g - 1
Private Grünflächen in Baugebieten 
(Baum- und Strauchgruppen 
überwiegend nicht heimischer Arten)

0,4 0,8 1.127

3045/1; 3047 4.631 3 g - 2 Private Grünflächen in Baugebieten 
(nitrophile Hochstaudenflur) 0,4 0,6 1.111

3045/1 475 3 g - 3 Private Grünflächen in Baugebieten 
(Japanischer Staudenknöterich) 0,4 0,4 76

3045/1 1.275 3 h Dauerkleingärten 0,4 0,8 408

3045/1; 3047 10.685 4 l
Wassergebundene Decken 
(teilbefestigte Wege und 
Verkehrsflächen)

0,1 0,8 855

3045/1; 3047; 
3048; 3051 7.271 5 a - 1

Versiegelte Flächen (Wege, 
Verkehrsflächen, Parkplätze, 
Waschplätze)

0,0 1,0 0

3045/1; 3047 15.100 5 a - 2 Versiegelte Flächen (Garagen, 
sonstige Bebauung) 0,0 1,0 0

Summe 46.390 5.293

Eingriffsbereich

Bestand (Ausgangswert)

Biotoptyp

Steinbrecher und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Seite 1
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Eingriffsbereich

Flurstück Flächen-
größe [m²]

Biotop-
wertigkeit

Biotopent-
wicklung Biotopwert

3045/1 9.940 5 a
Versiegelte Flächen in 
Mischgebieten MI, GRZ  0,6 zuzügl. 
Überschreitung gem. § 19 Abs. 4 
BauNVO

0,0 1,0 0

3045/1; 3051 6.519 5 a
Versiegelte Flächen in 
Wohngebieten WA 1, GRZ  0,4 
zuzügl. Überschreitung gem. § 19 
Abs. 4 BauNVO

0,0 1,0 0

3045/1; 3047 4.848 5 a
Versiegelte Flächen in 
Wohngebieten WA 2, GRZ  0,4 
zuzügl. Überschreitung gem. § 19 
Abs. 4 BauNVO

0,0 1,0 0

3045/1; 3047 3.666 5 a
Versiegelte Flächen in 
Wohngebieten WA 3, GRZ  0,4 
zuzügl. Überschreitung gem. § 19 
Abs. 4 BauNVO

0,0 1,0 0

3045/1 2.485 4 f
Unversiegelte Flächen in 
Mischgebieten MI, GRZ  0,6 (20% 
nicht überbaubare 
Grundstücksfläche)

0,3 1,0 746

3045/1; 3051 4.346 4 f
Unversiegelte Flächen in 
Wohngebieten WA 1, GRZ  0,4 
(40% nicht überbaubare 
Grundstücksfläche)

0,3 1,0 1.304

3045/1; 3047 3.232 4 f
Unversiegelte Flächen in 
Wohngebieten WA 2, GRZ  0,4 
(40% nicht überbaubare 
Grundstücksfläche)

0,3 1,0 970

3045/1; 3047 2.444 4 f
Unversiegelte Flächen in 
Wohngebieten WA 3, GRZ  0,4 
(40% nicht überbaubare 
Grundstücksfläche)

0,3 1,0 733

3045/1; 3048 325 4 m
Verkehrsflächen mit besonderer 
Zweckbestimmung (Fußweg, Park-
/Stellfläche, Pflaster)

0,1 1,0 32

3043; 3045/1; 
3048; 3051 4.950 5 a

öffentliche Verkehrsflächen 
(Erschließungsstraße, 100 % 
Versiegelung)

0,0 1,0 0

3045/1; 3043; 
3044 2.700 3 c Öffentliche Grünflächen 0,5 1,0 1.350 1)

3045/1 935 3 g private Grünflächen 
(Pflanzverpflichtung) 0,4 1,0 374

Summe 46.390 5.508

Differenz zwischen Bestand (Ausgangswert) und Planung (Zielwert) 215

1) Zielwert = Ausgangswert, für verbleibende Teilflächen innerhalb des Bestandsflächenumgriffs

positiver Wert = Kompensationsüberschuss negativer Wert = Kompensationsbedarf

Biotoptyp

Planung (Zielwert)

Steinbrecher und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Seite 2
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Legende Biotoptypen

3 c Öf fent l i che Grün f lächen (S t raßenbegle i tgrün)

3 g -  1 Pr iva te  Grün f lächen in Baugeb ieten (Baum- und Strauchgruppen
überwiegend n icht  heimische Ar ten)

3 g -  2 Pr iva te  Grün f lächen in Baugeb ieten (n i t rophi le  Hochstaudenf lur)

3 g -  3 Pr iva te  Grün f lächen in Baugeb ieten (Japan ischer  S taudenknöter ich)

3 h Dauerk le ingär ten

4 l Wassergebundene Decken ( te i l ve rs iegel te  wege und Verkehrs f lächen)

5 a -  2

Grenze des räuml ichen Ge l tungsbere ichs 
des Bebauungsp lans

65 Flurs tücksnummer

Flurs tücksgrenze

Flurgrenze

5 a -  1 Vers iege l te F lächen (Wege,  Verkehrs f lächen,  Parkplätze,  Waschplätze)

Vers iege l te F lächen (Garagen,  sonst ige Bebauung)

Dars te l lung der  F lächengrenzen des  Bebauungsplans

Sonstige Planzeichen

Lagesystem: LS 150

Magdeburg
Flur:

Gemeinde:

K a r t e n g r u n d l a g e:

Gemarkung:

Stand der  P lanungsunter lage:
Maßs tab:

Magdeburg

LVermGeo A 18 /1  -  10159/09

364
1 :  1000
August  2011

Liegenschaf tskar te: Landesamt  fü r  Vermessung und 
Geo in fo rmat ion Sachsen-Anhalt

Verv ie l fä l t i gungser laubnis:
amt l icher  Lageplan:

HS 160 NHNHöhenbezugssystem:

August  2011Stand:

ÖbVerming.  D ip l .  -  Ing.  (FH) Dietwal t  Har tmann
Agnetens traße 10
39106 Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Steinbrecher u. Partner

Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung
Bebauungsplan Nr. 425-1

"Kirschweg / Hermann-Hesse-Strasse"

Bestandsplan

Ingenieurgesellschaft mbH
Halberstädter Straße 40 a
39112 Magdeburg

Mai 2017
(entspricht  Stand: Jul i  2013)Maßstab: 1 :  1.000


	03-1_BP_425-1_EAB-ASFB_2017-05.pdf
	Deckblat_EAB_Satzung.pdf
	EAB_BP_425-1_2017-05.pdf
	EAB_BP_425.1_Anl_1_2017-05.pdf


